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(Beginn: 09.02 Uhr)

Präsident Alois Glück: Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Ich eröffne die 112. Vollsitzung des Bayerischen 
Landtags.

Presse, Funk und Fernsehen haben um Aufnahmegeneh-
migung gebeten. Sie wurde erteilt.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich allen 
kundtun, dass der Kollege Max Strehle heute Geburtstag 
feiert. Herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen 
Hauses!

(Allgemeiner Beifall)

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungs-
punkte 7 bis 10 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Joachim Wahn-
schaffe, Kathrin Sonnenholzner u. a. u. Frakt. (SPD) 
eines Bayerischen Gesetzes zum Schutz vor den 
Folgen des Passivrauchens sowie der Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen (Bayerisches Gesund-
heitsschutzgesetz – BayGSG) (Drs. 15/7201)  
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Maria 
Scharfenberg, Barbara Rütting u. a. u. Frakt. (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Schutz vor den Gefahren des Rauchens  
(Drs. 15/7202) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Gesundheits-
schutzgesetz – GSG) (Drs. 15/8603) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Georg Schmid, Renate 
Dodell, Joachim Unterländer u. a. (CSU)  
(Drs. 15/9183)

Änderungsanträge der Abg. Joachim Wahnschaffe, 
Kathrin Sonnenholzner, Christa Steiger u. a. (SPD)  
(Drs. 15/9191 und Drs. 15/9477) 

Änderungsantrag der Abg.  
Georg Schmid, Renate Dodell, Joachim Unterländer 
u. a. u. Frakt. (CSU), 
Franz Maget, Kathrin Sonnenholzner, Joachim Wahn-
schaffe u. Frakt. (SPD), 
Margarete Bause, Maria Scharfenberg, Renate Acker-
mann u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
(Drs. 15/9208)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Maria Scharfen-
berg, Barbara Rütting u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
Schutz vor den Gefahren des Rauchens  
(Drs. 15/7260)

Bevor wir in die Aussprache eintreten, weise ich darauf 
hin, dass die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
namentliche Abstimmung über ihren Antrag auf Druck-
sache 15/7260 – Tagesordnungspunkt 10 – beantragt 
hat. Ebenso hat die CSU-Fraktion namentliche Schluss-
abstimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
beantragt.

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von 15 Minuten pro Fraktion verein-
bart. Erste Rednerin ist Frau Kollegin Sonnenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Präsident, spär-
lich anwesende Kolleginnen und Kollegen! Dieses Haus 
macht heute – hoffentlich, wenn man den Zeichen in der 
Presse glauben darf, dass die Mehrheit zustimmen wird 
– einen wichtigen, großen Schritt zu mehr Gesundheits-
schutz für die Menschen in Bayern und damit hoffentlich 
zu mehr Gesundheit.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Unter dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ sage 
ich für die SPD-Fraktion, dass wir maßgeblich dazu bei-
getragen haben, dass es heute so weit ist. Ich erinnere 
nur an die Bemühungen, die schon seit drei Jahren laufen, 
ein vorbildhaftes Rauchverbot für dieses Haus durchzu-
setzen, und an die frühen Bemühungen für einen umfas-
senden Nichtraucherschutz in ganz Bayern mit unserem 
ersten Gesetzentwurf.

Warum brauchen wir dieses Gesetz? Auch an dieser Stelle 
weise ich auf einige Zahlen hin. Circa 140 000 Menschen 
in Deutschland, je nach Schätzung zwischen 14 000 und 
21 000 Menschen allein in Bayern, sterben jährlich an 
den Folgen tabakassoziierter Krankheiten. 3300 von den 
140 000, knapp 500 in Bayern, sterben an den Folgen 
des Passivrauchens. Das sagen neuere Studien aus. 

In Bayern gibt es bis zum heutigen Tag noch keinen ange-
messenen, wirksamen Schutz von Nichtraucherinnen und 
Nichtrauchern in öffentlichen Räumen.

Die Belastungen des Rauchens und des Passivrauchens 
sind ursächlich für zahlreiche Erkrankungen. Rauchen 
ist die vierthäufigste Todesursache. Es gibt ein erhöhtes 
Diabetesrisiko. Rauchen ist ein wichtiger Auslöser allergi-
scher Erkrankungen. Damit habe ich nur einiges genannt. 
Rauch beeinträchtigt die Gesundheit derer, die rauchen, 
aber auch derer, die passiv betroffen sind, massiv. Das 
bedeutet auch eine massive finanzielle Belastung unseres 
Gesundheitssystems.

Deswegen ist der Schutz vor den Gefahren des Passivrau-
chens für die Menschen in Bayern, insbesondere für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen 
selbstverständlich eine staatliche Aufgabe. Es ist unsere 
Aufgabe, als Gesetzgeber für den Schutz zu sorgen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 
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Der SPD-Gesetzentwurf heißt „Gesetz zum Schutz vor 
den Folgen des Passivrauchens sowie der Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen“. Denn genau dieser Schutz 
besteht bisher nicht, und Kinder und Jugendliche werden 
nicht erfolgreich genug vom Rauchen abgehalten. 

Alle Bemühungen um freiwillige Lösungen haben bisher 
nichts gebracht. Deswegen müssen wir jetzt rasch han-
deln. Allerdings gehen die Meinungen darüber ausein-
ander, was „rasch“ heißt. Der Meinungsbildungsprozess 
hat in Ihren Reihen ja etwas länger gedauert. 

(Georg Schmid (CSU): Dafür war er umso inten-
siver!)

Am Ende zählt der Effekt, der dabei herauskommt.

(Georg Schmid (CSU): Kein Neid!)

An dieser Stelle möchte ich den rauchenden Kolleginnen 
und Kollegen aus meiner eigenen Fraktion danken, die 
diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich weiß, das ist euch nicht leicht gefallen. Aber ihr könnt 
euch sicher sein, dass wir es entsprechend honorieren. 
Denn der gesetzliche Schritt bedeutet ja einen persönli-
chen Einschnitt für alle, die sich jetzt dazu durchgerungen 
haben.

Unser Gesetzentwurf hat nicht das Ziel – das sage ich 
ganz deutlich, weil es in den E-Mails, die in den letzten 
Tagen gekommen sind, immer wieder Thema war –, die 
Raucherinnen und Raucher zu diskriminieren. Übrigens 
werden wir den Entwurf der GRÜNEN ablehnen, weil 
wir es für deutlich zu weitgehend halten, den Menschen 
das Rauchen auch im Außenbereich zu verbieten. Dies 
hat nämlich nichts mit den Gefahren des Passivrauchens 
zu tun. Auch auf dem Gelände, Frau Scharfenberg, sind 
die Nichtraucher nicht gefährdet. Wir halten also Ihren 
Gesetzentwurf nicht für zielführend. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Ich sage allen, die sich jetzt von den großen Protesten 
beeindrucken lassen, etwas zur Beruhigung. In anderen 
Ländern gibt es mit der Umsetzung keine Probleme. Je 
klarer die Regelung, je besser die begleitende Prävention 
war und je konsequenter von Anfang an auch auf die Ein-
haltung des Gesetzes geachtet wurde, desto reibungs-
loser hat sich die Neuregelung unter dem Strich einführen 
lassen.

Ich sage noch etwas zur Erinnerung. Irland hatte eine 
Strafe von 3000 Euro für diejenigen vorgesehen, die in 
Kneipen und Pubs geraucht haben. Schon am dritten Tag 
ist dort ein schlauer Abgeordneter erwischt worden. Der 
hat gemeint, ihn betreffe das nicht. Aber er hat dann, vom 
großen öffentlichen Interesse begleitet, die 3000 Euro 
gezahlt. Das hat geholfen, das Gesetz in der Bevölkerung 
zu implantieren. 

(Zurufe von der SPD)

Das wäre auch für Bayern eine gute Lösung. Im Übrigen 
sind natürlich massive Präventionskampagnen not-
wendig. Auch das hat uns Irland vorgemacht. Die Gelder, 
die wir dafür brauchen, werden wir im Rahmen des Nach-
tragshaushalts beantragen. 

Kolleginnen und Kollegen der Mehrheitsfraktion, die 
Mehrheit der Bevölkerung will dieses Rauchverbot, ins-
besondere Ihre Wähler.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Auch das hätte Sie schon früher zum Handeln bringen 
können. Auch wenn das Geschrei im Moment groß ist, 
wird sich diese Aufregung legen und wird das Rauch-
verbot auch bei uns ein Erfolg werden, ohne – das sage 
ich klar in Richtung der gastronomischen Betriebe – dass 
es zu Einbußen oder gar zu Schließungen von Kneipen 
oder Lokalen kommt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir kennen die Probleme, die diese Branche hat. Das hat 
allerdings nichts mit dem Rauchverbot zu tun. Es gibt seit 
2005 in der Gastronomie Umsatzeinbußen von mehr als 
16 % und bei den Beherbergungsbetrieben von ungefähr 
7 %. Das hat, wie gesagt, nichts mit dem Rauchen zu tun, 
sondern das ist auf generelle Schwierigkeiten zurückzu-
führen. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, 
dass genau in diesem Bereich nach einer ganz kurzen 
Phase die Umsätze sehr gestiegen sind, weil Menschen, 
die lange nicht mehr in Kneipen waren, wieder in Kneipen 
gehen, da sie dort nicht mehr im Raucherqualm sitzen 
müssen.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Deswegen sind wir nach wie vor gegen jede Ausnahme-
regelung für die Gastronomie, weil durch die Möglichkeit, 
die Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Mehrheitsfrak-
tion, ursprünglich vorgesehen hatten, nämlich in abge-
schlossenen Räumen zu rauchen, die Einraumgastro-
nomie tatsächlich massiv benachteiligt würde. 

Ich sage Ihnen noch einmal, es ist wichtig, dass zu Beginn 
Kontrollen durchgeführt werden

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

und dass diese Kontrollen Konsequenzen haben. Da ist es 
nicht hilfreich, dass man, wie der Ministerpräsident neu-
lich gesagt hat, das gar nicht oder nur sehr lax anschauen 
wird; denn es kann nicht sein, dass sich diejenigen, die 
nicht rauchen oder die sich in einer Nichtraucheratmos-
phäre aufhalten wollen, dieses Recht einzeln erkämpfen 
müssen. Jeder, der an einem Bahnhof schon einmal ver-
sucht hat, Raucher auf die Raucherzonen zu verweisen, 
weiß, wovon ich hier spreche. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Wir stimmen in den wesentlichen Bereichen mit dem spät, 
aber immerhin vorgelegten Gesetzentwurf der Staatsre-
gierung überein. Wir werden ihm deswegen zustimmen, 
weil die Richtung tatsächlich die richtige ist. 

Nicht einverstanden sind wir nach wie vor mit der Aus-
nahmeregelung für so genannte geschlossene Gesell-
schaften; denn auch in diesem Bereich geht es um den 
Schutz der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Außerdem hat die Debatte der letzten Wochen gezeigt, 
dass die Befürchtungen, dass diese geschlossenen 
Gesellschaften weiterhin als Einfallstor für Kneipen 
gesehen werden, in denen geraucht wird, relativ groß 
sind. Es zeigt sich auch in Rheinland-Pfalz, dass es da 
an der einen oder anderen Stelle offensichtlich Probleme 
gibt. Das halten wir nicht für zielführend.

Einige Sätze zum Thema „Raucherclubs“, weil wir auch 
dazu Dutzende von Mails bekommen haben: Natürlich 
wollen wir die Raucherinnen und Raucher nicht gängeln, 
sondern die dort Beschäftigten vor den Gefahren des 
Passivrauchens schützen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Im Übrigen wäre es wichtiger gewesen, diese Frage ver-
nünftig und ohne Ausnahme zu klären, als sich mit dem in 
unseren Augen nachrangigen Ja oder Nein zum Rauchen 
in Bierzelten zu befassen. Wir werden diesem Thema 
ebenso wie im Ausschuss zustimmen. Aber das war für 
uns nicht das Thema, das im Vordergrund stand.

Ich bedauere auch, dass Sie sich den Bedenken der 
Münchner Verkehrsgesellschaft nicht anschließen 
konnten, eine Regelung zu finden, die tatsächlich die 
Personenbahnhöfe, die U-Bahnhöfe, und die Verkehrs-
flughäfen gleichstellt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich habe diese Befürchtung schon in der Beratung im 
Ausschuss geäußert. Auch das Ministerium hat dieses 
Thema als unwichtig abgetan. Herr König als Vorsit-
zender der MVG hat am 20.11. alle angeschrieben und 
noch einmal darum gebeten, das Thema nochmals auf-
zunehmen. Gegebenenfalls muss man dieses Thema im 
Sinne einer Gesetzesänderung nochmals auf die Tages-
ordnung setzen. Wir hätten uns allerdings gewünscht, 
dass wir das Problem hier gleich sauber lösen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich habe eingangs schon gesagt, die Eingriffsmöglich-
keiten, die wir haben, können sich selbstverständlich nur 
auf den öffentlichen Bereich beziehen. Allerdings sehen 
wir auch, dass die Belastungen durch Passivrauchen, 
denen gerade kleine Kinder in unserer Gesellschaft aus-
gesetzt sind, unter anderem dadurch steigen, dass Mütter 
mehr als bisher rauchen. Auch da ist eine wirksame Auf-
klärung und eine allgemeine Sensibilisierung der Bevölke-
rung in Bayern durch eine begleitende Aufklärungskam-
pagne nötig, mit der man hoffentlich auch erreichen kann, 

dass Frauen während der Schwangerschaft nicht mehr 
und danach wenigsten nicht mehr im Innenbereich ihrer 
Wohnungen rauchen, weil auch das mit einer gesamtge-
sellschaftlichen Einstellung zum Rauchen zu tun hat.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Problematisch ist, dass Sie auch an dieser Stelle den 
Schwarzen Peter Trägern von Einrichtungen zuschieben, 
indem Sie zum Beispiel für die Krankenhäuser immer 
noch die Möglichkeit zulassen, Raucherräume einzu-
richten. Da habe ich von Geschäftsführungen vieler Kran-
kenhäuser Bedenken gehört, die sagen: „Wir müssen das 
jetzt ausbaden. Uns wäre es lieber gewesen, wir hätten 
diese Ausnahmemöglichkeit nicht gehabt, sondern den 
Leuten gleich sagen können, so steht es im Gesetz. 
Jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinbringen.“ Das 
ist gerade in diesem Bereich nicht einfach, in dem die 
Vorbildfunktion auch des Nichtrauchens wünschenswert 
gewesen wäre.

Wir hätten uns auch gewünscht, dass Sie dem pragma-
tischen Ansatz der Caritas folgen, der den Außenbereich 
der Jugendbildungs- und Begegnungsstätten betrifft, 
weil das wichtig gewesen wäre, um Probleme und vor-
aussehbare Konflikte zu entschärfen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass es gelungen ist, den 
Antrag über die Fraktionsgrenzen hinweg zu beschließen, 
der die Regelung für dieses Haus betrifft. Es wäre ein 
schlechtes Signal nach draußen gewesen, wenn wir das 
Anliegen im eigenen Zuständigkeitsbereich nicht in dieser 
stringenten Form geregelt hätten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wie gesagt, ich habe das für die SPD-Fraktion hier schon 
vor einigen Jahren getan. 

Zusammengefasst: Weder die Liberalitas Bavariae noch 
die bayerische Wirtshauskultur werden ab 01.01.2008 
irgendeinen Schaden nehmen. Aber die Menschen 
werden vor den Gefahren des Passivrauchens besser 
geschützt sein.

Kolleginnen und Kollegen der CSU, geben Sie sich einen 
Ruck und enthalten Sie sich zumindest bei unserem 
Gesetzentwurf, denn er will tatsächlich dasselbe, was Sie 
wollen.

Herr Schmid, es wäre ein schönes weihnachtliches Zei-
chen, wenn Sie anerkennen, dass wir an der Meinungs-
bildung in Ihrer Fraktion auch bei diesem Thema einen 
gewissen Anteil gehabt und zu dieser Diskussion tatsäch-
lich einen entscheidenden Beitrag geleistet haben. Trotz 
aller kleinen Schönheitsfehler werden wir Ihrem Gesetz-
entwurf nämlich zustimmen.

Zum Schluss als Ermunterung für all diejenigen, die viel-
leicht noch zweifeln: Die Erfahrungen aus anderen Län-



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode8134 Plenarprotokoll 15/112 v. 12. 12. 2007

dern sind ermutigend: Es steigt nicht nur die Lebens-
qualität; denn offensichtlich empfinden auch Raucher 
rauchige Räume als Zumutung. Ich höre von Leuten, die 
mit der Deutschen Bahn in der Zeit vor dem Rauchverbot 
viele Langstrecken gefahren sind, dass die Raucher nur 
zum Rauchen in die Raucherabteile gegangen sind und 
sich dann, nach Rauch stinkend, wieder in die Nicht-
raucherabteile gesetzt haben, um dort ihre Fahrt fortzu-
setzen. Das gilt auch für Kneipen, da müssen die Gäste 
jetzt hinausgehen. Das wird kein Problem sein. Wir haben 
unter anderem belastbare Studien aus dem Piemont 
vorliegen, wonach ein halbes Jahr nach Einführung des 
Rauchverbots die Anzahl der Herzinfarkte signifikant 
zurückgegangen ist. 

Ich bitte unter diesen Gesichtspunkten um Zustimmung 
für den Gesetzentwurf der SPD, aber auch für den Gesetz-
entwurf der Staatsregierung, weil auch er uns in Sachen 
Nichtraucherschutz einen deutlichen Schritt weiterbringt.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen, es ist ein ständiger Gesprächs- und Lärmpegel im 
Raum, der nicht akzeptabel ist.

(Beifall bei der CSU)

Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Rütting.

Barbara Rütting (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Zur Erinnerung: SPD und GRÜNE – wir 
haben es schon gehört – haben bereits im Januar 2007 
Gesetzentwürfe zum Nichtraucherschutz vorgelegt. Unser 
GRÜNEN-Antrag war der strengste, der konsequenteste, 
weil wir auch Nichtraucherschutz auf dem Gelände ver-
langt haben, also um das Krankenhaus herum, um die 
Schule herum, um den Kindergarten herum. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das ist es!)

Denn wenn die Kindergartentante draußen steht und 
raucht, ist das ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Wir 
wollen doch eine möglichst suchtfreie Gesellschaft errei-
chen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

– Möglichst.

In Baden-Württemberg und in Niedersachsen trat das 
Nichtraucherschutzgesetz bereits am 1. August in Kraft 
– mit großem Erfolg. Die Bayerische Staatsregierung 
jedoch, die bekanntlich kühner Vorreiter beim Nichtrau-
cherschutz sein wollte, zögerte einen Entwurf immer 
wieder hinaus, kündigte ihn schließlich zur Beratung 
am 12. Juli im Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik an, um ihn dann gegen den Willen von 
GRÜNEN und SPD kurzfristig aus dem Programm zu 
nehmen und auf den Herbst zu verschieben. Man wollte 
offenbar nachbessern.

Dann kam der Paukenschlag: eine Sternstunde, wie 
es schien. Der neue CSU-Fraktionschef Georg Schmid 
stellte einen Antrag vor, der ein Rauchverbot sogar in 
Festzelten vorsah. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Bravo!)

Neben Glückwünschen hagelte es natürlich Proteste: 
Alle kleinen Kneipen würden pleitegehen. Es wurde mit 
dem Entzug der Wählerstimmen gedroht – und flugs soll 
es nun doch wieder Ausnahmen geben: Das Rauchen 
in geschlossenen Gesellschaften soll erlaubt sein. Das 
gefällt uns natürlich gar nicht. 

Wir lehnen derartige Ausnahmen ab und bleiben bei einem 
Rauchverbot ohne Wenn und Aber, ohne Schlupflöcher. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Schließlich geht es – das muss immer wieder betont 
werden – auch und besonders um den Schutz der Men-
schen, die dort arbeiten und arbeiten müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Gefahren durch Passivrauchen sind hier schon so oft 
geschildert worden, dass ich nur die wichtigsten nenne. 
Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
geht – Sie haben es schon gehört – von mehr als 3300 
mit Tabakrauch assoziierten Todesfällen bei Nichtrau-
chern und Nichtraucherinnen pro Jahr in Deutschland 
aus. Auch die Zahlen von passivrauchbedingten Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und 
Schlaganfällen sowie passivrauchbedingtem plötzlichem 
Kindstod sind alarmierend. Tabakrauchbelastete Klein-
kinder haben gegenüber unbelasteten Kindern ein um 
50 bis 100 % erhöhtes Risiko, an Infektionen der unteren 
Atemwege zu erkranken, an Asthma, Bronchitis oder 
Lungenentzündung. 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit ermittelte eine alarmierende Schadstoff-
belastung in Diskotheken und Gaststätten. Die gesund-
heitsschädlichen Stoffe lagern sich auch in den Tapeten, 
in den Vorhängen, Teppichen usw. ab

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): In der Kleidung!)

und werden, auch wenn aktuell nicht geraucht wird, wieder 
abgegeben. Weder ein zeitlicher Abstand beim Rauchen 
noch mit modernster Technik betriebene Lüftungsmaß-
nahmen, die uns immer wieder empfohlen werden, können 
die Schadstoffe in der Umgebung vollständig beseitigen. 
Innenräume, in denen das Rauchen erlaubt ist, sind also 
eine kontinuierliche Expositionsquelle, wie das Deutsche 
Krebsforschungsinstitut Heidelberg sagt. Es gibt wirk-
lich fantastische Ergebnisse in Baden-Württemberg, wo 
seit einiger Zeit nicht mehr geraucht wird. Dort sind die 
Schadstoffe enorm zurückgegangen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Alle Länder mit konsequentem Rauchverbot melden 
unglaubliche Erfolge für die Gesundheit. In Schottland 
soll die Zahl der Herzinfarkte seit dem Rauchverbot um 
17 % zurückgegangen sein. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Ein Kuriosum am Rande: Selbst CSU-Mitglieder bitten 
uns GRÜNE um Hilfe, fordern sogar noch strengere Ver-
bote als meine Fraktion, nämlich ein Rauchverbot auf 
Balkonen, Terrassen etc. bei privaten Wohnungen. 

(Allgemeine Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Gerade sozial schwächer gestellte Familien verfügen 
nicht über einen Garten oder eine Terrasse wie vermut-
lich die meisten von uns hier. Sie freuen sich auf eine 
erholsame Stunde auf dem Balkon, müssen aber dort 
den Qualm vom Nachbarbalkon einatmen – auch ein 
Problem. Ein bisheriger CSU-Wähler bittet mich sogar, 
„dafür zu sorgen, dass absolut rauchfreie Wohnblocks 
und Wohneinrichtungen geschaffen werden, gerade für 
Minderbemittelte“. In Hotels sind getrennte Etagen für 
Raucher und Nichtraucher ja gang und gäbe, vor Jahren 
noch undenkbar. 

„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“, soll Ben 
Gurion gesagt haben – das ist heute mein einziges Zitat. 

Ein wütender Mann droht mit Wahlboykott und Parteiaus-
tritt für den Fall, dass das Rauchverbot in Kraft tritt. Er 
meint, ich hätte keine Ahnung, was Lebensqualität sei, 
nämlich in der Wirtschaft Karten spielen, Trinken, Rau-
chen und Fußball. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das ist alles? – 
Franz Maget (SPD): Gibt doch nicht Schöneres! 
– Heiterkeit bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Das Wort hat wieder Frau Kol-
legin Rütting, und ich bitte, auch die Verhandlungen an 
der Regierungsbank wieder einzustellen. 

Barbara Rütting (GRÜNE): Ich meine, wir sollten uns 
durch solche Drohungen nicht einschüchtern lassen. In 
anderen Ländern funktioniert es auch, und zwar bes-
tens, 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

wie besonders das Beispiel Australien zeigt. 

Aber auch bei uns gibt es mutige Wirte, die ihre Gast-
stätten freiwillig auf rauchfrei umgestellt haben. Sie 
berichten über Erfolge. Ich erinnere nur an das Ehepaar 
von Bahrs & more, die schon zu einem Fachgespräch 
hier bei uns waren. Sie haben bereits Ende 2006 ihr Lokal 
umgestellt. Es gab eine Durststrecke, erst blieben Gäste 
weg. Dann kamen neue: Familien, schwangere Frauen 
mit Kindern. Sie begrüßen das totale Rauchverbot. 

Wenn für alle die gleichen Regeln gelten, gibt es keine 
Wettbewerbsverzerrung. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Dann zählt nur noch die Qualität des Lokals und nicht, 
ob man darin rauchen darf oder nicht. Die Wirtin von 
Bahrs & more war selbst ein Opfer. Sie musste jeden 
Abend passiv den Rauch von 200 Zigaretten einatmen 
– mit dem Ergebnis, dass sie Krebs bekam, Asthma und 
Hautprobleme. Nachdem sie das Lokal auf rauchfrei 
umgestellt hatte, waren diese Probleme behoben, und 
sie hat eine neue Klientel, die es genießt, in rauchfreien 
Räumen zu essen. Sogar die Raucher freuen sich über 
die gute Luft.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Und sie haben 
Arbeitsschutz!)

– Arbeitsschutz auch noch.

Es geht also, noch einmal, um den Schutz derjenigen, die 
in Lokalen arbeiten müssen. 

Ich zitiere weiter: 

40 Jahre wurde im Turmstüberl des Valentin-
Musäums gequalmt. Vor vier Jahren stellte die 
Wirtin auf rauchfrei um. Es gibt keine 
Beschwerden. Das Rauchverbot ist Normalität 
geworden. Sogar die Raucher sind froh über die 
gute Luft.

Ausgerechnet der Bayerische Jugendring fordert nun 
eine Ausnahmegenehmigung, nämlich das Rauchen in 
Jugendeinrichtungen zuzulassen. 

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

Die Jugendarbeit würde sonst leiden, weil die Jugendli-
chen, die rauchen wollen, dann woanders mit ihren Kum-
peln rumhängen, wenn sie im Jugendzentrum nicht rau-
chen dürfen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen – ich 
habe auch einmal geraucht –: Schafft für die Jugendli-
chen Anreize, die verlockender sind als Glimmstängel,

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

zum Beispiel mit Sport- und Musikangeboten. Das funk-
tioniert.

Wir lehnen also eine Ausnahmegenehmigung vom Rauch-
verbot für Jugendeinrichtungen ab.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Ziel muss sein – ich wiederhole es – eine möglichst sucht-
freie Gesellschaft, und diese braucht Vorbilder. Wir bitten 
Sie also noch einmal, unserem strengen Antrag zuzu-
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stimmen. Bei dem SPD-Antrag werden wir uns enthalten, 
weil er uns nicht weit genug geht. Dem CSU-Antrag 

(Günter Gabsteiger (CSU): Stimmen wir zu!)

stimmen wir zu. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN – Georg 
Schmid (CSU): Also!)

Ich danke Ihnen. 

Präsident Alois Glück: Nächster Redner: Kollege Dr. 
Zimmermann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Herr Präsident, 
werte Kolleginnen und Kollegen! Wie inzwischen allge-
mein bekannt, hat meine Fraktion bei der Beratung zum 
Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung zum 
Nichtraucherschutz in einem sehr erstaunlichen, merkli-
chen gruppendynamischen Prozess

(Heiterkeit bei der CSU)

ein äußerst starkes interaktives Ergebnis erzielt. 

(Allgemeine Heiterkeit und Beifall)

Frau Kollegin Sonnenholzner, wir sind nach ausführlichen 
Erörterungen, in denen wir das Für und Wider diskutiert 
und abgewogen haben, zu diesem – wie ich feststellen 
darf – guten Ergebnis gekommen. Dass dies Zeit braucht, 
müssten Sie nachvollziehen können. Denn gruppendyna-
mische Prozesse sind nicht innerhalb von fünf Minuten zu 
machen, sondern bedürfen einer gewissen mentalen Vor-
bereitung, die dann letztendlich auch ein hervorragendes 
Ergebnis nach sich zieht. 

Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns entschieden, 
Ihnen heute ein möglichst umfassendes Nichtraucher-
schutzgesetz vorzulegen, weil wir der Meinung sind, 
dass aufgrund von neueren Erkenntnissen der modernen 
medizinischen Wissenschaft und unter gesundheitlichen 
Aspekten klar wird, dass auch das Passivrauchen zu 
Gesundheitsschäden in großem Ausmaß führt. Deshalb 
sind wir der Meinung, dass in allen wesentlichen öffentlich 
zugänglichen Bereichen, insbesondere in den Behörden 
des Freistaates Bayern, den Gemeinden, den Gemein-
deverbänden sowie den Gerichten, den Schulen, den 
Kindertageseinrichtungen, den Volkshochschulen, den 
öffentlichen Schulen, den Krankenhäusern – auf dieses 
Thema komme ich noch gesondert zu sprechen –, den 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen, den Verkehrseinrich-
tungen, den Flughäfen, den Sportstätten – ich zähle das 
bewusst auf, Kolleginnen und Kollegen, um das umfas-
sende Ergebnis dieses Gesetzentwurfes Ihnen noch 
einmal darzustellen – sowie im gesamten Bereich der 
Gastronomie, das Gesetz zum Tragen kommen muss. 

Allerdings soll es im gastronomischen Bereich keine 
Ausnahmen vom Rauchverbot für Bier-, Wein- und 
Festzelte sowie entsprechende Hallen geben, wie auch 
die Möglichkeit der Einrichtung eines Nebenzimmers für 
Raucher.

Ich weiß, dass dieser Gesetzentwurf auch auf Kritik stößt. 
Ich möchte deshalb im Folgenden versuchen – auch im 
Namen meiner Kolleginnen und Kollegen von der CSU –, 
Ihnen noch einmal unsere Entscheidung näherzubringen. 
Vorweg möchte ich klar herausstellen, dass es uns nicht 
darum geht, erwachsene Menschen zu gängeln oder gar 
die Raucher pauschal zu diskriminieren. Nein, der ent-
scheidende Grund für uns ist, die Notwendigkeit staat-
lichen Handelns dort zu verankern, wo der Staat erkennen 
muss, dass gesundheitliche Schädigungen durch das 
Passivrauchen wissenschaftlich belegt eintreten. 

Ich habe mir einmal die Zahlen der Verkehrstoten in den 
vergangenen 30 Jahren herausgesucht, die ich Ihnen in 
diesem Zusammenhang gerne vortragen möchte. Sie 
erinnern sich sicherlich alle noch an die leidliche, aber 
notwendige Diskussion mit ihren unleidlichen Aufgeregt-
heiten über die Einführung der Anschnallpflicht in Pkws. 
Schauen wir uns diese Statistik mal aus heutiger Sicht 
an. Im Jahre 1976, dem Jahr, in dem die Anschnallpflicht 
eingeführt wurde, gab es in Bayern circa 3400 Verkehrs-
unfälle mit tödlichem Ausgang.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

In den darauffolgenden Jahren nach der Einführung der 
Anschnallpflicht sind diese Zahlen wesentlich zurückge-
gangen, sodass wir heute, im Jahre 2007, der Statistik 
entnehmen können, dass es Gott sei Dank nur noch 
1300 Verkehrstote sind. Das ist ein Minus von über 
2000 Verkehrstoten. 

Was will ich damit sagen? – Erst durch wissenschaftliche 
Untersuchungen, ja sogar Testversuche, wurde Anfang 
der Siebzigerjahre die Notwendigkeit des Selbstschutzes 
des Individuums im Pkw anerkannt, um Verkehrsunfälle 
in der damaligen Größenordnung in Zukunft vermeiden 
zu können. Das Ergebnis, das wir heute retrospektiv fest-
stellen können, überzeugt uns nach wie vor davon, dass 
diese Entscheidung damals richtig war. Eine ähnliche 
Situation gilt für unser heutiges Nichtraucherschutzge-
setz. Von meinen beiden Vorrednerinnen ist schon auf die 
Studien des Heidelberger Krebszentrums hingewiesen 
worden, in denen von 3300 Krebstoten durch Passivrau-
chen ausgegangen wird. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Diese Zahlen sind 
zu niedrig!)

Es gibt auch Studien, die bereits höhere Zahlen anführen. 
Darüber hinaus gibt es auch Erkenntnisse, Herr Kollege 
Wahnschaffe, dass weitere Erkrankungsformen durch 
das Passivrauchen zu verzeichnen sind. Ich denke an die 
obstruktiven Lungenerkrankungen, an den Schlaganfall, 
an die Herzinfarkte, für die leidvollerweise das Passivrau-
chen verantwortlich gemacht werden muss. 

Äußerst bedenklich stimmt mich, dass das durchschnitt-
liche Einstiegsalter beim Rauchen stetig sinkt.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist der 
Punkt!)
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Derzeit liegt es bei circa 13,5 Jahren. Kolleginnen und 
Kollegen, man bedenke bitte: Unsere Jugend beginnt 
im Schnitt mit 13,5 Jahren zu rauchen. Damit beginnen 
circa 70 % aller jugendlichen Raucherinnen und Raucher 
bereits vor dem 16. Lebensjahr mit dem Rauchen. 26 % 
der rauchenden Kinder fangen sogar schon zwischen 
dem 12. und 13. Lebensjahr mit dem Zigarettenkonsum 
an. Da ist der Staat in seiner Gesundheitsvorsorge für 
unsere Bevölkerung selbstverständlich aufgerufen. 

Die Hoffnung – das haben wir alle diskutiert und waren 
eigentlich guten Mutes –, dass die freiwillige Vereinbarung, 
den Nichtraucherschutz in der Gastronomie zu stärken, 
die mit dem Bayerischen Gaststättenverband diskutiert 
worden ist, Platz greifen könnte, hat im Jahre 2006 leider 
zu keinem erkennbaren Ergebnis geführt. Im Gegenteil, 
die vereinbarte Zielvorstellung wurde deutlich verfehlt. 
Vom Gaststättenverband konnte diese Vereinbarung 
nicht annähernd umgesetzt werden. 

Umso mehr freut es mich, wenn ich heute im „Donauku-
rier“ lese, dass der Wirtepräsident Gallus das Gesund-
heitsschutzgesetz, das wir heute verabschieden werden, 
begrüßt. Er sagt wörtlich im „Donaukurier“: „Das Rauch-
verbot ist gerecht.“ Ich kann mich dieser Einschätzung 
nur anschließen. 

Viele Raucher und viele Gastwirte – Sie alle, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, werden ja mit den diesbezüglichen 
Überlegungen immer wieder konfrontiert – begründen 
ihre Kritik an unserem Gesetzentwurf dahin gehend, dass 
damit der Staat zu sehr regulierend in die Freiheit der 
Bürger eingreifen würde. Meine Fraktion ist sich durchaus 
bewusst, dass mit dem geplanten Rauchverbot in die 
Lebensgewohnheiten vieler Raucher eingegriffen wird. 
Deshalb sind wir dagegen, grundsätzlich alle denkbaren 
Konflikte mit gesetzlichen Verboten regeln zu wollen. 
Meine Partei, die CSU, tritt für die Freiheit und gegen 
jegliche staatliche Reglementierungswut ein. Aber die 
Freiheit des Einzelnen endet stets dort, wo der andere in 
seinen Rechten verletzt wird. 

(Beifall bei der CSU und der Abgeordneten Bar-
bara Rütting (GRÜNE) – Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Echte Differenzierung! – Weitere Zurufe 
und Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Das ist die Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die uns zu dem heute vorliegenden Gesetzentwurf zum 
Nichtraucherschutz führt. Entsprechend dieser Differen-
zierung muss ein gesetzlicher Nichtraucherschutz ausge-
staltet werden. Da geben Sie mir, Kollege Wahnschaffe, 
wie ich weiß, sicherlich recht. Rauchen muss erlaubt 
bleiben, soweit es sich um eine bloße Selbstgefährdung 
handelt, also im privaten Bereich. Auch soweit Interessen 
von Rauchern und Nichtrauchern in der Familie oder 
unter Freunden miteinander kollidieren, sind diese auf-
gerufen, einvernehmliche Lösungen zu finden. Hier hat 
sich der Staat grundsätzlich nicht einzumischen. Einen 
vergleichbaren Schutz der Privatsphäre müssen auch die 
Menschen genießen, die aufgrund bestimmter Umstände 
außerhalb ihrer Privatsphäre leben müssen wie beispiels-
weise im Wohnbereich von Altenheimen oder Kranken-
häusern. 

Frau Kollegin Sonnenholzner, Sie haben die Situation der 
Krankenhäuser angesprochen. Sie wissen, dass wir bei 
unseren Diskussionen im Ausschuss auf dieses Thema 
dahin gehend eingegangen sind, dass es leider Gottes 
Erkrankungsformen gibt, die nicht in einem Akutkranken-
haus behandelt werden können, sondern die einen oft 
langwierigen stationären Aufenthalt in einer Reha-Klinik 
oder in einer psychiatrischen Einrichtung erfordern. Wir 
sind der Meinung, dass es dort – selbstverständlich nicht 
in einem Akutkrankenhaus, wo es bereits ein generelles 
Rauchverbot gibt –, also in länger zu besuchenden thera-
peutischen Einrichtungen, wo den Patienten wohnungs-
ähnliche Situationen angeboten werden, gestattet sein 
muss, zu rauchen. 

Kolleginnen und Kollegen, ich weiß uns einig, dass aus 
gesundheitspolitischen, aber auch aus wissenschaftli-
chen Gründen ein gesetzliches Rauchverbot erforderlich 
ist. Deshalb darf man keine halben Sachen machen. Wir 
dürfen keine Ausnahmen dort machen, wo die Belastung 
für den Nichtraucher durch Passivrauchen am größten 
ist. Das ist bekanntermaßen nicht in einer Telefonzelle 
der Fall, wo sich der Raucher allein aufhält, sondern das 
ist in großen Einrichtungen der Fall. Denken Sie nur an 
Bierhallen, Festzelte und dergleichen. Jeder, der einmal 
auf dem Oktoberfest war oder anderswo auf einem sol-
chen Fest, weiß, welche Belastungen durch das Rauchen 
dort ausgelöst werden. Ich meine, dass gerade dort unter 
gesundheitlichen Aspekten der Nichtraucher denselben 
Schutz erfahren muss wie in einer anderen öffentlichen 
Einrichtung.

(Beifall bei der CSU und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Wir stehen nun vor der Situation, heute einen großen inter-
fraktionellen Meinungsprozess abschließen zu können. 
Frau Kollegin Sonnenholzner, das Urheberrecht möge 
sich der ans Revers heften, der mag. 

Für mich persönlich ist der Inhalt des zu verabschie-
denden Gesetzes entscheidend. Ich glaube auch, dass 
wir draußen in der Bevölkerung eine große Zustimmung 
für unseren Gesetzentwurf erhalten werden. Denn ich 
bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung, 
die naturgemäß, wie ich schon erwähnt habe, teilweise 
auf Kritik stößt, unserer Verantwortung gerecht werden, 
und hoffe auch auf Ihrer aller Mithilfe, Kolleginnen und 
Kollegen, auch der Gastronomie im Lande, auch der 
Betreiber von Festzelten und Bierzelten, diese Situation, 
die uns umtreibt und uns veranlasst, diesen Gesetzent-
wurf heute zu verabschieden, nachzuvollziehen und dafür 
zu werben, dass dieses Gesetz auch umgesetzt wird. Es 
geht uns um den Schutz der Menschen, die nicht rau-
chen wollen und die nicht mitrauchen wollen. Deswegen 
bitte ich um Zustimmung zum geänderten Entwurf der 
Staatsregierung und um eine breite Meinungsbildung zu 
diesem, wie ich meine, starken Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Paulig.
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Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Lassen Sie mich ganz kurz noch einmal zu 
unserem Antrag auf Drucksache 15/7260, für den wir 
namentliche Abstimmung beantragt haben, ein paar Aus-
führungen machen.

Zunächst einmal ein Lob an die CSU. Sie waren wirklich 
mutig, besonders Sie, Herr Georg Schmid, dass Sie es 
geschafft haben, Ihre Fraktion auf einen vernünftigen 
Weg zum Gesundheitsschutz zu bringen. Unsere Aner-
kennung! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Darum stimmen wir auch zu. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Nicht zu 
viel Lob!)

– Ab und zu ein Lob schadet nicht, von meiner Seite 
schon gar nicht. 

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Unser Antrag, für den wir namentliche Abstimmung bean-
tragen, spricht einen Punkt an, den wir für wichtig halten. 
Denn in Ihrem Gesetz gibt es die Ausnahme für geschlos-
sene Gesellschaften in Gaststätten. Wir GRÜNEN sind 
der Meinung – wir haben da sehr viele Zuschriften 
bekommen –, dass genau dieses ein Einfallstor wird, um 
weiter in Gaststätten zu rauchen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Was ist denn eine geschlossene Gesellschaft? Wer 
erklärt die geschlossene Gesellschaft? Und was ist mit 
der Gaststätte, wenn den ganzen Abend lang geraucht 
wird und am nächsten Tag soll sie Nichtraucherschutz 
praktizieren? –  Da sind die Räume dann verqualmt. Das 
Rauchen in geschlossenen Gesellschaften wird zu vielen 
juristischen Auseinandersetzungen führen. Das wird 
zu einer immensen Durchlöcherung des Gesundheits-
schutzes vor Passivrauch führen. Deswegen haben wir 
unseren Antrag eingebracht. 

In Punkt 2 unseres Antrags, auf den ich jetzt kurz ein-
gehe, fordern wir die Staatsregierung auf, im Bundesrat 
eine Initiative zu ergreifen, dass das Arbeitsschutzgesetz 
ergänzt wird, 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

dass das Rauchen in allen Arbeitsstätten verboten wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es geht hier in der Tat um den Schutz der Beschäftigten, 
zum Beispiel in Hotellobbys, bei Bedienungen. Wenn eine 
„Geschlossene Gesellschaft“ erklärt würde, dann hätten 
die Beschäftigten den Rauch hinzunehmen. Wir sollten 
aber konsequent sein und wirklich für alle Beschäftigten 
in Gaststätten, in Hotellobbys, bei geschlossenen Gesell-

schaften, bei allen nichtöffentlichen Veranstaltungen den 
Schutz vor Passivrauch umsetzen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Darum unser Antrag, im Bundesrat initiativ zu werden und 
die Beschäftigten durch das Arbeitsschutzgesetz und ein 
entsprechendes Rauchverbot zu schützen.

Ich glaube, das ist das Mindeste, was Sie tun sollten, 
um heute Ihrem Gesetzesvorhaben Nachdruck und mehr 
Glaubwürdigkeit zu verleihen. Denn von außen wird schon 
gesagt: Na ja, der CSU-Gesetzentwurf ist im Grunde 
doch nur eine halbe Mogelpackung, weil die geschlos-
senen Gesellschaften Ausnahmen ermöglichen. 

Meine Kollegin Renate Ackermann hat gefordert, dieses 
Gesetz, so wie wir es heute verabschieden – wie gesagt, 
wir stimmen ja zu, weil es ein guter Schritt in die rich-
tige Richtung ist –, nach einem Jahr wieder auf den Tisch 
zu bringen und noch einmal zu schauen, wie es mit den 
Ausnahmen aussieht, die mit dem Gesetz ermöglicht 
werden.

Zum SPD-Antrag hat meine Kollegin schon gesagt, wir 
lehnen Jugendschonräume vor Rauchern ganz klar ab. 
Auch da stimmen wir – was sicher eine Ausnahme in 
diesem Parlament ist – mit der CSU. 

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, seien Sie so 
mutig, nachdem Sie den ersten Schritt gemacht haben, 
machen Sie heute einen zweiten Schritt und schützen 
die Beschäftigten, und machen Sie darüber hinaus viele 
weitere mutige Schritte. Lieber Georg Schmid, dir trauen 
wir inzwischen doch etwas zu und wollen dich hier wirk-
lich unterstützen. Aber wir brauchen auch mutige Schritte 
beim Klimaschutz, bei der Gewährleistung gerechter Bil-
dung. Da gibt es also noch ein breites Arbeitsfeld im Jahr 
2008 für den Fraktionsvorsitzenden. Wir wünschen viel 
Erfolg und Ihnen allen viel Mut, dass Sie Ihrem Fraktions-
vorsitzenden, wenn er vorangeht, folgen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächster Redner: Herr Staats-
sekretär Dr. Huber. Nach gegenwärtigem Stand kommen 
wir anschließend zur Abstimmung.

Staatssekretär Dr. Marcel Huber (Umweltministerium): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Bayern kann heute wahrlich aufatmen.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

In seltener, erfreulicher Einmütigkeit werden wir heute 
interfraktionell wahrscheinlich das Nichtraucherschutz-
gesetz beschließen. Erlauben Sie mir – ich habe ein paar 
Minuten Zeit –, weil die Diskussion so emotional war, ein 
bisschen auf die Gründe einzugehen, die uns bewogen 
haben, es so zu machen, wie wir es gemacht haben.
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Es ist erst ein paar Stunden her, da haben wir hier ges-
tern Abend diskutiert, weil es eine Studie gibt, die die 
Vermutung äußert, dass in den 23 Jahren des Berichts-
zeitraums 20 Kinder mehr an Leukämie erkrankt sind, als 
statistisch zu erwarten war. Das hat uns alle sehr besorgt. 
Wir haben überlegt und diskutiert, wo das herkommen 
könnte. Wir haben zwar festgestellt, die Strahlung kann 
es nicht sein. 

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE) – Widerspruch bei den GRÜ-
NEN – Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul 
(CSU))

Die wahren Erklärungen fehlen aber in dieser Studie. Ich 
will das nicht aufwärmen. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Wir haben heute einen Sachverhalt, bei dem die Zusam-
menhänge vollkommen klar sind, wo wir uns nicht streiten 
müssen, wie die kausalen Zusammenhänge sind; denn 
heute reden wir darüber, dass das Passivrauchen die 
Gesundheit gefährdet.

Meine Vorredner haben schon ausgeführt, dass in ver-
schiedenen Studien Zahlen von 3300 Toten allein durch 
Passivrauchen – in Europa sind es 19 000 – zu beklagen 
sind. Ich möchte an der Stelle erläutern, was Passivrau-
chen heißt: Das sind Leute, die, ohne dass sie es beein-
flussen können, im Umfeld von Rauchern die schädlichen 
Rauchbestandteile einatmen müssen.

Wir brauchen uns an dieser Stelle nicht über die Zahlen 
zu streiten. Unter Medizinern ist man sich vollkommen 
einig darüber, dass das Rauchen, ob Passivrauchen 
oder Aktivrauchen, zu negativen Beeinflussungen des 
Herzkreislaufsystems, Lungenkrankheiten und anderen 
Krankheiten führt. Es ist auch schon erwähnt worden, 
dass Kinder, die besonders empfindlich sind für solche 
Schädigungen, doppelt so oft an Atemwegserkrankungen 
und Lungenentzündungen erkranken, wenn die Eltern zu 
Hause rauchen. Das ist eine für mich alarmierende Beo-
bachtung. 

Wir haben zurzeit in den Diskotheken Werte – das haben 
wir in diesem Jahr nachprüfen lassen – von bis zu 1000 
Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist schon 
Grobstaub!)

– In diesem Fall ist es Feinstaub. Wir haben in Gastwirt-
schaften Werte bis zu 200 Mikrogramm gemessen. Zur 
Erinnerung: Die EU schreibt uns vor: Wenn wir in der 
Außenluft Feinstaubwerte von mehr als 50 Mikrogramm 
an mehr als 35 Tagen pro Jahr überschreiten, dann 
müssen wir Maßnahmen einleiten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts 
dieser Fakten sehen wir uns wirklich gezwungen, Maß-
nahmen zu ergreifen und ein Gesundheitsschutzge-

setz auf den Weg zu bringen. Ich möchte an der Stelle 
betonen, es geht wirklich nicht darum, Raucher zu gän-
geln oder Wirte zu verärgern. Es geht einzig und allein 
um den Schutz der Gesundheit von Nichtrauchern. Und 
das sind immerhin, statistisch betrachtet, zwei Drittel der 
Bevölkerung. Es wird in der Diskussion manchmal ange-
führt: Jetzt wird dann auch noch das Alkoholtrinken und 
das Schweinsbratenessen angegangen werden. 

Ich möchte an dieser Stelle klarstellen: Wer zu viel trinkt, 
der schadet zunächst sich selbst.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Seiner Leber!)

– Ja, seiner Leber auch, in erster Linie aber sich selbst. 
Wenn jemand raucht, dann schadet er auch einem 
anderen. Ich richte das jetzt ganz bewusst an die Adresse 
der zweifelnden Kollegen, auch in den eigenen Reihen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich möchte ein Zitat anführen von dem Lyriker Matthias 
Claudius, der vor über zweihundert Jahren Folgendes 
sehr schön formuliert hat. Ich bin von diesem Satz so 
sehr begeistert, dass ich ihn am liebsten als Motto über 
das Gesetz stellen würde. Matthias Claudius hat nämlich 
gesagt: „Die Freiheit besteht darin, dass man alles tun 
kann, was einem anderen nicht schadet.“

(Beifall bei der CSU und bei der SPD)

Genau aus diesem Grund ist der momentane Zustand 
nicht hinnehmbar. Wir wollen deshalb staatlicherseits 
handeln. Eigentlich müsste man in einer Gesellschaft wie 
der unseren meinen, dass es selbstverständlich wäre, 
durch diszipliniertes, rücksichtsvolles Verhalten der Rau-
cher gegenüber den Nichtrauchern alles zu regeln. Es 
wäre fast eine Frage des Anstands. Die Praxis aber hat 
gezeigt, alle Versuche, den Nichtraucherschutz auf frei-
williger Basis umzusetzen, haben nicht gefruchtet. Des-
halb muss jetzt leider der Staat eingreifen und gesetzliche 
Regelungen schaffen. Damit erfüllt der Staat eigentlich nur 
seine ureigensten Aufgaben, was dadurch erkennbar ist, 
dass in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes steht: Jeder 
Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. In 
diesem Sinne müssen wir jetzt handeln. Ich freue mich, 
dass in den Ausschüssen eine fraktionsübergreifende, 
effektive, gesetzliche Regelung zum Nichtraucherschutz 
auf den Weg gebracht wurde. An dieser Stelle danke ich 
wirklich allen, die zu dieser fraktionsübergreifenden Eini-
gung beigetragen haben, vor allem den Rauchern.

Ich sehe das auch als Bestätigung für das konsequente 
Handeln der Staatsregierung. Wir haben den Nichtrau-
cherschutz heuer zum Thema gemacht und erreichen 
können, dass im Bund, fast in allen Bundesländern, ver-
gleichbare, ziemlich einheitliche gesetzliche Regelungen 
zum Nichtraucherschutz erlassen worden sind.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Da nehmen Sie 
den Mund aber etwas voll!)



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode8140 Plenarprotokoll 15/112 v. 12. 12. 2007

Ich darf auch erwähnen, dass wir uns auf dem Weg 
dorthin ziemlich viel Zeit lassen wollten und mussten. Es 
war uns wichtig, mit allen Betroffenen ausführlich zu 
reden. Das ist geschehen. Wir waren uns sicher, dass es 
nur so zu einer wirklichen Akzeptanz kommen kann. Diese 
Vorgehensweise hat sich als richtig erwiesen. Den Damen 
und Herren von der Opposition, die gesagt haben, alles 
habe zu lange gedauert, möchte ich sagen: Wir haben 
den Zeitplan eingehalten. Wir haben gesagt, wir machen 
das Gesetz zum 01.01.2008. Wir sind auf dem Weg dahin 
und haben nicht gesäumt.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, sehen wir es doch einmal so: 
Bei dieser Regelung gibt es sehr viel mehr Gewinner als 
Verlierer. Es gibt eine ganze Reihe von Rauchern, die 
schon jetzt mit dieser Regelung kein Problem haben, 
die bereits jetzt aus Einsicht und Überzeugung Rück-
sicht nehmen. Ich bitte all diejenigen, die für die Rege-
lung kein Verständnis haben, trotzdem mitzumachen. Es 
geht nicht um Bevormundung, sondern darum, die Men-
schen vor gesundheitlichen Schädigungen zu bewahren. 
Das Gesetz heißt immerhin auch „Gesundheitsschutz-
gesetz“. Das Gesetz betrifft nicht nur die Regelungen in 
Gaststätten, sondern – wie Kollege Dr. Zimmermann das 
bereits ausführlich dargestellt hat – sämtliche öffentliche 
Gebäude und Bildungseinrichtungen, vor allem aber 
auch Freizeiteinrichtungen und Sportstätten. Dafür ist es 
sogar ganz besonders wichtig. Es gilt allerdings auch in 
Gaststätten. 

Die Diskussion, die wir derzeit verfolgen dürfen, geht in 
die Richtung, als ginge es allein um Gastwirtschaften. Die 
Gastwirtschaften haben allerdings ein besonderes Pro-
blem damit. Wenn das Rauchen in den einen Gaststätten 
erlaubt wäre und in den anderen nicht, dann würde das 
zu einer massiven Wettbewerbsverzerrung führen. Ich bin 
froh darüber, dass wir eine Regelung gefunden haben 
– im Übrigen auch auf Bitten der Gastwirtschaften –, bei 
der diese Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. 
Das Wohl des Gastes, wohlgemerkt nicht nur bezogen 
auf Essen und Trinken, sondern auch auf das gesund-
heitliche körperliche Wohl, liegt vielen Gastwirten bereits 
jetzt am Herzen. Ich habe allerdings auch Verständnis für 
diejenigen, die befürchten, dass sie durch das Nichtrau-
cherschutzgesetz zu Umsatzeinbußen kommen. Ich kann 
nur sagen, die Erfahrungen in anderen Ländern beweisen 
genau das Gegenteil. Viele Staaten haben bereits Erfah-
rungen mit Rauchverbot: Irland, Kanada, Italien und 
Neuseeland. Der Umsatz ist mittelfristig stabil geblieben, 
langfristig ist er sogar gestiegen, denn durch die Rauch-
freiheit kann man ganz neue Gästegruppen anlocken. 
In verrauchten Gaststätten und Restaurants haben sich 
manche nämlich nicht wohlgefühlt. Jetzt ist es vielleicht 
möglich, ungetrübt von Tabakrauch und Giftstoffen, die 
vielfältigen Geschmacksnuancen unserer tollen bayeri-
schen Küche und der edlen Getränke, die es bei uns gibt, 
noch besser genießen zu können. Ganz abgesehen von 
dem Teilaspekt, dass man bisher, selbst wenn man nur 
auf ein Bier in eine Kneipe geht, die Kleidung danach eine 
Woche lang auslüften muss.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Genau!)

Eine hervorragende Gastronomie, wie wir sie in Bayern 
haben, hat Besseres verdient, als durch Raucherqualm 
beeinträchtigt zu werden.

(Beifall bei der CSU)

Noch ein kleiner Nebensatz zu den Betreibern von Volks-
festen, sei es das Gäubodenfest, die Berg-Kirchweih 
oder natürlich auch die Wiesn. Ich prophezeie Ihnen, für 
jeden Raucher, der das Zelt hinten verärgert verlässt, drü-
cken vorne zwei Nichtraucher hinein, die ganz begeistert 
das Zelt betreten. Diese werden sehr viel mehr konsu-
mieren, weil sie die Hände zum Essen und zum Trinken 
freihaben. 

(Henning Kaul (CSU): Sehr gut, Herr Staatssek-
retär!)

Ich garantiere Ihnen, diese Gäste sind genauso lustig, wie 
die anderen vorher waren.

Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir Familien 
mit Kindern mit diesem Gesetz wieder eher die Mög-
lichkeit geben, in ein Bistro, in eine Wirtschaft oder eine 
Kneipe zu gehen, weil das nämlich mit Kindern wieder 
möglich sein wird.

Ich wende mich jetzt ganz gezielt mit einem Appell an 
die Gastwirte: Setzen wir hier in Bayern mit einer neuen 
gesundheitsbewussten Wirtshauskultur ein Zeichen für 
die bayerische Gemütlichkeit, die wir doch alle erhalten 
wollen.

(Beifall der Abgeordneten Barbara Stamm 
(CSU))

– Danke. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Die bayerische Gemütlichkeit ist ein wichtiger Punkt. 
Dazu brauchen wir das gesundheitsgefährdende und 
schlichtweg störende Qualmen sicher nicht. Die berühmte 
„Liberalitas Bavarica“ ist mit Sicherheit nicht gefährdet, 
wenn man Rücksicht nimmt,

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Das habe ich 
auch schon gesagt!)

wenn man die Gesundheit seiner Mitmenschen nicht 
durch Rauchen gefährdet. Ganz im Gegenteil. Man kann 
lustig sein, fröhlich sein, gemütlich sein, man kann Karten 
spielen, man kann ratschen und singen, man kann es 
sich nach bayerischer Lebensart im Wirthaus gut gehen 
lassen, und: Man kann seine Zigarette draußen vor der 
Tür rauchen.

(Beifall bei der CSU)
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So verstehe ich Liberalität. Das ist für mich bayerisches 
Lebensgefühl: Leben und leben lassen.

(Beifall bei der CSU)

Der größte Teil der Bevölkerung sieht das übrigens auch 
so. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass auch bald die 
Skeptiker erkennen werden, um was es geht. In vier 
Wochen redet keiner mehr davon, die neue Regelung 
wird sich bald als Gewohnheit überall festgesetzt haben.

Noch ein Wort zum Vollzug. Er wurde in den Redebei-
trägen der Opposition mehrfach angesprochen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Das Gesundheitsschutzgesetz wird von den Kreisverwal-
tungsbehörden mit Sicherheit mit Vernunft vollzogen.

Präsident Alois Glück: Darf ich einen Moment unterbre-
chen? – Es scheint, viele hier im Saal praktizieren bereits, 
anstatt zu rauchen, sich intensiv zu unterhalten. 

(Allgemeine Heiterkeit)

Das ist im Plenarsaal aber keine Alternative. Das kann 
künftig in Gaststätten oder bei anderen Gelegenheiten 
praktiziert werden. Ich bitte deshalb um Ruhe.

(Zuruf von der Opposition: Die dürfen das jetzt 
nicht mehr im Wirtshaus, deshalb machen sie es 
hier!)

Staatssekretär Dr. Marcel Huber (Umweltministerium): 
Wir werden den Kreisverwaltungsbehörden Vollzugshin-
weise an die Hand geben, damit das Gesetz konsistent 
befolgt werden kann. Im Vorfeld wurde sehr viel darüber 
geredet, welche Schlupflöcher es geben kann. Ich sage 
Ihnen ganz klar, den Versuch, den Nichtraucherschutz 
aufzuheben über die Behauptung, in der Gaststätte sei 
eine geschlossene Gesellschaft, werden wir konsequent 
verhindern. Die Voraussetzungen für eine geschlossene 
Gesellschaft, aber auch für einen Club, werden wir so 
fassen, dass alle Versuche, das Rauchverbot mit faden-
scheinigen Tricks auszuhebeln, verhindert werden.

Aber, Herr Ministerpräsident Dr. Beckstein hat in den 
letzten Tagen mehrfach darauf hingewiesen: Wir werden 
die Gewohnheiten der Menschen, die sie über Jahrzehnte 
gepflegt haben, nicht brachial, sondern mit Augenmaß 
verändern.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Ich kündige nicht an, dass wir das Gesetz nicht vollziehen 
wollen, im Gegenteil. Die Kreisverwaltungsbehörden 
werden aber mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit an 
die Sache herangehen. Wir werden das Land am Anfang 
nicht mit Bußgeldbescheiden überziehen. 

Am besten wäre es, wenn wir das Gesetz gar nicht 
bräuchten. Wir kämen ohne Bußgeldbescheide aus, wenn 
alle vernünftig reagieren und das Rauchverbot aus eigener 
Überzeugung und aus Toleranz einhalten würden.

Die Vorbildfunktion gegenüber unseren Kindern und 
Jugendlichen ist hoch anzusetzen. Das gilt für die Schulen 
genauso wie für Krankenhäuser, Kultur- und Freizeitein-
richtungen und Sportstätten, weil dort die Vorbildfunktion 
ganz besonders wichtig ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, packen wir 
diese wichtige Aufgabe, den Schutz vor Passivrauchen 
in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, gemeinsam 
an, einerseits mutig und entschlossen, andererseits aber 
auch mit Augenmaß und Toleranz, um zum Wohle von 
Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land 
und vor allem auch zum Wohle der Kinder und der nach-
kommenden Generationen den Übergang so sanft wie 
möglich zu gestalten.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. 

(Unruhe)

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen wir haben jetzt 
einen langen Abstimmungsprozess vor uns. Ich beginne 
erst damit, wenn es ruhiger wird. – Ich bitte Sie, konzen-
triert bei der Sache zu bleiben, weil es sehr viele Abstim-
mungen sind.

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 7 
abstimmen. Der Abstimmung liegt der Initiativgesetz-
entwurf der SPD-Fraktion auf Drucksache 15/7201 
zugrunde. Der federführende Ausschuss für Sozial-, 
Gesundheits- und Familienpolitik empfiehlt auf Druck-
sache 15/9506 die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer 
dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der SPD. 
Gegenstimmen? – Die Fraktion der CSU und einzelne Mit-
glieder des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimment-
haltungen? – Eine Stimme aus den Reihen der SPD und 
mehrere Stimmen aus den Reihen des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Ich lasse über den Tagesordnungspunkt 8 abstimmen. 
Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf der Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 
15/7202 zugrunde. Der federführende Ausschuss für 
Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik empfiehlt auf 
Drucksache 15/9507 wiederum Ablehnung. Wer dagegen 
dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist überwiegend die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Die 
Fraktion der CSU und zwei Stimmen aus den Reihen 
der SPD. Stimmenthaltungen? – Vier Kolleginnen aus 
den Reihen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und die 
SPD-Fraktion. Damit ist dieser Gesetzentwurf ebenfalls 
abgelehnt.
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Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs-
punkt 9. Dieser Abstimmung liegen der Gesetzentwurf 
auf Drucksache 15/8603, die Änderungsanträge auf den 
Drucksachen 15/9183, 9191, 9208 und 9477 sowie die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und Familienpo-
litik auf der berichtigten Drucksache 15/9513 zugrunde. 
Vorweg lasse ich über die von den Ausschüssen zur 
Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge von 
Abgeordneten der SPD auf den Drucksachen 15/9191 
und 9477 abstimmen. 

Wer entgegen dem Votum des federführenden Aus-
schusses für Sozial, Gesundheits- und Familienpolitik 
dem Änderungsantrag auf der Drucksache 15/9191 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? – Die CSU-Frak-
tion. Stimmenthaltungen? – Die Fraktion des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Änderungsantrag 
abgelehnt.

Wer entgegen dem Votum des endberatenden Aus-
schusses für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen dem Änderungsantrag auf Drucksache 15/9477 
zustimmen will, den bitte ich ebenfalls um ein Handzei-
chen. – Die SPD-Fraktion und überwiegend die Fraktion 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? 
– Die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Drei Stimm-
enthaltungen aus den Reihen des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Der Änderungsantrag ist damit ebenfalls abge-
lehnt.

Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 15/8603 empfiehlt 
der federführende Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 
berichtigte Drucksache 15/9513. Wer dem Gesetzent-
wurf mit diesen empfohlenen Änderungen zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. Das sind die über-
wiegenden Teile der CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion 
und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Einige Gegenstimmen aus den Reihen 
der CSU und drei Gegenstimmen aus den Reihen der 
SPD. Stimmenhaltungen? – Zwei Stimmenthaltungen aus 
den Reihen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und eine 
Stimmenthaltung aus den Reihen der SPD sowie eine 
Stimmenthaltung aus den Reihen der CSU. Damit ist so 
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort 
die Schlussabstimmung durch. Diese soll, wie in § 127 
Absatz 2 der Geschäftsordnung vorgesehen, in nament-
licher Form erfolgen. Der Abstimmung liegt der Gesetz-
entwurf in der Fassung der berichtigten Beschlussemp-
fehlung 15/9513 des federführenden Ausschusses für 
Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik zugrunde. Für 
die Stimmabgabe sind Urnen auf beiden Seiten des Sit-
zungssaales und auf dem Stenografentisch bereitgestellt. 
Es kann mit der Abstimmung begonnen werden. Fünf 
Minuten stehen dafür zur Verfügung. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf darauf hin-
weisen, dass nachher noch weitere namentliche Abstim-
mungen erfolgen. 

(Namentliche Abstimmung von 10.07 bis 10.12 
Uhr)

Sind alle Stimmen abgegeben? – Die fünf Minuten sind 
abgelaufen. Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. Ich 
bitte, die Plätze wieder einzunehmen. – Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, ich bitte, die Plätze einzunehmen 
und die Gespräche einzustellen, weil wir zur nächsten 
namentlichen Abstimmung kommen. Wir beginnen aber 
erst, wenn die Plätze wieder eingenommen sind. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Das Abstimmungsergebnis wird außerhalb des Ple-
narsaals ermittelt. Die Ergebnisse beider namentlichen 
Abstimmungen werden wir nach dem nächsten Tages-
ordnungspunkt bekannt geben, zu dem die Redezeiten 
nicht lang sind. 

Wir führen zwischenzeitlich die namentliche Abstimmung 
über den Antrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/7260 durch. Der feder-
führende Ausschuss hat Ablehnung empfohlen. Die Urnen 
sind bereitgestellt. Wir beginnen mit der Abstimmung. 

(Namentliche Abstimmung von 10.14 bis 10.18 
Uhr)

Sind alle Stimmkarten abgegeben? – Damit ist die 
Stimmabgabe geschlossen. Das Ergebnis wird wieder 
außerhalb des Plenarsaals ermittelt und später bekannt 
gegeben. Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen. Wir 
fahren in der Sitzung fort. Ich bitte, auch die diversen 
Verhandlungen an der Regierungsbank einzustellen. Ich 
bitte, die Gespräche einzustellen. 

Zur Abgabe einer persönlichen Erklärung hat Herr Kol-
lege Memmel das Wort. 

Hermann Memmel (SPD): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte eine 
Erklärung zu meinem Abstimmungsverhalten abgeben; 
ich darf die Kollegen Uli Pfaffmann und Christoph Raben-
stein einbeziehen. Wir haben aus folgenden Gründen 
gegen den Gesetzentwurf gestimmt: 

Erstens verweise ich auf die Aktuelle Stunde vom 
23. Oktober. Damals durfte ich für die SPD-Fraktion 
unsere Konzeption darstellen, insbesondere hinsicht-
lich Festzelten und des Münchner Oktoberfests. Unsere 
Argumente wurden leider nicht berücksichtigt. 

Zweitens. Mit dem Beschluss, der gefasst worden ist, 
sehen wir den Volksfestfrieden aufs Äußerste gefährdet. 
Wer die dortige Praxis kennt, kann das bestätigen. 
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Drittens. Dieses Gesetz ist nach unserer Meinung nicht 
praktikabel und nicht durchführbar.

Viertens. In unserem Abstimmungsverhalten sehen wir 
uns durch die Aussagen der Kreisverwaltungsbehörde 
der größten Kommune in Deutschland und natürlich auch 
in Bayern, der Landeshauptstadt München, bestärkt. Wir 
hoffen, dass die geäußerten Befürchtungen nicht ein-
treten.

Fünftens. Ich kann vielleicht noch sagen, dass die Staats-
regierung und die CSU all die Argumente, die geäußert 
wurden, durchaus in eine Form hätten gießen können, die 
das Motto berücksichtigt hätte: Leben und leben lassen 
in Bayern, auch mit Nichtraucherschutz.

Präsident Alois Glück: Meine Damen und Herren, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Damit ist dieser Tages-
ordnungspunkt abgeschlossen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 
(Drs. 15/8844) 
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion 
vereinbart. Erster Redner: Herr Kollege Meißner. 

Christian Meißner (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Die Änderung des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes entbehrt sicherlich der Dra-
matik der gerade erlebten Abstimmung. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich darf aber daran erinnern, dass wir durch eine ganze 
Reihe von unerfreulichen Skandalen in unserem Land 
dazu veranlasst worden sind, über unser Kontrollsystem 
nachzudenken und die eine oder andere Änderung vor-
zunehmen.

An den Beginn der Ausführungen muss man vielleicht 
den Gedanken stellen, dass derjenige, der Lebensmittel 
in Verkehr bringt, zunächst eine Eigenverantwortung 
hat. Er bringt Lebensmittel in Verkehr und ist damit in 
besonderer Weise gefordert, Qualitätsmanagement zu 
betreiben. Dies ist auch wegen der gigantischen Anzahl 
an Betrieben notwendig; allein in Bayern haben wir sie 
im Lebensmittelbereich in sechsstelliger Zahl. Wir haben 
aber andererseits festgestellt – das ist sicherlich für alle 
Fraktionen im Haus die Lehre aus den Skandalen der 
letzten Monate und Jahre –, dass es bei einzelnen Unter-
nehmern ein fast unglaubliches Maß an Skrupellosigkeit 
und auch krimineller Energie gibt. 

Es geht dabei um Straftäter, die in einigen Fällen – wie 
das bei den Gerichten zu beobachten war – verurteilt 
worden sind. 

Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtigt natürlich 
erste Überlegungen und Erfahrungen, die wir in unserem 
„unendlichen“ Wildfleisch-Untersuchungsausschuss 
gesammelt haben. Wir alle müssen uns aber daran 
gewöhnen, dass sich das Marktgeschehen in diesem 
Bereich ständig ändert und damit auch die Ideen der Kri-
minellen, die es hier offensichtlich gibt. Diese werden sich 
ständig etwas Neues einfallen lassen. Deswegen muss 
uns allen bewusst sein, dass der Verbraucherschutz, die 
Veterinär- und die Lebensmittelüberwachung Dauerauf-
gaben sind, bei denen wir in der Zukunft ständig nach-
justieren müssen. Ich stelle nur die rhetorische Frage: 
Wer hätte gedacht, dass wir uns eines Tages weniger 
über Lebensmittelkontrolleure als über Warenströme 
und Logistiker unterhalten müssen, um dem einen oder 
anderen auf die Schliche zu kommen?

Wir haben konkret eine Spezialeinheit an unserem Bayeri-
schen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit – LGL – eingerichtet. Das war ein Schritt zu risikoori-
entierten Kontrollen. Diese Spezialeinheit wird zwingend 
tätig, wenn Anhaltspunkte für ein kriminelles Verhalten 
vorliegen. Sie kann aber auch von den Behörden ange-
fordert werden. Wir müssen dafür sorgen, dass dies auch 
passiert, dass von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
wird. Weitere Schritte sind die Konzentration, die Spezi-
alisierung, die Verstärkung und die bessere Ausrüstung 
unseres Kontrollpersonals. Neu im Gesetz ist die Rege-
lung, dass kreisfreie Gemeinden ab 100 000 Einwohnern 
zwingend die Veterinäraufgaben übertragen bekommen.

Die Fachkräfte, die die Kontrollen durchführen, werden 
regelmäßig ihr Kontrollgebiet wechseln. Das ist die 
berühmte Rotation. Ich möchte dabei aber deutlich 
machen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben. 
Deshalb haben wir auch soziale Aspekte berücksichtigt. 
Die Rotation ist zwar gewährleistet, aber nicht in einem 
Ausmaß, das den einzelnen Mitarbeiter in seinem sozi-
alen Umfeld überfordern würde.

Die Regierungen werden insgesamt gestärkt. Bei den 
Regierungen wird eine Bündelung der Zuständigkeit für 
lebensmittelrechtliche Zulassungen erfolgen. Somit ist 
gewährleistet, dass der Überblick über die Gesamtlage 
in einem Regierungsbezirk bei einer Stelle vorhanden ist. 
Die Regierungen haben die Aufgabe des Qualitätsma-
nagements. Außerdem wird ihnen mehr Personal zuge-
wiesen.

Das LGL führt eine Risikoanalyse durch. Dort wird 
ein Kontrollprogramm erarbeitet. Betriebe mit einem 
erhöhten Risiko – wo die Gefahr des Missbrauchs beson-
ders groß ist – werden in besonderer Weise, ich sage 
einmal, betreut. Der Vollzug wird durch Kreisverwaltungs-
behörden erfolgen. Diese können – wie gesagt – die Spe-
zialisten von der Regierung oder vom LGL anfordern.

Ich möchte folgendes Fazit ziehen: Wir erhöhen mit 
dieser Gesetzesnovelle zweifellos die Schlagkraft der 
Behörden. Jedem muss aber bewusst sein, dass nicht in 
jedem Kühlraum ein Kontrolleur stehen kann. Das wäre 
wahrscheinlich auch zu kalt. Die Opposition geht jedoch 
den bequemen Weg, immer mehr zu fordern. Der bishe-
rige Umweltminister, Dr. Werner Schnappauf, hat schon 
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festgestellt, dass Sie immer mehr Personal fordern. Diese 
Forderung ist berechtigt. Es wird auch mehr Personal ein-
gestellt. Wir müssen uns aber überlegen, wo das Ende 
ist. Sollen wir 10 000 oder 15 000 zusätzliche Kontrol-
leure einstellen? Sie wissen, was ich damit sagen will.

(Ludwig Wörner (SPD): Wir hätten gern die Zahl 
der Stellen aus dem Jahr 1998!)

Ich fordere Sie auf, diese Forderungen ein wenig zu 
mäßigen. Wichtig bleibt die Aufklärungsarbeit. Wer 
Lebensmittel kauft, muss wissen, dass sie einen Wert 
haben, weil sie hergestellt werden müssen. Das sollte den 
Verbrauchern klar sein. Wenn ein Lebensmittel verdächtig 
billig ist, ist auch der Verdacht da, dass etwas nicht mit 
rechten Dingen zugeht. Ich bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächster Redner: Herr Kollege 
Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Dieses Gesetz ist ein Placebo, weil es von 
einem Lobbyisten gemacht wurde, der jetzt dort wirkt, 
wo er eigentlich immer hätte sein sollen. Der Bevöl-
kerung und den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
nützen Beruhigungspillen überhaupt nichts. Herr Kollege 
Meißner, wenn man Ihnen zugehört hat, hat man gehört, 
dass Ihnen selbst nicht ganz wohl ist, weil mit diesem 
Gesetz bei Weitem nicht das erreicht wird, was damit 
erreicht werden sollte. Ich habe bereits im Umweltaus-
schuss gesagt, dass es uns lieber gewesen wäre, nach 
dem Ende des Untersuchungsausschusses gemeinsam 
eine Regelung zu entwickeln; denn dort sind die Erkennt-
nisse über das aufgelaufen, was notwendig wäre, um den 
Verbraucherschutz in Bayern sicherzustellen.

Ich darf Sie daran erinnern, dass die Erkenntnisse, die 
wir im Untersuchungsausschuss gewonnen haben und 
aus denen wir noch Schlüsse ziehen müssen, die Grund-
lage für ein vernünftiges neues Gesetz gewesen wäre. 
Dann hätten wir nicht noch schnell vor Weihnachten – im 
wahrsten Sinne des Wortes – irgendetwas beschließen 
müssen, was letztlich niemandem nützt. Ich erinnere 
daran, dass Ihre hoch gelobte Sondertruppe aus dem 
bestehenden Personalbestand „herausgeschnitzt“ wird. 
Immer dann, wenn diese Spezialeinheit gebraucht wird, 
werden die Dienststellen vor Ort und im LGL geschwächt. 
Sie hätten stattdessen das Personal aufstocken sollen.

Herr Kollege Meißner, Sie haben gefragt, wie viele Lebens-
mittelüberwacher wir haben wollten. Wir wollen so viele, 
wie wir im Jahre 1998 einmal hatten. Sie haben die Zahlen 
wegen Ihrer Ideologie des schlanken Staates zurück-
gefahren. Sie haben die Ausbildung zurückgefahren, 
sodass nicht einmal diejenigen kreisfreien Städte, die 
mehr Lebensmittelüberwacher wollen, dieses Personal 
bekommen. Die Landeshauptstadt München bekommt 
keine Lebensmittelüberwacher, weil Sie die Ausbildung 
dezimiert haben. Darüber müssen wir reden, um sicher-
zustellen, dass tatsächlich eine Kontrolle stattfindet.

(Christian Meißner (CSU): Sie sollten über den 
aktuellen Stand sprechen!)

Wir wollen nicht in jedem Kühlhaus einen Kontrolleur. Wir 
wollen aber, dass die Gefahr, erwischt zu werden, steigt. 
Dazu haben Sie mit diesem Gesetz nicht beigetragen. Im 
Gegenteil: Sie haben das Thema „Rotation“ weit in die 
Zukunft geschoben, damit ja nichts passieren kann. Das 
verbrämen Sie dann mit dem „sozialen Mäntelchen“, weil 
Sie über Beschäftigte nachdächten. Ausgerechnet Sie 
denken über Beschäftigte nach.

(Christian Meißner (CSU): Was soll das heißen?)

Was Sie hier machen, ist Unfug. Wir sagen: Rotation ist 
notwendig, um sicherzustellen, dass niemand in Verdacht 
gerät, mit solchen Firmen unter einer Decke zu stecken. 

Schon im Eigeninteresse der Kontrolleure wäre es not-
wendig, eine vernünftige Rotation einzuführen. 

(Zuruf des Abgeordneten Christian Meißner 
(CSU) – Dr. Thomas Beyer (SPD): Dabei ist es in 
Hof so schön!)

Ihr Gesetz ist im Übrigen auch ein Kniefall vor den Verwal-
tungsbehörden. Sie wissen genau, dass wir die gesamte 
Kontrolle woanders angesiedelt hätten, damit sie keiner 
politischen Einflussnahme unterliegt. Wir glauben nach 
wie vor, dass das der richtige Weg gewesen wäre. In 
dieser Frage werden wir keine Ruhe geben. Wir glauben 
nämlich, dass wir das den Verbrauchern, aber auch den 
Erzeugern schuldig sind. Dieser Zwischenschritt fehlt 
doch, wie sich herausgestellt hat.

(Christian Meißner (CSU): Bestreiten Sie, dass 
das Gesetz die Lage verbessert?) 

– Das bestreiten wir, ja. Das Gesetz verbessert die Lage 
nicht. Deswegen stimmen wir dem Gesetz auch nicht zu, 
weil wir der Meinung sind, dass sein Ansatz falsch ist. Wir 
hätten, um die Verbraucherinnen und Verbraucher besser 
zu schützen, gesagt: Lasst uns das nach Abschluss des 
Untersuchungsausschusses regeln, um sicherzustellen, 
dass all die Erkenntnisse, die wir dort gewinnen – wir 
haben ja tiefe Einblicke gehabt; Sie waren ja dabei –, in 
das Gesetz einbezogen werden. Das Resümee dieses 
Untersuchungsausschusses müsste man in das Gesetz 
einbeziehen, anstatt jetzt einen Schnellschuss abzu-
geben, mit dem man nichts anderes tut, als letztlich der 
Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Sie haben 
keinen einzigen Kontrolleur mehr, Sie haben ein bisserl 
rumorganisiert, aber nicht das erreicht, was Sie wollten.

Noch einmal: Wenn ich eine Sondertruppe will, muss die 
unabhängig sein von allem und jedem. Sie gehört perso-
nell draufgesetzt, nicht irgendwo herausgeholt. Sie muss 
aus dem täglichen Geschäft herausgehalten werden und 
ihren eigenen Weg gehen dürfen, um sicherzustellen, 
dass das erreicht wird, was notwendig ist, nämlich die 
Menschen vor Kriminellen und die Verbraucher vor Betrü-
gern zu schützen. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel: 

Präsident Alois Glück: Herr Kollege, wir sind über der 
Redezeit. 
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Ludwig Wörner (SPD): Danke. Noch ein Satz, dann bin 
ich fertig. – Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, 
das mehrfach aufgefallen ist, heute wieder mit Lebens-
mitteln handeln darf? Erst durch unsere Hinweise im 
Untersuchungsausschuss ist die Gewerbeaufsicht darauf 
gekommen, dass da etwas nicht stimmen kann. Wenn ich 
dazu einen Untersuchungsausschuss brauche, stimmt 
doch etwas mit unseren Behörden nicht. Dies wollten wir 
korrigiert haben. Diese Absicht verfehlt das Gesetz aber. 

(Beifall bei der SPD – Christian Meißner (CSU): 
Der Satz ist immer länger geworden! – Ludwig 
Wörner (SPD):  Das macht ja nichts!)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Der Gesetzentwurf, der uns hier vorliegt, hat 
hehre Ansprüche. Diesen Ansprüchen wird er bestenfalls 
in ganz kleinen Ansätzen gerecht. Ich beginne mit dem 
Unproblematischen: Die Zusammenführung der Fleisch-
hygiene und der Lebensmittelüberwachung bei den 
Kreisverwaltungsbehörden geht in die richtige Richtung. 
Wenn das auch noch auf gleicher Augenhöhe stattfinden 
würde, könnte das ein kleiner Fortschritt sein. Die Einfüh-
rung von Spezialteams ist auch okay. Das, was allerdings 
mit der Spezialeinheit beim Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit geschaffen wurde, ist nun 
wahrhaftig nicht der große Wurf. Schon die Tatsache, 
dass diese Spezialeinheit im Wesentlichen auf Anforde-
rung der Kreisverwaltungsbehörden hinzugezogen wird, 
ist unseres Erachtens systematisch falsch. Sie könnte 
dort Kontrollmängel aufdecken – und wer holt sich schon 
gern jemanden ins Haus, der einen auch noch kritisiert. 

Wir wollen die Zusammenfassung der Fleischhygiene 
und Lebensmittelüberwachung in einer eigenständigen 
Behörde unter dem Dach des Landesamts für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das haben wir in einem eigenen Antrag schon gefordert. 

Nun zu den Null-Nummern in diesem Gesetzentwurf: 
Dadurch, dass die amtlichen Tierärzte künftig auf der 
Gehaltsliste des Freistaats und nicht mehr auf der der 
Landkreise stehen, wird sich ihre Bezahlung nicht verbes-
sern, schon gar nicht wird dadurch die Kontrolle besser. 
Der Chef bleibt nach wie vor der Landrat. 

Die zweite Null-Nummer ist die Rotation der Kontrolleure. 
Sie wurde von Ex-Minister Schnappauf zweimal groß 
angekündigt. Das, was nun im Gesetz zu finden ist, ist 
nichts anderes als ein Kotau vor den Amtsveterinären. 
Zudem wird sie nicht verpflichtend eingeführt, sondern 
mit einer wachsweichen Formulierung. Ich zitiere: 

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben … 
zuständigen Behörden haben dafür Sorge zu 
tragen, dass die mit der Erfüllung von Kontrol-

laufgaben … beauftragten Fachkräfte im Rahmen 
der personellen und organisatorischen Möglich-
keiten regelmäßig ihr Kontrollgebiet wechseln 
oder sonstige ausgleichende Maßnahmen 
getroffen werden.

Das ist schon Graus genug, wäre aber noch hinzu-
nehmen, wobei eine klare Formulierung mit konkret for-
mulierten Ausnahmen besser wäre. Aber dass im Gesetz 
nicht ein einziges Wort darüber verloren wird, in welchen 
Zeiträumen die Rotation erfolgen soll, ist eine Bankrott-
erklärung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn die Tierärzte jetzt alle zehn Jahre durchwechseln, 
ist das auch regelmäßig. Sie könnten das ja noch voll-
mundig als „große Rotation“ verkaufen. Es soll ja füh-
rende Amtstierärzte geben, die manchen Betrieb schon 
in der dritten Generation kontrollieren. Das könnten Sie 
auf eine Generation zurückfahren; das wäre auch etwas 
Ähnliches wie eine Rotation. 

(Christian Meißner (CSU): Welcher Zeitraum wäre 
denn richtig?)

– Vier, fünf Jahre maximal. Dazu komme ich aber gleich.

Die Einführung der Rotation hat zunächst überhaupt 
nichts mit Misstrauen zu tun, um das klar zu sagen. Sie 
steigert die Qualität der Kontrollen, indem sie zumindest 
einer gewissen Betriebsblindheit vorbeugt und die Bere-
chenbarkeit reduziert. Ich sage das aus eigener Erfahrung, 
als jemand, der selbst einige Jahre als Kontrolleur im bio-
logischen Landbau tätig war – hier gibt es eine Rotation 
von drei bis vier Jahren –, und als einer, der regelmäßig 
selbst kontrolliert wird. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das ist auch gut 
so!)

Spätestens, wenn ein Kontrolleur zum dritten Mal auf 
meinem Hof ist, weiß ich, welche Vorlieben er hat und 
was er garantiert nicht kontrolliert. Entsprechend kann 
ich mich darauf einrichten. Wenn regelmäßig ein Neuer 
kommt, muss ich meinen Betrieb ganz anders führen. 
Wenn ich als Kontrolleur zu einem Betrieb gehe, habe ich 
ein bestimmtes Bild von einem Betrieb, das nur schwer 
zu ändern ist. – Diese zwei Gründe kenne ich aus meiner 
eigenen Erfahrung. Es gibt also keinen Zweifel, dass wir 
hier etwas machen müssen. Ex-Minister Schnappauf hat 
im Untersuchungsausschuss die kühne Äußerung getä-
tigt, angesichts des Terrorismus müsse man die Sicher-
heitsgesetze alle paar Monate nachschärfen. So sei es 
auch angesichts der kriminellen Energien im Lebensmit-
telbereich der Fall. 

Abgesehen davon, dass ich nicht der Meinung bin, dass 
wir die Gesetze alle paar Monate ändern müssen – gründ-
lich und richtig würde reichen –, sehe ich das in Ihrem 
Gesetzentwurf nicht. In der Problembeschreibung heißt 
es so schön: „Aktuelle Vorfälle haben gezeigt, dass eine 
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weitere Optimierung in diesem Bereich geboten ist“. Mit 
dem, was Sie in diesem Gesetzentwurf vorschlagen, hätte 
die Veterinärüberwachung nicht eine einzige der in Bayern 
bekannt gewordenen Fälle aufdecken, geschweige denn 
verhindern können. 

Schließlich zur Privatisierung der Kontrolle. Gerade 
der Fall Kollmer hat gezeigt, dass die Übertragung von 
Fleisch- und Hygienekontrollen an Private mehr als pro-
blematisch ist. Dort wurde bei der Abwicklung der Firma 
die Warenausgangskontrolle einem privaten Institut über-
tragen. Es sei sogar ein renommiertes Institut gewesen, 
wie man hört. Pikanterweise hat just dieses Institut bei 
der Nachfolgefirma das Gegengutachten zum Lan-
desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – LGL 
– gemacht. Untersuchte Proben, die vom LGL als für den 
menschlichen Verzehr nicht geeignet eingestuft wurden, 
wurden von dieser Firma als voll genusstauglich einge-
stuft. Glücklich, wer ein solches Institut für die Beprobung 
und Kontrolle seines Warenausgangs hat! Das zeigt: Sie 
haben aus den aktuellen Vorfällen diesbezüglich nichts 
gelernt.

(Beifall der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

Vielleicht noch einen Satz zu dem Vorwurf, wir forderten 
nur mehr Personal. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Lieber Herr – – 

Adi Sprinkart (GRÜNE): Ich komme zum letzten Satz.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ja, 
bitte, den letzten Satz.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Wenn wir feststellen, dass wir für 
die Kontrolle und Untersuchung von Fasanen nur wenige 
Sekunden zur Verfügung haben, kommen wir nicht umhin, 
mehr Personal zu fordern. Das allein ist es aber nicht. 
Es geht vielmehr auch darum, dass jeder Betrieb damit 
rechnen muss, in überschaubaren Zeiträumen zu 100 % 
kontrolliert zu werden. Es geht dabei nicht an, dass nur 
die Kühlraumtür aufgemacht wird und angeschaut wird, 
was in der ersten Reihe liegt. Diese Situation haben wir 
nämlich.

Der Gesetzentwurf ist in seinen wesentlichen Teilen mehr 
als schwach. Er wird seiner Zielsetzung in keinster Weise 
gerecht. Von unserer Seite kann es gar nichts anderes 
geben als Ablehnung.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe noch eine vor-
sorgliche Bitte: Achten Sie auf die Redezeit. Wir haben 
noch ein ganz schönes Programm vor uns. In diesem 
Fall hatten wir eine Überschreitung von 1 Minute 23 
Sekunden. 

(Oh-Rufe und Lachen bei den GRÜNEN)

– Ich sag’ ja nur. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Abzug!)

Nächste Wortmeldung : Herr Staatssekretär Huber. Bitte 
schön.

Staatssekretär Dr. Marcel Huber (Umweltministerium): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Im Lebensmittelsektor haben wir in den letzten 
Jahren vollkommen veränderte Verhältnisse bekommen. 
Die Marktstrukturen und die Vermarktungsstrukturen 
haben sich geändert. Wir haben einen Markt, in dem oft-
mals große, international agierende Firmen anonym glo-
bale Warenströme abwickeln. Gleichzeitig wurden Inhalt 
und Systematik rechtlicher Vorgaben auf EU- und auf 
Bundesebene entscheidend geändert. Wir müssen jetzt 
schauen, dass wir diese neuen Gegebenheiten in unser 
Gesetz übernehmen, vor allem auch aus der Erfahrung, 
dass Kriminelle diese neue Situation geschickt für sich 
ausnutzen. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das ist aber nicht 
neu!)

– Entschuldigung, aber wir sind jetzt bei der Gesetzesle-
sung. Wir versuchen, dies zusammenzufassen.

Wir haben hier schon 2006 ein umfangreiches Maßnah-
menpaket dargestellt und erörtert. Ich möchte ganz klar 
sagen: Es handelt sich hierbei nicht um ein Placebo, nicht 
um eine Nullnummer, sondern wir haben ganz wesent-
liche neue Strukturen eingebaut. Wir entwickeln die Orga-
nisation der Lebensmittelüberwachung deutlich weiter 
und geben ihr ganz neue Instrumente an die Hand. 

Wir haben die Zuständigkeiten neu geregelt. Es gilt der 
Grundsatz: Lebensmittelsicherheit muss aus einer Hand 
kommen. Aus diesem Grunde haben wir als Erstes die 
Fleischhygieneüberwachung verstaatlicht, und wir führen 
sie mit der Lebensmittelüberwachung zusammen. Das 
sieht im Übrigen auch das europäische Hygienerecht mit 
dem Hygienepaket vor. 

Zweitens haben wir dann konsequenterweise bei den 
kreisfreien Städten über 100 000 Einwohnern Lebensmit-
telüberwachung, Veterinäramt und Futtermittelkontrolle 
in kommunaler Hand zusammengeführt. 

Wir haben dann, drittens, die Regierungen als einheitliche 
Zulassungsbehörden definiert.

Es gilt also der Grundsatz: Ein Territorium, eine zustän-
dige Behörde.

Wir wollen damit die verschiedenen Elemente der Lebens-
mittelsicherheit besser ineinander fügen, die Verantwort-
lichkeiten klarer bündeln und die Transparenz erhöhen. 
Dass die kreisfreien Städte dadurch zusätzliche Kosten 
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haben, haben wir berücksichtigt. Wir werden nach dem 
Konnexitätsprinzip für diese neuen Aufgaben Finanzzu-
weisungen machen. Diese Zuweisungen wollen wir in 
einem Zeitraum von zwei Jahren überprüfen, nicht jedoch 
die Zuordnung der Aufgaben. 

Neben der Bündelung und Straffung haben wir noch 
einen weiteren Schwerpunkt gesetzt. Wir gestalten die 
Kontrollen risikoorientiert. Die besonderen Kontrollauf-
gaben werden damit gebündelt und mit dem notwendigen 
Sachverstand durchgeführt. Ich muss klar betonen: Es 
geht hierbei nicht um den Metzger an der Ecke oder um 
den Hofladen, sondern es geht um die großen, schwer 
zu durchschauenden Strukturen, die hier ein anderes Vor-
gehen notwendig machen. Wir können den Sachverstand 
dafür nicht in allen 96 Kreisverwaltungsbehörden vor-
halten; denn es geht dort wirklich um sehr spezielle Dinge. 
Deswegen haben wir im Juli letzten Jahres die Spezi-
aleinheit für Lebensmittelsicherheit am Bayerischen Lan-
desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – LGL 
– ins Leben gerufen. Wir beabsichtigen, dort das jährliche 
Kontrollprogramm für Betriebe mit besonderem Risiko 
aufzustellen. Federführend für die Kontrollen bleiben aller-
dings die Kreisverwaltungsbehörden vor Ort; sie werden 
von der Spezialeinheit nur unterstützt. Wir kombinieren 
also die Kreisverwaltungsbehörden mit den Spezialisten-
teams. Wir führen die Vorteile der Ortskenntnis mit der 
überregionalen Sachkompetenz zusammen. 

Zur Rotation möchte ich kurz sagen: Flexible Handlungs-
fähigkeit draußen ist notwendig, um es praktisch umzu-
setzen. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar herausstrei-
chen: Die Pflicht zur Rotation bedeutet nicht Misstrauen, 
schon gar nicht Generalverdacht. Ich bedanke mich 
bei dir, lieber Adi, dass du das gerade explizit erwähnt 
hast. Die pauschalen Verdächtigungen, denen sich die 
Behörden und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Vergangenheit ausgesetzt sahen, waren kränkend 
und durch nichts gerechtfertigt. Sehr viele Tierärzte führen 
seit Jahrzehnten mit großem persönlichem Engagement 
und großer Loyalität ihren Kampf für die Lebensmittelsi-
cherheit. Die Rotation ist als bewährtes Instrument der 
Personalentwicklung zu sehen. Die Kontrollerfahrung in 
wechselnden Betrieben erweitert mit Sicherheit den per-
sönlichen Horizont. 

Die Lebensmittelüberwachung erfüllt eine verantwor-
tungsvolle und oft sehr komplexe Aufgabe im Rahmen 
schwieriger Rechtsvorschriften, bei großen Erwartungen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch der 
Lebensmittelwirtschaft. Wir müssen Entscheidungen oft 
unter hohem Druck und unter hohem Schadensersatz-
risiko treffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
bayerischen Lebensmittelüberwachung leisten dabei 
seit Langem hervorragende Arbeit. Es ist jetzt an uns, 
ihnen Strukturen und Instrumente an die Hand zu geben, 
damit sie das weiterhin gut machen können. Das Gesetz 
ist geeignet, die Strukturen wesentlich zu verbessern. 
Raffiniertes kriminelles Handeln werden wir damit auf 
Dauer zwar wohl nicht verhindern können, aber es ist 
ein wesentlicher Beitrag, die Lebensmittelsicherheit zu 
verbessern. Deswegen bitte ich Sie, dem Gesetzentwurf 
zuzustimmen. Vielen Dank.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es liegen mir keine wei-
teren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim-
mung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/8844 
und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh-
renden Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 
auf Drucksache 15/9500 zugrunde. Der federführende 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz emp-
fiehlt die unveränderte Annahme. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – CSU-Fraktion. Gegenstimmen! – SPD-Fraktion 
und Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so 
beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung ist nicht gestellt worden. 
Daher führen wir unmittelbar die Schlussabstimmung 
gemäß § 56 der Geschäftsordnung durch; ich schlage 
vor, in einfacher Form. – Dagegen gibt es keinen Wider-
spruch. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – 
Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Weise anzu-
zeigen. – Enthaltungen? – Dann ist das Abstimmungs-
verhalten das gleiche wie eben. Damit ist das Gesetz 
angenommen. Es hat den Titel „Gesetz zur Änderung des 
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und 
anderer Rechtsvorschriften“.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu passt jetzt die 
Bekanntgabe der Ergebnisse der namentlichen Abstim-
mungen über die Nichtraucherschutzregelungen in 
Bayern. Ich gebe die Ergebnisse der beiden namentli-
chen Abstimmungen bekannt:

Erstens. Schlussabstimmung über den Entwurf der 
Staatsregierung eines Gesetzes zum Schutz der Gesund-
heit, Drucksache 15/8603: Mit Ja haben 140 gestimmt. 
Mit Nein haben 18 gestimmt. Stimmenthaltungen: 8. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Das Gesetz ist damit in der Fassung des federführenden 
Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und Familienpo-
litik angenommen. Es hat den Titel „Gesetz zum Schutz 
der Gesundheit (Gesundheitsschutzgesetz)“. 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung haben die Änderungsanträge 
auf den Drucksachen 15/9183 und 15/9208 ihre Erledi-
gung gefunden. Den Nichtrauchern kann ich nur gratu-
lieren, und den Rauchern kann ich nur empfehlen, sich an 
das zu halten, was wir eben beschlossen haben. 

Zweitens. Antrag der Abgeordneten Bause, Scharfen-
berg, Gote und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) betreffend „Schutz vor den Gefahren des 
Rauchens“, Drucksache 15/7260: Mit Ja haben gestimmt 
39. Mit Nein haben gestimmt 116. Stimmenthaltungen: 3. 
Dieser Antrag ist damit abgelehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir fahren fort.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes  
(Drs. 15/8876) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
hier: Kein Grünlandumbruch und keine wassergefähr-
denden Stoffe in Überschwemmungsgebieten  
(Drs. 15/9152)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache und weise darauf 
hin, dass wir zehn Minuten Redezeit vereinbart haben. 
Erste Wortmeldung: Kollege Guckert. 

Helmut Guckert (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum Gesetzentwurf 
der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes darf ich Folgendes ausführen: 

Erstens. Begründung der Änderung: Die Änderungen des 
Klimas führen nach derzeitigem Kenntnisstand zu immer 
mehr Hochwasser, bedingt durch Starkregen, Hagel und 
dergleichen in örtlichen, regionalen und überregionalen 
Bereichen. Durch Dürre und Regenausfall kommt es in 
manchen Gebieten zu extremer Trockenheit, Ernteaus-
fall und dergleichen. Folgen sind weitere Gefahren durch 
Überschwemmung, Erdrutsche, Muren, Dürren, Gefahren 
für Menschen, Tiere, Hab und Gut. Ziel ist es, den Hoch-
wasserschutz zu verbessern.

Zweitens. Bayern hat seit Jahren auf die Hochwasser-
entwicklung und den Klimawandel reagiert. 1999 wurde  
das „Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020“ ge- 
schaffen. Dieses Programm ist mit einem Investitions-
volumen von 2,3 Milliarden Euro ausgestattet. Zurzeit 
stehen rund 150 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. 

Drittens. Mit der Änderung des Bayerischen Wasserge-
setzes im Jahr 2006 wurde das Drei-Säulen-Programm, 
sprich: der Dreiklang von natürlicher Wasserrückhaltung, 
technischen Baumaßnahmen und Vorsorge, gestärkt. Die 
Arbeit der Wasserwirtschaftsämter erfuhr eine weitere 
Stärkung, das heißt, den Hochwasserschutz konsequent 
zu planen, festzusetzen und umzusetzen zur Sicherung 
der menschlichen Daseinsvorsorge, zur Abwehr von 
Naturkatastrophen und zur Gewährleistung eines ausrei-
chenden Hochwasserschutzes. Diese Änderungen hatten 
die Beschleunigung und Verbesserung der rechtlichen 
Verfahren zur Zulassung von baulichen Hochwasser-
schutzmaßnahmen zum Ziel, zum Beispiel die Schaffung 
von Retentionsräumen. Die Verfahren wurden zum Teil auf 
die Regierungen übertragen, Erörterungstermine wurden 
vereinfacht und beschleunigt. Die strategische Umwelt-
prüfung von Hochwasserschutzplänen wurde geregelt. 

Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes verpflichtet die 
Länder, Verbesserungen zum vorbeugenden Hochwas-
serschutz gemäß Paragrafen 31 und 32 durchzuführen.

Das Europäische Parlament hat die Hochwasserrichtlinie 
in diesem Jahr in Zweiter Lesung behandelt. 

Ziel der beabsichtigten Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes ist die Festlegung der Überschwemmungs-
gebiete. Die Größe ist nach den heutigen Erkenntnissen 
nach dem Bemessungshochwasser, also dem hundert-
jährlichen Hochwasser, und mit einem Klimaschutzauf-
schlag von 15 % festzulegen, und zwar parzellenscharf. 
Dabei sind in Siedlungsgebiete und Außenbereiche zu 
unterscheiden, wobei bei den Siedlungsgebieten die 
Festlegung bis zum 10.05.2010 zu erfolgen hat, bei den 
Außenbereichen bis zum 10.05.2012. Bei Außenberei-
chen ist die Infrastruktur, sprich: Bahnen und Straßen, 
bevorzugt zu behandeln. Die freie Natur steht dagegen 
im zweiten Glied. Von Bedeutung ist, dass Erosionen auf 
landwirtschaftlichen Flächen oder nachhaltige Auswir-
kungen auf Gewässer zu vermeiden sind. 

Viertens. Soweit überschwemmungsgefährdete Gebiete 
erheblich beeinträchtigt werden, sind sie ebenfalls zu 
ermitteln und zu kartieren. Sie sind allerdings nur dort 
darzustellen, wo sie bei Versagen öffentlicher Hoch-
wasserschutzeinrichtungen, zum Beispiel Deiche, über-
schwemmt werden. 

Fünftens. Werden Rückhalteflächen wie zum Beispiel 
Polder neu festgesetzt, die landwirtschaftliche und forst-
wirtschaftliche Flächen betreffen, und Anforderungen an 
eine ordnungsgemäße Nutzung gestellt, sind diese zu 
entschädigen, und zwar entweder gemäß § 19 Absatz 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes oder nach den Entschädi-
gungsrichtlinien für Aufwuchs, Arbeit und Nachschäden.

Sechstens. Die Bevölkerung ist in den betroffenen 
Gebieten über die neuen Erkenntnisse, geeignete Maß-
nahmen und Verhaltensregeln zu informieren, gegebe-
nenfalls  sogar rechtzeitig zu warnen. 

Siebtens. Hochwasserschutzpläne sind aufzustellen. 
Sie enthalten die Rückhalteflächen, Rückverlegung von 
Deichen, Erhaltung und Wiederherstellung von Auen und 
die Rückhaltung von Niederschlagswasser. Ziele sind die 
Minimierung der Gefahr, die Bewirtschaftung und der 
Ausbau der Gewässer, auch der ökologische Ausbau. Ins-
gesamt ist das Ziel, zu steuern, zu planen und zu regeln.

Achtens. Bewirtschaftungspläne, Managementpläne 
und Maßnahmenprogramme sind bis zum 22.12.2015 zu 
erstellen. Sie sind besonders dort zu erstellen, wo eine 
besondere Gefährdung besteht. Das gilt für Siedlungen, 
Gewerbegebiete und sonstige Einrichtungen. Die Pläne 
und Programme sind alle sechs Jahre zu aktualisieren. 

Neuntens. Der Unterhalt und die Ausbaulast von Gewäs-
sern zweiter Ordnung geht vom Bezirk auf den Freistaat 
über. Dies erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009/2010 
und wird bei den nachfolgenden Haushaltsberatungen 
Gegenstand der Beratungen sein. Die Entlastung der 
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Bezirke bzw. der Kommunen beträgt nach den derzei-
tigen Berechnungen 9 Millionen Euro. 

Zehntens. Beim Hochwasserschutz ist in den Flussge-
bietseinheiten auch mit Ländern und Staaten sowie den 
Behörden der Mitgliedstaaten der EU zusammenzuar-
beiten. 

Elftens. Bei der behördlichen Überwachung von Abwas-
sereinleitungen sollen auch Überwachungsergebnisse 
aus der Eigenüberwachung gewertet werden können. 
Kontrollen, Messungen und eigene Untersuchungen 
werden der behördlichen Überwachung gleichgestellt. 

Für den Freistaat Bayern fallen die Kosten an, die ich zuvor 
erwähnt habe, diese 9 Millionen Euro, die vom Bezirk 
übernommen werden. Weiter fallen Kosten für den Ver-
waltungsvollzug an. Die Wasserwirtschaftsämter benö-
tigen für die Ermittlung der Überschwemmungsgebiete 
und die Erstellung der Hochwasseraktionspläne weiteres 
Personal, nach dem derzeitigen Stand 18,5 Arbeitskräfte. 
Auch für die Vergabe an Ingenieurbüros und dergleichen 
für Erhebungen, Analysen und Pläne sind weitere 3 Milli-
onen Euro notwendig. Den Kommunen fallen keine wei-
teren Aufgaben und Kosten zu. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

Der Änderungsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 
90/DIE GRÜNEN vom 24. Oktober auf Drucksache 
15/9152 sieht vor, dass auch der Grünlandumbruch und 
die Verwendung von wassergefährdenden Stoffen in 
Überschwemmungsgebieten verboten werden. Diesem 
Antrag können wir nicht zustimmen. Der Sachverhalt ist 
ein ganz anderer; hier wird sehr stark von Extremfällen 
ausgegangen. Wenn wir die Gebiete betrachten, müssen 
wir das aber differenzierend darstellen, sodass zwischen 
Steh-, Fließ- und Reißgeschwindigkeit der Gewässer 
und zwischen der Höhe unterschieden wird. Außerdem 
bedeutet der Antrag einen Eingriff in Eigentum. Wir 
können das innerhalb der Aktionspläne klarlegen und 
regeln. Somit ist es auch ein Eingriff in die Bewirtschaf-
tung. Aus diesen Gründen können wir dem Antrag nicht 
zustimmen. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank. Nächste Wortmeldung: Kol-
lege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Dieses Gesetz ist in seinen Ansätzen richtungs-
weisend und war dringend notwendig. Wir werden dem 
Gesetzentwurf zustimmen, auch wenn er einige Mängel 
hat, die wir korrigiert haben wollten. Die Kolleginnen und 
Kollegen der CSU-Fraktion konnten sich dem leider nicht 
anschließen. 

Dieses Gesetz regelt etwas, was durch Klimaverände-
rungen und somit durch den Menschen verursacht wurde. 
Deswegen ist es so wichtig, dass wir es so schnell wie 

möglich auf die Reise schicken und dann auch danach 
handeln. Die CSU hat eine zeitlang die Politik verfolgt, 
dass nach jedem Hochwasser Haushaltsmittel für den 
Hochwasserschutz bereitgestellt wurden, die dann 
wieder gestrichen wurden. Dies scheint beendet zu sein. 
Es ist eine Kontinuität eingekehrt, auch in dem Wissen, 
dass Hochwasser in Zukunft vermehrt auftreten und viel 
massiver sein werden. Deshalb enthält der Gesetzentwurf 
auch den von uns begrüßten 15-prozentigen Zuschlag. 
Wir halten es für richtig, dass man für die Zukunft plant. 
Man weiß nicht, was noch kommt, deswegen wird bei 
Baumaßnahmen besser ein Stück oben draufgesetzt, als 
später vor zu niedrigen Deichen zu stehen. 

Im Detail liegt aber ebenso wieder der Mangel. Wir sagen 
zum Beispiel, man darf Regelungen nicht privaten Sach-
verständigen überlassen, weil es, erstens, für die betrof-
fenen Menschen dann teurer wird und, zweitens, den 
Grundsatz der Daseinsvorsorge verletzt. 

Wir haben deswegen einen Änderungsantrag gestellt, 
weil wir sicherstellen wollen, dass diese Aufgabe nach 
Artikel 78 weiterhin nicht in private Hand kommt, son-
dern als Staatsaufgabe definiert ist. Wir können uns 
als Staat nicht aus allem herausschleichen, um einigen 
Herrschaften einen Gefallen zu tun – nein, im Gegenteil: 
Hochwasserschutz ist Aufgabe des Staates und soll es 
auch bleiben. Deshalb unser Änderungsantrag. 

Ein zweiter Gesichtspunkt, der uns alle umtreiben sollte, 
aber von der CSU nicht so wahrgenommen wird, wie 
es notwendig wäre, ist die Problematik „Heizöltanks in 
Hochwassergebieten“. Wer einmal einen Ölschaden 
gesehen hat, weiß, was da los ist. Ich bewundere einen 
Hausbesitzer, der sich mit einem Öltank überhaupt noch 
in einem Hochwassergebiet aufhält, weil sein Haus nach 
einem Hochwasser hin ist. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Aber die 
Umgebung auch!)

Aber das ist sein Haus und sein Problem. Dafür will er 
natürlich eine Entschädigung vom Staat haben, und die 
sollte man ihm in Zukunft nicht mehr geben. Das, was er 
mit seiner Umwelt treibt und was auf ihn zukommt, ist 
jedoch viel fataler. 

Herr Kollege Guckert, glauben Sie sicher, dass Land-
wirte große Lust haben, Retentionsräume zur Verfügung 
zu stellen, wenn sie in der Gefahr leben müssen, dass 
ihr Öltank bei Hochwasser irgendwann schwimmt und 
anschließend die ganze Nutzfläche kaputt ist? Denn das 
Gras und die Ernte können nicht mehr genutzt werden, 
wenn Öl darauf lag. Deswegen ist unser Anliegen nach 
wie vor: Öltanks haben in Retentionsräumen oder in 
Räumen, in denen es Überschwemmungen geben kann, 
nichts mehr zu suchen. 

Wir hätten ein Programm auflegen können, das von mir 
aus auch vorsieht, zu fördern und umzustellen, nämlich 
auf regenerative Brennstoffe wie etwa auf Pellets oder 
auf Gasversorgung, wo es möglich ist. Auch dies gehört 
zum vorbeugenden Schutz. Ich verstehe überhaupt nicht, 
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warum wir das nicht gemeinsam in das Gesetz aufge-
nommen haben; denn ich glaube, Hausbesitzer wären 
uns, wenn es schief ginge, dankbar für eine Änderung. 
Aber Sie wollten es nicht. Dasselbe gilt im Übrigen für 
die ganze Thematik „Entschädigungsregelung bei Reten-
tionsräumen“. 

Warum haben wir nicht den Mut, zusammen mit den 
betroffenen Landwirten und deren Verbänden – ich habe 
manchmal den Eindruck, die Landwirte täten es eher als 
ihre Verbände – Entschädigungsregelungen zu verein-
baren, damit jeder weiß, was er bekommt, wenn etwas 
passiert ist? Das gäbe Rechtssicherheit, das würde aber 
nach unserer Erkenntnis auch die Akzeptanz erhöhen. 
Es gibt nicht jedes Jahr Hochwasser. Der Landwirt soll 
selbstverständlich seine Ernte einbringen können. Aber 
wenn er einmal seine Räume zur Verfügung stellen muss, 
weil Hochwasser angesagt ist, soll er für den Ernteausfall 
eine vernünftige Entschädigung bekommen. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Dieses zu regeln, gehört meiner Meinung nach noch zu 
den staatlichen Selbstverständlichkeiten. Aber auch hier 
fehlt der Mut. Ich weiß nicht, warum, und wo das Problem 
liegt. 

Wir waren der Meinung, das hätte mit in dieses Gesetz 
gehört, um Rechtssicherheit zu schaffen. Dafür sind 
Gesetze nämlich da. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Wir waren der Meinung, dass die privaten Gutachter und 
Sachverständigen dort nichts verloren haben. Das ist 
Aufgabe des Staates. 

Kolleginnen und Kollegen, eines muss ich Ihnen auch hier 
wieder sagen: Wir schaffen ein Gesetz, mit dem wir Bay-
erns Menschen und deren Hab und Gut vor Hochwasser 
schützen wollen. Aber das notwendige Personal, das 
man dafür braucht, wurde abgebaut.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie brauchen überall 
Personal!)

– Herr Kollege Kreuzer, Sie haben es doch dezimiert, das 
waren doch nicht wir! Sie bauen bei den Wasserwirt-
schaftsämtern 30 % des Personals ab. 

(Zuruf des Abgeordneten Thomas Kreuzer 
(CSU))

– Herr Kollege Kreuzer, darf ich Sie darauf aufmerksam 
machen, dass Sie diese Aufgabe an Private vergeben 
und damit immense Mehrkosten verursachen, weil die 
Arbeit weiterhin gemacht werden muss; denn es ist nicht 
so, dass Sie die Arbeit einsparen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau!)

Sie sparen Personal ein, vergeben das Ganze privat 
– dadurch kann man so manchem einen Dienst erweisen, 
so etwas kann ich gut verstehen –, verteuern aber damit 
alle Maßnahmen, weil Sie nämlich jemanden brauchen, 
der die Aufgabe vergibt und kontrolliert. Da kann man es 
mit dem bestehenden Personal gleich selber machen, 
ohne das Personal ausdünnen und – weiß der Teufel 
wohin, vom Hochwasser möglichst weit weg, siehe Hof 
– versetzen zu müssen.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Ich muss Ihnen sagen, das ist ein Fehlgriff. Noch einmal: 
Wir werden erleben, dass alle diese Maßnahmen durch 
zu wenig Personal beim Staat für die Bevölkerung und 
im Ergebnis auch für alle anderen teurer werden. Deshalb 
bitten wir Sie, nicht nur ein Gesetz vorzulegen, das von 
seinen Grundzügen her richtig ist. Das gestehen wir zu, 
da waren wir dabei. Aber wir sollen schon dafür Sorge 
tragen, dass dann das Gesetz von seinen Auswirkungen 
und Inhalten her auch funktioniert und nicht nur ein Pla-
cebo darstellt. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank. Nächste Wortmeldung: Frau 
Kollegin Paulig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Die Novelle des Bayerischen Wassergesetzes 
ist ein Kontinuum. Fast jedes Jahr haben wir hier wieder 
eine Novelle vorliegen. Es wäre wünschenswert gewesen, 
Sie hätten bereits vor Jahren die notwendigen Entschei-
dungen getroffen.

Herr Guckert, Sie lachen mit einem etwas roten Kopf. Es 
ist leider so: 2002 ging es um die Umweltverträglichkeits-
prüfung, 2003 ging es um die Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie. Schon damals haben wir die Sicherung 
der Überschwemmungsgebiete gefordert. Dazu haben 
wir mehrere Anträge eingebracht, aber die haben Sie 
abgelehnt. Heute, 2007, geht es zunächst einmal wieder 
um die Sicherung der Überschwemmungsgebiete; also: 
2002: UVP, 2003: Wasserrahmenrichtlinie, 2004: Dere-
gulierung, 2006: Polder. Es ist der richtige Weg, die Ein-
richtung von Poldern auf die Regierungen zu übertragen, 
weil man auf dem Land nicht vorankommt. Aber das, was 
Sie immer noch versäumt haben, sind klare Entschädi-
gungsregelungen für die Landwirtschaft. Deswegen sind 
wir immer noch erst bei einem Polder, der umgesetzt 
wurde; alle anderen bisher nicht. Auch da haben wir 2006 
mit entsprechenden Änderungsanträgen weitergehende 
Regelungen gefordert. Jetzt, 2007, geht es angesichts 
des zunehmenden Hochwasserrisikos – richtig! – um 
ein bisschen Ökologisierung – ein bisschen, muss ich 
sagen. Bei den Überschwemmungsflächen haben Sie 
jetzt wieder bürokratische Regelungen vorgesehen, etwa 
dass die Kommunen bei den Gewässern dritter Ordnung 
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tätig werden können; die Veröffentlichungen müssen sie 
vornehmen.

Sinnvoll wäre es, wenn von den Wasserwirtschaftsäm-
tern die Überschwemmungsflächen festgestellt würden 
und die übergeordneten Behörden dann sofort die Siche-
rung dieser Überschwemmungsflächen – unabhängig 
vom Veröffentlichungsgrad – festlegten. Sie wissen doch, 
welcher Druck wegen der Überschwemmungsflächen 
auf die Kommunen ausgeübt wird; denn die Bauwerber 
stehen schon vor der Türe und fordern wieder ein neues 
Baurecht. Viele Kommunen knicken ein. Wenn wir den 
Hochwasserschutz ernst nehmen, müssen die Über-
schwemmungsflächen von der übergeordneten Behörde, 
meinetwegen den Regierungen oder den Landratsäm-
tern, gesichert werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber da geht wieder nichts voran. Das Ganze ist ein 
ewiges Pingpongspiel, hin und her. 

Zu Ökologisierung: Wenn ich mir Ihr Gesetz anschaue, 
muss ich feststellen: Sie wollen zwar, aber Sie trauen sich 
nicht. Da heißt es zum Beispiel in Artikel 61: „Grundsätze 
für den Schutz vor Hochwasser und Dürre, Erhalt oder 
Wiederherstellung der Versickerungsfähigkeit der Böden, 
… Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung und 
zur Wasserspeicherung.“ Was bedeutet das? – Das 
bedeutet Bodenpflege und Gründlandsicherung. Aber 
genau das trauen Sie sich nicht.

Sie schreiben in Artikel 61 h Absatz 3

Landwirtschaftliche oder sonstige Grundstücke 
sind so zu nutzen, dass mögliche Erosionen oder 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
Gewässer insbesondere durch Schadstoffein-
träge vermieden oder verringert werden. 

Legen Sie doch ganz klar fest: kein Gründlandumbruch 
neben den Gewässern. Das wäre sinnvoll. Das machen 
andere Bundesländer auch. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber Sie trauen sich wieder nicht. Sie machen hier 
wieder bürokratische Wischiwaschi-Regelungen, und 
beim Trinkwasserschutz, beim Grundwasserschutz und 
beim Schutz vor Einträgen von Schadstoffen geht nichts 
voran. Es ist wirklich ein Trauerspiel, wenn man sich das 
anschaut. „Mögen täten Sie schon wollen, aber dürfen 
haben Sie sich nicht getraut.“ So ist es doch, wenn wir 
uns dieses Wassergesetz anschauen. 

Wir haben in unserem Antrag auf Drucksache 15/9152 
Folgendes gefordert: Erstens. „In Überschwemmungs-
gebieten darf Grünland nicht in Ackerland umgebro-
chen werden. Im Interesse des Erosionsschutzes ist eine 
Umwandlung bestehender Ackerflächen in Grünland 
anzustreben.“ Das sind klare, sinnvolle Regelungen, die 
die Schadstoffeinträge zurückhalten, die Erosion min-

dern und den Erfordernissen der Wasserrahmenrichtlinie 
entsprechen würde. Aber Sie haben sich wieder nicht 
getraut. 

Zweitens sagen wir: In Überschwemmungsgebieten ist 
die Lagerung wassergefährdender Stoffe – einschließlich 
Heizölanlagen – verboten. Wir fordern hierzu eine Über-
gangsfrist von längstens drei Jahren zur Abschaffung der 
Heizölanlagen, je nach Sicherheitsstandard. 

Auch das ist eine klare und sinnvolle Regelung. Aber Sie 
trauen sich wieder nicht. Sie schreiben wieder eine büro-
kratische Regelung ins Gesetz, die man vielleicht einmal 
mit Genuss lesen sollte. Da heißt in Artikel 61 i, Absatz 2: 

In der Rechtsverordnung können Festsetzungen 
für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
getroffen werden. Soweit eine hochwassersi-
chere Errichtung von neuen Heizölverbrauchs-
anlagen nicht möglich ist, kann diese durch 
Rechtsverordnung verboten werden. Für beste-
hende und neue Heizölverbraucheranlagen 
können Prüfungen durch Sachverständige … 
festgesetzt werden.

Das ist wiederum Bürokratie pur. Sagen Sie ganz klar: 
keine Heizölanlagen in Überschwemmungsgebieten mit 
einer Übergangsfrist. Das ist sinnvoll.

(Beifall der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE) – Gerhard Eck (CSU): Das ist doch 
Quatsch! – Gegenruf von den GRÜNEN: Gar kein 
Quatsch!)

Sie wissen ganz genau, dass keine Versicherung dort, wo 
schon einmal eine Überschwemmung war und wo künftig 
Überschwemmungsgebiete festgelegt werden, Versiche-
rungsschutz übernimmt. Herr Wörner hat es ganz klar 
ausgeführt, wie die Hausbesitzer betroffen sind, wenn es 
einen Heizöltank aufschwemmt und das Heizöl ausläuft. 
Wir sehen es doch: Keine Versicherung springt ein, die 
Häuser sind geschädigt, und die Umwelt wird geschä-
digt. Aber Sie trauen sich wieder nicht, mit klaren Rege-
lungen vorzugehen.

Ich kann die nächsten Novellen des Bayerischen Wasser-
gesetzes vorhersagen: 2007 haben wir jetzt, 2008, 2009 
– vielleicht setzen Sie im Wahlkampfjahr aus –, und so 
geht es weiter. Machen Sie klare Vorgaben: Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie, guter ökologischer Zustand 
für Wasserkörper aller Art, für Flüsse, Seen, Grundwasser 
und Trinkwasserschutz, und treffen Sie die notwendigen 
Regelungen zum Hochwasserschutz. Aber bisher ist das 
immer nur Stückwerk. Sie sehen die Problematik, aber 
bei einem konsequenten Schutz kommen Sie leider nicht 
voran. 

Wir werden uns, auch wenn ein paar gute Schritte ent-
halten oder ansatzweise gute Absichten in hoher Büro-
kratie formuliert sind, bei diesem Gesetzentwurf ent-
halten und hoffen, dass irgendwann Nägel mit Köpfen 
gemacht werden, dass vernünftiger Hochwasserschutz 
und ein vernünftiger ökologischer Zustand der Gewässer 
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endlich festgelegt werden. Handlungsbedarf ist in der Tat 
gegeben.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin, vielen Dank. – Nächste Wortmeldung: Herr 
Staatssekretär Huber.

Staatssekretär Dr. Marcel Huber (Umweltministerium): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Diese parlamentarische Debatte, die soeben 
geführt worden ist, ist in erfreulicher Einmütigkeit erfolgt, 
auch wenn es ein paar Dissenspunkte gibt, die Sie heute 
ausgeführt haben. 

Wir sind uns alle im Hohen Haus darin einig, dass der 
Klimaschutz eine der größten Herausforderungen unserer 
Zeit ist und dass der Hochwasserschutz als Folge daraus 
einen wichtigen Teilbereich dieser Problematik darstellt. 
Die Änderungen des Bayerischen Wassergesetzes sind 
deswegen eine konsequente Umsetzung dieser Überzeu-
gung, und sie dienen vor allem dazu, den vorbeugenden 
Hochwasserschutz zu verbessern. Wir wollen damit eine 
der Antworten geben auf die sichtbaren Folgen des Kli-
mawandels, die wir schon beobachten können.

Die Warnprognosen der Wissenschaft vor den Folgen 
haben mehrfach zu Warnungen vor extremen Wetterer-
eignissen geführt. Man meint nicht nur die Stürme und 
die Hurrikans, die große Schäden verursachen, sondern 
auch die Hochwasser, Überschwemmungen und die 
Dürren. Ich erinnere an Ereignisse, die wir in unserem 
eigenen Land beobachten mussten: das Pfingsthoch-
wasser 1999 oder die Flutkatastrophe im August 2002, 
die europaweit 200 Menschenleben gefordert und die die 
gigantische Summe von 13 Milliarden Euro Schäden ver-
ursacht hat. 

Dabei sind Hochwasser und Überschwemmungen nicht 
nur für die Menschen eine Gefahr, die an großen Strömen 
wohnen – zum Beispiel haben sich die Leute in Passau 
fast schon daran gewöhnt –, sondern wir haben sie zuneh-
mend auch an kleinen Flüssen und Bächen, wo die Hoch-
wassergefahr plötzlich auf begrenztem Raum und ohne 
Vorwarnzeit auftritt. Ich habe es als Feuerwehrkomman-
dant schon mehrfach erlebt, wie aus kleinsten Rinnsalen 
plötzlich große, reißende Gebirgsbäche wurden, die alles 
weggerissen haben, ohne dass sich jemand daran erin-
nern kann, so etwas schon einmal gesehen zu haben. 

Das ist auch der Grund, warum man sich furchtbar schwer 
tut, sich gegen solche lokalen Ereignisse zu wappnen 
und Vorkehrungen zu treffen. Das Pfingsthochwasser 
1999 war aber so etwas wie ein Schlüsselerlebnis und 
hat einiges in Gang gebracht, was Hochwasserschutz 
und Klimaschutz in Bayern angeht. 

Ich darf daran erinnern, dass wir 1999 das Hochwasser-
schutzaktionsprogramm ins Leben gerufen haben, um mit 
einer Laufzeit von immerhin 20 Jahren 2,3 Milliarden Euro 

in Vorhaben zu investieren. Dieses Programm ist gut 
unterwegs, ein nennenswerter Teil ist bereits verbaut, und 
wir setzen es fort.

Im Jahr 2000 hat man dann ein Bayerisches Klimaschutz-
konzept geschaffen und 2003 fortgeschrieben. In der 
jüngsten Regierungserklärung hat der Ministerpräsident 
das „Klimaprogramm Bayern 2020“ verkündet. Er hat 
darin den Klimaschutz als einen von vier Schwerpunkten 
seiner Politik genannt. 

Wir fahren eine zweigleisige Strategie beim Klimaschutz. 
Zum einen wollen wir die Treibhausgase reduzieren, um 
dem Klimawandel zu begegnen. Zum anderen müssen 
wir uns dem Klimawandel auch anpassen. Das ist genau 
das, was wir mit den Hochwasserschutzmaßnahmen 
machen wollen. 

Einige der Schwerpunkte standen bereits in den Ände-
rungen zum Bayerischen Wasserschutzgesetz, die wir 
jetzt gesetzlich fortschreiben wollen. Schwerpunkte im 
damaligen Entwurf waren die Zuständigkeit und Verfahren 
für die Genehmigung von Flutpoldern. Wir wollten das neu 
ordnen und straffen, bürokratische Hürden möglichst auf 
die Seite räumen und dieses Verfahren beschleunigen. 

Wir müssen auch hier die Vorgaben des Bundes umsetzen 
und gleichzeitig die Regelungsaufträge der EU abar-
beiten. Aus diesem Grund haben wir auf die Vorlage des 
EU-Entwurfs gewartet, um das, was die EU vorschreibt, 
ohne zeitlichen Verzug umsetzen zu können. Es gab zwar 
eine gewisse zeitliche Verzögerung, Frau Paulig. Aber 
jetzt hat es Hand und Fuß, jetzt setzen wir die Bundes-
vorgaben und die EU-Vorgaben in einer Novelle um und 
haben damit ein Landesrecht, das so rasch umgesetzt 
wurde wie keines in ganz Europa. 

Wir haben folgende Schwerpunkte: Der vorbeugende 
Hochwasserschutz beginnt vor Ort. Wir wollen die Bevöl-
kerung zeitnah unterrichten. Unser Warn- und Nachrich-
tendienst soll die Leute rechtzeitig darauf hinweisen, 
dass Gefahr im Verzug ist. Gleichzeitig wollen wir die 
Verantwortung des einzelnen Bürgers an dieser Stelle 
aufzeigen. Wer zum Beispiel Heizöltanks hat und weiß, 
dass er gefährdet ist, muss sich baulich darum küm-
mern. Wenn der Staat solche Regelungen machen wollte, 
müsste er das über die Bauordnung machen, aber nicht 
im Wassergesetz. 

Als Nächstes wollen wir die Überflutung an Gewässern 
ermitteln. Wir wollen die Überschwemmungsgefahren 
auch an kleinen Gewässern ermitteln. Dies ist das Kern-
stück des Gesetzentwurfs über die Ermittlung und Fest-
legung von Überschwemmungsgebieten. Überall dort, 
wo der Rückhalt des Hochwassers in der Fläche auch 
dem Schutz der Bevölkerung dient, wollen wir diese Flä-
chen bestimmen und auch vorläufig sichern. Wir planen 
die Information der Bevölkerung, damit sich die Leute 
rechtzeitig darauf einstellen können, in welchem Gebiet 
sie wohnen.
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Wir werden natürlich auch nicht um Nutzungsverbote 
herumkommen. Wir werden Genehmigungsvorbehalte 
anordnen müssen. Das wird allerdings von manchen kri-
tisch gesehen, weil das wiederum eine Form der Regle-
mentierung und Bürokratisierung ist. Aber ich glaube, es 
ist an dieser Stelle nicht anders machbar. 

Gleichzeitig kündige ich an, dass wir diese Gefahrenab-
wehr, genauso wie beim Gesundheitsschutzgesetz, fle-
xibel und mit Augenmaß betreiben werden. Wir wollen, 
dass es für die, die es betrifft, umsetzbar ist ohne unbil-
lige Härte, zum Beispiel indem wir uns mit Vorschriften 
auf die Hochwasserabflussbereiche beschränken. Wir 
wollen nur dort, wo es praktisch keinen Spielraum gibt, 
wo also durch Bebauung oder landwirtschaftliche Nut-
zung das Abfließen von Hochwässern behindert ist, ein-
greifen. Das Gleiche gilt für den Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen. 

Das genau ist der Grund, warum wir den Änderungsan-
trag ablehnen. Das ist keineswegs ein Wischwaschi, wie 
Sie behaupten, sondern es ist sinnvoll, die Dinge auf die 
wirklich gefährdeten Regionen zu beschränken, damit 
das Ganze für die Bürger leichter umzusetzen ist. 

Ich komme zu zwei weiteren Schwerpunkten. Wir wollen 
mit unserem Gesetz nicht nur das Hochwasser angehen 
– denken Sie an den Extremsommer 2003 –, sondern 
auch Niedrigwasser und Dürre. Insbesondere in Wasser-
mangelgebieten wie in Franken, der Oberpfalz oder im 
Bayerischen Wald wollen wir die Versorgungssicherheit 
mit Trinkwasser für die Bevölkerung gezielt erhöhen. 
Auch dies ist eine Form der Vorsorge und der Anpassung 
an den Klimawandel. Deshalb ist es auch Inhalt unseres 
Gesetzentwurfs. Übrigens ist auch das wiederum etwas 
– ich will hier keine Sprüche machen –, das Bayern zum 
Vorreiter in der Bundesrepublik macht. 

Wichtig ist auch die Übertragung der Unterhaltung und 
Ausbaulast der Gewässer zweiter Ordnung. Die Last wird 
von den Bezirken auf den Freistaat Bayern übertragen. 
Der Übergang soll aber erst im Jahre 2009 erfolgen, 
damit die Bezirke die begonnenen Maßnahmen soweit 
wie möglich nach altem Recht zu Ende führen können. 

Ich habe eingangs schon erwähnt, dass die Beratung 
in relativ großem Konsens erfolgt ist. Sie ist straff und 
intensiv geführt worden. Deshalb darf ich mich ganz 
herzlich bei den Ausschüssen bedanken und auch dafür, 
dass es zu einem breiten Konsens gekommen ist, der 
notwendig ist, damit die Vorgaben in der Bevölkerung 
draußen auch wirklich mitgetragen werden. 

Ich glaube, dass wir in diesem Gesetz das Menschen-
mögliche mit Augenmaß leisten und gleichzeitig die 
Schäden durch Hochwasser oder Dürre für die Menschen 
in einem vernünftigen Maß begrenzen. Ich bitte Sie aus 
diesem Grund um Zustimmung zum Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Aussprache 
ist damit geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der 
Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 
15/8876 sowie der Änderungsantrag auf Drucksache 
15/9152 und die Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 
auf Drucksache 15/9501 zugrunde.

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz zur Ablehnung 
vorgeschlagenen Abänderungsantrag der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/9152 
abstimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem 
Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
SPD-Fraktion. Gegenstimmen? – CSU-Fraktion. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Ände-
rungsantrag abgelehnt. 

Den Gesetzentwurf 15/8876 empfiehlt der federführende 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz zur unver-
änderten Annahme. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmte bei seiner End-
beratung ebenfalls zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 2 
Satz 1 als Datum des Inkrafttretens den „1. Januar 2008“ 
einzufügen. Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergän-
zung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 
– Das sind die beiden großen Parteien. Gegenstimmen? 
– Enthaltungen? – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dann ist 
das so beschlossen.

(Zuruf von den GRÜNEN)

– Oh Entschuldigung. Das ist mir nicht aufgefallen. Es 
gibt eine weitere Enthaltung also auch noch bei der CSU-
Fraktion. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung ist nicht gestellt worden. 
Wir führen daher gemäß § 56 der Geschäftsordnung 
sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, 
sie wieder in einfacher Form durchzuführen. – Da ist kein 
Einspruch. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des 
endberatenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Eindruck, 
dass Sie immer noch die gestrige Weihnachtsfeier in den 
Beinen stecken haben.

(Allgemeine Heiterkeit und Zurufe)

Weiteres will ich dazu nicht sagen. Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – Das Abstimmungsergebnis lautet genauso 
wie vorher. Damit ist das Gesetz so angenommen. Es hat 
den Titel: „Gesetz zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes“.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Umsetzung der Polizeiorganisationsreform 
(Drs. 15/8600) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsanträge der Abg. Christian Meißner und 
Dr. Jakob Kreidl (CSU) (Drsn. 15/8891 und 15/8892)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Peterke.

Rudolf Peterke (CSU) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der Polizeiorganisations-
reform schaffen wir die Grundlage für die Vollendung der 
Polizeireform in Bayern. Lassen Sie mich zu Anfang einen 
kurzen Blick auf die Geschichte der bayerischen Polizei 
werfen. Sie ist sehr erfolgreich und hat sie zum Markt-
führer der inneren Sicherheit gemacht. 

1970 bis 1975 erfolgte ein großer Schritt mit der Verstaat-
lichung der bayerischen Stadtpolizeien in Bayern zu einer 
einheitlichen Polizei mit den Schutzbereichen und einem 
vierstufigen Aufbau: Präsidium, Direktion, Inspektion und 
Abteilung im Ministerium. 

Dies war ein Quantensprung, der die Qualität der bayeri-
schen Polizei erheblich verbessert hat. Man könnte sich 
nun sicherlich die Frage stellen, warum das Erfolgsmodell 
aus der damaligen Zeit – Schutzbereichsgedanke – heute 
keine Gültigkeit mehr haben sollte. Nun ist es so, dass 
sich in über 30 Jahren bei diesem Polizeimodell Verän-
derungen ergeben haben, dass sich Verantwortungen 
verlagert und Verwaltungsabläufe verändert und immer 
mehr aufgebaut haben. Aber auch die Entwicklung der 
inneren Sicherheit hat sich verändert – das dürfen wir 
nicht vergessen –, und es sind neue Aufgabenbereiche, 
neue Bekämpfungsphänomene hinzugekommen. So 
haben sich uns neue Situationen aufgezeigt, die ein Han-
deln und eine Veränderung zwingend nach sich gezogen 
haben. 

Deshalb haben wir uns nach der Landtagswahl 2003 
nicht nur im Zuge der Verwaltungsreform, sondern auch 
aus diesen guten und sachlichen Gründen heraus ent-
schlossen, die Polizei auf den Prüfstand zu stellen und 
neu aufzustellen. 

Was waren nun die Ziele dieser Polizeireform? – Die 
Ziele waren, einerseits die Verwaltungsabläufe deutlich 
zu straffen und andererseits die Führungsverantwortung 
neu zu regeln und die Polizei insbesondere nicht nur im 
Führungsbereich, sondern auch im technischen Bereich 
deutlich zu modernisieren und an die Entwicklung der 
Zeit anzupassen. Es galt, damit – um einige Schwer-
punkte darzustellen – neue Einsatzmöglichkeiten und 

Zuständigkeiten zu schaffen, die ich Ihnen im Einzelnen 
noch erläutern werde.

Wir haben uns diese Aufgabe in der Tat nicht leicht 
gemacht; so haben wir auch geprüft, ob wir mit dem 
damals bewährten vierstufigen Aufbau diese Ziele 
erreichen könnten. Wir haben dann aber sehr schnell 
gemeinsam zur Kenntnis nehmen müssen, dass das nicht 
der Fall ist. Wir mussten neue Wege gehen. Deswegen ist 
ein Konzept entstanden, das heute seinen gesetzbezo-
genen Abschluss finden soll. 

Wir haben den vierstufigen Aufbau auf drei Stufen redu-
ziert und haben von 56 Führungsdienststellen auf nun-
mehr 10 Polizeipräsidien reduziert. Damit haben wir eine 
Situation geschaffen, die der modernen Zeit angepasst 
ist. 

Eines der wesentlichen Ziele war die berechtigte Forde-
rung, keine Polizeidienststelle, keine Polizeiinspektion, 
keine Kriminalpolizeiinspektion oder auch Verkehrspoli-
zeiinspektion in der Fläche verloren gehen zu lassen. Die 
Maßgabe musste also lauten: Die Polizei vor Ort bleibt 
uneingeschränkt und in voller Stärke für die Bevölkerung 
vorhanden. Im Rahmen dieser Überlegungen erreichen 
wir auch das Oberziel, keinerlei Sicherheitsverlust durch 
die Neuausrichtung der bayerischen Polizei eintreten zu 
lassen. 

Wir haben begonnen, das Konzept in großer Transparenz 
zu entwickeln. Ich lege großen Wert auf die Tatsache, dass 
wir nicht über die Köpfe der Polizeiführung und der Poli-
zeiangehörigen hinweg diese Reform aufgebaut haben. 
Nein, im Gegenteil: Wir haben dies in größtmöglicher 
Transparenz mit der Polizei, mit den Polizeivertretungen 
und den Personalräten getan. Auch dies ist einer der 
Gründe, warum diese Reform bisher, wie ich meine, sehr, 
sehr gute Ergebnisse aufweist und warum diese Reform 
auch in der Polizei immer mehr Akzeptanz findet. 

Ich möchte an dieser Stelle natürlich besonders allen, die 
in den Arbeitsgruppen der Polizei mitgearbeitet haben 
und damit zusätzliche Belastungen auf sich genommen 
haben, meinen herzlichen Dank aussprechen. Das ist 
nicht selbstverständlich. Aufgrund dieser Zuarbeit und 
dieser Mitarbeit heraus war es möglich, Qualität in diese 
Reform hineinzubringen.

Kernstück, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der 
neuen gestrafften Polizeiorganisation ist die Einsatzzen-
trale. Wir hatten bisher insgesamt an allen Polizeipräsi-
dien, an allen Polizeidirektionen – 56 insgesamt – und in 
einem reduzierten Maß natürlich auch bei den Polizei-
inspektionen größere und kleinere Einsatzzentralen in 
Betrieb, und dies war in der Fortführung so nicht mög-
lich. Wir reduzieren die Einsatzzentralen auf die zehn Füh-
rungspräsidien, die nunmehr mit einer ganz ausgezeich-
neten neuen Technik – der Probelauf und der Evaluations-
bericht haben uns das gezeigt – in ganz ausgezeichneter 
Weise die Einsatzsteuerung, aber auch die Einsatzvor-
bereitung und Planung sowie die entsprechende Dispo-
sition vornehmen können. Selbstverständlich bleibt die 
Einsatzverantwortung nach wie vor bei der Dienststelle 
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vor Ort bestehen. Das ist nicht nur ein Kernstück, das 
ist ein Quantensprung mit modernster Technik, die ins-
besondere bei den Basisdienststellen zu einer deutlichen 
und spürbaren Entlastung führt und eigentlich als die 
wichtigste Umsetzungsmaßnahme zu sehen ist.

Wir sollten auch nicht vergessen, über die Kosten dieser 
Reform zu reden. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, die Polizei hätte ohne die Reform einen hohen 
Investitionsbedarf gehabt, wenn wir alle Führungs- und 
Einsatzdienststellen mit der neuen IuK-Technik und neuen 
Möglichkeiten hätten ausstatten müsen. Es wäre unter 
Umständen – nach vorsichtigen Berechnungen – alleine 
für die IuK-Ausstattung ein Betrag rund 80 Millionen Euro 
notwendig gewesen. Das wäre nicht darstellbar und aus 
der jetzigen Erkenntnis heraus auch nicht notwendig 
gewesen. 

Wir investieren in neue Baumaßnahmen, wir investieren 
massiv in die neue Technik. Der Gesamtumfang von 
geschätzt rund 80 Millionen Euro für Baumaßnahmen 
und für die IuK-Ausstattung – da kommen sicher noch 
Teilbereiche dazu wie Umzugskosten, Trennungsgelder 
usw. – liegt in einem Rahmen, der vertretbar ist, der aber 
auch notwendig und nicht überzogen ist.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Zuge dieser 
Polizeireform werden auch neue Aufgaben aufgebaut, die 
ich hier grundlegend erwähnen möchte: Mit den Möglich-
keiten aus dem Synergiegewinn, der sich bei rund 600 
Stellen bewegt, werden rund 420 Stellen der Polizei zuge-
führt bzw. zusätzlich gegeben, und 180 Stellen sollen noch 
eingezogen werden. Das ist eine gute Entscheidung. Ich 
erinnere mich sehr gut an die nicht einfachen Gespräche, 
die wir auch mit den Polizeivertretungen geführt haben 
und die einhellig dieses Ergebnis eines moderaten und 
maßvollen Stelleneinzuges begrüßt haben.

Mit diesen Stellen bauen wir nunmehr flächendeckend 
einen Kriminaldauerdienst – KDD – auf in einer Stärke von 
durchschnittlich 1/15 im Schichtbetrieb. Das ist dort, wo 
dieser KDD noch nicht existent war, eine ausgezeichnete 
Entwicklung, ein großer Fortschritt; denn er schafft die 
Möglichkeit, nunmehr sehr schnell die Polizei zum Tatort 
zu führen. Er schafft die Möglichkeit, die Polizei wesent-
lich schneller reagieren zu lassen.

Hinzu kommt – das haben wir aus den bisherigen Umset-
zungen der Polizeireform mit deutlicher Freude zur 
Kenntnis nehmen dürfen –, dass sich durch die neuen 
Möglichkeiten, die in der Einsatzzentrale stecken, die 
Einsatzreaktionszeiten bis maximal um neun Minuten ver-
kürzt haben. Die ursprünglichen Befürchtungen, dass es 
umständlicher werden wird, dass die Führungsspannen 
zu größeren Zeitverlusten führen, haben sich bisher nicht 
bestätigt. Ich bin guter Hoffnung, dass dies auch in allen 
anderen Umsetzungsbereichen künftig so bleiben wird. 

Wir schaffen eine Kriminalpolizeiinspektion mit beson-
deren Aufgaben, die sogenannte KPI Z, bestehend aus 
bisherigen OK-Dienststellen, die nunmehr insbesondere 
im Bereich der organisierten Kriminalität und im Bereich 
der Schwerstkriminalität Vorfeldarbeit l und damit wichtige 

Beiträge zur Bekämpfung der Schwerstkriminalität leisten 
werden. Auch die KIP Z muss natürlich ausgestattet sein 
und mit entsprechenden Stellen unterlegt werden. Dies 
ist sicherlich auch durch die Synergiegewinne, die zuge-
teilt worden sind, sehr gelungen. 

Ich habe mir gestern vom Herrn Landespolizeipräsi-
denten noch einmal die Stellensituation auch in der 
künftigen Umsetzung des Polizeipräsidiums Oberbayern 
erläutern lassen. Ich muss ausdrücklich feststellen, dass 
den Personalanforderungen aus den Präsidien nahezu 
vollkommen Rechnung getragen werden konnte. Daran 
sieht man am allerbesten, dass keinerlei Defizite im Zuge 
der Polizeireform zu befürchten sein werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden 
mit diesem Gesetzentwurf auch die Grundlagen für eine 
Restüberführung – ich bitte, mir das Wort zu verzeihen – 
für eine endgültige Überführung der Bayerischen Grenz-
polizei an der Ostgrenze – in Niederbayern, der Oberp-
falz und in Oberfranken – in die Landespolizei schaffen. 
Im Zuge der Grenzöffnung, definitiv zum Jahreswechsel 
– Schengener Abkommen – wird die Bayerische Grenz-
polizei in die Landespolizei überführt. Damit lösen sich 
die Restbestände der Grenzpolizei auf. Ich möchte hier 
ausdrücklich meinen Dank sagen und sehr positiv hervor-
heben, dass auch die sozialen Angelegenheiten der dor-
tigen Polizeiangehörigen und Mitarbeiter sehr, sehr gut 
gelöst werden konnten und eine hohe, höchste Zustim-
mung im Bereich der Belegschaft erfahren haben. Das 
ist ein guter Weg, und dies werden wir im Zuge dessen 
ebenfalls neu ausrichten. 

Abschließend noch zu den sachlichen Inhalten der Hin-
weis, dass auch das Bayerische Landeskriminalamt 
– Stichwort Artikel 7 POG – neue Zuständigkeiten im 
präventiven Bereich, insbesondere in der Terrorabwehr 
bekommen soll und wird. Damit tragen wir auch der ver-
änderten Strategie zur Bekämpfung der Rauschgiftkrimi-
nalität Rechnung, sodass die Kriminalpolizei in der Fläche 
eine wesentlich größere Zuständigkeit bekommen wird in 
der Szenebekämpfung, als dies bisher der Fall war.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss 
möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass neue Füh-
rungsverantwortung natürlich auch neue Führungsqua-
lität erfordert. Führungsqualität setzt eine bestmögliche 
Ausbildung voraus, aber auch eine größtmögliche Fort-
bildung und erfordert auch eine entsprechend bessere 
Dienstpostenbewertung. Dies wird seinen Niederschlag 
finden; denn wir streben an, künftig die Leiter von Polizei-
inspektionen, die Leiter der KPIs, alle Leitungsfunktionen 
an der Basis in den höheren Dienst einzustufen, selbst-
verständlich je nach Größenordnung unterschiedlich, das 
ist ganz klar. Wir werden je nach kriminalgeographischer 
Grundlage verschiedene Polizeiinspektionen auch mit 
einem kleineren Einsatzstab ausstatten, damit eine ent-
sprechende Einsatzwahrnehmung vor Ort erfolgen kann. 

Insgesamt kann man sagen, dass mit dieser Reform 
natürlich auch eine noch bessere Bewertung und eine 
noch bessere Attraktivität des Polizeidienstes einhergeht, 
sodass ich zusammenfassend feststellen kann: Mit dieser 
Polizeireform ist die bayerische Polizei hervorragend auf-
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gestellt und geht in eine gute Zukunft. Wir werden wei-
terhin Marktführer der inneren Sicherheit bleiben.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Wortmeldung: Herr 
Kollege Schuster.

Stefan Schuster (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor fast genau vier Jahren 
hat der ehemalige Ministerpräsident Stoiber in seiner 
ersten Regierungserklärung nach der Landtagswahl des 
Jahres 2003 zur Überraschung aller Sicherheitspolitiker, 
einschließlich des Innenministers, und zur Überraschung 
aller Polizeifachleute erklärt: In Zukunft wird die Polizei 
dreistufig geführt. Nach dieser Regierungserklärung 
gingen die großen Diskussionen los, weil man auch in 
der CSU wusste, hier soll aus rein politischem Kalkül, 
weil man sich als Ministerpräsident als großer Reformer 
darstellen will, eine Organisationsform geändert werden, 
die sich seit den 70er Jahren bewährt hat. Vor der Regie-
rungserklärung wurde von Ihrer Seite auch keine Gelegen-
heit ausgelassen, zu erklären, die bayerische Polizei sei 
die beste Polizei, Bayern sei der Marktführer der inneren 
Sicherheit,  und der vierstufige Aufbau der bayerischen 
Polizei habe sich seit Jahren bewährt, andere Bundes-
länder würden den vierstufigen Aufbau übernehmen, weil 
dieser Aufbau so gut sei. 

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, damals waren 
Sie in einem Dilemma. Einerseits wussten Sie, dass hier 
einiges schieflaufen würde – was sich inzwischen auch 
herausstellt –, andererseits war Ihnen klar, dass Sie die 
Vorgaben, die Ihnen vom damaligen Ministerpräsidenten 
gegeben wurden, umsetzen müssen. Der damalige 
Innenminister und heutige Ministerpräsident hoffte noch, 
dass es beim vierstufigen Aufbau bleibt. Er hat damals 
gesagt – ich kann mich noch genau daran erinnern –, 
es sei vollkommen offen, für welches Modell man sich 
entscheiden wolle, man neige aber eher zum vierstufigen 
Aufbau. Das war doch auch die Meinung vieler CSU-Poli-
tiker, gerade der Innenpolitiker. Sie, Herr Kollege Peterke, 
haben damals immer vom „bewährten System“ gespro-
chen. Herr Kollege Ettengruber, der heute leider nicht 
anwesend ist, hat damals einen Satz gesagt, der heute 
schon fast berühmt ist, so oft ist er wiederholt worden: 
„Die Polizeireform ist so überflüssig wie ein Kropf“.

(Beifall bei der SPD)

Es wurde betont, man wolle am vierstufigen Aufbau fest-
halten. Man merkt Ihren Ausführungen auch an, Herr 
Kollege, dass Sie sich immer noch schwer tun, das zu 
verteidigen, was Sie am Anfang gar nicht gewollt haben. 
Dann kam plötzlich, nach viel Druck von oben, auch 
bei den Sicherheitspolitikern der CSU der schlagartige 
Sinneswandel zum dreistufigen Aufbau. Auch fachliche 
Argumente der Personalvertretungen, der Polizeigewerk-
schaften und auch der Polizeipräsidenten der Flächen-
präsidien

(Zuruf von der CSU)

konnten die CSU und den damaligen Innenminister nicht 
mehr umstimmen. Man wollte die Vorgaben des dama-
ligen Ministerpräsidenten verwirklichen, koste es, was es 
wolle. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema, 
nämlich bei den Kosten.

Ich kann mich noch genau erinnern, dass der damalige 
Innenminister Dr. Beckstein am Anfang gesagt hat, die 
Polizeireform wird ein „Nullsummen-Spiel“. Dann hat er 
von 30 Millionen Euro gesprochen, das war im Jahr 2004. 
Im Jahr 2005 wurde dann von  50 Millionen Euro gespro-
chen. Damals haben wir von der SPD, schon gesagt, die 
Polizeireform wird mindestens 60 Millionen Euro kosten. 
Das wurde vonseiten der CSU immer als unrealistisch 
abgetan. Jetzt aber steht es schwarz auf weiß im Gesetz: 
Diese Polizeiorganisationsreform wird auf 67,1 Millionen 
Euro veranschlagt. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Na so 
was!)

Das steht im Gesetz. Da lagen wir von der SPD mit den 
von uns geschätzten 60 Millionen Euro doch gar nicht so 
falsch. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Aller-
dings! – Beifall bei der SPD)

Ich glaube allerdings, bei diesem Betrag wird es nicht 
bleiben. Auch die Fachleute sagen inzwischen, die Poli-
zeireform wird um die 100 Millionen Euro kosten. 

(Ludwig Wörner (SPD): Wahnsinn!)

Das Ärgerliche daran ist, dass sich vor Kurzem die für 
die Haushalte der Polizeipräsidien zuständigen Beamten 
getroffen haben und feststellten, dass sich bei der Polizei 
der Investitionsstau auf 104 Millionen Euro beziffern lässt, 
und zwar für marode Dienstgebäude, Fahrzeuge und 
Computer. Es wurden viele Beispiele genannt, wie die 
Polizeidirektion Würzburg-Ost, wo Fenster herausfallen. 
Es wurden auch die Bereitschaftspolizei in Würzburg und 
Nürnberg genannt, die seit Jahren ihre maroden Dienst-
gebäude renovieren müssten. Viele weitere Beispiele 
wurden genannt. Dieser Investitionsstau soll dadurch 
entstanden sein, dass die Polizeireform absolute Priorität 
hat und dass alle anderen Maßnahmen seit vier Jahren 
zurückzustehen haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, eines können wir bei dieser Zweiten 
Lesung schon jetzt mit Sicherheit sagen: Der Ausspruch 
unseres heutigen Ministerpräsidenten, durch diese Poli-
zeireform werde unsere Polizei besser und billiger, hat 
sich nicht bewahrheitet. Das Gegenteil ist eingetroffen. 

(Beifall bei der SPD)

Unsere Polizei ist sehr, sehr gut; aber besser ist sie durch 
diese Reform nicht geworden. Vor allem ist sie eines: Sie 
ist teurer geworden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/112 v. 12. 12. 2007 8157

Kolleginnen und Kollegen, inzwischen ist der Probebetrieb 
in Unterfranken abgeschlossen. Ein weiterer Probebetrieb 
wird in Mittelfranken durchgeführt. Interessant ist, dass es 
in beiden Regierungsbezirken in Zukunft unterschiedliche 
Polizeiführungsstrukturen geben wird. In Unterfranken 
gibt es ein Präsidium und Inspektionen. An den Stand-
orten, wo früher Direktionen waren, gibt es Inspektionen 
mit besonderen Einsatzaufgaben. In Mittelfranken gibt es 
ein Präsidium, drei Abschnitte mit Abschnittsleitern, und 
unter den Abschnitten gibt es Inspektionen. Als Nächstes 
soll dann München mit der Reform dran sein. Wir sind 
gespannt, welche Führungsstruktur es dort geben wird. 
Fest steht aber auf jeden Fall, dass die bayerische Polizei 
in Zukunft unterschiedliche Polizeistrukturen haben wird. 
Wenn man es sich genau ansieht, dann sieht man, zumin-
dest in Mittelfranken: Der vierstufige Aufbau ist versteckt 
noch immer erhalten, auch wenn die Abschnittsleiter, die 
ihre einzelnen Abschnitte führen, im Präsidium angesie-
delt sind.

Interessant ist auch, dass die Probebetriebe dort durch-
geführt wurden, wo sich geografisch nichts ändert. 
Wichtig wäre doch gewesen, den Probebetrieb dort 
durchzuführen, wo Präsidien geteilt werden; denn dort 
ist mit größeren Schwierigkeiten zu rechnen. Es werden 
außerdem zusätzliche Wasserköpfe aufgebaut, die man 
doch eigentlich abschaffen wollte. Kronzeuge unserer 
Kritik ist der frühere Polizeipräsident von Schwaben, Herr 
Endres. Der hat berechnet, dass in Schwaben mindes-
tens einhundert zusätzliche Polizeikräfte für das neu ent-
stehende zweite Polizeipräsidium in Kempten notwendig 
sein werden. Auch durch die Trennung Niederbayern/
Oberpfalz wird es genauso sein. Da braucht man einhun-
dert zusätzliche Polizeiführungskräfte für das Präsidium.

Durch die Teilung in Schwaben entstehen zwei Mini-
präsidien, die lediglich 1400 bis 1500 Beamte haben 
werden. Mittelfranken allein hat 5000 Polizeibeamte in 
seinem Präsidium zu führen. Allein der Abschnitt Mittel-
franken-Ost hat in Zukunft mehr Beamte zu betreuen als 
ein Präsidium in Schwaben. An dieser Stelle möchte ich 
darauf hinweisen, dass der damalige Innenminister bei 
der Einführung des Pilotbetriebes in Unterfranken gesagt 
hat, als Beleg für die Auflösung der Direktionen ist eine 
veränderte Kriminalitätsbekämpfung anzuführen. Das 
heißt, Verbrecherbanden agieren großräumiger, und die 
Polizei muss darauf reagieren, deshalb, so das Argument, 
lösen wir die Direktionen auf. Das steht aber im absoluten 
Widerspruch zu der Vorgehensweise, größere Polizeiprä-
sidien in kleinere Präsidien aufzuteilen. Ich denke, die 
Verbrecherbanden agieren in Unterfranken genauso wie 
in Schwaben.

Auch die unterschiedlichen Größen der Direktionen 
wurden immer als Beispiel für die Notwendigkeit der Poli-
zeireform angeführt. Jetzt schafft man die unterschiedlich 
großen Direktionen ab und schafft dafür unterschiedlich 
große Präsidien. Das soll noch jemand verstehen! Die 
Polizeifachleute sagen, die Teilungspräsidien sind ein 
Schmarrn. Wenn aber ein Schmarrn politisch gewollt ist, 
dann kann man dagegen nichts machen.

(Beifall der Abgeordneten Helga Schmitt-Bus-
singer (SPD))

Mit der Neuschaffung von Präsidien in Niederbayern, 
in Schwaben und in Oberbayern werden, wie gesagt, 
unnötige Wasserköpfe aufgebaut. Das hat zur Folge, 
dass es in den Basisdienststellen zu Personalkür-
zungen kommt. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus Ober-
bayern nennen. Dort sollen für die erforderlichen 
sechzehn Personalstellen, für den künftigen Krimi-
naldauerdienst, sechs Stellen bei der Schutzpolizei 
– also aus sechs Inspektionen – abgezogen werden, die 
dann im Kriminaldauerdienst eingesetzt werden.

(Rudolf Peterke (CSU): Es werden drei abge-
zogen!)

– Das ist die Aussage der Personalvertretung. Die Perso-
nalvertretung und die Direktion haben daraufhin vorge-
schlagen, man möge die frei werdenden Stellen aus den 
Direktionen nehmen. Daraufhin wurde gesagt, das geht 
nicht, denn diese Stellen brauchen wir für das neue Poli-
zeipräsidium Oberbayern-Nord. 

Herr Kollege Peterke, Sie haben gesagt, im Zuge der Poli-
zeireform seien keine Inspektionen geschlossen worden. 
Das ist nicht richtig. 

(Beifall bei der SPD)

Es wurden Inspektionen zusammengelegt: Beispiels-
weise in Fürth wurde die Polizeiinspektion-Ost zwar nicht 
geschlossen, da ist immerhin noch Polizei drin, aber dort 
ist jetzt die Personalabteilung der Polizei.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Da schau 
her!)

Damit die Leute ein Schutzgefühl haben, stellt man ein 
altes Polizeiauto vor die Tür, damit man glaubt, dort ist 
noch eine Polizeiinspektion drin. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ach!)

Inspektionen wurden also, was die Schutzpolizei betrifft, 
sehr wohl geschlossen. Es ist also nicht so, dass die 
Basisdienststellen gestärkt worden sind, sondern die 
Polizeiinspektionen wurden geschwächt. Es ist nichts 
mit „mehr Polizei vor Ort“, wie das am Anfang immer 
geheißen hat. 

Vier Jahre lang hat es geheißen, dass die Inspektionen 
gestärkt werden und mehr Eigenständigkeit bekommen 
sollen. Die Inspektionen, bei denen die Reform oder die 
Erprobung schon durchgeführt wurde, haben mehr Eigen-
ständigkeit bekommen. Sie dürfen mehr Verwaltungsauf-
gaben erledigen. In der Begründung zum Gesetzesent-
wurf steht unter anderem, dass die Verwaltung auf drei 
Stufen reduziert und dadurch effizienter werden solle. 
Verwaltungsabläufe könnten um 25 % verringert werden. 
Leider ist das aber nicht der Fall. Aus dem Probebetrieb 
in Unterfranken und Mittelfranken konnte die Erkenntnis 
gewonnen werden, dass nur eine Umverteilung erfolgt ist. 
Heute beklagen sich die Inspektionen darüber, dass die 
Verwaltungsaufgaben, die früher die Direktionen wahrge-
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nommen haben, zum Teil auf sie verlagert wurden. Poli-
zeieinheiten, die eigentlich hinausfahren und Präsenz auf 
der Straße zeigen sollten, haben zusätzliche Verwaltungs-
aufgaben bekommen. Da geht der Schuss nach hinten 
los. Der andere Teil der Verwaltungsaufgaben wurde nach 
oben in die Präsidien verlagert. Die Verwaltungsaufgaben 
wurden also nicht reduziert, sondern nur umgeschichtet.

Hinzu kommt, dass es durch diese Reform zu einer 
Schwächung der Arbeitnehmerrechte kommen wird. 
Allein in Mittelfranken gibt es nach der Reform statt bisher 
88 Personalräten nur mehr 19 Personalräte. Diese 19 Per-
sonalräte sind aber für genauso viel Personal zuständig 
wie vorher die 88 Personalräte. Sie können nicht immer 
in Sonntagsreden die Personalräte dafür loben, dass sie 
zu einem guten Betriebsklima beitragen und die Dienst-
stellenleiter entlasten, weil sie etliche kleine Probleme auf 
dem kleinen Dienstweg aus der Welt schaffen, wenn Sie 
gleichzeitig durch diese Reform die Zahl der Personal-
räte reduzieren. In Zukunft wird es schwieriger sein, das 
Betriebsklima so gut zu halten, wie es momentan der Fall 
ist. Auf den kleineren Inspektionen wird es keine Perso-
nalräte mehr geben. 

(Beifall bei der SPD)

Verschiedene Kolleginnen und Kollegen von der SPD-
Fraktion haben mit mehreren Anträgen und Dringlich-
keitsanträgen hier im Plenum versucht, diese Reform 
zu stoppen. Wir haben bereits frühzeitig erkannt, dass 
diese Reform aus polizeifachlicher Sicht in die falsche 
Richtung läuft. Dieses Gesetz wird nicht zu mehr Poli-
zeipräsenz auf den Straßen führen. Dieses Gesetz kostet 
den Steuerzahler nur Geld. Wir hatten schon mit unseren 
Berechnungen von 2005 recht, dass diese Reform kein 
Nullsummen-Spiel sein wird. Über vier Jahre haben Tau-
sende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür gear-
beitet, dass diese politisch skurrile Forderung nach einem 
dreistufigen Aufbau erfüllt wird. Allein in Mittelfranken 
hat es 15 Arbeitsgruppen mit jeweils zehn bis 15 Mitar-
beitern gegeben. Es hat Unterarbeitsgruppen gegeben. 
Wenn man die Zeiten, die diese Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Arbeitsgruppen verbracht haben, in Mann-
stunden umrechnen und auf ganz Bayern hochrechnen 
würde, dürften Hunderttausende von Stunden zusam-
menkommen, in denen sich die Mitarbeiter nur um die 
Polizeireform gekümmert haben. Meiner Meinung nach 
wäre es besser gewesen, diese Stunden für die innere 
Sicherheit zu verwenden und die Basis vor Ort zu ver-
stärken.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz hat nur zum Ziel, 
Personal bei der Polizei einzusparen. 180 Planstellen sind 
vom Finanzminister bereits eingezogen worden. Wenn 
man die Erhöhung der Arbeitszeit, die geringeren Einstel-
lungszahlen und anderes noch mit berücksichtigt, werden 
wir bis zum Jahr 2013 circa 3500 Polizeibeamte weniger 
haben. Die Polizeigewerkschaften haben es schon ausge-
rechnet. Durch die Polizeireform sind bereits 180 Stellen 
weggefallen. Wir können nur sagen: Dieses Gesetz ist 
nicht der richtige Weg, um die Sicherheit unserer Bürge-

rinnen und Bürger zu gewährleisten. Wir werden deshalb 
dieses Gesetz in vollem Umfang ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute 
in Zweiter Lesung das Gesetz zur Umsetzung der Polizei-
organisationsreform. Hier im Landtag wird aber nicht die 
Reform selbst zur Diskussion gestellt, sondern nur deren 
Umsetzung. Das ist schon das erste Problem. In den Prä-
sidien ist schon vor drei Jahren damit begonnen worden, 
dieses Reformkonzept umzusetzen, obwohl es erst heute 
im Landtag verabschiedet werden sollte.

Das Hauptproblem besteht aber darin, dass diese soge-
nannte Polizeiorganisationsreform ohne eine fundierte 
inhaltliche Zielsetzung erfolgt. Welche waren die damals 
von Innenminister Beckstein propagierten Ziele dieser 
Reform? – Es war die Dreistufigkeit, und es war die 
Aussage, dass mehr Beamte auf der Straße sein sollen. 
Außerdem sollte die Reform kostenneutral sein. 

Nun wissen wir, dass sie nicht kostenneutral ist. In diesem 
Gesetzentwurf ist von Kosten in Höhe von 80 Millionen 
Euro die Rede. Wir wissen auch, dass das nicht die ganze 
Wahrheit ist, sondern dass die Einrichtung der notwen-
digen Einsatzleitzentralen letztlich auf Kosten der Ins-
pektionen und auf Kosten der Arbeitsmöglichkeiten der 
Polizei in der Fläche erfolgt. Wir wissen auch, dass nicht 
mehr Beamte auf die Straße gekommen sind und damit 
für den Einsatz beim Bürger verfügbar sind. Wir hätten 
uns gewünscht, dass diese Organisationsreform auf der 
Basis einer fundierten inhaltlichen Analyse der derzeitigen 
Sicherheitssituation und des derzeitigen Sicherheitsbe-
dürfnisses erfolgt. 

Welche Anforderungen stellt denn die Bevölkerung an 
die Polizei? Wie gut können diese Wünsche von der 
Polizei erfüllt werden? Die Bevölkerung interessiert sich 
nicht dafür, wie viel Schleierfahndung durchgeführt und 
wo sie durchgeführt wird. Die Bevölkerung interessiert 
sich vordringlich dafür, wie schnell die Polizei in einem 
Notfall, bei einem schweren Verkehrsunfall, bei Diebstahl 
oder Raub, bei einem Gewaltdelikt oder bei einer Schlä-
gerei auf offener Straße schützend und helfend vor Ort 
zur Seite stehen kann. Auch wenn hie und da durch die 
Einsatzzentralen die Präsenz vor Ort verbessert und ein 
schnelleres Eintreffen der Polizei am Einsatzort gewähr-
leistet werden konnte, können wir nicht erkennen, dass 
mit dieser Umorganisation diese Ziele umfassend und 
flächendeckend erreicht worden sind. 

Auch historisch hat die Polizei in Bayern eine regional 
sehr unterschiedliche Entwicklung genommen, die mit 
dieser Reform nicht infrage gestellt oder behoben worden 
ist. Es gibt einen historisch gewachsenen Stellenplan 
mit extrem unterschiedlichen regionalen und fachlichen 
Ausprägungen. Wir haben sehr große Unterschiede bei 
der Polizeipräsenz in den einzelnen Regionen. Wir haben 
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das Problem des demografischen Wandels, der auch 
die Polizei erreicht hat und der mit dieser angefangenen 
Organisationsreform überhaupt nicht bewältigt wird.

Wir haben zudem das Problem, dass durch dieses Orga-
nisationskonzept, das die Staatsregierung verfolgt, die 
Präsidien in nicht nachvollziehbarer Weise neu gegliedert 
werden sollen. Es sind einige neue Präsidien geschaffen 
worden, sodass die bei den bisherigen Präsidien ange-
siedelten Funktionsstellen verdoppelt werden, ohne dass 
zusätzliches Personal zur Verfügung steht. Es steht jetzt 
schließlich nicht mehr, sondern weniger Personal zur Ver-
fügung.

Die angeführten Gründe für die Teilung der Präsidien, 
nach denen in den Ausschüssen immer wieder gefragt 
worden ist, können schlicht und einfach nicht nachvoll-
zogen werden. So soll das Präsidium Schwaben geteilt 
werden, obwohl es deutlich weniger Stellen hat als zum 
Beispiel das Präsidium Mittelfranken. In Schwaben sollen 
zwei Minipräsidien mit jeweils 1400 bis 1500 Beamten 
geschaffen werden, wogegen es in Mittelfranken gut 
möglich sein wird, 5000 Beamte mit einem einzigen Prä-
sidium zu führen. 

Auf Nachfragen, weshalb Schwaben geteilt werden 
soll, wurde im Ausschuss als Antwort gegeben, dass in 
Schwaben die Zahl der Inspektionen wesentlich größer 
sei, weil die einzelnen Inspektionen kleiner seien als bei-
spielsweise in Mittelfranken und die Führungsspanne für 
ein solches Präsidium in Schwaben zu groß sei. Diese 
Argumentation ist aber schon deswegen nicht nach-
vollziehbar, weil in Schwaben just jetzt die Inspektionen 
zusammengelegt werden und daher in Schwaben dem-
nächst weniger Inspektionen zur Verfügung stehen.

Als Zweites wurde als Begründung für die Teilung der 
Präsidien angeführt, dass die Fahrdistanzen in den ein-
zelnen Bereichen zu groß seien. Wie erklärt es sich aber 
dann, meine Kolleginnen und Kollegen, dass das Präsi-
dium Schwaben so unglücklich geteilt worden ist, dass 
die Zuständigkeit für das Atomkraftwerk Gundremmingen 
mit der hoffentlich nicht eintretenden Gefahr von Groß-
schadenslagen in die Zuständigkeit des circa 120 Kilo-
meter weit entfernt liegenden Präsidiums in Kempten 
fallen soll, obwohl von einer solchen Großschadenslage 
der nur 30 km entfernte Großraum Augsburg existenziell 
und unmittelbar betroffen wäre? Nicht nachvollziehbar ist 
auch, wieso die Autobahnpolizei effizienter werden kann, 
wenn die entsprechenden Autobahnabschnitte mit der 
Teilung der Präsidien in einzelnen Bereichen weiter zer-
schnitten und untergliedert werden sollen. 

Es gibt viele ungeklärte Probleme dieser Organisationsre-
form. Eines dieser Probleme ist auch die Reduzierung der 
Ansprechpartner bei der Personalvertretung. Meine Kol-
leginnen und Kollegen, wir sind der Auffassung, dass wir 
bei der bayerischen Polizei unbedingt mehr Ansprech-
partner, mehr Personalräte und Ombudsleute brauchen, 
nicht aber weniger.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Weiterhin soll die Reform dazu führen – Herr Peterke hat 
es angesprochen –, dass bestimmte Führungsstellen 
besser ausgestattet werden, dass der Polizeidienst durch 
die Schaffung von besser dotierten Führungsstellen 
angeblich attraktiver wird. Das Problem der bayerischen 
Polizei ist aber, dass insbesondere im Mittelbau ein sehr, 
sehr großer und sehr umfänglicher Stellenbeförderungs-
stau vorhanden ist, bei dem überhaupt nicht erkennbar 
ist, wie er abgearbeitet werden kann. Der Quantensprung, 
von dem immer geredet wird, ist nicht zu erkennen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Mängel 
dieses Reformansatzes rechtfertigen das Stühle- und 
Tischerücken nicht, das jetzt in den Präsidien und Direk-
tionen stattfindet. Statt den jetzt abgeschafften Direk-
tionen werden einzelne Inspektionen mit besonderen 
Einsatzaufgaben oder Abschnittsleiter eingerichtet. Der 
Beförderungsstau bei der Polizei wird nicht abgearbeitet. 
Der Investitionsstau wird nicht gelöst, insbesondere bei 
der Sanierung der Inspektionen. Die Reform geht in die 
falsche Richtung. Die bayerische Polizei wird durch dieses 
Gesetz nicht besser. Wir lehnen dieses Gesetz ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Herr Innenminister Herrmann.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kol-
legin Bause hat mir gerade zugerufen: Die bayerische 
Polizei ist doch schon so gut; die kann eigentlich gar nicht 
mehr besser werden. Dieser grundlegenden Feststellung 
ist fast nichts hinzuzufügen.

(Lachen der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Ich frage mich, weshalb es dann der umfänglichen Aus-
führungen der Kollegen Schuster und Kamm bedurft hat.

Erlauben Sie mir trotzdem am Ende dieser doch viele 
Monate dauernden Beratungen über das neue Polizei-
organisationsmodell einige Anmerkungen. Dabei darf ich 
zunächst daran erinnern, dass es jetzt genau 31 Jahre 
her ist, dass die bisherige Polizeiorganisationsstruktur 
in Bayern neu eingeführt worden ist. Zum 1. Sep-
tember 1976 ist die bewährte Polizeiorganisationsstruktur 
in Kraft gesetzt worden. Damals wurde entschieden, alle 
früheren kommunalen Polizeien in die Landespolizei ein-
zubeziehen und bei dieser Gelegenheit auch die neuen 
Einsatzzentralen zu schaffen. Damals war dies etwas 
ganz Neues; mit den neuen Polizeidirektionen haben wir 
überall flächendeckend im Land ständig besetzte Ein-
satzzentralen geschaffen. 

Ich sage klipp und klar, meine Damen und Herren: Ja, 
diese Polizeiorganisationsstruktur, die in den letzten 
31 Jahren gegolten hat, hat uns geholfen, Marktführer 
bei der inneren Sicherheit in Deutschland zu werden. Wir 
sind stolz darauf, dass wir das sicherste Bundesland in 
Deutschland sind. Ich möchte diese Gelegenheit aus-
drücklich nutzen, allen unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeitern bei der bayerischen Polizei ein herzliches Dan-
keschön für die geleistete Arbeit und den tollen Erfolg zu 
sagen.

(Beifall bei der CSU)

Meine Damen und Herren, natürlich ist aber die Zeit an 
uns, ist die Zeit an der bayerischen Polizei und ist die Zeit 
an der Sicherheitslage insgesamt in unserem Lande nicht 
spurlos vorübergegangen. Technische Veränderungen 
haben stattgefunden. Längst haben Fernschreiber, Tele-
fonzelle und Schreibmaschine Platz gemacht für E-Mail, 
Handy und Computer. Die Welt ist schneller geworden, 
und sie ist leider auch bedrohlicher geworden. Der inter-
nationale Terrorismus hat Formen angenommen, die 
alles bisher Erlebte überschatten. Die hochkriminellen 
Straftäter schrecken vor nichts mehr zurück und nehmen 
bei ihren Attentaten schwerste Verletzungen und den 
Tod vieler Menschen in Kauf. Deutschland ist längst 
nicht mehr nur Ruheraum von Terroristen, sondern zum 
Tatort von Terroristen geworden. Die Kofferbomber von 
Köln und die Festnahme der Mitglieder einiger terroristi-
scher Zellen im September dieses Jahres belegen dies in 
erschreckender Weise. 

Die Welt ist aber auch offener geworden. Die Menschen 
können – erst vergangene Woche haben wir darüber dis-
kutiert – jetzt von der portugiesischen Atlantikküste bis 
zum Polarkreis fahren, ohne an einer Staatsgrenze kon-
trolliert zu werden. In wenigen Tagen fallen nun auch die 
systematischen Grenzkontrollen zu weiteren neun Bei-
trittsstaaten der Europäischen Union. Das Zeitalter der 
wirtschaftlichen Globalisierung wird durch diese neue 
persönliche Reisefreiheit ergänzt. 

Als 1976 die bayerische Polizei neu organisiert wurde, 
hat natürlich noch niemand, ich meine, auch niemand in 
diesem Hohen Hause, eine solche Entwicklung bis zum 
heutigen Tag voraussehen können. Ich bin deshalb der 
festen Überzeugung, dass es richtig ist, vor dem Hinter-
grund der Entwicklung während der letzten Jahrzehnte, 
nach dem Verlauf von über 30 Jahren ein Organisations-
modell neu zu überdenken und zu überlegen, wie wir 
heute am Beginn des 21. Jahrhunderts unsere Polizei 
neu und optimal aufstellen können. Es ist notwendig, die 
Organisation unserer Polizei weiter zu entwickeln und 
an die neuen Herausforderungen anzupassen. Nur so 
können wir unser Ziel erreichen, im bundesweiten Ver-
gleich auch weiterhin eine Spitzenposition bei der inneren 
Sicherheit zu halten. Die Menschen im Freistaat haben 
ein Anrecht darauf, sich hier möglichst sicher zu fühlen 
und sicher leben zu können.

Dazu müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Deshalb 
haben wir beschlossen, Bürokratie abzubauen, Verwal-
tungsabläufe zu straffen und Entscheidungswege zu ver-
kürzen. Deshalb bilden wir neue, leistungsstarke Organi-
sationseinheiten und spezialisieren unsere Kräfte, um den 
Herausforderungen des neuen Jahrtausends effektiv zu 
begegnen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was bedeutet das 
konkret? – Ich will nur ein paar Punkte ganz speziell 

ansprechen. Natürlich steht im Mittelpunkt dieser Orga-
nisationsreform, die Ebene der Polizeidirektionen mit den 
Polizeipräsidien zu verschmelzen – aus dem vierstufigen 
Aufbau wird eine dreistufige Organisation. Das bedeutet, 
dass von 1900 Stellen mit Führungs- und Verwaltungs-
aufgaben in den bisherigen Direktionen und Präsidien in 
Zukunft 600 Stellen für diesen Bereich nicht mehr benö-
tigt werden. Davon werden in der Tat 180 Stellen einge-
zogen, um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
zu leisten. Entscheidend ist aber, dass die übrigen rund 
420 Stellen bei der bayerischen Polizei verbleiben und 
genutzt werden, um andere Aufgaben besser als bisher 
wahrnehmen zu können. 

Ich will gleichzeitig nachdrücklich darauf hinweisen, dass 
es dabei keinen Abbau bei den Freistellungen bei Per-
sonalvertretungen geben wird. Wir werden in einigen 
Jahren sehen, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich habe 
aber klar entschieden – übrigens mit der ausdrücklichen 
Zustimmung des Finanzministers –, dass es zunächst 
einmal bei allen möglichen Freistellungen für die Perso-
nalräte in Bayern bleiben wird.

Mit den durch die Reform frei gewordenen Stellen werden 
wir Kriminaldauerdienste und Kriminalpolizeiinspekti-
onen mit Zentralaufgaben einrichten. Damit werden die 
Dienststellen an der Basis entlastet. Wir stärken Polizeiin-
spektionen und Verkehrspolizeidienststellen. Wir werden 
Einsatzzentralen leistungsfähiger und personalstärker 
gestalten. Ich möchte klar herausstellen: Die Reform der 
Polizeiorganisation eröffnet uns Möglichkeiten und Hand-
lungsspielräume, die wir vorher nicht hatten. Es wäre 
wahrscheinlich schwierig gewesen, in München aus dem 
bisherigen Bestand eine neue Polizeiinspektion, zum Bei-
spiel für die stark wachsenden Stadtteile Trudering und 
Riem, zu gründen. Aufgrund dieser Reform können wir 
mit den etwa 50 gewonnenen Sollstellen des Polizeiprä-
sidiums München einen soliden Personalsockel für die 
neue Inspektion schaffen. Herr Kollege Traublinger hat 
sich in den letzten Jahren immer wieder dafür eingesetzt, 
für Trudering und Riem eine neue Polizeiinspektion einzu-
richten. Jetzt können wir dies konkret angehen.

Wir straffen die Verwaltung, und wir schaffen mehr Bür-
gernähe. Lieber Herr Kollege Schuster, ich will allerdings 
auch sagen, dass es natürlich richtig war, diese neue 
Organisation zunächst einmal in einem Gebiet, in dem 
ein Präsidium vorhanden war und sich somit der territo-
riale Umgriff nicht geändert hat, zu erproben. Wir können 
mit der Erprobung nicht an einer Stelle beginnen, wo es 
bisher kein Präsidium gegeben hat, zum Beispiel in Ingol-
stadt oder Rosenheim. Das liegt in der Logik der Sache. 
Wir müssen dort beginnen, wo der Umgriff weiterhin so 
sein wird, wie er bisher war.

Wir haben ganz bewusst entschieden, in Unterfranken 
ein Flächenpräsidium und in Mittelfranken ein Präsidium 
in einer Großstadtstruktur zu erproben. Herr Kollege 
Schuster, ich bin davon überzeugt, dass wir in Bayern 
nicht alle Präsidien über einen Kamm scheren und nur 
eine Führungsstruktur einführen dürfen, die dann mit 
Gewalt durchgezogen werden muss. Wir müssen viel-
mehr den Freiraum schaffen, damit jedes Präsidium 
im Detail so strukturiert werden kann, wie es für den 
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jeweiligen Präsidialbereich, ob Unterfranken, südliches 
Schwaben oder Niederbayern, am günstigsten ist. Dabei 
wird die Führungsstruktur im Präsidium München ähnlich 
wie die Führungsstruktur in Mittelfranken sein. Ich habe 
überhaupt kein Problem damit, wenn diese Struktur in 
einem anderen Präsidium anders ist. Es wundert mich 
schon, wenn bei solchen Diskussionen ausgerechnet die 
Kollegen von der SPD nach mehr Einheitlichkeit rufen und 
sagen, alles müsse gleich sein. Ich halte das für ziemlich 
absurd.

Herr Kollege Schuster, Sie wissen, dass die Fachleute 
eine Weile über die Frage diskutiert haben, ob auch Mit-
telfranken geteilt werden sollte. Letztlich haben sich dort 
Angehörige der Polizei klar dagegen ausgesprochen. 
Auch in Schwaben ist intensiv über diese Frage diskutiert 
worden. Ich bestreite überhaupt nicht, dass es auch in 
Schwaben für beide Varianten gute Gründe gibt. Die terri-
toriale Ausdehnung ist in Schwaben eine deutlich andere, 
sodass dort eine Aufteilung für das nördliche und das 
südliche Schwaben näher gelegen hat. Wir haben uns 
schließlich dafür entschieden, in Schwaben zwei Präsi-
dien zu bilden. Ich halte das für sachlich gerechtfertigt.

Meine Damen und Herren, ich will überhaupt nicht 
bestreiten, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist. 
Diese Kosten sind zunächst einmal eine Folge der Tat-
sache, dass wir unsere Einsatzzentralen auf den neu-
esten Stand der Technik bringen. Wir müssen die Einsatz-
zentralen den Bedürfnissen der modernen Zeit anpassen. 
Wenn heute auf der Autobahn ein Unfall passiert, wird es 
nicht nur einen Anruf von einer Notrufsäule aus geben, 
sondern viele Handybesitzer werden gleichzeitig anrufen. 
Der Einsatz muss koordiniert, neue Kräfte müssen her-
angeführt und Rettungsdienste müssen verständigt 
werden.

Wir werden es schaffen, unsere Einsatzzentralen zu den 
leistungsstärksten und besten, nicht nur in Deutschland, 
sondern in Mitteleuropa, zu machen. Deshalb investieren 
wir in modernste Technik. Das kostet zwar Geld, aber 
diese Investitionen wären ohnehin erforderlich gewesen. 
Die Alternative wäre nur gewesen, diese Investition in 
modernste Technik in den bisherigen 29 Einsatzzentralen, 
die wir in den Direktionen hatten, zu tätigen. Wir haben 
diese Mittel auf zehn Einsatzzentralen der neuen Präsi-
dien konzentriert. Das allein ist kein Grund für die neue 
Struktur. Die Behauptung, die Investition in modernste 
Technik wäre eine unmittelbare Folge dieser Reform, ist 
demnach völlig fehl am Platze.

An diesem Beispiel erkennen Sie, dass sich mit der 
modernen Technik andere Möglichkeiten der Führung 
der Einsatzkräfte ergeben, als das noch vor 30 Jahren 
der Fall war. Heute sitzt ein Beamter in der Einsatzzen-
trale und kann am Bildschirm mit einem Blick verfolgen, 
welche Fahrzeuge im gesamten Präsidialbereich auf der 
Straße sind. Das war vor 30 Jahren noch nicht vorstellbar. 
Damals ging alles nur über den Funk. Daher war es viel 
schwerer, von einer Stelle aus die Einsatzkräfte eines 
gesamten Regierungsbezirks zu führen. Heute ist das 
technisch besser möglich. Deshalb ist eine Änderung 
gerechtfertigt.

Ich möchte nur am Rande erwähnen, dass wir gleich-
zeitig die neuen Rettungsleitstellen mit dem einheitlichen 
Notruf 112 bilden werden. Damit werden in Zukunft Auf-
gaben wie die Feuerwehralarmierung, die bei einer Reihe 
von Polizeiinspektionen immer noch als Nebenaufgabe 
wahrgenommen wird, entfallen. Das ist nicht mehr Auf-
gabe der Polizei. Das wird in Zukunft ausschließlich über 
die Rettungsleitstellen laufen. Damit wird für den Polizei-
einsatz eine andere Strukturierung geschaffen.

Meine Damen und Herren, ich werde mich natürlich dafür 
einsetzen, dass die Polizei mehr Mittel für Investitionen, 
zum Beispiel für Kraftfahrzeuge und Computer, erhält, 
nachdem der Staatshaushalt aufgrund der gestiegenen 
Einnahmen wieder etwas besser dasteht. Offenkundig ist 
aber, dass die Änderung des Fahrzeugparks der Polizei 
nur wenig mit der Polizei-Organisationsreform zu tun hat. 
Die Polizei musste in den letzten Jahren – wie alle Teile 
der bayerischen Staatsverwaltung – sparen. Da jetzt ein 
etwas größerer finanzieller Spielraum da ist, ist es natür-
lich notwendig, dass die Polizei mehr Geld für ihre Aus-
stattung erhält.

Lassen Sie mich noch zwei Anmerkungen machen: 
Natürlich bedeutet diese Polizeiorganisationsreform mit 
dem Wegfall der Direktionen, dass die Dienststellenleiter 
in den Inspektionen vor Ort eine größere Verantwortung 
bekommen. Diese Verantwortung muss von den Dienst-
stellenleitern tatsächlich wahrgenommen werden. Des-
halb müssen wir diese Dienststellenleiter in den nächsten 
Jahren für ihre Tätigkeit entsprechend besolden. Wir 
müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, diese Auf-
gaben zu erfüllen. Ich denke zum Beispiel an die Aufgabe 
der Beurteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Diese Aufgabe wird die Mitarbeiter bis zum mittleren 
Dienst umfassen. Ich glaube, dass wir hier auf einem 
guten Wege sind.

Lieber Herr Kollege Schuster, wir sind beide in Franken 
zu Hause. Die Rückmeldungen, die ich aus Unter-
franken und Mittelfranken erhalten habe, sind durchaus 
positiv. Wenn irgendetwas verändert wird, gibt es immer 
zunächst einmal Diskussionen und Reibungsverluste. Es 
bedarf einer gewissen Zeit, bis sich die Leute neu einge-
stellt haben. 

Je länger die Reform läuft, desto besser sind die Rück-
meldungen und desto mehr wird bestätigt: Jawohl, es 
läuft jetzt gut, es läuft positiv, es läuft erfolgreich. Inzwi-
schen ist auch die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter deutlich zu spüren. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir natür-
lich – das habe ich in der vergangenen Woche hier schon 
angesprochen – auf den Wegfall der systematischen 
Grenzkontrollen an der bayerisch-tschechischen Grenze 
reagieren. Daher wird die Neustrukturierung an der bayeri-
schen Ostgrenze gleich in einem Zug mit durchgezogen.

Die Organisationsreform der bayerischen Polizei hat sich 
dort, wo wir schon mit ihr begonnen haben, bewährt. Die 
Erfahrungen in Unterfranken und Mittelfranken zeigen, 
dass wir mit dem neuen dreistufigen Aufbau den rich-
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tigen Weg gehen. Wir schaffen die Voraussetzungen 
dafür, dass unsere Polizei die neuen Herausforderungen 
weiterhin bestens bewältigen kann. Wir legen damit den 
Grundstein dafür, dass Bayern auch künftig eine Spitzen-
position bei der inneren Sicherheit einnehmen wird. 

Für die konstruktive Beratung dieses Gesetzentwurfes 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die ersten 
Überlegungen zur Polizeiorganisationsreform und ihre 
konkrete Ausgestaltung haben dieses Hohe Haus seit 
nunmehr vier Jahren beschäftigt. Ich möchte mich bei 
den Mitgliedern des Ausschusses für Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit, insbesondere beim Ausschussvor-
sitzenden Jakob Kreidl, aber auch beim Kollegen Rudolf 
Peterke, der vorhin sehr deutlich zu diesen Fragen Stel-
lung genommen hat, sehr herzlich für die gute Arbeit an 
dieser Reform bedanken. Ich denke, mit der Unterstüt-
zung dieses Hohen Hauses werden wir es schaffen, diese 
Reform zum großen Erfolg zu bringen. Vielen Dank für 
diese Unterstützung. Ich bitte Sie um Zustimmung zum 
vorliegenden Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Jetzt hat sich noch einmal Frau Kol-
legin Kamm zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kol-
legin.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Herr Innenminister, ich möchte an Ihren Beitrag 
die Bemerkung anfügen, dass die Modernisierung der 
Einsatzsteuerung selbstverständlich notwendig ist, dass 
sie aber nicht abhängt von der Durchführung Ihrer Poli-
zeireform. Natürlich ist es auch sinnvoll, den Kriminal-
dauerdienst einzurichten. Dafür ist aber auch nicht das 
Konzept der Polizeiorganisation erforderlich, das Sie 
geschaffen haben. Außerdem haben Sie als positives 
Ergebnis der Polizeireform dargestellt, dass es gelungen 
sei, eine einzige neue Inspektion zu schaffen, nämlich 
hier in München. Aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, 
dass Inspektionen an anderen Orten nachts geschlossen 
oder überhaupt ganz abgeschafft oder mit anderen Ins-
pektionen zusammengelegt werden. – Dies zur Korrektur 
Ihrer Ausführungen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. Der Herr Staatsminister bittet noch einmal 
ums Wort. Bitte schön.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): 
Ich will, Frau Kollegin, zur Schließung von Inspektionen 
kurz Stellung nehmen. Das Thema ist vorhin auch schon 
angesprochen worden. In der Fläche Bayerns wird es 
keine Schließung von Inspektionen geben. Aber es ist 
richtig – und das habe ich schon vor ein paar Wochen 
an dieser Stelle gesagt –: Im großstädtischen Bereich 
gibt es in einzelnen Fällen in der Tat die Zusammenle-
gung von Inspektionen. Ich habe damit überhaupt kein 
Problem. Meines Erachtens leidet darunter die Bürger-
nähe überhaupt nicht. Sie haben nämlich vorhin ganz 

richtig gesagt, Frau Kollegin Kamm – das kann ich voll 
unterstreichen –: Entscheidend ist für die Bürgerinnen 
und Bürger, wie schnell die Polizei nach einem Notruf 
tatsächlich bei ihnen ist. Wir können nicht jedem Bürger 
garantieren, dass die Polizeiinspektion an der nächsten 
Straßenecke ist. Das braucht der Bürger auch gar nicht. 
Entscheidend ist vielmehr, wie schnell die Polizei bei ihm 
ist, wenn er nach ihr ruft. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob in einer bestimmten Stadt vier oder drei oder zwei 
Inspektionen angesiedelt sind, vielmehr kommt es auf die 
Leistungsfähigkeit an. 

Ich habe zum Beispiel noch nie ein Problem damit gehabt, 
dass es für die ganze Großstadt Erlangen seit jeher nur 
eine einzige Polizeiinspektion gibt. In Fürth hingegen 
wird darüber seit Jahren eine Mordsdiskussion geführt. 
Fürth ist bis auf tausend Einwohner genau so groß wie 
Erlangen. Sie führen immer eine große Diskussion dar-
über und wollen unbedingt zwei Inspektionen haben. 
Ich will das im Einzelnen gar nicht bewerten, aber von 
der Zahl der Inspektionen hängt die Einsatzfähigkeit der 
Polizei sicherlich nicht ab.

Noch eine letzte Bemerkung zur Frage der modernen 
technischen Ausstattung. Es ist zwar schön, wenn wir uns 
hier einig sind, Frau Kollegin Kamm. In der Tat sind diese 
Dinge voneinander unabhängig. Aber Sie können doch 
nicht jeden Bildschirm, der für die neuen Einsatzzentralen 
in den Präsidien beschafft wird, der Organisationsreform 
als große Kostenbelastung zurechnen. Das ist doch das 
Absurde an dieser Betrachtung. Man müsste vielmehr 
sagen: Ich will modernste Technik für unsere Polizei. Wir 
brauchen auf jeden Fall für jede unserer Einsatzzentralen, 
egal ob es 10 oder 29 sind, diese modernen Instrumente. 
Diese Kosten würden ohnehin anfallen. Deswegen ist die 
Berechnung der Riesenzusatzkosten der Reform, die der 
Kollege Schuster vorhin noch einmal aufgemacht hat, 
schlichtweg falsch. – Ich bitte also noch einmal sehr herz-
lich: Stimmen Sie dieser Reform zu. Wir sind in Bayern 
auf einem guten Weg.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf der Drucksache 15/8600, die 
Änderungsanträge auf den Drucksachen 15/8891 und 
15/8892 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des 
federführenden Ausschusses für Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit auf Drucksache 15/9449 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit empfiehlt Zustimmung mit der 
Maßgabe von Änderungen. Der Ausschuss für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner 
Endberatung der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses zu, allerdings mit der Maßgabe 
von Ergänzungen und einer weiteren Änderung. Im Ein-
zelnen verweise ich auf die Drucksache 15/9449. Wer 
dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden 
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Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 
– Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen bitte ich anzu-
zeigen. – Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 
– Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein-
facher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. – Danke schön. Das ist 
die CSU-Fraktion. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche 
Weise anzuzeigen. – Die SPD-Fraktion und die Fraktion 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthal-
tungen? – Keine. 

Dann ist das Gesetz so angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Umsetzung der Polizeiorganisationsreform“. 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung haben die Änderungsanträge auf 
den Drucksachen 15/8891 und 15/8892 ihre Erledigung 
gefunden. – Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich rufe Tagesord-
nungspunkt 15 und die Änderungsanträge hierzu auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
über die Förderung der mittelständischen Unter-
nehmen sowie der Freien Berufe (Mittelstandsförde-
rungsgesetz – MfG) (Drs. 15/5475) 
– Zweite Lesung –

Änderungsanträge der Abg. Dr. Hildegard Kronawitter, 
Dr. Thomas Beyer, Gudrun Peters u. a. (SPD)  
(Drsn. 15/8027 mit 15/8032)

Änderungsantrag der Abg. Joachim Herrmann, Hein-
rich Traublinger, Engelbert Kupka u. a. (CSU)  
(Drs. 15/8977)

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) (Drs. 15/9092)

Ich eröffne hierzu die allgemeine Aussprache. Im Ältes-
tenrat wurden 15 Minuten pro Fraktion vereinbart. – Herrn 
Kollegen Breitschwert bitte ich als Ersten. 

Klaus Dieter Breitschwert (CSU): Frau Präsidentin, 
meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Das Bayerische 
Mittelstandsförderungsgesetz aus dem Jahr 1974 hat 
in unserem Freistaat zu einer dauerhaften mittelstands-
politischen Sensibilisierung beigetragen. Die im Gesetz 
festgelegten Grundsätze bayerischer Mittelstandspolitik 
haben sich im strukturellen und konjunkturellen Wandel 

aus meiner Sicht trotz aller Bedenken insgesamt bewährt. 
Mit der geplanten Novellierung sollen die weiterentwi-
ckelten Grundsätze der Mittelstandsförderung – in gut 
35 Jahren hat sich natürlich einiges verändert – sowie 
das ausgebaute und modernisierte Instrumentarium der 
bayerischen Mittelstandspolitik nunmehr im Jahr 2007 
nach langer Vordiskussion fortgeschrieben werden. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, mit der Neufassung werden folgende Neuerungen 
eingeführt: erstens, die Verpflichtung zum Abbau inno-
vationshemmender Vorschriften; zweitens, mehr Mittel-
standsfreundlichkeit bei Erlass und Novellierung mittel-
standsrelevanter Vorschriften; drittens, Erschließung und 
Sicherung von Auslandsmärkten, was heute eine immer 
größere Bedeutung gewinnt; viertens, mittelstandsfreund-
liche Ausgestaltung des öffentlichen Auftragswesens und 
– das ist mir sehr wichtig – Vorrang der privatwirtschaft-
lichen Tätigkeit. 

Lassen Sie mich Ihnen die wesentlichen Inhalte der Novel-
lierung genauer vortragen. In das Gesetz wird ein neuer 
Teil „Mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen“ ein-
gefügt, der Artikel 5 bis 7 umfasst, mit dem Ziel eines 
Hinwirkens auf mehr Mittelstandsfreundlichkeit bei Erlass 
und Novellierung von mittelstandsrelevanten Rechtsvor-
schriften, des Ausbaus von investitionshemmenden Vor-
schriften, der mittelstandsfreundlichen Verwaltungsver-
fahren, des Einsatzes elektronischer Verfahren und des 
Vorrangs privater Leistungserbringung ohne Klagerecht. 
Ich persönlich bedauere diese Passage, aber das war ein 
Kompromiss, den wir innerhalb der CSU-Landtagsfraktion 
– ich sage mal so: – eingehen mussten. Dem Vernehmen 
nach gibt es unterschiedliche Auffassungen der Ressorts 
über die Tragweite dieser Regelung im Hinblick auf staat-
liche Beteiligungen und Privatisierungsbemühungen. Das 
Finanzministerium möchte auch Nebengeschäfte, zum 
Beispiel den Verkauf von Waren und das Erbringen von 
Dienstleistungen im Flughafenbereich, vom Vorrang-
prinzip ausnehmen, weil das nach dessen Auffassung 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Flugenhafen München 
GmbH von großer Bedeutung ist. Ich erwarte hier eine 
großzügige Auslegung der Regelung zugunsten der Pri-
vatwirtschaft und auch nur sehr wenige Ausnahmen.

Ich möchte nun auf die einzelnen Fördermaßnahmen 
eingehen. Es handelt sich um die Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen durch 
Förderung der Aus- und Weiterbildung und Verbesserung 
der beruflichen Qualifikation, Artikel 8. 

Artikel 9 regelt die Betriebsberatung und Unterstützung 
von Unternehmen in Schwierigkeiten, Stichwort Task 
Force. Im Rahmen der Betriebsberatung wird auf das 
landesweite Netz an Beratungseinrichtungen sowie auf 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme von – speziell 
für Unternehmen in Schwierigkeiten – bei der LFA-För-
derbank – eine wichtige Einrichtung in unserem Frei-
staat – eingerichteten Anlauf- und Beratungsstellen hin-
gewiesen. 

In Artikel 10 geht es um Existenzgründungsberatung, 
Gründerzentren und Sicherung der Unternehmensnach-
folge. Die in den letzten Jahren erweiterten Hilfestellungen 
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bei Existenzgründung und Unternehmensnachfolge 
werden dargestellt, wobei die Erleichterung in der Unter-
nehmensnachfolge als zusätzlicher Gesetzeszweck neu 
aufgenommen wird. Hier wird es sehr auf die abschlie-
ßenden Regelungen des Bundesgesetzgebers, was das 
Übertragen von Betriebsvermögen auf die nächste Gene-
ration betrifft, ankommen. 

Artikel 11 befasst sich mit Unternehmenskooperati-
onen, unternehmerischen Netzwerken und Cluster. Der 
Gedanke der Netzwerk- bzw. Clusterbildung wurde eben-
falls integriert. 

Artikel 12 regelt wirtschaftsnahe Einrichtungen der ange-
wandten Forschung und Vorhaben der wirtschaftsnahen 
Forschung und Entwicklung, die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Einrichtungen der Technologiebera-
tung sowie den Technologietransfer. Der bereits bisher 
erwähnte Förderbereich von Forschung und Entwicklung 
wird um wichtige Elemente wie die Förderung wirtschafts-
naher Einrichtungen der angewandten Forschung und 
Vorhaben der wirtschaftsnahen Forschung und Entwick-
lung oder die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, in 
dem Fall durch Technologietransfer, erweitert. 

Artikel 13 hat die Überschrift „Erschließung und Siche-
rung von Auslandsmärkten“. Zusätzlich aufgenommen 
werden die Erschließung und Sicherung von Auslands-
märkten als eigenständiger Förderbereich, Informations-
maßnahmen im Bereich der Außenwirtschaft, Beteiligung 
an internationalen Messen und Ausstellungen, zum Bei-
spiel in Form von Gemeinschaftsaktionen. Viele Betriebe 
sind – das können wir immer wieder feststellen – auch in 
diesem Bereich engagiert und erfolgreich tätig. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Artikel 14 wird die Vor-
haben bei Informations- und Kommunikationstechnologie 
regeln. 

Artikel 15 bis 17 enthalten die überarbeiteten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Kapitalversorgung. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt; denn wir wissen, dass gerade mittel-
ständische Betriebe in der Regel eine zu geringe – um 
nicht zu sagen: eine dramatisch niedrige – Eigenkapital-
ausstattung haben. 

Ein wichtiges Feld ist die mittelstandsfreundlichere 
Ausgestaltung des öffentlichen Auftragswesens, siehe 
Artikel 18, mit der Teilung der Aufträge in Fach- und 
Teillose, der Aufwertung des Meistertitels, des soge-
nannten großen Befähigungsnachweises, in dem grund-
sätzlich für Standardleistungen der Meistertitel als Fach-
kundenachweis akzeptiert wird. Ich nenne weiterhin die 
Zulassung der Unterstützung von Bietern durch Selbsthil-
feeinrichtungen der Wirtschaft und die Verpflichtung von 
Aufsichtsbehörden, diese Beschwerden zu prüfen und 
auf die Beachtung der Vergabevorschriften hinzuwirken. 
Diese Maßnahmen runden aus meiner Sicht diesen 
Bereich positiv ab. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass ein solch 
umfangreiches Gesetz eine Reihe von Änderungsan-
trägen hervorruft, liegt in der Natur der Sache; das will 

ich gerne einräumen, Herr Dr. Beyer. Schließlich ist immer 
das Bessere der Feind des Guten, wie wir wissen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Hier vor allem!)

Im federführenden Wirtschaftsausschuss sowie in den mit-
beratenden Ausschüssen für Staatshaushalt und Finanz-
fragen, Kommunale Fragen und Innere Sicherheit sowie 
im Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen wurde jeweils dem Gesetzentwurf und dem Ände-
rungsantrag der CSU-Fraktion zugestimmt. Der feder-
führende Wirtschaftsausschuss, Herr Kollege Pschierer, 
hat mit der Maßgabe folgender Änderungen zugestimmt: 
Erstens. In Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden 
nach dem Wort „verlässliche“ die Worte „und günstige“ 
eingefügt.

Zweitens. In Artikel 5 werden folgende neue Sätze 3 
und 4 angefügt: 

3Den Mittelstand belastende Vorschriften sind 
regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und auf die 
Möglichkeit der zeitlichen Befristung zu prüfen.

4Soweit möglich, sind mittelständische Betriebe 
durch die Einführung von Kleinbetriebsrege-
lungen von unzumutbaren Belastungen freizu-
stellen.

Drittens. Artikel 7 wird wie folgt geändert: In Satz 1 wird 
das Wort „sollen“ durch die Worte „dürfen im Regelfall“ 
ersetzt. Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt: „Die 
Regelung in Satz 1 dient ausschließlich öffentlichen Inte-
ressen.“

Viertens. In Artikel 24 Absatz 2 werden die Worte „För-
derung der bayerischen Landwirtschaft“ durch die Worte 
„nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft und des 
ländlichen Raumes (Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz 
– BayAgrarWiG)“ ersetzt.

Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
mit dem Gesetz über die Förderung der mittelständi-
schen Unternehmen sowie der Freien Berufe ein gutes 
Paket geschnürt, das dem bayerischen Mittelstand in 
den nächsten Jahren ein erfolgreicher Begleiter sein wird 
und sein soll. Der Mittelstand wird auch so weiterhin 
die tragende Säule der bayerischen Wirtschaft bleiben. 
Ich empfehle namens meiner Fraktion die Zustimmung, 
obwohl ich mir persönlich mehr hätte vorstellen können.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Jawohl!)

Dennoch empfehle ich die Zustimmung zum Gesetzent-
wurf der Staatsregierung mit den von mir vorgetragenen 
Ergänzungen. Herr Kollege Dr. Beyer, ich muss die Ableh-
nung der Änderungsanträge der SPD-Fraktion sowie der 
Fraktion der GRÜNEN vorschlagen. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Martin Runge (GRÜNE))
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Breitschwert. Als nächstem Redner darf ich 
Herrn Kollegen Dr. Beyer das Wort erteilen. 

Dr. Thomas Beyer (SPD): Frau Präsidentin, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße ganz herzlich die 
wenigen Kollegen der CSU aus dem Wirtschaftsaus-
schuss. Umso mehr freue ich mich über die Teilnahme an 
der Erörterung zum Mittelstandsförderungsgesetz.

Herr Kollege Breitschwert, in der Tat wäre da deutlich 
mehr möglich gewesen. Lassen Sie mich zunächst für die 
SPD-Fraktion ein klares Bekenntnis zur herausragenden 
Bedeutung des Mittelstandes für das Leben und das Wirt-
schaften in Bayern ablegen. Im Juli 2006 hat der dama-
lige Wirtschaftsminister Erwin Huber im Ausschuss den 
Mittelstandsbericht gegeben. Dieser Bericht beweist die 
großartige Bedeutung des Mittelstands für Bayern. 75 % 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze werden 
durch den Mittelstand zur Verfügung gestellt. Weit über 
80 % der Auszubildenden finden eine Ausbildungsstätte 
in mittelständischen Betrieben. Der Mittelstand trägt 
zu 40 % zur gesamtwirtschaftlichen Leistung bei und 
erbringt etwa die Hälfte der Investitionen in Bayern. 

Bayern ist ein Land des Mittelstandes, und das ist gut so. 
Damit das so bleibt – Kollege Breitschwert hat darauf hin-
gewiesen –, ist es aber nötig, dass wir uns auf der Höhe 
der Zeit bewegen, was die Voraussetzungen für mittel-
ständisches Wirtschaften angeht. Das heißt, wir müssen 
fragen: Gibt dieser Gesetzentwurf dafür etwas her? Gibt 
er Antworten auf die aktuellen Herausforderungen des 
Mittelstands?

Ich nenne Ihnen jetzt zentrale Herausforderungen, denen 
sich der Mittelstand in Bayern in diesen Tagen, Wochen 
und Monaten ausgesetzt sieht. Wir schauen uns dann an, 
was der Gesetzentwurf dazu sagt. 

Wie wir wissen, stehen viele Betriebe vor der schwierigen 
Frage der Betriebsnachfolge. Welche Aussagen trifft dazu 
dieser Gesetzentwurf? Sie finden dazu einen Satz ohne 
jegliche Substanz. 

Wir wissen, dass Finanzierung und Eigenkapitalausstat-
tung für viele mittelständische Betriebe ein großer Pfer-
defuß sind. Im Gesetz finden Sie dazu bestenfalls Titel 
ohne Mittel. 

Die Osterweiterung der Europäischen Union, die Aus-
wirkungen auf Bayern und die Globalisierung allgemein 
finden im Gesetz noch nicht einmal eine Erwähnung. 
Auch zur Ausbildungssituation und zum Fachkräftebedarf 
findet man nichts. 

Zur Einbindung der mittelständischen Wirtschaft in die 
Clusterstrategie der Staatsregierung, die andernorts 
immer so gepriesen wird, findet man bestenfalls eine 
halbherzige Andeutung in diesem Gesetzentwurf, mehr 
nicht. 

Sehen wir uns auch einmal ein Problem an, das die amt-
liche Politik aus meiner Sicht völlig unverständlicherweise 
beiseite lässt: Was ist mit der Bestandspflege unserer 
funktionierenden Unternehmen? Wir reden zwar viel 
über Existenzgründungen, aber wir reichen denen nicht 
die Hand, die über lange Jahre erfolgreich wirtschaften. 
Zur Bestandspflege gibt es in diesem Gesetzentwurf kein 
vernünftiges Konzept und keine Aussagen.

Mit diesem Gesetzentwurf der Staatsregierung liegt uns 
ein seltsam altbackener, geradezu verstaubter Text vor. 
Warum ist das so? – Ich erspare mir die Antwort.

Wie Sie sich erinnern werden, habe ich hier schon bei 
der Ersten Lesung gesagt, dass in der Begründung im 
Wesentlichen mit Verweisungen auf das bisherige Gesetz 
gearbeitet wird. Das Motto ist: Artikel a des Gesetzent-
wurfs entspricht Artikel b des Mittelstandsförderungs-
gesetzes von 1974. Oder es heißt etwa so: Artikel x 
übernimmt Artikel y des Mittelstandsförderungsgesetzes 
1974.

Ich bin gern bereit, Fehler einzugestehen. Ich muss mich 
hier korrigieren. Damals habe ich nach flüchtigem Lesen 
gesagt: In der Begründung findet sich bei 25 Artikeln 
18-mal – Sie können es nachlesen – der Verweis auf die 
alte Fassung. Ich habe mir die Mühe gemacht, das noch 
einmal nachzuzählen. Ergebnis: 29-mal findet man in der 
Begründung zu Artikeln und Absätzen des Gesetzes den 
Hinweis: Es ist das, was schon im alten Gesetz stand. 
Bei dieser großen Zahl von Verweisungen sollten Sie sich 
wirklich fragen, ob sich die Mühe überhaupt lohnt, einen 
neuen Gesetzentwurf vorzulegen.

Das Ganze ist tatsächlich eine völlig uninspirierte Pflichtü-
bung der Staatsregierung. Eigene, kreative Ansätze, dem 
Mittelstand wirklich zu helfen, finden sich in dem Gesetz 
nicht. 

Deshalb haben Sie schon recht, Herr Kollege Breitschwert: 
Das Bessere ist erst recht der Feind des wenig Guten. 
Deshalb hat die SPD in diesem Gesetzgebungsverfahren 
Änderungsvorschläge gemacht. Wir haben im Gegen-
satz zu Ihnen die Auswertung der Expertenanhörung 
vorgenommen. Wir haben Ihnen vorgeschlagen: Lassen 
Sie uns unterstützende Maßnahmen gerade für den so 
wichtigen Bereich der Personalentwicklung vorsehen. Sie 
haben es abgelehnt. Sie haben eine ausdrückliche Rege-
lung von Coaching-Programmen zur Unterstützung des 
Mittelstands abgelehnt. Eine Öffnung der Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften über die Technologieunternehmen 
hinaus haben Sie abgelehnt. Aber, meine Damen und 
Herren, die Akquise neuen Kapitals ist für jeden Mittel-
ständler ein Thema, nicht nur für die Technologieunter-
nehmen, in die Sie oftmals verliebt sind, ohne zu wissen, 
was das überhaupt ist. 

Die zentrale Schwachstelle dieses Gesetzentwurfs ist, 
dass nach wie vor eine grundlegende Auseinanderset-
zung mit dem Themenfeld einer angemessenen und wirk-
samen Mittelstandsfinanzierung fehlt. 
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Der Gesetzentwurf der SPD stammt vom April 2003. Ich 
erinnere an den Kollegen Manfred Scholz. Ich habe ihn in 
den letzten Tagen zweimal getroffen. Er lässt die Mittel-
standspolitiker der CSU recht herzlich grüßen. Wir haben 
damals eine solche Regelung vorgesehen. Gegebenen-
falls sollte es durch eine eigenständige Mittelstandsfinan-
zierungsbank oder durch andere Maßnahmen gemeinsam 
mit den Geschäftsbanken geschehen. Sie haben dazu bis 
heute keine entsprechenden Ideen entwickelt. Sie nutzen 
noch nicht einmal die aktuelle Diskussion um die Mit-
arbeiterbeteiligung. Wir haben auch dazu einen Antrag 
gestellt, aber auch den haben Sie abgelehnt. 

Sie begnügen sich dazu mit einem verschämten Hinweis 
in der Gesetzesbegründung, dass von der Förderung von 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften gemäß Artikel 17 auch 
diejenige von Mitarbeiterkapitalgesellschaften umfasst 
sein kann. Dann fügen Sie hinzu, das sei natürlich nicht 
die im Vordergrund stehende Intention des Gesetzes. Sie 
sagen also gleich: Eigentlich wollen wir das nicht. Ist es 
Ihnen peinlich, dass Sie damit auf einen Vorschlag der 
SPD aus dem Jahr 2003 zurückgreifen mussten? Oder 
ist es schlichtweg so, dass Sie die aktuelle Höhe der Dis-
kussion um die Mittelstandsfinanzierung einfach nicht 
erreicht haben? 

Letztlich können diese Schwächen noch nicht einmal 
verwundern. Schauen wir uns das Gesetz doch einmal 
von seiner Struktur her an! Ihnen geht es überhaupt nicht 
darum, eine eigenständige, neue Aktivitäten des Mittel-
stands befördernde Regelung zu entwickeln. Kollegin 
Hildegard Kronawitter hat völlig zu Recht in der Aus-
schussberatung darauf verwiesen, dass es sich bei dem 
Ganzen bestenfalls um Programmsätze handelt. Streng 
genommen ist es ein reines Verweisungsgesetz. Es hat 
überhaupt kein eigenes Fleisch. Es verweist auf ander-
weitige Vorschriften und andernorts hoffentlich vorhan-
dene Förderprogramme. Mit anderen Worten: Das Mit-
telstandsförderungsgesetz der Staatsregierung und der 
CSU-Mehrheit will den Mittelstand überhaupt nicht för-
dern. Es verweist vielmehr auf das, was gegebenenfalls 
andernorts geregelt ist.

Dazu kommt noch etwas. Herr Kollege Breitschwert, Sie 
haben tapfer vorgetragen. Etwas Bürokratieabbaurhetorik 
ist immer gut, auch wenn wir alle wissen, dass das nichts 
bringt. Wenn man alles zusammennimmt, dann kann uns 
die Bewertung durch unseren geschätzten Kollegen und 
Ausschussvorsitzenden Herrn Pschierer gar nicht ver-
wundern. Er ist ja Mittelstandspolitiker. Herr Pschierer, 
ich freue mich immer, wenn ich Ihre Handwerkszeitschrift 
in Händen halte, die Sie einmal geprägt haben. Sie waren 
jemand, der für den Mittelstand gekämpft hat. Ich bringe 
von Ihnen ein Zitat, das wenige Wochen alt ist: 

Die Bedeutung des vorliegenden Gesetzentwurfs 
dürfe nicht überbewertet werden. Der Eindruck 
müsse vermieden werden, so Franz Josef 
Pschierer, als ob das Wohl des bayerischen Mit-
telstands allein am Mittelstandsförderungsge-
setz hänge.

Das ist von dem übrig geblieben, was einmal eine Kern-
kompetenz der CSU war. Das ist ein bisschen traurig. Das 

war jetzt nicht persönlich gemeint. Einen gewissen Dienst 
nach Vorschrift kann ich nach dem, was Sie in der letzten 
Zeit erlebt haben, durchaus verstehen. Es war nicht per-
sönlich gemeint, sondern eine generelle Aussage dazu. 
Die schwache Präsenz der CSU-Wirtschaftspolitiker 
zeigt, dass Sie die Bodenhaftung verloren haben, was 
den Mittelstand angeht. Sie schwören auf die Cluster, Sie 
fliegen zu den Sternen und schweben über dem Boden. 
Wir sind hier heute fast zahlreicher als die Mittelstands-
politiker Ihrer Fraktion, Herr Breitschwert. 

Leidenschaft haben Sie bei diesem Gesetz nur an einem 
Punkt entwickelt. Heute haben Sie das bei der müßigen 
Auseinandersetzung über Artikel 7 wieder getan, näm-
lich bei dem Versuch, die wirtschaftliche Betätigung der 
öffentlichen Hand einzuschränken. Wir bedauern, dass 
über diesen unfruchtbaren Streit, der auch zwischen den 
Ministerien gewesen ist, eine Spanne von weit mehr als 
drei Jahren ins Land gegangen ist. Wir bedauern, dass 
der Entwurf, den Sie heute vorgelegt haben, immer noch 
die Frontstellung zwischen dem sogenannten privaten 
Mittelstand und der Kommunalwirtschaft widerspiegelt. 
Hier hätten Sie wirklich über Ihren Schatten springen und 
Sie sich einer neuen Sichtweise öffnen können. Tatsäch-
lich sind beide Bereiche Partner, die sich ergänzen. Das, 
was draußen überall, auch in Ansbacher Kreisen, funkti-
oniert.

Beides – Kolleginnen und Kollegen, darauf möchte ich Sie 
noch einmal hinweisen – sind Formen der Wirtschaft vor 
Ort. Auch die kommunale Wirtschaft ist regionaler Mit-
telstand, nichts anderes. Weder der örtliche Mittelstand 
noch die örtlichen Stadtwerke sind Global Players. Beide 
erhalten Wirtschaft, Beschäftigung und Wertschöpfung 
vor Ort. Das hätte man erkennen können und daraus die 
richtigen Konsequenzen ziehen müssen. Aber es ist eine 
gewisse Ironie der Beratungen, dass Sie auch hier letzt-
lich nur eine Lösung zustande gebracht haben, die dem 
entspricht, was andernorts, nämlich in den kommunal-
wirtschaftlichen Regelungen, längst verwirklicht ist.

Bezeichnend für das Schicksal des Gesetzentwurfs ist: 
Sie haben große Ansprüche verkündet, aber Sie haben 
sie noch nicht einmal in kleiner Münze eingewechselt.

Trotz all dieser Kritikpunkte und all dessen, was ich Ihnen 
an Versäumnissen vorhalten musste – das habe ich nicht 
gern getan –, stimmen wir dem Gesetzentwurf zu, weil wir 
– Herr Kollege Breitschwert, Sie wissen das – als SPD den 
Mittelstand wollen und jedes positive Signal aufnehmen. 

Aber wir entlassen Sie nicht aus der Pflicht, für den 
Mittelstand die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Sie erleben draußen doch sicher auch die Auf-
tritte des diskreten, aber aufdringlichen Charmes der 
Austrian Business Agency. Oder erleben Sie nicht, was 
da läuft? Da läuft die Abwerbung vor Ihren Augen. Sie 
bekommen es aber nicht hin, einmal über die Bestands-
pflege bei unseren Mittelständlern nachzudenken. Dies 
wäre viel mehr wert gewesen als all das Papier, das nun 
verschwendet wurde.



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/112 v. 12. 12. 2007 8167

Bei der Vorstellung des Mittelstandsberichts am 13. Juli 
2006 hat Minister Huber, der dann doch nicht mehr Wirt-
schaftsminister sein wollte, treffend formuliert, für den 
Mittelstand sei es sehr wichtig, welchen Stellenwert er 
bei politischen Entscheidungen einnehme. 

Wer diesen Gesetzentwurf sieht, muss ernüchtert fest-
stellen, dass er für die CSU keinen substanziellen Stel-
lenwert mehr hat. Das ist eine traurige Feststellung. Auf 
die SPD in Bayern kann sich der Mittelstand weiter ver-
lassen. In diesem Sinne freut es mich, dass ich gemerkt 
habe, wie viel Redebedarf Sie jetzt noch haben werden. 
Vielleicht beginnen wir nach diesem Gesetzentwurf, über 
den Mittelstand und seine Förderung wirklich zu reden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Runge, bitte schön.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Eine unendliche Geschichte kommt 
wohl doch zum Ende, allerdings zu keinem guten, zu 
einem wenig zufriedenstellenden Ende, wie Sie, Herr 
Breitschwert, in Ihrem Redebeitrag selber schon konze-
diert haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Seit einem guten Jahrzehnt ist die Novellierung des Mit-
telstandförderungsgesetzes angekündigt. Gut die Hälfte 
des bayerischen Kabinetts hat immer wieder schwad-
roniert, aber passiert ist erst einmal überhaupt nichts. 
Dann haben wir – die Fraktion der GRÜNEN – im Jahr 
2002 einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, um hier die 
Angelegenheit voranzubringen. Wir haben gesagt, das 
alte Gesetz hat durchaus seine Berechtigung gehabt. 
Allerdings hat es mittlerweile viele Jahrzehnte auf dem 
Buckel. Es gehört daher novelliert und an die veränderten 
Rahmenbedingungen und an die neuen Realitäten ange-
passt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Worum ist es uns konkret gegangen? – Wir haben die 
Benachteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen 
bei der Finanzierung oder beispielsweise bei der For-
schungsförderung, konkret aufgezeigt. Wir haben Trans-
parenz und Evaluierung in der Wirtschaftsförderung ein-
gefordert. Andere Stichworte waren: Coaching, Betriebs-
übernahme, Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenbeteiligung, 
Unternehmensnachfolge. Als weiteren Punkt haben wir 
außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge eine klarer 
gefasste Subsidiaritätsklausel mit einer drittschützenden 
Wirkung gefordert. Das war der einzige Punkt, bei dem 
wir mit der SPD-Fraktion einen Dissens hatten, ansonsten 
waren wir über wesentliche Strecken deckungsgleich.

Was ist passiert? – Die CSU und die Staatsregierung 
haben zu unserem Gesetzentwurf sowie zu den fol-
genden Anträgen der SPD gesagt, das brauchen wir alles 
nicht, das alte Gesetz ist wunderbar. Es durfte dann eine 

Schamfrist von gerade einmal einem Jahr verstreichen. 
Dann hat der damalige Wirtschaftsminister Wiesheu einen 
Gesetzentwurf präsentiert, der mit unserem Gesetzent-
wurf aus dem Jahr 2002 weitgehend deckungsgleich 
war. Wiesheu ist damit zu den Verbänden gegangen und 
hat sich dort feiern lassen. Allerdings verschwand dann 
dieser Entwurf klammheimlich in der Schublade. 

Die Geschichte kennen Sie: Es gab zwischen Herrn 
Beckstein und Herrn Wiesheu einen unauflösbaren Streit. 
Herr Beckstein hat sich da wohl durchsetzen können. Der 
Nachfolger von Herrn Wiesheu, Herr Huber, hat dann im 
Jahr 2006 einen neuen Gesetzentwurf herausgezogen, 
der einen fürchterlich langen Weichspülgang durch-
laufen hat. Erfreulicherweise haben mehrere Zeitungen 
diese Begrifflichkeit in ihren Überschriften übernommen. 
Der Gesetzentwurf  wurde also in wesentlichen Punkten 
ausgedünnt und aufgeweicht. Allerdings war dann auch 
wieder Folgendes augenfällig: Herr Huber hat anlässlich 
der heute schon erfolgten Berichterstattung zum Mittel-
standsbericht – es ging um den Mittelstandsbericht 2005, 
das war im Juni 2006 – um eine zügige Beratung gebeten. 
Das Gesetz hätte noch im Herbst durch sein sollen. Er hat 
aber nicht diesen Herbst – der ist jetzt schon fast vorbei –, 
sondern den letzten Herbst gemeint.

Was ist dann passiert? – Dann ist der Stellvertreterkrieg in 
der Fraktion geführt worden. Dann ist also der Krieg, der 
vorher geführt wurde – Wiesheu versus Beckstein, dann 
vielleicht ein bisschen Huber versus Beckstein –, in der 
Fraktion weitergespielt worden. Die Herren grinsen und 
nicken unterstützend.

(Klaus Dieter Breitschwert (CSU): Ich habe nicht 
genickt!)

Nur: Das Bedauerliche in unseren Augen ist, dass das 
Ganze so lange weitergespült worden ist, dass es völlig 
zerfasert ist. 

Lieber Herr Breitschwert – Sie brauchen jetzt nicht auf die 
Besuchertribüne zu schauen –, warum ist die Formulierung 
jetzt drin – Sie haben es am Schluss dankenswerterweise 
noch einmal vorgelesen –, dass dezidiert keine drittschüt-
zende Wirkung damit gemeint ist? Das war doch vorher 
klar. Ich brauche das nicht extra hineinzuformulieren. Das 
ist wirklich alles andere als ein Ausweis im positiven Sinn. 
Das ist in unseren Augen ein Armutszeugnis. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Klaus Dieter Breit-
schwert (CSU): So ist es nicht!)

Wir haben dann bekanntlich zu dem letzten Entwurf der 
Staatsregierung einen Änderungsantrag gestellt, der gut 
20 Einzelforderungen, 20 Änderungen Ihres Gesetzent-
wurfs enthält. Da ist vieles aus unserem Text aus dem 
Jahr 2002 enthalten, also noch einmal die Themen: 
Transparenz, Evaluierung, Wirtschaftsförderung. Der Mit-
telstandsbericht häufiger gegeben ist darin enthalten, 
ebenso viele andere Punkte, die ich nicht alle einzeln auf-
zählen will. 
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Es ist für uns tatsächlich spannender, nochmals kurz zu 
beleuchten, wie die Diskussion und dann das Abstim-
mungsverhalten im Wirtschaftsausschuss war. Das war 
tatsächlich spannend. 

Die Kolleginnen und Kollegen von der SPD und auch wir 
erleben häufig, dass man auf dem Gang im Vieraugenge-
spräch von Kollegen der Mehrheitsfraktion erfährt: Eigent-
lich ist euer Antrag oder euer Entwurf der bessere, aber 
wir müssen anders abstimmen. Was wir im Wirtschafts-
ausschuss erlebt haben, war schon ein Novum: Da sagen 
einzelne Kollegen: Ja, das, was die GRÜNEN da for-
dern, ist wesentlich besser. Aber sie stimmen dann doch 
anders ab. Sie stimmen dann trotzdem dem schlechteren 
Entwurf zu mit der Begründung, sie müssten sich nach 
der Decke strecken, dass sei ein mühsam ausziselierter 
Kompromiss, selbst wenn das Ganze in eine Einzelabst-
immung, wie wir es im Ausschuss getan haben, runterde-
kliniert wird. Dafür haben wir im Grunde kein Verständnis. 
Als wir über Artikel 7 haben einzeln abstimmen lassen, 
da hätten Einzelne aus der CSU-Fraktion klar für unseren 
Antrag stimmen müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Spannend waren dann auch die vorgelesenen Begrün-
dungen gegen unsere Antragsformulierung, gerade zur 
Subsidiaritätsklausel, zur drittschützenden Wirkung 
dieser Klausel und beispielsweise auch zu der Forderung, 
das öffentliche Vergaberecht habe unabhängig von der 
Rechtsform, vom Rechtskleid, gleichermaßen zu gelten. 
All dies sind Forderungen, die der frühere Wirtschafts-
minister Wiesheu immer ganz laut vorgetragen hat. Da 
wurden vom Berichterstatter der CSU-Fraktion sehr 
gekünstelt rechtstechnische Argumente aus den Hand-
reichungen des Wirtschaftsministeriums vorgetragen. 

(Klaus Dieter Breitschwert (CSU): Falsch!)

Dumm ist nur, dass wir diesbezüglich in unserem aktuellen 
Antrag nicht mehr die Formulierung aus dem Gesetzent-
wurf von 2002, sondern die Formulierung Wiesheus aus 
dem Referentenentwurf im Jahr 2003 1 : 1 übernommen 
hatten. Das heißt, das Wirtschaftsministerium musste ver-
suchen, gegen die eigenen Formulierungen argumentativ 
vorzugehen. Das ist nicht allzu sehr geglückt. Aber auch 
da haben Sie sich bedauerlicherweise reinbegeben. 

(Zuruf des Abgeordneten Klaus Dieter Breit-
schwert (CSU))

Und da Sie, Herr Kollege Breitschwert, mich ansprechen: 
Wenn wir und die Kolleginnen und Kollegen von der SPD 
dann im Wirtschaftsausschuss in eine offene Diskussion 
einsteigen wollten, war bei Ihnen ganz schnell Fehlan-
zeige.

(Zuruf des Abgeordneten Klaus Dieter Breit-
schwert (CSU))

Denn dann hatten Sie die Spickzettel aus dem Ministerium 
nicht mehr. – Sie schütteln den Kopf. Ich bringe gerne 

Beispiele: Wir haben bei Artikel 10 vier oder fünf Ände-
rungen beantragt. Bei der letzten Änderung ging es unter 
anderem um die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeteili-
gung. Die SPD hat einen ähnlichen Antrag gestellt, dabei 
sollte es nicht Artikel 10, sondern ein anderer Artikel sein. 
Das war die Drucksache 15/5475, aber das Anliegen war 
ein gemeinsames, nämlich die Mitarbeiterinnen- und Mit-
arbeiterbeteiligung. Da haben Sie tatsächlich gesagt, das 
brauchten wir nicht, das sei schon mit Artikel 17 erfasst. 
Ich darf Ihnen jetzt Artikel 17 einmal vorlesen. Artikel 17 
im Gesetzentwurf der Staatsregierung – Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften und Kapitalgarantiegemeinschaften 
– heißt:

Gründung und Betrieb von Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften, die sich an mittelständischen, 
vorrangig technologieorientierten und innova-
tiven Unternehmen beteiligen und von Beteili-
gungsgarantiegemeinschaften, die Garantien für 
die Beteiligungen übernehmen, können insbe-
sondere durch Übernahme von Gesellschaftsan-
teilen sowie Gewährung oder Vermittlung von 
Refinanzierungsmöglichkeiten oder von Rückga-
rantien gefördert werden.

(Beifall bei den GRÜNEN – Klaus Dieter Breit-
schwert (CSU): So ist es nicht!)

Das ist etwas völlig anderes als die Mitarbeiterbeteili-
gung. Da geht es um Venture-Kapital. Ich will doch durch 
eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, deren Anteile dann 
wieder vom Freistaat übernommen werden, keine Mit-
arbeiterbeteiligung haben. Das ist wirklich etwas völlig 
anderes. Das war eine Ausrede, die alles andere als ziel-
führend gewesen ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich stelle deswegen noch einmal fest: Es war dann in der 
Debatte bedauerlicherweise Fehlanzeige, weil hier die 
Spickzettel bzw. das Einflüstern durch die Staatsregie-
rung gefehlt haben. 

Kollege Beyer hat schon die schöne Kommentierung des 
Herrn Pschierer ausgeführt, den ich jetzt bedauerlicher-
weise nicht sehe. 

(Klaus Dieter Breitschwert (CSU): Aber der 
Berichterstatter ist da!)

Als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses sollte man 
eigentlich schon präsent sein, wenn das Mittelstands-
förderungsgesetz diskutiert wird. Ich vermisse auch die 
Ministerin. Vorhin habe ich sie noch gesehen, jetzt ist sie 
bedauerlicherweise nicht mehr da. 

Kollege Pschierer hat tatsächlich in der Sitzung selbst 
schon gesagt, wir dürften das Mittelstandsförderungs-
gesetz nicht überschätzen. Da habe ich zurückgeblättert, 
was Sie und auch die Staatsregierung bisher immer zu 
diesem Gesetz gesagt haben. Die Staatsregierung hat 
bislang dieses Gesetz als Herz, als Kernstück der baye-
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rischen Mittelstandspolitik eingeordnet – und auf einmal 
heißt es: Das dürfen wir nicht überschätzen, das ist ja eh 
nicht so wichtig. Ich bin höflich und interpretiere das so, 
dass Sie das als kleine Notlüge hergenommen haben, um 
von Ihren hochnotpeinlichen Argumentationsschwierig-
keiten ablenken zu können.

Fazit: Der jetzige Gesetzentwurf ist völlig unzureichend. 
Er ist ein massiver Rückschritt gegenüber dem Gesetz-
entwurf aus dem Jahr 2003, wie ihn der damalige Wirt-
schaftsminister Wiesheu zwar nicht eingereicht, aber 
in die Diskussion der Verbände gebracht hat. Es fehlen 
wesentliche wichtige Punkte. Einen habe ich vorhin 
genannt; Herr Kollege Beyer hat auch den einen oder 
anderen angesprochen.

Wir sind nicht so konziliant wie die Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD-Fraktion. Wir empfehlen gepflegte 
Ablehnung und hoffen, dass sich die Kollegen, die im 
Wirtschaftsausschuss auch noch so votiert haben, dem 
anschließen. Also noch einmal an Sie, Frau Kronawitter 
und Herr Beyer: gepflegte Ablehnung dieses schlechten 
Textes. Herzlichen Dank!

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Hildegard Krona-
witter (SPD): Wir haben es begründet!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Dr. Kronawitter.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Redezeit reicht gerade 
für drei Bemerkungen, und genau diese sind notwendig. 

Erstens: Sie haben sich bei der Beratung zu diesem 
Gesetzentwurf als sehr kurzsichtig erwiesen, was sehr 
bedauerlich ist. Wir hatten eine Anhörung, in der von 
den Fachleuten eindringlichst dargelegt wurde: Es gibt 
keinen Gegensatz zwischen Kommunalunternehmen 
und örtlichen, kleinen und Mittelunternehmen, sondern 
diese Unternehmen, gleich ob kommunal oder privat, 
sind Partner vor Ort und agieren dort zum Nutzen der 
regionalen und örtlichen Wirtschaft. Desgleichen sind die 
Unternehmen, soweit sie Kommunalunternehmen sind, 
eigentlich zu 80 % Klein- und Mittelunternehmen. 

Zweiter Punkt in der Anhörung – das muss ich Ihnen in 
Erinnerung rufen – war die Tatsache, dass Sie mit der jet-
zigen Festlegung des Artikels 7 Unternehmen mit öffent-
licher Beteiligung, Messe und Flughafen, in Schwierig-
keiten bringen werden. Messechef Wutzlhofer hat darge-
legt, warum diese Regelung für die Messe München, den 
Flughafen München, die Messe Nürnberg, den Flughafen 
Nürnberg und andere so schwierig ist. Das Messegeschäft 
wird nämlich von der EU doppelt gesehen. Was Dienst-
leistungen sind, soll der Markt machen, und was Anlage-
vermögen ist, gilt als Daseinsvorsorge. Da wollte er einen 
Programmsatz haben, damit die Beklagbarkeit in diesen 
Bereichen ausgeschlossen wird. Da haben Sie sich taub 
gestellt, wie bei allen anderen Anträgen der Opposition, 
die eine Verbesserung des Gesetzes wollten. 

Ich nenne nur noch zwei Stichpunkte: Gründerzentrum 
und Coaching-Programme. Auch das gibt es offensicht-
lich im Gesetz nicht, weil Sie es nicht wollten. Zur Mitar-
beiterbeteiligung verweise ich auf die Ausführungen von 
Herrn Runge. Es ist schlichtweg nicht nachvollziehbar, 
dass man ein Gesetz macht und keine Signale in diese 
Richtung sendet, sondern nur in Richtung Bundesebene 
agiert. 

Drittens. Wir haben die CSU in den Beratungen so fest-
gelegt erlebt, dass sie sich selbst dort nicht bewegte, 
wo wir spürten, dass eine geforderte Verbesserung 
wirklich eingesehen wurde. Offensichtlich hatten Sie die 
Besorgnis, der mühsam ausgehandelte Kompromiss zwi-
schen Innen- und Wissenschaftsministerium könnte auf-
brechen, was dann der CSU zum Schaden geriete. 

Meine Damen und Herren, ich finde es sehr schade, dass 
Sie nach diesem unendlich langen Vorlauf von nahezu 
einem Jahrzehnt diese Chance so schlecht genutzt haben. 
Ich erinnere an Herrn Dinglreiter, der, als wir unsere Vor-
schläge vorgelegt haben, immer gesagt hat: Wir machen 
es dann in der nächsten Wahlperiode. Das ist bedauer-
lich. Es wäre Weiterführendes und Besseres im Sinne der 
bayerischen Wirtschaft gefordert gewesen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die Staats-
regierung hat sich Herr Staatssekretär Sackmann zu Wort 
gemeldet. 

Staatssekretär Markus Sackmann (Wirtschaftsminis-
terium): Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke 
mich erst einmal beim Kollegen Breitschwert und auch 
beim Kollegen Beyer, die deutlich gemacht haben, dass 
das Gesetz, das 1974 in diesem Haus verabschiedet 
wurde, erfolgreich war und dass wir gut drauf aufbauen 
können. Es hat dafür gesorgt, dass Bayern sicherlich das 
Mittelstandsland Nummer 1 geworden ist. Ich brauche 
auf viele Zahlen nicht mehr einzugehen. Herr Beyer, 
Sie haben schon angesprochen, dass drei Viertel aller 
Beschäftigten und 84 % der Auszubildenden aus dem 
Mittelstand kommen. 

Trotzdem möchte ich auf eine Zahl besonders eingehen, 
weil sie in der aktuellen Situation für uns in der Politik 
ganz besonders wichtig ist. Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bereich der Indus-
trie- und Handelskammern und im Handwerk haben wir 
in diesem Jahr einen ganz kräftigen Zuwachs an Ausbil-
dungsplätzen. Ich möchte diese Gesetzesberatung zum 
Anlass nehmen, ein Dankeschön zu sagen. Wir haben 
im IHK-Bereich ein Plus von 11,9 % und im Handwerks-
bereich ein Plus von 8,6 %. Das sind schon Zahlen, für 
die man Handwerk und Industrie, dem Mittelstand insge-
samt, der hier ganz besonders im Vordergrund steht, ein 
Dankeschön sagen sollte. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)
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Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nachdem dieses 
Gesetz aus dem Jahr 1974 gut angenommen wurde, 
haben wir uns entschlossen, kein gänzlich neues Gesetz 
auf den Weg zu bringen, sondern – darauf haben wir aus-
drücklich hingewiesen – eine Novellierung durchzuführen. 
Man kann natürlich darüber streiten, wie man ein solches 
Gesetz ausgestaltet. Unser Ziel war es, ein Programmge-
setz zu machen. Damit kann man auch immer wieder fle-
xibel reagieren, auf die aktuellen Erfordernisse eingehen 
und auf Entwicklungen kurzfristig reagieren. 

Dass dieses neue Gesetz auf die Herausforderungen 
eingeht, das, glaube ich, kann man bestätigen. Aber ich 
meine, es ist nicht notwendig, dazu die Osterweiterung, 
die Globalisierung und andere Dinge hineinzuschreiben. 
Wenn man heute beraten würde, müsste man sonst auch 
Stichworte wie Dollarkurs, Subprime-Crisis oder Energie-
krise hineinschreiben. Es ist wichtig, dass man in solchen 
Gesetzen allgemeine Reaktionsmöglichkeiten anbietet 
und dazu eine programmatische Grundlage. 

Ich möchte aber auf Ihre Kritik kurz eingehen, lieber Kol-
lege Beyer. Erstens: Ich glaube, für die Betriebsnachfolge 
ist es wichtig – das ist auch bei uns im Haus in der Erar-
beitung –, dass ein Kompetenznetzwerk geschaffen wird. 
Dazu brauche ich nicht das Gesetz, sondern muss im 
Haus entsprechend handeln. Das machen wir in enger 
Abstimmung mit den Paktpartnern. Auch das ist sinnvoll, 
und ich halte es für richtig. 

Das Zweite, was Sie angesprochen haben und worauf 
ich eingehen möchte: Cluster-Strategien. Ich bin wahr-
lich noch nicht lange im Haus dabei, aber ich kann Ihnen 
eines sagen: Bisher habe ich bei den Beratungen mit den 
Cluster-Managern, den Cluster-Sprechern, mit Leuten 
aus dem Cluster-Bereich festgestellt, dass immer wieder 
auf Rückfrage, aber zum Teil auch von denen persönlich 
angesprochen wird, dass man ganz bewusst eine Ver-
netzung mit den kleinen und mittelständischen Betrieben 
haben möchte. Auch dies ist wichtig und richtig. 

Drittens, zur Bestandspflege: Ich möchte sie nicht ständig 
strapazieren, aber da halte ich es mit dem, wie wir es bei 
uns praktiziert haben. Das ist ein Landkreis, der vor 25, 
30 Jahren im Winter eine Arbeitslosigkeit von 45 % hatte 
und heute eine Arbeitslosigkeit von 3,3 % hat, Stand 
letzter Monat. Das ist unter anderem darauf zurück-
zuführen, dass wir in enger Abstimmung mit den Wirt-
schaftsabteilungen in den Regierungen, aber vor allem 
mit unserer Wirtschaftsförderabteilung Bestandspflege 
betrieben haben. 

Es waren nicht die neuen Firmen, die das berührt. Des-
wegen meine ich am Beispiel meiner eigenen Heimat 
zeigen zu dürfen, dass die Art und Weise, wie wir mit der 
Bestandspflege umgehen, richtig und wichtig ist. Hierfür 
brauchen wir noch zusätzlich entsprechende Bereiche. 

Nun zum neuen Gesetz ein paar Worte. Kollege Breit-
schwert hat die wichtigsten Punkte bereits angesprochen. 
Selbstverständlich sind investitions- und beschäftigungs-
hemmende Vorschriften abgeschafft worden, gleichwohl 
würden wir uns alle wünschen, dass viel mehr passiert 

wäre. Ich nenne nur das Stichwort Bürokratie. Wir wün-
schen vor allem in diesem Punkt unserem früheren Minis-
terpräsidenten viel Erfolg in Brüssel. Ich glaube, er kann 
diese Wünsche gut brauchen. 

Auch über einen anderen Punkt ist in unserer Fraktion 
lange diskutiert worden. Ich meine den Vorrang privater 
Leistungserbringung. Wir haben diesen Bereich ins Gesetz 
aufgenommen. Privatwirtschaftliche Tätigkeit muss immer 
dann stattfinden, wenn es der öffentliche Zweck erfordert 
oder wenn die Privatunternehmen diese Leistung ebenso 
gut wirtschaftlich erbringen können. Dieser Punkt ist uns 
wichtig. Deshalb haben wir ihn aufgenommen und diese 
Leitlinie besondert deutlich gemacht. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsse-
kretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. 
Runge? 

Staatssekretär Markus Sackmann (Wirtschaftsminis-
terium): Nein, er kann ja anschließend noch reden, und 
dann können wir uns austauschen. 

Auch ein weiterer Punkt ist wichtig. Ich meine die Auf-
nahme der mittelstandsfreundlichen Ausgestaltung des 
öffentlichen Auftragswesens. Sie wissen, dass damit der 
Meistertitel aufgewertet wurde, indem er künftig als Sach-
kundenachweis bei den öffentlichen Aufträgen genügt. 

Ein anderer Punkt, der ganz intensiv auch im Mittelstand 
diskutiert wurde, ist, dass auch kleine Lose, Teillose und 
Fachlose künftig bei den Ausschreibungen aufgenommen 
werden können. Das haben wir bei manchen Großpro-
jekten in Bayern erörtert. Ich denke da nur an den Trup-
penübungsplatz Grafenwöhr und anderes. Auch bei der 
Beteiligung von Tochtergesellschaften ist die öffentliche 
Hand künftig an dieses Vergaberecht gebunden. Auch 
diesen sehr wichtigen Punkt wollte ich kurz erwähnen. 

Diskutiert wurde auch die Frage, wie man die notwen-
digen finanziellen Mittel sicherstellen kann. Nur eine 
Zahl dazu, die mir wichtig erscheint: In den vergangenen 
Jahren haben wir rund 4000 Fälle insgesamt beim Mittel-
standskreditprogramm – MKP – gehabt, und wir konnten 
das MKP immer ganzjährig offenhalten. Das, lieber Kol-
lege Franz Pschierer, war auch immer Ihr Anliegen. Auch 
das ist wichtig, und man sollte es im Zusammenhang 
dieser Diskussion auch entsprechend hervorheben. 

Kurz gefasst: Wir haben selbstverständlich auch die 
Beratung der Existenzgründer ins Gesetz aufgenommen: 
Netzwerkbildung, Mittelstand, Forschung und Entwick-
lung zur Steigerung der Innovationskraft der kleinen und 
mittleren Unternehmen – KMU –. All dies ist mit dabei. 

Meine Damen und Herren, ich möchte von meiner Seite 
aus im Namen der Ministerin ein Dankeschön sagen 
in Richtung derer, die sich in diesem Hohen Haus sehr 
intensiv in den letzten Monaten zum Thema geäußert 
haben und in den Gremien mitgearbeitet haben. Kollege 
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Pschierer, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und 
die Mitarbeit im Wirtschaftsausschuss! Auch dafür ist ein 
Dankeschön angebracht, wie für alle anderen Ausschuss-
vorsitzenden auch. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Zustimmung 
zum Gesetzentwurf und bedanke mich, dass vor allem die 
SPD signalisiert hat, diesen Gesetzentwurf mit zu unter-
stützen. Die Vorschläge der GRÜNEN dagegen müssen 
wir als zusätzliche Bürokratie ablehnen. Ich bitte aber, wie 
gesagt, um Zustimmung zu unserem Gesetz, damit es die 
Erfolgsstory des 74er-Gesetzes weiterführt, das heute mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf novelliert werden soll.

(Beifall bei der CSU und des Abgeordneten Dr. 
Thomas Beyer (SPD))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. 
Ums Wort hat noch einmal der Kollege Dr. Runge 
gebeten. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Danke sehr, Frau Präsidentin. 
Ich wollte eigentlich folgende Zwischenfrage stellen: Herr 
Staatssekretär, haben Sie denn den Gesetzentwurf von 
1974 gelesen? Mittlerweile brauche ich das eigentlich 
nicht mehr als Frage zu formulieren, weil ich es weiß: Der 
Redner der Staatsregierung kennt weder den bisherigen 
Gesetzestext noch kennt er unsere Anträge. Das belegen 
mehrere Ihrer Aussagen, Herr Sackmann. Sie sagen zu 
unserem Antrag: mehr Bürokratie. Mit unserem Antrag 
hätten wir aber – Frau Kronawitter weiß das – in vielen 
Dingen für eine stärkere Vereinfachung gesorgt. Des-
wegen haben auch viele Kollegen Ihrer Fraktion im Wirt-
schaftsausschuss gesagt, unser Antrag sei der bessere. 

Außerdem meine ich, dass Sie das 74er-Gesetz gar nicht 
kennen können, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, 
Sie hätten die Regelungen zur Subsidiarität mit aufge-
nommen. Da haben Sie gar nichts neu aufgenommen. Sie 
haben nur die alte Regelung drin und das Ganze etwas 
aufgeweicht mit dem dezidierten Hinweis, dass damit 
keine drittschützende Wirkung verbunden sei.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn Sie sich hier zum Mittelstandskreditprogramm aus-
lassen, dann ist das wahnsinnig spannend. Sowohl die 
Kollegin Kronawitter als auch ich haben in den letzten 
Jahren immer wieder dagegen angekämpft, dass die 
Konditionen verschlechtert werden und die Summe, die 
über das Mittelstandskreditprogramm ausgespuckt wird, 
weiter massiv eingedampft wird. Da sollten Sie sich ruhig 
einmal an die eigene Nase fassen und für Verbesserungen 
sorgen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Im Übrigen sind Sie der völlig falsche Mann, jetzt für die 
Staatsregierung zu diesem Gesetzentwurf ans Mikrofon 
zu gehen. Es müsste eine andere Fakultät sein, nämlich 
das Innenministerium; denn das Innenministerium hat 
sich bei dieser Materie durchgesetzt. Das Innenministe-
rium hat gewonnen. Sie haben bedauerlicherweise in der 

Sache verloren und dabei auch einen massiven Gesichts-
verlust hinnehmen müssen.

Eine letzte Sache, die mich selbstverständlich noch 
bewegt, ist: Sie haben gerade wieder vorgetragen, wie 
wichtig dieses Gesetz sei. Der Vorsitzende des Wirt-
schaftsausschusses, auch Mitglied der CSU-Fraktion, hat 
dagegen mehrmals in den letzten Wochen und Monaten 
kundgetan, wie unbedeutend dieses Gesetz doch sei. 

(Franz Josef Pschierer (CSU): Stimmt nicht, Herr 
Kollege!)

Wir dürften es nicht überschätzen. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Überschätzen darf man 
überhaupt nichts im Leben, Herr Kollege!)

Wortwörtlich haben Sie gesagt: Wir dürfen es nicht über-
schätzen. Jetzt fragen wir uns, wer da mehr recht hat: der 
neue Staatssekretär oder der alte Fastminister. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Noch einmal, 
Herr Staatssekretär Sackmann, bitte.

Staatssekretär Markus Sackmann (Wirtschaftsministe-
rium): Lieber Kollege Runge, es macht Spaß, mit Ihnen 
zu streiten. Aber täuschen Sie sich nicht über die Vor-
bereitung von Personen, die Sie vielleicht gar nicht so 
gut beurteilen können. Selbstverständlich habe ich das 
Gesetz und auch Ihren Antrag gelesen. Das gehört zur 
Vorbereitung. In Ihrem Antrag heißt es beispielsweise, 
dass künftig der Mittelstandsbericht nicht mehr nur alle 
fünf Jahre, sondern alle zwei Jahre vorgelegt werden soll. 
Es solle dezidiert über die Förderprogramme Auskunft 
gegeben werden. Wenn das keine zusätzliche Bürokratie 
bedeutet, dann frage ich Sie, was sonst. 

(Beifall des Abgeordneten Franz Josef Pschierer 
(CSU))

Nun noch eine ganz persönliche Anmerkung, die ich 
mir eigentlich verkneifen wollte, aber jetzt doch bringen 
muss, weil Sie das angesprochen haben. 1974 stand 
– wenn ich richtig unterrichtet bin – an dieser Stelle auch 
jemand – allerdings im alten Plenarsaal auf der gegenü-
berliegenden Seite –, der den gleichen Namen hat und 
genau zu diesem 74er-Gesetz gesprochen hat. Allein aus 
der Tradition heraus hat es mir Spaß gemacht, genau 
dieses Gesetz wieder anzusehen. Mehr will ich dazu nicht 
sagen. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
eine Zwischenbemerkung noch: Herr Dr. Runge.

(Thomas Kreuzer (CSU): Aber nicht doch! Das 
reicht!)
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– Die Geschäftsordnung lässt das zu, Herr Kollege 
Kreuzer!

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Kollege Sackmann, 
wenn Sie hier sagen, Sie hätten den Entwurf gelesen und 
sich vorbereitet, dann müssten Sie auch mitbekommen 
haben, dass wir sowohl in unserem Gesetzentwurf aus 
dem Jahre 2002 als auch in weiteren diesbezüglichen 
Beiträgen gesagt haben, dass sich das alte Gesetz zwar 
bewährt habe, dass es aber verändert werden müsse. Das 
war immer unsere klare Aussage. Ich gebe Ihnen recht, 
wenn Sie feststellen, dass wir eine Evaluierung der Wirt-
schaftsförderung wollen. Das jetzt aber in die Schublade 
„Bürokratie“ zu stecken, macht keinen Sinn; denn wenn 
wir schon früher evaluiert hätten, hätten wir uns sehr viel 
Bürokratie und Geldverschwendung erspart. 

Ich darf Sie auch noch einmal an den eigentlichen Streit-
punkt zwischen Ihrem Haus und dem Hause Beckstein 
zu Artikel 7 bezüglich der Subsidiarität und die drittschüt-
zende Wirkung erinnern. Da ist das, was wir vorschlagen, 
mitnichten Bürokratie. Vielmehr wird die Bürokratie an 
ganz anderer Stelle produziert.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, wollen Sie darauf noch einmal eingehen? – Das ist 
nicht der Fall. Um das Wort hat nun der Kollege Pschierer 
gebeten.

Franz Josef Pschierer (CSU): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Kollege Runge, es freut mich, wenn 
Sie mich zitieren, aber tun Sie es dann doch bitte richtig. 
Ich habe nie behauptet, dieses Gesetz sei unbedeutend, 
sondern ich habe immer deutlich dargestellt, dass das 
Wohl und Wehe des bayerischen Mittelstandes nicht 
ausschließlich an diesem Gesetz hängt. Es gehört mehr 
dazu. Mittelstandspolitik ist eine querschnittsorientierte 
Politik, die nicht nur im Wirtschaftsministerium stattfindet, 
sondern auch in anderen Ressorts. Wirtschaftspolitik und 
Mittelstandspolitik bedeutet, dass ich mich auf Bundes-
ebene dafür einsetze, eine mittelstandsfreundliche Steu-
ergesetzgebung zu erzielen, eine Erbschaftsteuerreform 
und eine Unternehmensteuerreform. Mittelstandspolitik 
bedeutet, dass ich dem Thema Mittelstandsfinanzie-
rung mit dem Mittelstandskreditprogramm und anderen 
Dingen die angemessene Bedeutung beimesse. Das 
Gesetz schafft dafür die Rahmenbedingungen, und im 
Übrigen war das alte Gesetz aus dem Jahre 1974 ein sehr 
gutes Gesetz. 

Herr Staatssekretär Sackmann hat es eben angedeutet. 
Es war ein Gesetz, das über drei Jahrzehnte Vorbild war 
für die Gesetzgebung auch in anderen Bundesländern 
der Bundesrepublik Deutschland bis hin zu den neuen 
Bundesländern.

Es wird jetzt versucht von Ihrer Seite, einen Dissens 
zwischen Wirtschaftsministerium und Innenministerium 
aufzuzeigen. Herr Dr. Runge, Sie haben gesagt, der Stell-

vertreterkrieg hätte innerhalb der CSU-Fraktion stattge-
funden. Diese Auseinandersetzung hat natürlich auch 
zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Wirtschaftsverbänden im Freistaat Bayern stattgefunden. 
Es ist nicht so, dass wir gesagt hätten, nur bei uns gibt 
es Auseinandersetzungen über unterschiedliche Auffas-
sungen. Der Landkreistag, der Städte- und Gemeindetag 
haben traditionsgemäß eine andere Auffassung als die 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die IHKs und die 
Handwerkskammern. Insofern stellt der jetzt vorliegende 
und zu verabschiedende Gesetzentwurf einen Kompro-
miss dar, einen Konsens, der auf breite Zustimmung 
gestoßen ist, mit dem die Kammern leben können, mit dem 
die Wirtschaftsorganisationen leben können, aber auch 
die kommunalen Spitzenverbände. Wirtschaftspolitik und 
Mittelstandspolitik sind für uns eine Daueraufgabe. Die 
wird unabhängig von der Verabschiedung dieses Gesetz-
entwurfs und der Novellierung des Gesetzes auch in der 
Zukunft immer wichtig bleiben. Diese Punkte wollte ich 
noch einmal klarstellen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege 
Pschierer, verbleiben Sie bitte am Rednerpult für eine 
Zwischenbemerkung des Herrn Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr geschätzter Kollege 
Pschierer, damit wir uns richtig verstehen, Sie haben 
wortwörtlich in der Sitzung am 25. Oktober gesagt: „Wir 
dürfen das Gesetz nicht überschätzen.“ 

Franz Josef Pschierer (CSU): Aber ich habe nicht „unbe-
deutend“ gesagt.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Ja, richtig, „Wir dürfen das 
Gesetz nicht überschätzen.“ Nachdem wir vorher von der 
Staatsregierung und von der CSU immer zu hören und zu 
lesen bekommen haben, dass dieses Gesetz das Herz 
und das Kernstück der bayerischen Mittelstandspolitik 
sei, haben wir uns doch etwas wundern dürfen; denn 
dazu steht Ihre Aussage ja doch in Widerspruch. 

Sie haben die Gefechtslage um diesen Artikel 7 richtig 
dargestellt. Nur dürfen Sie es uns auch nicht übel nehmen, 
wenn wir uns schon etwas wundern, dass beispielsweise 
Sie sich als Wirtschaftspolitiker in der Fraktion, aber 
auch andere Wirtschaftspolitiker in der Fraktion hier so 
kleinlaut zurückziehen und das Feld den Innenpolitikern 
überlassen. Da hätten wir uns doch lautere und heftigere 
Widerworte gewünscht. Der eine oder andere hat es ja 
getan, und der eine oder andere von Ihnen wird es jetzt 
dann gleich in der Abstimmung hoffentlich noch tun. Also 
noch einmal die Bitte, diesem Gesetzentwurf nicht zuzu-
stimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Franz Josef Pschierer (CSU): Herr Kollege Runge, nur 
abschließend noch die Bemerkung: Die Alternative wäre 
gewesen, dass ich als Vorsitzender des federführenden 
Ausschusses diesen Gesetzentwurf nicht auf die Tages-
ordnung setze und er damit der Diskontinuität verfällt. 
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Damit wäre weder dem bayerischen Mittelstand noch der 
bayerischen Wirtschaft gedient gewesen. Insofern war es 
richtig, den Gesetzentwurf zu behandeln und das Gesetz 
zu novellieren, damit sich der Konsens, den wir gefunden 
haben, im Gesetz widerspiegelt. Ich glaube, dass es 
ein Gesetz ist, mit dem beide Seiten im Moment leben 
können. Es wird ein Gesetz sein, das sicher wieder einmal 
novelliert werden wird. Für den jetzigen Moment war es 
aber ein Konsens, der gefunden werden konnte. Ich bitte 
um Zustimmung zum vorliegenden Entwurf.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Pschierer. 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist 
die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstim-
mung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf 
Drucksache 15/5475 und die Änderungsanträge auf den 
Drucksachen 15/8027 mit 15/8032 und den Drucksachen 
15/8977 und 15/9092 sowie die Beschlussempfehlung 
mit dem Bericht des federführenden Ausschusses für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie auf 
Drucksache 15/9511 zugrunde.

Vorweg lasse ich über die vom federführenden Aus-
schuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge 
auf den Drucksachen 15/8027 mit 15/8032 und 15/9092 
abstimmen. Besteht damit Einverständnis, dass wir über 
diese Anträge insgesamt abstimmen und der Gesamtab-
stimmung das Votum des jeweiligen federführenden Aus-
schusses für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie zugrunde legen? – Das ist der Fall. Dann lasse ich 
so abstimmen. 

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
tion im jeweils federführenden Ausschuss für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU-
Fraktion, die SPD-Fraktion und die Fraktion des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich anzu-
zeigen. – Keine. Enthaltungen? – Auch nicht. Damit, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, übernimmt der Landtag 
diese Voten. Und damit sind die Änderungsanträge abge-
lehnt. 

Zum Gesetzentwurf 15/5475 empfiehlt der federführende 
Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie Zustimmung mit der Maßgabe verschiedener 
Änderungen. Ich verweise insoweit auf die Drucksache 
15/9511. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endberatung der 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu. Ergänzend schlägt er vor, in Artikel 25 Absatz 1 Satz 
1 als Datum des Inkrafttretens den „1. Januar 2008“ 
und in Satz 2 als Datum des Außerkrafttretens den „31. 
Dezember 2007“ einzufügen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbe-
ratenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion und die SPD-
Fraktion. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist 
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Enthal-
tungen? – Keine. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein-
facher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. – Danke schön. Das sind 
die Fraktion der CSU und die Fraktion der SPD. Gegen-
stimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Enthaltungen? – Bei 
einer Stimmenthaltung aus der CSU-Fraktion ist das 
Gesetz so angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz über 
die Förderung der mittelständischen Unternehmen sowie 
der Freien Berufe (Mittelstandsförderungsgesetz)“.

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der soeben 
beschlossenen Fassung hat der Änderungsantrag auf 
der Drucksache 15/8977 seine Erledigung gefunden. Das 
Hohe Haus nimmt davon Kenntnis. 

Jetzt hat nach § 170 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung 
Kollege Graf von und zu Lerchenfeld gebeten, eine Erklä-
rung abgeben zu dürfen, was seine Abstimmung anbe-
langt. Bitte schön, Herr Kollege. 

Philipp Graf von und zu Lerchenfeld (CSU): Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. Ich kann es ganz kurz machen. Ich 
habe mich bei dieser Abstimmung der Stimme enthalten, 
weil ich der Auffassung bin, dass mit diesem Gesetz für 
den Mittelstand hätte mehr erreicht werden können. Ich 
habe aber nicht dagegen gestimmt, weil ich glaube, dass 
eine Gesetzesnovelle notwendig ist. Leider ist nicht alles 
erreicht worden, was man hätte erreichen können. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege.

Jetzt dürfen Sie, meine sehr verehrten Kolleginnen und 
Kollegen, in die verdiente Mittagspause gehen. Wir 
beginnen wieder um 14.00 Uhr. 

(Unterbrechung von 13:28 bis 14:02 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kol-
leginnen und Kollegen, ich beende hiermit die Mittags-
pause. Ich stelle fest, es sind fast die Gleichen hier, die 
auch vor der Mittagspause da waren. Ich möchte deshalb 
auch die anderen Kolleginnen und Kollegen einladen, 
wieder ins Plenum zurückzukehren. 
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Änderung des Gesetzes über die Bildung von Ver-
sorgungsrücklagen im Freistaat Bayern  
(Drs. 15/8802) 
 – Zweite Lesung – 

Änderungsantrag der Abg. Christa Naaß, Jürgen 
Dupper, Monica Lochner-Fischer u. a. (SPD)   
(Drs. 15/8988)

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) (Drs. 15/9034)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Ich darf als Erstem Herrn Kollegen Stöttner 
das Wort erteilen.

Klaus Stöttner (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Bayern legt mit dem 
Versorgungsfonds den Grundstein für eine nachhaltige 
Finanzierung der zukünftigen Altersversorgung unserer 
Beamten. Wir wollen für jeden neu eingestellten Beamten 
etwas Geld zur Seite legen. Bayern nimmt diese Maß-
nahme allerdings ernster als andere Länder oder der 
Bund. 

(Christa Naaß (SPD): Das täuscht!)

Wir finanzieren den Versorgungsfonds aus dem Haushalt 
und daher nachhaltiger und vernünftiger. Hintergrund 
der Einrichtung des Versorgungsfonds ist, dass stei-
gende Pensionsausgaben drohen. In Zukunft wird ein 
immer größerer Teil der öffentlichen Ausgaben gebunden 
sein, und daher wird die politische Handlungsfähigkeit 
erheblich eingeschränkt. Der aktuelle Versorgungsbe-
richt zeigt, dass die Versorgungsausgaben, die sich im 
Jahr 2006 auf 3 Milliarden Euro beziffert haben, in den 
nächsten 45 Jahren voraussichtlich auf über 8 Milliarden 
Euro ansteigen werden. Ursache dafür ist die starke Per-
sonalentwicklung in den letzten 40 Jahren, vor allem in 
den Bereichen Sicherheit und Bildung. Beide Bereiche 
zeichnen Bayern in besonderer Weise durch ihre Qualität 
und durch die Qualität der Beamten aus. 

Die Zahl der Versorgungsempfänger wird in den nächsten 
25 Jahren um 70 % auf 170 000 steigen. Dadurch wird 
ein immer größerer Anteil der öffentlichen Ausgaben 
gebunden sein, und die politische Handlungsfähigkeit wird 
daher eingeschränkt. Mit dem Versorgungsfonds wollen 
wir die Zukunft unseres politischen Gestaltungsspiel-
raums und die Zukunft unserer Kinder stärken. Gegen-
wärtig handelt es sich um eine Umlagefinanzierung. Mit 
diesem System wollen wir einen neuen Weg begehen und 
einen Kapitalstock ansammeln. Der erste Schritt hierfür ist 
die Bildung des Versorgungsfonds. Der Fonds soll für die 
Mitfinanzierung künftiger Versorgungsausgaben zur Ver-
fügung stehen. Diese Richtung wurde im Jahr 1999 durch 
die Bildung einer Versorgungsrücklage bereits eingeleitet. 
Trotzdem würde ohne Einrichtung eines Pensionsfonds 
der Anteil der Versorgungsausgaben im Haushalt von 
derzeit knapp 9 % auf 13 % im Jahr 2033 steigen. Dem-

gegenüber kann durch Entnahmen aus dem neu zu bil-
denden Pensionsfonds der Versorgungshaushalt auf circa 
12,5 % begrenzt werden. Bayern hat neben dem Bund 
im vergangenen Jahr diese wichtige Maßnahme ergriffen, 
allerdings anders als die anderen Länder. Am Beispiel 
Rheinland-Pfalz merken wir den Unterschied. Rheinland-
Pfalz finanziert den Fonds durch Schulden und legt das 
Geld in eigenen Landesschuldverschreibungen an. Das 
wollen wir in Bayern nicht.

Obwohl die SPD im Jahr 1996 bereits einen Antrag 
gestellt hat, gilt, wie so oft, die alte Haushaltsregel: Ers-
tens: Es muss finanzierbar sein. Zweitens: Es muss der 
richtige Zeitpunkt gewählt werden. Dieser Zeitpunkt ist 
jetzt gekommen. 

Wir wollen mit dem Pensionsfonds etwas Wichtiges errei-
chen: Wir machen eine Zweckbindung, damit die Investiti-
onen nur für Versorgungsausgaben herangezogen werden 
können. Der Pensionsfonds ist als offenes Teildeckungs-
modell ausgestaltet  und wird später nur zweckgebunden 
zur Mitfinanzierung in späteren Jahren herangezogen. 
Die CSU-Fraktion, insbesondere aber die Arbeitsgruppe 
„Pensionsfonds“ im Rahmen der „Zukunftskommission“ 
hat sich massiv für diese Entwicklung eingesetzt. Hier 
möchte ich besonders Herrn Kollegen Martin Sailer und 
die Landtagskollegin und jetzige Staatssekretärin Melanie 
Huml erwähnen. Beide Kollegen haben die Arbeitsgruppe 
und den Pensionsfonds hervorragend vorbereitet. Vielen 
Dank den beiden!

(Beifall bei der CSU)

– Richtig, die Kollegen machen das neben der normalen 
Arbeit. Das ist schon lobenswert. Deshalb wird dieser 
hervorragende Kollege Sailer auch Landrat werden. Frau 
Huml ist bereits Staatssekretärin. 

Die pauschale Zuführung zum Pensionsfonds beträgt 
jeweils 500 Euro monatlich. Ab dem 01.01.2008 wird 
dieser Betrag für jeden neu eingestellten Beamten bereit-
gestellt und einbezahlt. Die CSU-Fraktion hat sich auf 
Initiative dieser Arbeitsgruppe im Rahmen der „Zukunfts-
kommission“ nachdrücklich dafür eingesetzt, den Aufbau 
des Kapitalstocks gerade in den Anfangsjahren zusätz-
lich zu unterstützen. Ab dem Jahr 2008 werden wir bis 
zum Jahr 2016 eine jährliche Mindestzuführung in Höhe 
von 35 Millionen Euro in den Fonds einzahlen. Um eine 
nachhaltige, generationengerechte Finanzierung sicher-
zustellen, darf die Einrichtung des Pensionsfonds das 
Ziel des ausgeglichenen Haushalts nicht gefährden. Die 
Zuführungen sind daher ohne zusätzliche Verschuldung 
zu finanzieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anlagestrategie sieht 
wie folgt aus: Die Mittel des Pensionsfonds sind so anzu-
legen, dass größtmögliche Sicherheit und Rentabilität 
gewährleistet ist. Diese Anlagerichtlinien sind mit einem 
Anteil an Aktienanlagen zu organisieren.

Wir wollen einen gemeinsamen Beirat. Deshalb wird für 
die Versorgungsrücklagen und für den Pensionsfonds ein 
gemeinsamer Beirat eingerichtet. Dieser Beirat wird mit 
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Fachleuten aus dem Finanzministerium, Vertretern der 
Wirtschaft, der Wissenschaft, aber auch mit Vertretern 
des Bayerischen Beamtenbundes besetzt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entnahmen des Pen-
sionsfonds werden durch die Haushaltsgesetze festge-
legt. Die Zeit bis zum Jahr 2023 dient als Ansparphase. 
Bis dahin sind keine Entnahmen geplant. Nachdem die 
Entwicklung der Versorgungsausgaben zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht sicher vorauszusehen ist, wird heute auf 
die Festlegung konkreter Maßnahmen bei der Entnahme 
verzichtet. Das muss daher im Einzelnen durch ein neues 
Gesetz im Jahr 2017 geregelt werden. Zur  Kontrolle der 
Entnahme muss ein Entnahmeplan erstellt werden, der 
alle zwei Jahre, rechtzeitig vor Aufstellung des Doppel-
haushalts, besprochen und überlegt wird. 

Der Beirat ist ausdrücklich verpflichtet, zum Entnahme-
plan schriftlich Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme 
wird dann zusammen mit dem Entnahmeplan des Haus-
haltsausschusses unserem in Bayern einmaligen Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes vorgelegt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin wirklich 
sehr stolz darauf, dass unsere Beamten mit der Bildung 
dieser Versorgungsrücklage eine solide Sicherheit für 
ihre Zukunft im Alter bekommen. Ich danke den Kolle-
ginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, insbeson-
dere Frau Naaß, für die konstruktive Mitarbeit bei diesem 
Gesetzentwurf. Ganz explizit bedanke ich mich bei drei 
Personen, die es finanzpolitisch erst möglich gemacht 
haben, dass dieses Gesetz auf den Weg gebracht wurde. 
Ich danke unserem ehemaligen Finanzminister Prof. Dr. 
Faltlhauser mit seinen fachlich ausgezeichneten Mitar-
beitern des Finanzministeriums; ich danke unserem Vor-
sitzenden des Haushaltsausschusses, Manfred Ach, der 
es möglich gemacht hat, dass wir dieses Gesetz auf den 
Weg bringen konnten. Besonders danke ich aber dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Fragen des öffentli-
chen Dienstes, Prof. Eykmann, der dieses Gesetz vehe-
ment vorangebracht hat. Dir, lieber Walter, einen herzli-
chen Dank für deine beständige und harte Diskussion 
im Ausschuss. Das ist hier selten, und deswegen soll es 
heute auch erwähnt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses bayeri-
sche Versorgungsrücklagengesetz trägt die Handschrift 
der CSU, die nicht nur Entscheidungen von Wahl zu Wahl 
trifft, sondern auch nachhaltige Entscheidungen zum 
Vorteil unserer Kinder. Ich bitte Sie daher alle – über die 
Fraktionen hinweg – darum, diesem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Kollege Stöttner, Sie haben heute wahn-
sinnig viel Dank ausgesprochen. Ich bin richtig fasziniert 
davon.

(Klaus Stöttner (CSU): Das muss auch mal sein!)

Den Dank hätten wir schon vor über zehn Jahren haben 
können, wenn Sie damals der SPD-Landtagsfraktion 
gefolgt wären. Bereits am 8. Februar 1996 haben wir einen 
Pensionsfonds beantragt. Wenn Sie damals unserem 
Antrag zugestimmt hätten, wären wir jetzt schon zehn 
oder noch mehr Jahre weiter. Aufgrund der Aussagen 
des Versorgungsberichts hätten wir Vieles schon früher 
regeln können. Ich sage aber: besser spät als nie. Wir 
haben jetzt den Versorgungsfonds gemeinsam auf den 
Weg gebracht. Wenn Sie unserem qualifizierten Ände-
rungsantrag gefolgt wären, wäre das Gesetz noch besser 
geworden. Leider hat die Mehrheitsfraktion im Bayeri-
schen Landtag das verhindert.

(Beifall bei der SPD)

Mit dem vorgelegten und ausführlich beratenen Gesetz-
entwurf will die Staatsregierung nun endlich ein Problem 
lösen, das seit vielen Jahren bekannt und in anderen Län-
dern schon längst gelöst worden ist, so zum Beispiel in 
Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen oder beim Bund, auf 
den Sie auch Bezug genommen haben. Dass Bayern die 
Problematik der Versorgungslasten ernster nimmt als 
andere Länder, konnte ich aus Ihren Redebeiträgen nicht 
entnehmen. Gerade in Rheinland-Pfalz oder beim Bund 
ist ein anderer Weg gewählt worden. Ich halte diesen Weg 
persönlich für besser als den Weg, den Bayern gewählt 
hat, weil Bayern damit nur einen kleinen Teil der Versor-
gungslasten abdeckt.

(Klaus Stöttner (CSU): Vielleicht neue 
Schulden?)

Vorrangige Aufgabe des Freistaates ist es, die Versorgung 
seiner Beamten und Richter zukunftssicher zu machen. 
Die Pensionen müssen für die Betroffenen berechenbar 
sein. Ein angemessenes Versorgungsniveau muss garan-
tiert werden, das den Versorgungsempfängern und ihren 
Hinterbliebenen einen angemessenen Lebensstandard 
im Alter ermöglicht. Durch die Etatisierung der künftigen 
Versorgungsausgaben wird außerdem die Kostentrans-
parenz im Haushalt sichergestellt. Man weiß jetzt genau, 
wie hoch die Pensionsleistungen sind. Vor allem werden 
die Versorgungsausgaben als Teil der Personalkosten 
transparent gemacht. Die Kosten für die Versorgung der 
Beamten können damit leichter mit den Kosten der Ver-
sorgung der Tarifbeschäftigten verglichen werden. Ich 
denke, das ist auch sehr wichtig. 

Derzeit werden die Versorgungsausgaben aus dem lau-
fenden Haushalt bezahlt. Im Gegensatz zu den Kom-
munen wurden bisher keine Rückstellungen gebildet. 
Bund und Länder haben das über viele Jahre versäumt 
und waren jetzt ganz erschrocken, als die Versorgungs-
lasten, die zu tragen sind, immer größer geworden sind. 
Die Zahl der Versorgungsempfänger von derzeit rund 
100 000 wird bis zum Jahr 2035 ihren Höchststand mit 
169 100 erreicht haben. Sie wird bis dahin um 69,3 % 
gestiegen sein. Ich meine, diese Zahlen zeigen auf, dass 
Handlungsbedarf besteht und bestand. Die Versorgungs-
ausgaben sind von 1970 bis heute um 742 % gestiegen. 
Betragen die Versorgungsausgaben derzeit 3 Milliarden 
Euro, so werden es im Jahr 2035 um die sieben bis acht 
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Milliarden Euro sein, je nachdem welches Berechnungs-
modell angewandt wird. 

Durch das Sondervermögen Versorgungsrücklage des 
Freistaates Bayern wurden ab dem Jahr 1999 in einem 
ersten Schritt kleine Rücklagen gebildet, die allerdings 
durch die Beschäftigten selbst finanziert wurden. Bis 
zum Ende der Ansparphase im Jahr 2017 werden sich 
diese Rücklagen nach den derzeitigen Prognosen auf 
circa 3 Milliarden Euro belaufen. Damit sollen dann die 
Haushalte ab 2018 über einen Zeitraum von mindestens 
15 Jahren entlastet werden. Diese Versorgungsrücklage 
reicht jedoch nicht aus, um die Haushaltsbelastungen 
infolge der Versorgungsaufwendungen einzudämmen. 
Das war seit Jahren bekannt. Jetzt endlich wird gehan-
delt. 

Zur Finanzierung des Fonds haben wir eine grundsätzlich 
andere Meinung. Diese haben wir auch in den Beratungen 
kundgetan. Wir sind der Meinung, dass das von der 
Staatsregierung und der CSU favorisierte Teildeckungs-
modell zu kurz greift und nicht konsequent genug ist. Es 
stellt nur eine Untertunnelung des Pensionsberges dar. Die 
SPD-Landtagsfraktion orientiert sich am versicherungs-
mathematischen Modell, das seit 1996 in Rheinland-Pfalz 
praktiziert wird und nun auch vom Bund übernommen 
wurde. Wir haben deshalb entsprechende Änderungs-
vorschläge ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht, die 
von der CSU-Mehrheit dieses Hauses leider nicht akzep-
tiert und deshalb abgelehnt worden sind. Schade, denn 
auch der Oberste Rechnungshof ist der Meinung, dass 
eine höhere Zuführung nötig und möglich sei, um die Ver-
sorgungsausgaben ab 2017 wirksamer zu begrenzen, als 
es in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehen ist. Ich zitiere aus 
dem aktuellen Bericht des Obersten Rechnungshofes, 
der erst letzte Woche veröffentlicht worden ist: 

Der ORH gibt zu bedenken, die aktuellen und in 
den nächsten Jahren entstehenden finanzpoliti-
schen Handlungsspielräume zu nutzen, um über 
die Mindestzuführungsbeträge hinaus zusätz-
liche Beiträge in den Versorgungsfonds einzu-
bringen. Dadurch könnte der Versorgungsfonds 
in Jahren mit noch geringeren Versorgungslasten 
ausreichend dotiert werden, um die realen Ver-
sorgungsausgaben in den Jahren ab 2017 
wirksam zu begrenzen.

So der Oberste Rechnungshof, der doch einen Überblick 
über den Haushalt hat. 

Sie haben die Aufgaben des Beirates angesprochen. Dazu 
brauche ich weiter nichts mehr zu sagen. Ich spreche 
nur noch über die Zusammensetzung des Beirates. Im 
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes haben 
wir uns intensiv mit der Zusammensetzung des Beirats 
befasst. Ich begrüße es, dass die Mehrheitsfraktion bereit 
war, in zwei Punkten unserem Antrag zuzustimmen. Das 
zeigt, dass auch die SPD aus der Opposition heraus 
manche Maßnahmen voranbringen kann.

Erstens. Künftig wird nach wie vor ein vom Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung vorgeschlagener 

Vertreter der Sozialversicherungsträger dem Beirat ange-
hören, nachdem die Sozialversicherungsträger von dem 
Sondervermögen Versorgungsrücklage bis zum Jahr 
2017 betroffen sein werden. 

Zweitens wurde auf Vorschlag der SPD darauf verzichtet, 
dass das Finanzministerium zusätzlich eine Sachverstän-
digenpersönlichkeit aus Wirtschaft oder Wissenschaft als 
nicht stimmberechtigtes Mitglied im Beirat bestimmen 
kann. Es reichen bei Weitem die beiden stimmberech-
tigten Mitglieder aus Wirtschaft oder Wissenschaft, wobei 
es uns lieber gewesen wäre – das habe ich auch kund-
getan –, wenn diese Zahl reduziert worden wäre, damit 
die Vertreter der Gewerkschaften und Berufsverbände 
stärker im Beirat vertreten sein könnten. Wie gesagt, 
zwei Punkte aus unserem Antrag haben Sie aber über-
nommen.

Kolleginnen und Kollegen, Beihilfeleistungen sind Teil der 
Versorgungsausgaben. Deswegen war es für uns nicht 
nachvollziehbar, dass der einzurichtende Pensionsfonds 
nur für Pensionsleistungen, aber nicht für Beihilfen ver-
wendet werden soll. 

Beihilfen sind Teil der Versorgungsausgaben.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Der von der SPD beantragte Versorgungsbericht des Frei-
staates Bayern liegt nun seit August dieses Jahres vor. 
Daraus ist unter anderem auch die Entwicklung der Bei-
hilfeleistungen zu ersehen. Lagen die Beihilfeausgaben 
im Jahr 1990 noch bei 154,4 Millionen Euro, sind sie im 
Jahr 2006 auf 509,1 Millionen Euro gestiegen – das ent-
spricht einer Steigerung um 229,7 %; die Ausgaben pro 
Person stiegen von 2081 Euro auf 5051 Euro. Das sind 
Zahlen, die aufzeigen, dass mit diesem Gesetzentwurf zu 
kurz gesprungen wird, wenn die Rückstellungen künftig 
nur für Pensionsausgaben verwendet werden, nicht aber 
für die Beihilfeleistungen. 

Durch das offene Teildeckungsmodell, das Sie anstreben, 
wird lediglich eine Untertunnelung des Pensionsberges 
erreicht und damit nur die Spitze des Eisbergs kompen-
siert. Anders als im Gesetzentwurf vorgeschlagen sollte 
die Höhe der Zuweisung zur Deckung der künftigen Ver-
sorgungsausgaben auf der Grundlage versicherungs-
mathematischer Berechnungen nach Prozentsätzen der 
jeweiligen ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge oder Entgelt-
bezahlungen bestimmt werden. Das würde Sinn machen 
– wie gesagt: Rheinland-Pfalz und der Bund machen es 
auch auf diese Art und Weise.

In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch 
erwähnen, dass die massiven Kürzungen bei den Beschäf-
tigten im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform und 
der Arbeitszeitverlängerung nicht zur Konsolidierung des 
Haushaltes hätten genutzt werden sollen, sondern man 
hätte die Einsparungen in den Pensionsfonds einführen 
können. Dann wäre vielleicht die Akzeptanz der Beschäf-
tigten in Bezug auf die gesamten Verwaltungsreformmaß-
nahmen etwas größer gewesen. 
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Abschließend möchte ich feststellen: Mit der Einrichtung 
eines Pensionsfonds wird endlich ein richtiger und wich-
tiger Schritt unternommen, um künftigen Versorgungsaus-
gaben zu begegnen. Hier sind wir einer Meinung. Schluss 
muss nun aber auch mit dem Gejammere ob der angeb-
lich so hohen Personalkostenquote sein, die in Bayern im 
Vergleich zu anderen Bundesländern ins Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt gesetzt, gar nicht so hoch ist. Jeder 
und jede der heute Beschäftigten wurde vom Freistaat 
Bayern eingestellt, um vorhandene Aufgaben zu erfüllen. 
Dass die Beschäftigten im aktiven Dienst etwas kosten, 
ist klar – dass sie auch im Ruhestand etwas kosten, 
ist auch klar. Deshalb ist es für uns auch wichtig – das 
haben Sie auch schon erwähnt –, dass gesetzlich veran-
kert wurde, dass ein anderweitiger Zugriff auf diese Mittel 
nicht möglich sein und das Geld nicht zum Stopfen von 
irgendwelchen Haushaltslöchern hergenommen werden 
darf. In diesem Sinne haben wir uns wieder getroffen. Wir 
werden die positiven Dinge nicht ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Mütze. Bitte schön, Herr Kollege.

Thomas Mütze (GRÜNE): Danke schön, Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich verrate sicher nichts 
Neues, wenn ich sage, dass wir die gefundene Lösung 
der Staatsregierung für den Versorgungsfonds nicht als 
ausreichend ansehen. Trotzdem halten wir es für richtig, 
dass überhaupt gehandelt wird, dass endlich gehandelt 
wird. Mit welcher Begründung haben wir in den letzten 
Jahrzehnten sonst den Beamtinnen und Beamten gerin-
gere Gehälter gezahlt, wenn nicht mit dem Versprechen, 
ihre Pensionen sind sicher und können auch aus dem 
Staatshaushalt finanziert werden? Dies ist in den letzten 
Jahrzehnten – so muss man es sagen –, den Siebziger-, 
Achtziger- und Neunzigerjahren unterblieben. Ich will auch 
klarstellen, dass unsere Vorgängerin, die haushaltspoliti-
sche Sprecherin der GRÜNEN-Landtagsfraktion, hier vor 
über zehn Jahren noch ausgelacht worden ist, als sie mit 
dem Thema ankam; man hat gesagt: Das finanzieren wir 
aus dem Haushalt; das ist doch überhaupt kein Problem. 
Die Erkenntnis, was zu tun ist, ist also erst in den letzten 
Jahren gewachsen.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Das ist damals 
nicht gesagt worden, Herr Kollege! So ist es nicht 
gesagt worden!)

– Ja, das ist richtig.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Die Begrün-
dung war eine andere! Ich war im Gegensatz zu 
Ihnen dabei!)

– Das mag sein, Herr Prof. Eykmann. Das Anliegen ist 
aber trotzdem abgelehnt worden.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Das stimmt! Wo 
Sie recht haben, haben Sie recht!)

Ich nenne noch einmal die Anforderungen – die Kollegen 
haben sie ausführlich vorgetragen; deswegen kann ich 
mir das eigentlich schenken. Ich meine aber, dass zwei 
Zahlen wichtig sind. Die Versorgungsausgaben werden 
von jetzt 3 Milliarden Euro auf circa 8 Milliarden Euro, 
wenn nicht mehr steigen, und die Versorgungsquote im 
Haushalt steigt von jetzt 8,7 % auf dann 13 %. Allein 
diese Zahlen machen Eindruck und weisen darauf hin, 
was zu tun ist. 

Es ist also höchste Zeit – darauf habe ich hingewiesen. 
Wir hätten uns von Ihrer Seite etwas mehr Mut gewünscht, 
nicht nur ein Teildeckungsmodell – die Kollegin hat es 
gesagt – zur Untertunnelung der Pensionskosten, son-
dern ein Volldeckungsmodell für alle neu einzustellenden 
Beamten inklusive – wir haben dem Antrag der SPD 
auch zugestimmt – der Beihilfe. Das wäre unserer Mei-
nung nach ehrlicher gewesen. Das wollten Sie nicht. Das 
hat sich in der Debatte im ÖD gezeigt. Genauso wenig 
wollten Sie die Personalisierung der Fonds, dass also 
die Leute, die Geld einzahlen, das Geld auch ausbezahlt 
bekommen. 

Sie wollen jetzt im nächsten Jahr mit 35 Millionen Euro 
einsteigen und den Betrag Jahr für Jahr weiter steigern. 
Wir könnten uns sehr wohl vorstellen – Herr Finanz-
minister, die Mittel dazu wären vorhanden –, schon im 
nächsten Jahr mit einer größeren Summe einzusteigen. 
Sonderzahlungen sind möglich; darauf hat auch der jet-
zige Staatssekretär Huber damals im Ausschuss hinge-
wiesen. Die Nachtragshaushaltsberatungen gäben dazu 
die Möglichkeit. Nächste Woche findet die Beratung im 
Ministerrat statt. Herr Minister, Sie könnten dort auftreten 
und sagen: Ich möchte gerne doch ein bisschen mehr für 
meinen Pensionsfonds, um höher einsteigen zu können. 
Sie hätten sogar ein gutes Argument an der Hand. Sie 
könnten sogar sagen: Der ORH hat auch wieder darauf 
hingewiesen, dass die implizite Verschuldung ein großer 
Klotz am Bein des Freistaates ist. Wir wünschen Ihnen 
in der nächsten Woche mehr Mut, der sich dann auch in 
Zahlen ausdrückt. Wir werden uns bei der Abstimmung 
über Ihren Gesetzentwurf enthalten und den beiden 
anderen Änderungsanträgen zustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die Staats-
regierung Herr Staatsminister Huber, bitte. 

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Frau 
Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
der Tat starten wir heute ein großes Werk. Ich freue mich, 
dass von allen drei Fraktionen des Hohen Hauses Zustim-
mung kommt. Ich bedanke mich für die zügigen und 
guten Beratungen. Damit wird für die künftigen Versor-
gungslasten eine nachhaltige und generationengerechte 
Grundlage geschaffen. Ich möchte mich also für die 
zügige und gute Beratung bei allen herzlich bedanken.

Dass unterschiedliche Akzente gesetzt werden, ist in 
einer lebendigen Demokratie der Normalfall. Deshalb 
möchte ich zunächst herausheben: Im Gegensatz zu 
den Beispielen, die Sie, meine Damen und Herren von 
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der SPD und von den GRÜNEN, genannt haben, sind die 
bayerische Versorgungsrücklage und der Fonds solide 
finanziert; sie sind nicht wie beim Bund und in Rheinland-
Pfalz schuldenfinanziert, sondern solide aus dem Haus-
halt finanziert.

(Beifall bei der CSU)

Das ist ein ganz großer Gewinn und ist eigentlich die 
Grundlage jeder Rücklage; denn schuldenfinanzierte 
Rücklagen bedeuten doch, dass ich zwar auf der einen 
Seite Rücklagen bilde, auf der anderen Seite aber die 
Belastungen im gleichen Maße oder sogar noch stärker 
in die Höhe treibe. Deshalb wäre ein Versorgungsfonds 
vor zehn Jahren nicht richtig gewesen; denn den aus-
geglichenen Haushalt haben wir erst 2006 erreicht. Bis 
dahin haben wir Schulden aufgenommen. Das heißt: 
Hätten wir dieses Werk vor zehn Jahren gestartet, hätten 
wir zwar jetzt eine Rücklage, aber mit Sicherheit wäre 
auch der Schuldenberg größer geworden, wahrschein-
lich in gleichem Umfang, und vielleicht hätten wir sogar 
draufbezahlt; denn in der Regel sind die Sollzinsen, wie 
die Banker wissen, höher als die Habenzinsen. Das heißt, 
wir hätten in dieser Zeit den Schuldenberg erhöht und 
zusätzlich mehr Zinsen bezahlen müssen. Deshalb muss 
man zu Ihrer Aussage, dass Sie schon vor zehn Jahren 
diese Idee gehabt haben, sagen: Auf das Timing kommt 
es an. Wer den Apfel zu früh vom Baum reißt, wenn er 
noch grün ist, bekommt keinen wohlschmeckenden, 
guten Paradiesapfel, sondern allenfalls Schwierigkeiten 
mit seiner Verdauung.

(Zurufe von den GRÜNEN und von der SPD – 
Dr. Thomas Beyer (SPD): Sind Sie Eva?)

– Wir haben damit nicht nur einen Apfel, sondern einen 
ganzen Obstgarten angepflanzt, der reiche Früchte 
tragen wird.

(Beifall bei der CSU – Dr. Thomas Beyer (SPD): 
Das war bestenfalls eine Streuobstwiese! – Maria 
Scharfenberg (GRÜNE): Hoffentlich war kein 
faules Obst dabei!)

Meine Damen und Herren, ich möchte – ich bin sicher, 
dies im Namen des gesamten Hohen Hauses tun zu 
können – all denen danken, die in den letzten Jahren als 
Beamte schon erhebliche Beiträge zur Konsolidierung 
der Versorgungsausgaben geleistet haben. Ich erinnere 
an die Absenkung des Versorgungsniveaus, die Kürzung 
der Sonderzahlungen und die bestehende Versorgungs-
rücklage, die wirtschaftlich von den Bediensteten finan-
ziert wird. Dass im öffentlichen Dienst, also im Beamten-
recht, wie im Rentenrecht die Altersgrenze auf 67 Jahre 
angehoben wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Damit 
wird ein Beitrag geleistet, um die demografische Heraus-
forderung zu bewältigen. 

Die Rücklage und der Fonds werden auch dazu bei-
tragen, dass wir in der Zukunft die Investitionsquote 
des Haushalts höher halten können. Je höher die Per-
sonal- und Versorgungsausgaben sind, umso mehr geht 
dies zulasten der Investitionsquote. Wenn wir also in der 

Zukunft auf die Rücklage und den Fonds zurückgreifen 
können – entsprechend den Regeln selbstverständlich 
zweckgebunden –, können wir auch nachhaltig eine hohe 
Investitionsquote beibehalten.

Sie haben heute ein paar Mal die Frage „Volldeckungs-
modell oder Teildeckungsmodell“ eingebracht. Darüber 
kann man durchaus reden. Sie müssen aber sehen, dass 
wir beim Volldeckungsmodell für jeden Bediensteten, der 
jetzt eingestellt wird, ansparen müssen, bis der Bediens-
tete in den Ruhestand geht. Das bedeutet, dass wir in 
den nächsten 40 Jahren eine Doppelbelastung hätten. 
Wir müssten die laufenden Versorgungsausgaben zahlen 
und die Versorgungsrücklage. Das offene Modell, also 
das Teildeckungsmodell, gibt dem Staat, also dem Haus-
haltsgesetzgeber Bayerischer Landtag, mehr Flexibi-
lität. Die Mittel können früher eingesetzt werden, sodass 
wir nicht 40 Jahre lang warten müssen. Wir können mit 
diesem Modell auch in der Zwischenzeit auf die stei-
genden Versorgungslasten reagieren und in der Zeit der 
höchsten Haushaltsbelastung den Ausgabenberg „unter-
tunneln“.

Meine Damen und Herren, die Mindestzuführung wird 
in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2016 jährlich um 
35 Millionen Euro steigen. Wir werden bis zum Jahr 2016 
bereits knapp 1,6 Milliarden Euro zugeführt haben. Daran 
sehen Sie, dass innerhalb weniger Jahre eine hohe 
Summe zusammenkommen wird. Wir gehen mit diesen 
Sonderzuweisungen über das hinaus, was sich an Zufüh-
rungen neu nach den Neueinstellungen ergeben würde.

Eines darf ich Ihnen auch versichern: Wir werden in der 
nächsten Woche einen Haushalt vorlegen, der gerade 
hinsichtlich der Rücklagen eine völlig neue Situation 
bringen wird. Auf diese Weise werden wir dauerhaft die 
Leistungsfähigkeit des Freistaats Bayern gewährleisten.

In den letzten Wochen haben wir – vor allem Herr Staats-
sekretär Fahrenschon – eine ganze Reihe von Gesprä-
chen über die Anlage des Vermögens geführt. Momentan 
zeichnet sich in den laufenden Verhandlungen ab, dass 
die Bundesbank bereit ist, diesen Versorgungsfonds zu 
verwalten. Wenn wir uns einigen können, haben wir damit 
das sicherste Institut in ganz Deutschland gewählt und 
können unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, 
dass dieses Geld bestmöglich und sicher angelegt wird. 

Ich möchte den Berichterstattern und natürlich den Aus-
schussvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Eykmann und Herrn 
Ach, danken. Ich glaube, dass wir damit einen Schritt 
tun, der dazu führen wird, dass in späteren Jahren und 
Jahrzehnten diese Leistung des Bayerischen Landtags 
und der Staatsregierung aus dem Jahr 2007 gerühmt 
werden.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim-
mung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/8802, 
die Änderungsanträge auf den Drucksachen 15/8988 
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und 15/9034 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Fragen des öffentli-
chen Dienstes auf Drucksache 15/9464 zugrunde.

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag auf Druck-
sache 15/8988 abstimmen. Ausgenommen von der 
Abstimmung ist die Nummer 1 Buchstabe c, insoweit 
wurde der Änderungsantrag vom federführenden Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes für erledigt 
erklärt. Im Übrigen hat der federführende Ausschuss 
den Änderungsantrag zur Ablehnung empfohlen. Wer 
entgegen dem Ausschussvotum den zur Ablehnung vor-
geschlagenen Teilen des Änderungsantrags zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich, anzuzeigen. – Das 
ist die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann 
ist der Änderungsantrag insoweit abgelehnt.

Vorweg lasse ich auch über den vom mitberatenden Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zur Ableh-
nung vorgeschlagenen Änderungsantrag der Fraktion 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf der Drucksache 
15/9034 abstimmen. Wer entgegen dem Ausschuss-
votum dem Änderungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte 
ich, anzuzeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. Stimment-
haltungen? – Bei der Stimmenthaltung der SPD-Fraktion 
ist auch dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Zu dem Gesetzentwurf 15/8802 empfiehlt der federfüh-
rende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
Zustimmung mit der Maßgabe verschiedener Änderungen. 
Dem stimmt der mitberatende Haushaltsausschuss zu, 
allerdings mit der Maßgabe einer weiteren Änderung. Ich 
verweise insoweit auf die Drucksache 15/9464. Wer dem 
Gesetzentwurf in der Fassung des mitberatenden Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSU-
Fraktion. Gegenstimmen bitte ich, anzuzeigen. – Keine. 
Enthaltungen? – Bei Stimmenthaltung der SPD-Fraktion 
und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ist 
das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen 
wir gemäß § 56 Geschäftsordnung sofort die Schlussab-
stimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher Form 
durchzuführen. Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem 
Gesetzentwurf in der Fassung des mitberatenden Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen 
bitte ich, anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Bei 
Stimmenthaltung der SPD-Fraktion und der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ist das Gesetz so ange-
nommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über die Bildung von Versorgungsrücklagen im 
Freistaat Bayern“.

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung hat die Nummer 1 Buchstabe c 
des Änderungsantrags auf der Drucksache 15/8988 

ihre Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon 
Kenntnis.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich rufe Tagesord-
nungspunkt 18 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
für ein Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 
(BayBVAnpG 2007/2008) 
und zur Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
(Drs. 15/9290) 
– Zweite Lesung –

Änderungsantrag der Abg. Christa Naaß, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Karin Pranghofer u. a. (SPD) 
hier: weitere Beförderungsämter schaffen 
(Drs. 15/9433)

Änderungsantrag der Abg. Prof. Dr. Walter Eykmann, 
Manfred Ach, Ingrid Heckner u. a. (CSU) 
(Drs. 15/9447)

Änderungsantrag der Abg. Prof. Dr. Walter Eykmann, 
Ingrid Heckner u. a. (CSU) (Drs. 15/9448)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion 
beantragt. Ich darf zunächst Frau Kollegin Heckner das 
Wort erteilen.

Ingrid Heckner (CSU): Sehr verehrte Frau Präsidentin, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir alle können stolz 
darauf sein, dass wir in diesem Jahr die Früchte dessen 
ernten können, was unsere Wirtschaft und die Menschen 
in Bayern an Leistung erbracht haben. Die bayerische 
Politik hat gespart und reformiert. Deshalb sind wir jetzt 
in der Lage, zu investieren. Das können wir jetzt tun.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in 
diesem Jahr aufgrund der Steuereinnahmen in der Lage, 
die hervorragenden Leistungen, die unsere Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst vollbringen, nicht nur mit Image-
kampagnen zu belohnen, sondern auch mit mehr Geld. 
Die Bayerische Staatsregierung hat in dem Entwurf zur 
Besoldungsanpassung zum 1. Oktober eine 3-prozen-
tige Gehaltserhöhung vorgesehen sowie einen zusätz-
lichen Familienzuschlag von 50 Euro für das dritte und 
jedes weitere Kind. Damit liegen wir an der Spitze aller 
Bundesländer in Deutschland. Kein einziges Bundesland 
hat seinen Bediensteten solche Leistungen gewährt. Alle 
Länder – mit Ausnahme Niedersachsens – haben 1,5 % 
Erhöhung gewährt, allerdings ist in Niedersachsen der 
Familienzuschlag nicht dabei. Wir haben auch die Versor-
gung entsprechend angepasst.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CSU-Frak-
tion hat Änderungsanträge in diesen Gesetzentwurf ein-
gebracht, die inzwischen eingearbeitet sind. 

Lassen Sie mich die wichtigen Punkte ansprechen. Wir 
haben insofern auf die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts geantwortet, als die Wartezeit auf die 
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Ruhegehaltsfähigkeit von Beförderungsämtern von drei 
auf zwei Jahre reduziert wurde. Diese Regelung ist im 
Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung enthalten. 
Wir sehen den vorliegenden Gesetzentwurf als Besol-
dungsanpassungsgesetz. Auf wesentliche Änderungen, 
die schon unter Umständen Weichenstellungen für eine 
Dienstrechtsreform sein könnten, haben wir bewusst 
verzichtet. Diese Diskussion wollen wir in einem Guss 
führen. Die Änderungen, die wir hier eingebracht haben, 
beziehen sich auf Punkte, die keine Festlegungen für die 
zukünftige Dienstrechtsreform enthalten. 

Wie Sie alle wissen, haben wir zurzeit wieder einmal Leh-
rermangel und ein Problem, den Unterricht abzudecken. 
In den Lehramtsstudiengängen wird nicht bedarfsbe-
zogen ausgebildet. So entsteht der Zyklus, dass es in den 
Jahren, in denen Lehrerüberhänge da sind, dann weniger 
Lehramtsstudenten gibt. Die Folgen dieser Entwicklung 
müssen wir nun leider tragen; derzeit können wir zwar 
das Geld zur Verfügung stellen, um den Unterricht quali-
tätsvoll abzudecken, aber leider fehlen uns die Köpfe.

Pensionierte Lehrkräfte, die durchaus noch in der Lage 
sind, einige Stunden Unterricht zu geben oder im Krank-
heitsfall kurzfristig einzuspringen, konnten in der Vergan-
genheit nicht gewonnen werden. Denn sie durften nur 
25 % ihrer Versorgungsbezüge hinzuverdienen. Wenn 
eine Lehrkraft zwei Monate vertreten werden sollte, wurde 
ihr die darüber hinausgehenden Bezüge von den Versor-
gungsbezügen abgezogen. Wir haben die Regelung jetzt 
dem Steuerrecht angepasst, dass die Einnahmen gez-
wölftelt werden und auf das ganze Jahr bezogen werden 
dürfen. Damit können wir den Versorgungsbeamten ein 
entsprechendes Angebot machen.

Außerdem wollen wir den aktiven Lehrkräften Mehrar-
beit abverlangen, die aber entsprechend bezahlt werden 
muss. In den Mangelfächern wird dies nicht mit einem 
Jahr Freizeitausgleich berechnet, sondern nur mit drei 
Monaten bzw. in Fächern, in denen absoluter Mangel 
besteht, muss gar kein Freizeitausgleich gegeben werden, 
sondern hier kann gleich in die Bezahlung gegangen 
werden. Damit kommen wir den Lehrkräften deutlich ent-
gegen. Das wird auch von den Lehrerverbänden positiv 
gesehen. Damit können wir den Unterricht sicher deutlich 
besser abdecken.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine familienpoliti-
sche Komponente in dieses Besoldungsanpassungs-
gesetz einbringen konnten. Wir hören schließlich immer 
wieder, dass Familie und Karriere von Frauen in Einklang 
zu bringen sind. Die derzeitige Laufbahnverordnung hat 
den Schönheitsfehler, dass für Kindererziehungszeiten 
nur zwölf Monate auf die Laufbahn angerechnet werden. 
Wer sich um Führungsämter bewirbt, muss in der Regel 
das erste Beförderungsamt durchlaufen haben. Men-
schen, die Erziehungsurlaub genommen haben – in der 
Regel sind das natürlich mehrheitlich die Frauen –, sind 
dadurch bei Bewerbungen benachteiligt. Wir haben diese 
Anrechnungszeiten im vorliegenden Gesetzentwurf von 
12 auf 24 Monate ausgeweitet. 

Im Zuge der Dienstrechtsreform werden wir alle die Dinge, 
die politisch gewollt sind – Beförderungsämter in allen 

Lehramtsbereichen –, sehr gründlich und ausführlich dis-
kutieren. Wir wollen solche Änderungen nicht vorzeitig in 
einem Besoldungsanpassungsgesetz vornehmen, zumal 
beim Änderungsantrag der SPD deutliche Brüche festzu-
stellen sind. Ich signalisiere insofern für die CSU-Fraktion 
Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin 
Naaß.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Eigentlich müsste die Staatsregierung heute 
dem Landtag dafür danken, dass wir bereit waren, diesen 
Gesetzentwurf so zügig zu beraten. Es war nicht einmal 
mehr möglich, dass alle Ausschüsse, die eigentlich hätten 
mitberaten können, tatsächlich mitberaten haben. Sonst 
hätte dieser Gesetzentwurf heute nicht nach der Zweiten 
Lesung verabschiedet werden können. Man stelle sich 
das vor: Vor einem halben Jahr hat der ehemalige Minis-
terpräsident angekündigt, dass die Anpassung der 
Bezüge für die Beamtinnen und Beamten um 3 % zum 
1. Oktober erfolgen solle. Der 1. Oktober ist vorbei, der 1. 
November ist vorbei, der 1. Dezember ist schon vorbei. 

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Aber es ist 
gezahlt worden, Frau Kollegin! – Heiterkeit bei 
der CSU)

Jetzt, heute, sind wir endlich in der Lage, das dazugehö-
rige Gesetz zu beschließen, das eigentlich die Grundlage 
dafür gewesen wäre, dass die Beamten ihr Geld zum 1. 
Oktober bekommen. Das zeigt, dass die Staatsregie-
rung nach dem Regierungswechsel einige Wochen und 
Monate gebraucht hat, um das auf die Reihe zu bringen.

Nun aber zum Gesetzentwurf selbst. Die 3% sind meines 
Erachtens nicht genug. Nachdem die Beamtinnen und 
Beamten des Freistaates Bayern seit August 2004 keine 
Gehaltserhöhung mehr bekommen haben, war es mehr 
als notwendig, dass die Übernahme des Tarifergebnisses 
jetzt erfolgt und zum 01.10. rückwirkend umgesetzt 
wird. Die 3 % sind aber kein Grund zum Jubeln; denn 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes waren seit 
Jahren die Melkkühe der Nation und wurden überpropor-
tional zur Sanierung des Staatshaushalts herangezogen. 
Allein die Arbeitszeitverlängerung auf 42 Wochenstunden 
hat zu Gehaltseinbußen von 3 % geführt, bei den Schicht-
dienstleistenden sogar zu Gehaltseinbußen von 6 %. Ich 
erinnere weiter an die Verschlechterung des Weihnachts- 
und Urlaubsgeldes, an Verschlechterungen bei der Bei-
hilfe. Man könnte diese Liste noch lange fortführen. – Die 
3 % kompensieren also bei Weitem nicht die Verschlech-
terungen der vergangenen Jahre. Deshalb, Frau Kollegin 
Heckner, fand ich Ihren Vergleich, dass die Beschäftigten 
heute die Früchte der ach so guten Politik der Staatsre-
gierung ernten könnten, an dieser Stelle nicht ganz so 
passend; denn im Grund genommen haben die Beschäf-
tigten selbst durch Einsparungen dazu beigetragen, dass 
heute ein bisschen davon zurückgegeben werden kann.

(Beifall bei der SPD) 
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Diese dreiprozentige Besoldungsanpassung und die 
Imagekampagne, die die Staatsregierung jetzt gestartet 
hat, tragen nicht dazu bei, einen Umschwung bei den 
Beschäftigten herbeizuführen: Frust und Demotivation 
überwiegen bei den Mitarbeitern nach wie vor.

(Zuruf der Abgeordneten Ingrid Heckner (CSU))

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Erhöhung der Fami-
lienzuschläge um 50 Euro für das dritte und jedes wei-
tere Kind entsprechen einer Forderung aus der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, musste also 
auch hier in Bayern umgesetzt werden. Die Verlängerung 
der Ruhegehaltsfähigkeit von Stellenzulagen zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr- und Polizeizulage entspricht 
einer langen Forderung der SPD-Landtagsfraktion. Ich 
verweise auf einen diesbezüglichen Antrag, den wir erst 
vor einigen Monaten gestellt haben, der aber von der 
CSU noch abgelehnt worden ist. Okay, jetzt ist die Forde-
rung übernommen worden; umso schöner.

Die Kompetenzen aus der Föderalismusreform sollten 
in Bayern jetzt genutzt werden. Erst hat man richtig 
gegiert nach der Föderalismusreform, bis man sie end-
lich bekam. Jetzt haben wir die Reform, wir haben die 
Kompetenzen in Bayern, aber jetzt wird nicht gehandelt. 
Die SPD-Landtagsfraktion möchte mit dem Gesetzent-
wurf Beförderungsämter für Grund- und Hauptschule, für 
Förder-, Fach- und Realschullehrer in das Besoldungsge-
setz aufnehmen. Das wurde den Betroffenen schon vor 
Jahren von verschiedenen Ministern, von CSU-Kollegen 
und vielen anderen versprochen. Jetzt sollte endlich 
gehandelt werden. Der ehemalige Ministerpräsident hat 
angekündigt: Wenn die Zuständigkeit bei Bayern liegt, 
dann werde er handeln. Jetzt haben wir die Zuständig-
keit, jetzt haben wir einen anderen Ministerpräsidenten, 
aber gehandelt wird nicht. In seiner Regierungserklärung 
verwies er lediglich auf die Dienstrechtsreform, die aller-
dings nicht vor 2011 greifen wird. Also wird den Beschäf-
tigten weitere vier Jahre etwas versprochen, was wir 
ihnen schon lange hätten geben können. Auch mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf hätte man es ihnen geben 
können.

Diese Mehraufwendungen hätten zum Beispiel aus dem 
Stellenrückgang bei den Schulleiterinnen und Schullei-
tern an den Volksschulen finanziert werden können. In 
den Jahren 2007 und 2008 werden nämlich 275 Stellen 
in der Schulleitung von öffentlichen Schulen abgesenkt 
oder eingezogen. Aus diesem Bereich hätte man wenigs-
tens die Beförderungsstellen bei den Hauptschulen kom-
pensieren können. 

In den Änderungsanträgen der CSU werden zum Teil 
Dinge geregelt, die die Staatsregierung eigentlich bereits 
in den Gesetzentwurf hätte einarbeiten müssen, zum 
Beispiel die Tatsache, dass die Ruhegehaltsfähigkeit von 
Beförderungsämtern bereits nach zwei Jahren eintritt, 
nicht erst nach drei Jahren. Dazu gibt es ein Gerichtsur-
teil, das umgesetzt werden muss. 

Frau Kollegin Heckner, wir begrüßen die Anhebung der 
Anrechenbarkeit von Erziehungszeiten auf die Dienstzeit 

von zwölf auf 24 Monate für jedes Kind. Das ist eine gute 
Sache. 

Nicht nachvollziehen konnten wir die Tatsache, dass 
die CSU nicht bereit war, einer Petition des Bayerischen 
Landkreistages Rechnung zu tragen. Dieser hat nämlich 
beantragt, dass für die Landkreise Regensburg, Rosen-
heim und Unterallgäu das Amt des Hauptstraßenmeis-
ters in das Bayerische Besoldungsgesetz aufgenommen 
werden soll. Eine schlüssige Begründung der Ablehnung 
durch die CSU liegt nach wie vor nicht vor. Das wäre eine 
Verbesserung für die drei Kommunen gewesen und hätte 
den Freistaat Bayern nichts gekostet. Ich weiß nicht, 
warum man den Kommunen diese Kompetenzen nicht in 
die Hand geben will.

Wir stimmen dem Gesetzentwurf mit den in den Aus-
schüssen beratenen Änderungen zu. Abschließend 
möchte ich aber noch einmal erwähnen, dass ich mehr 
Mut von der CSU in Sachen Beförderungsämter erwartet 
hätte. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächster Redner: Herr Kollege 
Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Der Gesetzentwurf regelt im Wesentli-
chen die längst überfällige Erhöhung der Besoldung der 
Beamtinnen und Beamten. Diesem Abschiedsgeschenk 
von Ex-Ministerpräsident Stoiber werden wir natürlich 
zustimmen, wobei die Anpassung bestenfalls die Grau-
samkeiten der letzten Jahre ausgleicht; ich nenne nur die 
Einführung der 42-Stunden-Woche.

Ich sage der CSU ein Lob für den Änderungsantrag zur 
Erhöhung der Anrechnungszeiten auf zwei Jahre pro 
Kind. Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Sie sollten dabei allerdings nicht die Väter vergessen. 

Problematisch ist aber die Neuregelung der Mehrar-
beitsvergütung an den Schulen, schafft sie doch an 
allen Schulen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen 
– in Anführungszeichen – „normalen“ Lehrerinnen und 
Lehrern und denen, die Fächer unterrichten, bei denen 
ein außergewöhnlicher Bedarf besteht. Dabei ist nicht 
definiert, wo dieser Bedarf besteht. Genau genommen 
müsste das heißen, dass dies für die Hauptschule gilt. 
Deshalb meine Frage: Gilt das an der Hauptschule nur für 
die Hauptschullehrer oder auch für die zwangsrekrutierten 
Grundschullehrer, die an der Hauptschule arbeiten? 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Ich meine, Sie hätten etwas mehr überlegen müssen, 
bevor Sie diesen Antrag formuliert haben. Dann wäre viel-
leicht etwas Besseres herausgekommen. 

An Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen wird 
es künftig sogar eine Drei-Klassen-Gesellschaft geben: 
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Lehrerinnen und Lehrer, die Mehrarbeit gewissermaßen 
für Gotteslohn machen müssen, diejenigen, die dafür 
innerhalb von drei Monaten eine Dienstbefreiung oder 
in begründeten Fällen sogar eine Vergütung erhalten, 
und schließlich diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die 
Mathematik, Informatik sowie naturwissenschaftliche und 
technische Fächer unterrichten, die ihre Mehrarbeit sofort 
finanziell vergütet bekommen. Meine Damen und Herren 
von der Regierungsfraktion, das wird böses Blut in den 
Lehrerkollegien geben. Ich bezweifle, dass die Berufs-
verbände das so ohne Weiteres begrüßen. Ich habe da 
andere Informationen. Wie wollen Sie dem Lehrer, der 
Deutsch, Französisch oder Englisch unterrichtet, erklären, 
dass er seine Mehrarbeit umsonst leisten soll, der Mathe-
matiklehrer dafür aber bezahlt wird?

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Sie hätten meiner Meinung nach die Situation deutlich 
entschärfen können, wenn die Drei-Monats-Regelung für 
alle gelten würde. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Argument, dass damit die Lehrer in den betroffenen 
Mangelfächern zu Mehrarbeit motiviert werden könnten, 
sticht meines Erachtens nicht, weil sich die Frage stellt, 
wie viele Überstunden Sie diesen Lehrerinnen und Leh-
rern zumuten wollen, ohne dass darunter die Unterrichts-
qualität leidet. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

Unter die Rubrik „Bürokratieabbau“ – in Anführungszei-
chen – gehört offensichtlich die Regelung, dass einer 
Bezahlung von Überstunden das Finanzministerium 
zustimmen muss. Das muss man sich dann wohl so 
vorstellen, dass sich jede Schule die Ausbezahlung der 
Überstunden vom Finanzministerium genehmigen lassen 
sollte. 

(Christa Naaß (SPD): Bürokratieabbau!)

Dazu kann man Ihnen nur gratulieren; darauf sollte 
Europas oberster Entbürokratisierer einen Blick werfen. 
Das kann es nun nicht sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es sei denn, Sie haben zu viele Leute im Finanzminis-
terium, die sich um dieses Problem kümmern, oder Sie 
erwarten enorme Ausgaben in diesem Bereich. Das wäre 
das andere.

Wenn wir schon beim Bürokratieabbau sind: Wenn man 
einen Blick auf den Gesetzentwurf wirft, fällt auf, dass auf 
vier Seiten die neuen Grundgehaltssätze für die einzelnen 
Bereiche dargestellt werden. Genauso viel Platz wird für 
die Regelung der Amtszulagen, der Stellenzulagen und 
sonstiger Zuschläge benötigt, garniert mit einer Menge 
von Fußnoten. Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung 

wäre eine Durchforstung dieses Zulagendschungels drin-
gend geboten.

(Beifall bei den GRÜNEN – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Na Servus!)

Zum Schluss noch ein Wort zum SPD-Antrag. Kolle-
ginnen und Kollegen, der Antrag ist gut gemeint, darum 
stimmen wir ihm auch zu. Sie glauben aber doch nicht 
im Ernst, dass sich die CSU die Schaffung von Beförde-
rungsämtern an Hauptschulen von der Opposition vom 
Brot stehlen lässt. Das macht sie schon selbst. In diesem 
Sinne werden wir dem Antrag zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Alois Glück: Das Wort hat Herr Staatsminister 
Huber.

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kol-
legin Naaß hat darum gebeten, die Staatsregierung sollte 
die Leistung der zügigen Beratung des Bayerischen 
Landtags würdigen. Das mache ich gerne, das hätte ich 
auch ohne diese Aufforderung gemacht. Ich bedanke 
mich bei den Mitgliedern der beteiligten Ausschüsse, bei 
den Vorsitzenden Herrn Kollegen Prof. Dr. Eykmann und 
Kollegen Ach und natürlich auch bei den Berichterstat-
tern. Damit haben wir noch in diesem Jahr die Rechts-
grundlage dafür geschaffen, was wir schon seit Oktober 
ausbezahlen. Das heißt, den Bediensteten ist dadurch 
kein Nachteil entstanden. Ich habe bei der Ersten Lesung 
schon darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Ver-
fahren zur Anhörung von Gewerkschaften und Berufsver-
bänden eine gewisse Zeit über den Sommer in Anspruch 
genommen haben. Ich möchte mich ausdrücklich für die 
zügige Beratung bedanken. 

Die Erhöhung im linearen Bereich um 3 %

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Das ist einmalig 
in Deutschland!)

ist die stärkste Erhöhung im Vergleich zu ganz Deutsch-
land. 

(Beifall bei der CSU) 

Ich meine, das sollte man unseren Beamtinnen und 
Beamten sagen. 

(Christa Naaß (SPD): Die höchste Arbeitszeit in 
Deutschland!)

Dass die Opposition natürlich immer mehr fordert, wissen 
wir; das gehört zur Demokratie. Wenn wir Ihren Forde-
rungen und Anregungen nachgeben würden, wären wir 
wahrscheinlich schon ruiniert. Das hat keinen Sinn. Ich 
möchte ausdrücklich anerkennen, dass wir in schwie-
rigen Zeiten unseren Beamtinnen und Beamten etwas 
haben zumuten müssen. Das hat niemand gern getan. 
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Das war aber die Voraussetzung für den ausgeglichenen 
Haushalt.

(Ludwig Wörner (SPD): Das war die Geschichte 
mit den Fröschen!)

Jetzt, in besseren Zeiten, können wir deshalb mehr geben 
als andere Länder. Jetzt greife ich rein zufällig Rheinland-
Pfalz heraus, damit Sie einen guten Vergleich haben. Dort 
können Sie Zeichen setzen. 

(Christa Naaß (SPD): In Bezug auf die Arbeitszeit 
haben wir Zeichen gesetzt!)

Rheinland-Pfalz wird vom SPD-Bundesvorsitzenden 
regiert. Das Land gibt eine vergleichbare Besoldungser-
höhung erst ab 2008, nicht ab Oktober 2007. Die Erhö-
hungen bewegen sich zwischen 0,5 % im höheren Dienst 
und 1,5 % in den anderen Laufbahnen. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Haben die vorher 
so gekürzt?)

Bayern gibt allen mindestens das Doppelte. 

(Christa Naaß (SPD): Das habt ihr den Leuten 
schon vorher genommen!)

Wir sind doppelt so gut wie Rheinland-Pfalz – mindes-
tens.

(Beifall bei der CSU) 

Das sind Fakten, die zählen, keine Sprüche. Deshalb 
können wir jetzt sagen: In schwierigen Zeiten haben wir 
ein Sparopfer erbeten. Das ist übrigens auch in anderen 
Ländern verlangt worden. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass wir auch bei den Sonderzuwendungen, gemeinhin 
als Weihnachtsgeld bezeichnet, den höchsten Prozent-
satz haben. 

(Christa Naaß (SPD): Und bei der Arbeitszeit sind 
wir auch am höchsten!)

Es gibt SPD-regierte Länder, die die Weihnachtszuwen-
dung fast bis auf Null gekürzt haben. Wenn Ihr Herz so 
stark für den öffentlichen Dienst schlägt, dann beraten 
Sie doch Ihre Kollegen in den anderen Ländern, damit 
man dort so beamtenfreundlich wird wie wir in Bayern. 

(Beifall bei der CSU) 

Zur Frage nach dem funktionslosen Beförderungsamt für 
Lehrer. Vom vorherigen Ministerpräsidenten wie auch von 
Ministerpräsident Dr. Beckstein ist dies zugesagt und ist 
auch so in der Regierungserklärung verankert. Das ist 
also ein Ziel der Staatsregierung. 

(Christa Naaß (SPD): 2011!)

Ich darf dem Hohen Haus mitteilen, dass wir im Frühjahr 
nächsten Jahres die Eckpunkte für das neue Dienstrecht 
vorlegen werden. Das ist in zahlreichen Gesprächen mit 
Gewerkschaften und Berufsverbänden vorberaten und 
wird dann in einem Eckpunktepapier selbstverständlich 
dem Hohen Hause vorgelegt. Frau Kollegin Naaß, zu 
Ihrem Finanzierungsvorschlag einer Umschichtung bei 
den Schulleitern möchte ich darauf hinweisen, dass wir 
seit dem Jahr 2001 nicht weniger als 6000 Planstellen 
oder Äquivalente im Lehrerbereich geschaffen haben. 

Mit diesen Zahlen gehen wir in das Jahr 2008 hinein. Die 
Versuche der Opposition, bei den bayerischen Schulen 
etwas schlechtzumachen, werden nicht greifen.

(Beifall bei der CSU) 

Wir haben jetzt eine zurückgehende Schüler- und eine 
steigende Lehrerzahl. Eine Vermehrung der Lehrerstellen 
um 6000 in sechs Jahren kann sich überall in Deutsch-
land sehen lassen. Deswegen ist es der richtige Weg, 
dass wir, wenn gewisse Spielräume da sind, mehr Lehrer 
beschäftigen, um damit die Unterrichtssituation in den 
Schulen zu verbessern.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Pfaffmann?

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Ja, 
natürlich.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht auto-
risiert): Herr Staatsminister, wollen Sie denn abstreiten, 
dass Sie in den letzten fünf Jahren ausgerechnet bei den 
Stellenplänen der Volksschulen 2925 Planstellen für Leh-
rerinnen und Lehrer gestrichen haben?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Herr 
Kollege, wenn ich mich recht erinnere, habe ich Ihnen 
das schon vor ein paar Wochen erklärt. Aber offenbar hilft 
eine einmalige Erklärung nichts. Ich fordere daher jetzt 
einen großen Nürnberger Trichter, damit Sie es endlich 
begreifen. 

Es handelt sich um eine Umschichtung von Lehrerka-
pazitäten. In den Volksschulen zählen wir z. B. deutlich 
weniger Schüler. Einmal ist an den Grundschulen ein 
Rückgang der Kinderzahlen zu verzeichnen. Zweitens 
steigt die Übertrittsquote. Es ist logisch, dass ich die 
Lehrerstellen von dort, wo wir deutlich weniger Kinder 
haben, wegverlagere hin zu den Schulen, zu denen die 
Kinder wechseln. Es sind insoweit nicht Planstellen 
gekürzt worden, sondern Planstellen sind entsprechend 
der Übertrittsquote von den Volksschulen zu Realschulen 
und Gymnasien verlagert worden. 

Ich meine, dass jeder, der eine bayerische Schule besucht 
hat, dies begreifen muss. Das ist doch leicht einzusehen. 
Wenn es bei Ihnen nicht hilft, dann ist das der Grund 
dafür, dass Sie seit 50 Jahren in der Opposition sind. 

(Lachen bei der SPD)
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Obwohl ich einen aggressiven Seitenschritt gemacht 
habe, hoffe ich auf Zustimmung zu diesem Gesetz. Ich 
bedanke mich für die guten Beratungen.

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/9290, die Ände-
rungsanträge auf den Drucksachen 15/9433, 15/9447 
und 15/9448 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Fragen des öffentli-
chen Dienstes, Drucksache 15/9508, zugrunde.

Ich lasse zunächst über den vom federführenden Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes zur Ableh-
nung vorgeschlagenen Änderungsantrag auf Drucksache 
15/9433 abstimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum 
dem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? 
– Das ist die Fraktion der CSU. Letzteres ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? – Es gibt keine Enthaltungen. Damit 
ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf 15/9290 empfiehlt der federführende 
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes Zustim-
mung mit der Maßgabe von Änderungen. Ich verweise 
insoweit auf Drucksache 15/9508. 

Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthal-
tungen? – Auch keine Enthaltungen. Damit ist das Gesetz 
einstimmig beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Wer dem Gesetzentwurf 
zustimmen will, den bitte ich, sich zu erheben. – Das sind 
wiederum alle drei Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine. 
Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit ist das Gesetz 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Anpassung 
der Bezüge 2007/2008 und zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften“.

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung haben die Änderungsanträge 
auf den Drucksachen 15/9447 und 15/9448 ihre Erledi-
gung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze 
(Drs. 15/8865) 
– Zweite Lesung –

Änderungsanträge des Abg. Joachim Unterländer 
u. a. (CSU) 
(Drsn. 15/9282 und 15/9458)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Erster Redner ist 
Herr Kollege Unterländer.

Joachim Unterländer (CSU): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Das Zweite Änderungsgesetz zum AGSG enthält 
neben völlig unumstrittenen Themenbereichen wie der 
Fortsetzung des Belastungsausgleichs und der Zustän-
digkeit für die Fragen des Freiwilligen Sozialen Jahres, zu 
denen es auch Änderungsanträge gegeben hat, auch die 
Zuständigkeitsveränderung bei der Suchtberatung. Aber 
der Kern ist die Zusammenführung der Eingliederungs-
hilfe für den ambulanten, teilstationären und stationären 
Bereich auf der Ebene der überörtlichen Sozialhilfeträger, 
nämlich bei den bayerischen Bezirken. Diese Forderung 
deckt sich seit vielen Jahren mit den Überlegungen der 
Behindertenverbände und der Sozialpolitik. Nun sind die 
Voraussetzungen geschaffen, um dieses Werk umzu-
setzen.

Damit muss nicht nur eine rein finanzielle Zusammen-
fügung von Zuständigkeiten, sondern auch eine grund-
sätzliche Bestandsaufnahme verbunden sein, wie in der 
Zukunft die Politik für und mit Menschen mit Behinde-
rung aussieht. Es geht nicht nur darum, Eingliederungs-
hilfe technokratisch zu verlagern, sondern auch um eine 
inhaltliche Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung.

Seit vielen Jahren sind die Verschiebebahnhöfe und 
Schnittstellenprobleme sowohl in der Eingliederungshilfe 
als auch in der Hilfe zur Pflege die Hauptursache für man-
gelnde Effizienz, Leistungsverweigerungen und eine ver-
besserungsbedürftige Behindertenpolitik.

Im Vorfeld hat es bei der Zuständigkeitsveränderung zur 
Eingliederungshilfe einige offene Fragen und die Sorge 
gegeben, dass der zukünftige Zuständigkeitsträger, näm-
lich die bayerischen Bezirke, bezüglich des Leistungs-
niveaus der Eingliederungshilfe Einschränkungen vor-
nehmen könnte. Vor diesem Hintergrund hat meine Frak-
tion einen begleitenden Entschließungsantrag formuliert. 
Zu den Inhalten werden sowohl die Frau Vizepräsidentin 
und Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern, Kollegin Barbara 
Stamm, als auch ich noch Stellung beziehen.

Es ist notwendig, insbesondere darauf hinzuweisen, dass 
die bewährten und angebotenen Strukturen in der Ein-
gliederungshilfe im stationären, aber insbesondere auch 
im ambulanten Bereich nicht dadurch beeinträchtigt 
werden dürfen, dass dieses Ziel – mehr Effektivität, mehr 
Stringenz und die Vermeidung von Verschiebebahnhöfen 
– erreicht wird. Vielmehr muss die Behindertenpolitik wei-
terentwickelt werden.

Ich meine in diesem Zusammenhang die Bewältigung der 
Herausforderungen bezüglich bedarfsgerechter Ange-
bote für die zunehmende Zahl älterer Menschen mit 
Behinderung, die Gewährung einer angemessenen Hilfe 
auch in Wohngemeinschaften und Wohngruppen, die 
Berücksichtigung der teilweise von den Trägern vorge-
nommenen Umstrukturierungen im stationären Bereich, 
die Beibehaltung und Weiterentwicklung der überaus 
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bewährten offenen Behindertenarbeit, die Berücksich-
tigung des teilweise von den Betroffenen gewünschten 
Paradigmenwechsels hin zu einem selbstbestimmten 
Leben in einem eigenständigen Lebens- und Wohnum-
feld, die in diesem Zusammenhang wichtige Verknüpfung 
der Angebote mit der Bundesagentur für Arbeit bezüg-
lich der Arbeitsassistenzen und die Berücksichtigung des 
stationären Aufenthalts in einer Behinderteneinrichtung 
als Wohnsitz nach SGB VIII. Dies haben wir im Ausschuss 
einstimmig als Ziel beschlossen. 

Der Verband der Bezirke hat als Ziel vorgegeben, dass 
alle Leistungsvereinbarungen durch die Bezirke über-
nommen werden, also das, was in den Kommunen im 
ambulanten Bereich positiv geregelt worden ist. Es muss 
eine Dialogkultur zwischen den Leistungsanbietern und 
den Kostenträgern zustande kommen, wie wir sie zum 
Teil im Bereich der Psychiatrie aufgebaut haben. 

Wir brauchen hierzu neue Strukturen; das ist unbedingt 
Voraussetzung. Wir brauchen ein Klima der Offenheit und 
des Dialogs. Die Leistungserbringer sind keine Gegner 
der Kostenträger, sondern müssen als Partner gesehen 
werden. Es ist unser Ziel, solche Themen im Zusam-
menhang mit dieser Verlagerung der Eingliederungshilfe 
sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich zu 
erörtern, aber auch Fragen wie etwa die Übernahme der 
Kosten für das Mittagessen im teilstationären Bereich, die 
durch die Bezirke nicht zufriedenstellend gelöst worden 
sind, auf diese Weise mittelfristig zu lösen. Auch das 
ist Bestandteil dieser Forderung. Wir wollen diese Ziele 
und Entwicklungen vonseiten der Landespolitik aktiv 
begleiten.

Ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes soll insbe-
sondere über die Umsetzung dieser Ziele, aber vor allen 
Dingen auch über den gesamten Änderungsprozess im 
Rahmen einer Anhörung mit allen Beteiligten dem Landtag 
berichtet und darüber beraten werden. Wir werden ein 
Auge darauf werfen, dass die Umsetzung so erfolgt, wie 
die Politik das will.

(Beifall bei der CSU)

Dabei ist es nicht hilfreich, dass es zunächst so aus-
gesehen hat, als ob zwei Bezirke einen problemlosen 
Übergang nicht wahrnehmen, indem sie selbst sofort 
von heute auf morgen die Zuständigkeit übernehmen. 
Das führt bei den Betroffenen zu Verunsicherungen und 
zu erheblichen Verwaltungsaufwendungen, die nicht 
gewünscht sind. Auch wir appellieren, ebenso wie zum 
Beispiel der Verband der Bezirke, an die Bezirke, etwa 
an Oberfranken, sich hier der allgemeinen Entwicklung 
positiv anzuschließen. 

Es ist notwendig, politisch darauf zu achten, dass das, 
was wir wollen, nämlich Effizienz und Leistungsgewäh-
rung aus einem Guss, nicht zu Leistungseinschränkungen 
zulasten der Betroffenen, sondern zu einer zeit- und 
bedarfsgemäßen Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe, zu einer Politik für und mit Menschen mit Behinde-
rung führt. Dazu soll dieser Gesetzentwurf dienen. Ich bin 
zuversichtlich, dass es dazu auch kommen wird, wenn 

wir auf allen Ebenen gemeinsam partnerschaftlich daran 
arbeiten. Ich bitte um Zustimmung zu dem Gesetzent-
wurf. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Nächste Rednerin: Frau Kollegin 
Steiger.

Christa Steiger (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben diesen Gesetzentwurf zur Änderung 
des AGSG im sozialpolitischen Ausschuss ausführlichst 
beraten. Die Änderungen im Bereich des SG II und des 
Ausführungsgesetzes für das Freiwillige Soziale Jahr sind 
unproblematisch, sodass es sich eigentlich erübrigt, noch 
einmal darauf einzugehen. Problematisch ist aber der 
Bereich der Zusammenführung der Eingliederungshilfe 
im SGB XII. Wir hatten damals vorgeschlagen: Ziehen Sie 
diesen Gesetzentwurf zurück, bis es eine gesamte, sinn-
volle Lösung gibt, nämlich nicht nur die ambulante und 
stationäre Eingliederungshilfe, sondern auch die ambu-
lante und stationäre Hilfe der Pflege zusammenzuführen. 
Dazu sage ich später noch etwas. Bisher war es so, dass 
die ambulante Eingliederungshilfe bei den Kommunen 
– sprich: bei den Landkreisen und den kreisfreien Städten 
–, die stationäre Eingliederungshilfe bei den Bezirken 
angesiedelt war. Das hat zwischen ambulanter und stati-
onärer Eingliederungshilfe zu Drehtüreffekten geführt. 

Um Kosten zu sparen, wurde auch verhindert, neue 
Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen zu entwickeln, die 
dringend notwendig sind; denn Menschen mit Behinde-
rung sind derart vielfältig, dass man Konzepte erarbeiten 
muss, die auf die Menschen zielgenau ausgerichtet sind. 
Wir halten die Zusammenführung bei den Bezirken für 
richtig – das sage ich auch –, wobei wir ganz genau beo-
bachten und in absehbarer Zeit überprüfen werden, wie 
die Bezirke im Sinne der betroffenen Menschen handeln 
und wie sie das AGSG umsetzen. Die Zusammenführung 
darf keinesfalls die Aufforderung zu einer Einigung auf 
dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein oder zu Leis-
tungskürzungen führen. 

(Beifall bei der SPD)

Darin sind wir uns einig, das ist überhaupt keine Frage. Ich 
will hier noch einmal deutlich machen und den Bezirken 
im wahrsten Sinne des Wortes ins Stammbuch schreiben, 
dass wir dieses ganz genau beobachten werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich weiß, weshalb ich das so deutlich sage; denn ich 
komme aus Oberfranken, und ich habe es satt – das 
sage ich auch –, dass ich jedes Mal, wenn ich zum 
Thema „Politik für Menschen mit Behinderung“ durch 
den ganzen Freistaat Bayern reise und sage, ich komme 
aus Oberfranken, höre, ach ja, der Bezirk Oberfranken. 
Das kann es nicht sein.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))
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Wenn das AGSG so umgesetzt wird, wie wir es uns vor-
stellen, können Bezirke und Wohlfahrtsverbände mit den 
und für die Betroffenen optimale Hilfen konzipieren, und 
zwar ohne Zuständigkeitsrangeleien. In der Frage, wie 
man das handhaben könnte, wären natürlich die Sozial-
hilfeausschüsse ein wichtiger Faktor; das ist einer unserer 
Kritikpunkte.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): So ist es!)

Aber leider Gottes haben Sie von der Staatsregierung 
und von der Mehrheitsfraktion die Sozialhilfeausschüsse 
der Beliebigkeit anheimgestellt.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Und damit prak-
tisch abgeschafft!)

– Und damit praktisch abgeschafft. Die Entbürokratisie-
rung, die Zusammenlegung der Verwaltung, also auch 
eine Straffung der verwaltungstechnischen Dinge, ist 
ein Bereich. Bei der Abrechnung und bei den Entgeltver-
handlungen ist mit sieben Bezirken leichter zu verhandeln 
als mit 96 örtlichen Sozialhilfeträgern. Aber wir müssen 
das Augenmerk darauf richten, welche Auswirkungen 
das auf die betroffenen Menschen hat. Die berechtigten 
Ängste bei Änderungen der Zuständigkeiten im ambu-
lanten Bereich sind auch dadurch deutlich geworden, 
dass es zum AGSG Petitionen gab, und das müssen wir 
als Gesetzgeber ernst nehmen. Die Bezirke sind künftig 
dafür verantwortlich, diese Bedenken zu zerstreuen. Wir 
werden, wie gesagt, die Umsetzung genau beobachten. 

Herr Unterländer, der Entschließungsantrag, auf den Sie 
verwiesen haben, zeigt, dass auch Sie der Auffassung 
sind, im Vorfeld der Gesetzesänderung ist vonseiten der 
Staatsregierung nicht alles Notwendige getan worden, 
um hier die Bedenken zu zerstreuen. 

Die Zusage der Bezirke, die bestehenden Verträge und 
Vereinbarungen eins zu eins zu übernehmen, steht. Aber 
es stellt sich auch die Frage, was dann passiert, wenn 
diese Vereinbarungen abgelaufen sind und wenn neu ver-
handelt werden muss. Das müssen wir begleiten. Um die 
Bedenken der Betroffenen zu zerstreuen, wäre es besser 
gewesen, die Staatsregierung hätte hier vorgearbeitet 
– sprich: im Vorfeld klare Maßgaben getroffen – und mit 
den Bezirken klare Vereinbarungen getroffen. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD) – Zuruf des Abgeordneten Joa-
chim Unterländer (CSU))

– Herr Unterländer, ganz ruhig! 

(Barbara Stamm (CSU): Das können die doch 
nicht!)

– Selbstverständlich wäre das gegangen; denn die Behin-
derungen sind so vielfältig und unterschiedlich wie die 
Menschen. Deshalb müssen auch die Konzepte dafür 
unterschiedlich und vielfältig sein. 

Wir haben einen massiven Kritikpunkt, nämlich dass die 
Zusammenführung der Eingliederungshilfe nur der erste 
Schritt ist. Sinnvoll und konsequent wäre es gewesen, 
die Hilfe zur Pflege mit der Eingliederungshilfe, mit der 
Zusammenführung der ambulanten und stationären 
Bereiche auf den Weg zu bringen. 

(Barbara Stamm (CSU): Das hat doch mitein-
ander nichts zu tun! Das sind zwei verschiedene 
Dinge)

Das haben Sie sich nicht getraut. Das haben Sie nicht 
gemacht. Das haben Sie unter Umständen nicht gewollt, 
um im kommenden Jahr Ärger zu vermeiden. 

Ich sage Ihnen aber, warum wir das für sinnvoll halten: Es 
gibt zunehmend Menschen, die sowohl Eingliederungs-
hilfe als auch Hilfe zur Pflege erhalten. Damit gibt es ein 
neues Problemfeld, wenn zum Beispiel die Eingliede-
rungshilfe zusammengeführt wird und die Hilfe zur Pflege 
bei einem anderen Sozialhilfeträger liegt, wenn also die 
Hilfen nicht in einer Hand liegen. Es gab bei der Beratung 
im sozialpolitischen Ausschuss vonseiten der Staatsre-
gierung die Aussage, dass bei Menschen mit Behinde-
rung, die Eingliederungshilfe bekommen, auch die Hilfe 
zur Pflege zu den Bezirken komme. 

Warum macht man es denn dann nicht gleich insge-
samt?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Hier erschließt sich MIR, mit Verlaub, nicht die Logik Ihres 
Tuns. 

Auch bei der Hilfe zur Pflege macht es Sinn, die Tren-
nung von ambulant und stationär aufzuheben; denn das 
entspricht nicht mehr den Erfordernissen der älter wer-
denden Gesellschaft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz unserer berechtigten 
Kritik stimmen wir zu, weil die Zusammenführung grund-
sätzlich richtig ist. Aber die Bezirke werden mit unserer 
kritischen Begleitung rechnen müssen. Wir werden genau 
hinschauen, und, Herr Unterländer, wir werden nicht nur 
ein Auge darauf werfen, das ist zu wenig. Mit beiden 
Augen sieht man besser.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Unterländer 
(CSU))

Wir werden beide Augen darauf werfen müssen, und das 
ganz genau. Ich kündige jetzt schon an, dass wir in der 
neuen Legislaturperiode einen Antrag auf eine Anhö-
rung mit allen Beteiligten, vor allen Dingen den Organi-
sationen der Behindertenverbände, stellen werden. Es 
ist notwendig, den Bezirken schon im Vorfeld deutlich 
zu machen, dass wir das weiter begleiten; Denn sonst 
macht die Zusammenführung keinen Sinn. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Wie gesagt, wir stimmen dem Gesetzentwurf zur Zusam-
menführung der Eingliederungshilfe zu mit unseren kriti-
schen Anmerkungen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Rednerin: Frau Kollegin 
Ackermann. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Endlich, so kann man sagen, ist es 
gelungen, die Eingliederungshilfe für den ambulanten 
und stationären Bereich in einer Hand zusammenzu-
führen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder zu Ver-
schiebebahnhöfen und Verwerfungen geführt, dass des 
ambulante Bereich bei den Kommunen und der statio-
näre Bereich bei den Bezirken angesiedelt war. Ich kenne 
selbst den Fall eines kleinen Mädchens, das geistig behin-
dert ist und das, weil es sehr betreuungsaufwendig war, 
aus der Pflegefamilie genommen werden und ins Heim 
kommen sollte, weil der Kreis der Meinung war, das Kind 
kostet zu viel. Dass das der Erziehung eines Kindes nicht 
zuträglich und der Kontinuität der Erziehung abträglich 
ist, ist ganz klar. Dieser Entwicklung ist jetzt Gott sei Dank 
durch diese Gesetzesvorlage Einhalt geboten. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Im Mittelpunkt unserer Überlegungen muss stets stehen: 
Wie werden die Menschen, um die es geht, richtig und 
effektiv betreut? Dafür kann die Finanzierung und die Ver-
schiebung kein Gesichtspunkt sein, sondern da geht es 
wirklich nur darum, die richtige Unterbringung, die rich-
tige Wohnform, die richtige Therapie für diese Menschen 
zu finden und anzubieten.

Es ist leider noch nicht gelungen, auch bei der Hilfe 
zur Pflege zu einer gesetzlichen Zusammenführung zu 
kommen. Das ist, wie die Kollegin Steiger bereits ausge-
führt hat, sehr bedauerlich. Es ist auch bedauerlich, dass 
wir diese AGSG immer und immer wieder auf den Tisch 
bekommen, weil es nicht einmal verändert werden kann 
und dann bleiben darf, sondern weil es immer wieder 
neue Gesichtspunkte für Veränderungen gibt und dadurch 
immer wieder neue Beratungen notwendig sind. 

Leider ist die Freude nicht ganz ungetrübt. Wir haben im 
Vorfeld zu diesen Gesetzesberatungen auch Stimmen 
gehört, insbesondere von behinderten Menschen aus 
München – aber ich weiß, es gibt solche Menschen auch 
in anderen Großstädten –, die die Sorge haben, dass die 
bereits bestehenden guten Strukturen der Beratung von 
den Bezirken nicht in der bewährten Form fortgeführt 
werden und dass letztendlich ihre Anlaufstellen, die ihnen 
vertraut sind, die für sie Hilfe und Sicherheit bieten, weg-
rationalisiert werden, von den Bezirken anders geordnet 
werden. Das möchten sie nicht. 

Ich denke, wir sollten dringend an die Bezirke appellieren, 
dass sie diese Strukturen, die gewachsen sind und die 
sich bewährt haben, weiterhin erhalten im Interesse der 
Menschen, die sie nutzen und die dadurch auch in ihrem 
Leben richtig begleitet werden. 

Aber damit nicht genug. Solche Strukturen sind zwar in 
den Städten sehr gut, aber auf dem Land sind sie weit-
gehend nicht vorhanden. Hier kommt eine doppelte Auf-
gabe auf die Bezirke zu. Sie müssen auf der einen Seite 
gute Strukturen bewahren, auf der anderen Seite dort, wo 
die Strukturen fehlen, welche aufbauen. Das sollte sich, 
ganz genau von uns beobachtet, vor unseren Augen 
abspielen. Wir sollten immer wieder hinschauen, wie sich 
die Entwicklung vollzieht. Deshalb halte ich die Idee, nach 
einer gewissen Zeit eine Anhörung darüber stattfinden zu 
lassen, sehr gut.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Es ist auf diesem Gebiet mit dieser rein gesetzlichen 
Zusammenführung natürlich noch lange nicht alles 
erreicht. Wir müssen ein noch wesentlich vielfältigeres 
Angebot an Wohnmöglichkeiten für behinderte Menschen 
finden. Das muss weiter aufgefächert sein, den Bedürf-
nissen mehr angepasst werden. Es muss auch endlich 
wieder erreicht werden, dass behinderte Menschen in 
Werkstätten ihr Mittagessen nicht mehr selbst bezahlen 
müssen. Um diesen einstimmigen Beschluss unseres 
Sozialausschusses scheinen sich die Bezirke überhaupt 
nicht zu scheren. Ich habe nachgefragt: In Mittelfranken 
jedenfalls wird er nicht umgesetzt. 

(Günter Gabsteiger (CSU): Obwohl die gut sind!)

Dieser Gesetzentwurf ist auf jeden Fall ein Schritt in die 
richtige Richtung, obwohl er noch ein bisschen zu kurz 
springt. Ich hoffe, dass wir mit der Hilfe zur Pflege den 
zweiten Schritt in die richtige Richtung tun werden. 
Deshalb werden wir den beiden Änderungsanträgen 
zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Rednerin: Frau Kollegin 
Stamm.

Barbara Stamm (CSU): Herr Präsident, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Ich ergreife das Wort, weil ich 
diesen Gesetzentwurf, den wir heute, wie ich bis jetzt 
gehört habe, gemeinsam verabschieden wollen, für 
äußerst wichtig halte. Ich halte ihn deshalb für besonders 
wichtig, weil wir für die Zukunft gewährleisten wollen, 
dass mit der Zusammenführung der ambulanten und sta-
tionären Eingliederungshilfe den Menschen mit Behinde-
rung Rechnung getragen wird in einer Gesellschaft, die 
auch in Zukunft menschliches und ein humanes Gesicht 
haben muss.

Wir alle – und ich bin dem Kollegen Unterländer und meiner 
Fraktion sehr, sehr dankbar – wünschen uns heute, dass 
die Bezirke, denen wir diese Aufgabe und Verantwortung 
anvertrauen, dass die Verantwortlichen in den Bezirken, 
sowohl die gewählten als auch die in den Verwaltungen, 
dem Auftrag, den das Grundgesetz und die Bayerische 
Verfassung enthalten, gerecht werden. 

(Beifall der Abgeordneten Christa Steiger (SPD))
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Ich glaube, es steht uns gut an, das auch zu tun. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der SPD)

Es steht uns deshalb gut an, weil ich daran denke – und 
ich kann das hier nur noch einmal zum Ausdruck bringen 
–, dass die Eingliederungshilfe – es geht nicht um Sozial-
hilfe – bedeutet, dass Menschen mit Behinderung – und 
ich träume immer noch davon, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, und, Frau Staatsministerin, wenn ich recht 
informiert bin, ist ja die Sozialminister- und -ministerin-
nenkonferenz beauftragt worden, noch einmal darüber 
nachzudenken –, tatsächlich ein eigenes Leistungsge-
setz in Deutschland auf den Weg zu bringen, natürlich 
in der Zuständigkeit der Länder, damit wir endlich den 
Sozialhilfegedanken aus der Eingliederungshilfe heraus-
bekommen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der SPD)

Ich denke dabei an ein Kind, das mit Behinderung zur 
Welt kommt, in eine Familie hineingeboren wird, die es 
annimmt, an ein Kind, das durch Krankheit für die Zukunft 
eine Behinderung mit sich trägt, an Menschen, die schwer 
verunglücken. Das sind Menschen, die nicht Almosen 
von unserer Gesellschaft erwarten, sondern mit der Soli-
darität rechnen können und rechnen müssen. 

Dafür plädiere ich. Es ist die Aufgabe der Bezirke in der 
Zukunft, die Einzelpersönlichkeit derjenigen zu sehen, die 
Eingliederungshilfe benötigen, wo auch immer, sei es in 
den Werkstätten oder in den Wohnheimen oder in der 
Frühförderung. 

(Allgemeiner Beifall)

Noch ein Wort zu dem Bezirk, der heute schon mehrfach 
angesprochen worden ist. Dieser Bezirk hat in einem 
Schreiben an die Familien einen angeblichen Anspruch 
des Bezirkes geltend gemacht, bei dem sich im Nach-
hinein herausstellt, dass dieser Anspruch rechtswidrig 
war. Aber darum geht es mir jetzt nicht; es geht um die 
Sprache, die in diesem Schreiben zum Ausdruck kommt:

Der Bezirk hat im Jahre 2006 circa 135 Millio-
nen Euro für die laufenden Maßnahmen der Ein-
gliederungshilfen und der Hilfe zur Teilhabe auf-
bringen müssen. Im Jahre 2000 waren dies noch 
circa 100 Millionen Euro. 

Und dann bekommen die Eltern weiter mitgeteilt, dass 
diese rasante Kostenentwicklung und die ohnehin pre-
käre Finanzlage die Sozialverwaltung zwinge, gesetz-
lich vorgesehene Ansprüche ausnahmslos geltend zu 
machen, um dem Nachrangigkeitsgrundsatz der Sozial-
hilfe gerecht zu werden. 

Das ist übrigens kein Schreiben von vor 10 oder 
15 Jahren, sondern das Schreiben stammt vom 8. Feb-

ruar 2007. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt 
wissen Sie, was ich meine. Ein solcher Brief darf an eine 
Familie nicht geschrieben werden; 

(Allgemeiner Beifall)

denn die Familie kann nichts für den Anstieg der Einglie-
derungshilfe. Und dann lese ich immer in den Papieren, 
dass die Fallzahlen gestiegen sind. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Es sind Menschen!)

– Es sind Menschen und keine Zahlen. 

(Christa Steiger (SPD): Auch keine Fälle!)

– Es sind auch keine Fälle. Aber die Zahlen nehmen zu. 
Das beginnt schon bei der Geburt von Frühchen, die durch 
den medizinischen Erfolg heute mehr Lebenschancen 
haben als früher; auch die Bewältigung von Krankheiten 
oder die Fortschritte in der Rehabilitation nach schweren 
Unfällen wirken sich aus. Auch die erfreulicherweise län-
gere Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung 
müssen gesehen werden. Das sind offene Baustellen, die 
wir in der Zukunft haben. Wie gehen wir mit Menschen 
mit Behinderung im Alter um? Welche Möglichkeiten und 
Formen des Zusammenlebens haben wir für sie?

Es kann nicht sein, dass wir Menschen mit Behinderung 
mit 45 oder 50 Jahren in Pflegeheime geben, in denen 
das Eintrittsalter bereits heute bei durchschnittlich 87 
Lebensjahren liegt. Wir müssen hier eigene Formen des 
Wohnens und des Zusammenlebens bei der Eingliede-
rung älterer Menschen mit Behinderung selbstverständ-
lich werden lassen, wenn die Familien das nicht mehr 
leisten können. 

(Allgemeiner Beifall)

Jeder von uns hat sicherlich schon Mütter oder Väter 
erlebt, die uns fragen, was sein wird, wenn sie einmal 
nicht mehr sind. Sie selbst haben Sorge dafür getragen, 
40 oder 45 Jahre lang den Sohn oder die Tochter mit 
Behinderung in der Familie zu betreuen. Solche Fami-
lien brauchen die Unterstützung und die Solidarität der 
Gemeinschaft. 

Wofür werbe ich? Ich mache heute keine Vorwürfe, son-
dern ich werbe dafür, bereits durch die Sprache mit den 
Menschen einen Umgang zu pflegen, der die erwach-
senen Menschen mit Behinderung spüren lässt, dass wir 
sie ernst nehmen, wenn sie ein selbstbestimmtes  Leben 
gestalten wollen. Das persönliche Budget – Frau Staats-
ministerin, das ist etwas, wofür Sie zu Recht werben – 
gibt großartige Möglichkeiten für eine solche Gestaltung, 
aber man muss letzten Endes richtig damit umgehen und 
die Eingliederungshilfe zugeschnitten auf die jeweilige 
Persönlichkeit auf den Weg bringen. 

Und nun noch ein Wort zu dem Beispiel, dass es in den 
Werkstätten kein Mittagessen mehr gibt. Das mag jetzt 
etwas lapidar klingen, denn es gibt schon noch ein Mit-
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tagessen, aber es muss bezahlt werden. Die Begrün-
dung, das Mittagessen gehöre nicht zur Eingliederungs-
hilfe, ist eine juristische Begründung, die uns mit auf den 
Weg gegeben wird. Ich dachte eigentlich immer, dass 
ich etwas von Eingliederungshilfe verstehe. Wenn ein 
Mittagessen bedeutet, an einem schön gedeckten Tisch 
zu sitzen, sich am Essen zu freuen, mit anderen zu kom-
munizieren und sich dabei wohlzufühlen, und wenn dann 
dieses Mittagessen nicht zur Eingliederungshilfe gehört, 
dann möge man mir das doch bitte erläutern. Juristisch 
hat man mir das rauf und runter begründet, aber ich 
möchte doch sehr dafür werben, aus der Eingliederungs-
hilfe das zu machen, was sie letztlich ist und vom Gesetz-
geber auch gewollt ist.

(Allgemeiner Beifall)

Präsident Alois Glück: Das Wort hat Frau Staatsminis-
terin Stewens. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen 
Sie mich mit dem letzten Gedanken anfangen, den die 
Kollegin Stamm vorgetragen hat, dem Mittagessen für 
sogenannte Werkstattgänger. Wir wissen alle, dass hier 
zurzeit eine ausgesprochen unbefriedigende Situation 
besteht, die trotzdem „rechtssicher“ ist, liebe Barbara 
Stamm. Auch das wissen wir. Die sauberste Lösung wäre, 
das Bundesgesetz zu ändern. 

Ich möchte hier klar und deutlich an das verantwortliche 
Bundesarbeits- und Sozialministerium Folgendes sagen. 
Damals bei den Sozialreformen ist klar und deutlich von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft gesagt worden, dass 
die Werkstattgänger dann, wenn es entsprechend for-
muliert wird, keinen Anspruch mehr auf das Essensgeld 
haben. Trotzdem hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales das Gesetz so formuliert, dass es solche 
Fälle wie den zitierten gibt und wir als bayerisches Sozial-
ministerium nur sagen können, die Leistung ist, wenn sie 
gegeben wird, eine freiwillige Leistung der Bezirke. Die 
sauberste Lösung wäre, wie gesagt, eine bundesgesetz-
liche Änderung auf den Weg zu bringen. 

Das alles spielt zusammen, da man auch immer vernetzt 
denken muss. Und wir wissen, dass all diese Probleme 
gerade bezüglich des selbstbestimmten Lebens für Men-
schen mit Behinderung eine wichtige und intensive Rolle 
spielen, wenn wir jetzt über diesen Gesetzentwurf reden, 
und es ist sehr wichtig, dass wir uns dieser Problematik 
sehr verantwortungsbewusst und vertieft annehmen. 

Heute reden wir über einen Gesetzentwurf, der zwei 
Teile hat. Zum einen ist es die Zusammenführung der 
ambulanten und stationären Eingliederungshilfe bei den 
Bezirken, und zum anderen geht es um die Vereinfachung 
und Verlängerung des Belastungsausgleichs von Hartz 
IV bei den Kommunen. Das sind die beiden Teile, die in 
dem Änderungsgesetz zum AGSG gemeinsam geregelt 
werden sollen. 

Ich denke, bei der Thematik Eingliederungshilfe der 
Bezirke sind wir uns in den Zielen des Gesetzes einig. Es 

freut mich übrigens, dass es hierzu keine Differenzen im 
Landtag gibt. 

Wichtig für uns ist, dass wir alle Bereiche der Eingliede-
rungshilfe für die Menschen in eine Hand bekommen. 
Wir erreichen damit eine raschere und zielgenauere Leis-
tungserbringung und vermeiden Zuständigkeitskonflikte. 
Wir verhindern darüber hinaus diese leidigen Verschiebe-
bahnhöfe, wenn ambulante Eingliederungshilfen in den 
Händen der Landkreise kostenintensiv für den einzelnen 
Landkreis sind und man vor diesem Hintergrund bemüht 
ist, die Betroffenen in den stationären Bereich abzu-
schieben, um damit die Verteilung der Kosten über die 
Bezirksumlage zu erreichen.

(Beifall der Abgeordneten Barbara Stamm 
(CSU))

Wir wissen bereits seit Langem, dass das nicht sehr effi-
zient ist und auch nicht sehr menschenfreundlich. 

Auch das möchte ich ganz klar sagen. Denn wir wollen 
– das ist das weitere Ziel unseres Gesetzes – einen ver-
stärkten Ausbau des ambulanten Sektors, weil es schlicht 
und einfach für uns unabdingbar notwendig ist, dass Men-
schen mit Behinderung stärker in modernen Wohnformen 
wie Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften usw. ganz 
selbstbestimmt eigenverantwortlich leben können. Ich 
denke, da sind wir uns auch einig, da haben wir noch 
einiges nachzuholen. Wir wollen, dass die Wünsche der 
Leistungsberechtigten, die sehr häufig ambulante Hilfe-
stellungen bevorzugen, weil sie im vertrauten Wohnum-
feld verbleiben wollen, besser berücksichtigt werden. 
Ich denke auch, dass es gut ist, dass alle Beteiligten, die 
Wohlfahrtsverbände, die kommunalen Spitzenverbände 
und alle Parteien im Bayerischen Landtag der Ansicht 
sind, dass diese Verlagerung sinnvoll und richtig ist. 

Es sind von der SPD unterschiedliche Befürchtungen laut 
geworden und heute auch von der CSU geäußert worden, 
dass sich die Leistungen bei der Verlagerung auf die 
Bezirke verschlechtern würden. Frau Kollegin Steiger,

(Christa Steiger (SPD): So habe ich es nicht for-
muliert!)

bei den Vereinbarungen, die Kosten- und Leistungsträger 
schließen, ist der Staat außen vor. Was ich mache – da 
können Sie sicher sein, dass ich das mache; das habe ich 
im Rahmen der Frühförderung gemacht, und das habe 
ich jetzt auch im Bereich der Rahmenvereinbarungen 
gemacht –, ist, dass ich mit den Bezirken verhandle. Ich 
habe es auch erreicht, dass die Bezirke gesagt haben, sie 
steigen in alle bestehenden Verträge ein. Damit haben wir 
zumindest für das erste Jahr Rechtssicherheit erreicht. 
Sie können ganz sicher sein – Kollege Dr. Beyer war 
selber mit dabei –, dass ich die Bezirke gewaltig ermahnt 
und ihnen gesagt habe: Ich möchte, dass diese Rahmen-
vereinbarungen abgeschlossen werden.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Ich habe Sie schon 
gelobt!)
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– Danke schön. Ich wollte es nur sagen, weil Ihre Kollegin 
dieses angemahnt hat.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wenn sie wollen, geht 
das!)

– Genau. Deswegen wollte ich das noch einmal klar und 
deutlich sagen. 

Wichtig ist jetzt, dass die Bezirke auch im Bereich der 
ambulanten Eingliederungshilfe ortsnah beraten. Da gibt 
es in etlichen Bezirken schon Gedanken über Außen-
sprechtage und Außenstellen, um wirklich vor Ort bei den 
Menschen mit Behinderung zu sein.

Vielleicht noch ein Wort zu einem eigenständigen Leis-
tungsgesetz. Wir von der Union, liebe Barbara, waren 
schon immer für das eigenständige Leistungsgesetz. 
Damals hat Rot-Grün kein eigenständiges Leistungsge-
setz verabschiedet. Ich möchte dazusagen, dass ich in 
Berlin noch immer am Verhandeln bin. Ich bin in Berlin 
auch am Verhandeln in der Arbeits- und Sozialminister-
konferenz. 

Lassen Sie mich noch kurz sagen – mein Blick geht schon 
auf die Uhr –, was ich schon für wichtig halte, gerade für 
ältere Menschen mit Behinderung, dass wir uns durchaus 
bei der Reform der Pflegeversicherung überlegen müssen, 
dass ältere Menschen mit Behinderung auch die Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung abholen können, die 
sie, wenn sie – so wie wir vielleicht im Alter – pflegebe-
dürftig sind und zu Hause wohnen, als ambulante Hilfe-
leistung bekommen. Da bin ich der Ansicht, dass man die 
stationären Wohnheime im Bereich der Behindertenhilfe 
genauso bewerten muss wie das Zuhause. 

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Unterländer 
(CSU))

Denn diese Menschen leben 30, 40 Jahre in den Behin-
derteneinrichtungen. Deswegen möchte ich nicht, dass 
Pflegeeinrichtungen für diese Menschen mit Behinderung 
aufgemacht werden

(Beifall der Abgeordneten Barbara Stamm 
(CSU))

und diese Menschen dann das Zuhause wechseln 
müssten. Wenn wir die echte Teilhabe haben wollen, 
dann müssen wir die Menschen mit Behinderung ganz 
normal auch in der Pflegeversicherung behandeln. Auch 
das wäre ein ganz wichtiges sozialpolitisches Anliegen. 
Ich sage dies nur, um ein Stück weiterzugehen und deut-
lich zu machen, was wir tatsächlich wollen.

Zur SPD nochmal: Ich glaube, Ihr Antrag, sozusagen 
einzelne Städte auszunehmen – die Optionslösung – 
ist abgelehnt worden, weil das zu einer gespaltenen 
Bezirksumlage führen würde. Das hätte ich persönlich für 
problematisch gehalten.

(Christa Steiger (SPD): Das lässt sich alles 
rechnen!)

Bei der Hilfe zur Pflege ambulant und stationär zusam-
menzulegen – da haben wir einen Ministerratsbeschluss. 
Aber auch hier bin ich der Ansicht, lasst uns erst einmal 
die Eingliederungshilfe im Jahr 2008 gut auf den Weg 
bringen und die Unsicherheiten bei den betroffenen Men-
schen herausnehmen. Dann lasst uns Schritt für Schritt 
vorgehen und im nächsten Jahr die Hilfe zur Pflege ent-
sprechend verlagern. Der Ministerratsbeschluss sieht hier 
vor, diese vollständig auf die kommunale Ebene zu verla-
gern. Auch hier möchte ich ganz klar sagen: Im Bereich 
Hilfe zur Pflege, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 
sind wir alle betroffen. Da haben wir einen wesentlich grö-
ßeren Betroffenheitskreis: alle, die alt werden. Vor diesem 
Hintergrund denke ich schon, dass man eine ortsnahe, 
kommunale Lösung wählen muss. Entsprechend ist der 
Ministerratsbeschluss abgefasst.

Ich möchte noch ganz kurz, weil es etwas kompliziert 
ist – es ist heute in der Diskussion von den Mitgliedern 
des Landtags gar nicht aufgeworfen worden –, etwas 
zum zweiten Teil des Gesetzentwurfes sagen. Das ist die 
Verlängerung und die Vereinfachung des Belastungsaus-
gleichs zu Hartz IV. Wir wissen, dass wir den Belastungs-
ausgleich immer zeitversetzt machen, also im Jahr 2007 
für das Jahr 2006. Wenn wir den Belastungsausgleich 
für das Jahr 2006 anschauen, der im Jahr 2007 gemacht 
werden muss, dann wissen wir, dass wir für das Jahr 
2006 ein Defizit von 22 Millionen Euro verzeichnen. Vor 
diesem Hintergrund haben wir die kommunalen Spitzen-
verbände angeschrieben. Wir haben uns mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden zusammengesetzt und haben 
gleichzeitig gesagt, dass der Belastungsausgleich, also 
der Pool, im Jahr 2008 nochmals jeweils mit den 22 Milli-
onen Euro angefüllt werden muss und dass wir dann über 
diese 22 Millionen Euro – in dem Fall zeitversetzt für zwei 
Jahre – den Kommunen die Defizite ausgleichen werden. 
Vom Grundsatz her werden wir verstärkt auf Pauschalen 
beim kommunalen Belastungsausgleich umstellen. Aller-
dings wird die Beteiligung an Unterkunfts- und Heizkosten 
zurzeit noch spitz abgerechnet, soll aber in Zukunft nicht 
mehr spitz abgerechnet werden, sondern dann auch als 
Pauschale gegeben werden.

Der Freistaat gibt seine Entlastungen im Bereich Wohn-
geld an die Kommunen weiter, und auch die werden sich 
erhöhen. Summenmäßig wird es im Jahr 2006 bei 40,5 
Millionen Euro sein, im Jahr 2007 bei 44,2 Millionen Euro. 
Die Bezirke haben hier noch einmal 5 Millionen Euro im 
Bereich des Fonds zugegeben, sodass das von 45 auf 
50 Millionen Euro angehoben worden ist und wir im End-
effekt für 2006 und 2007 sagen können, dass ein inter-
kommunaler Belastungsausgleich auf den Weg gebracht 
werden wird, der die tatsächlichen Belastungen der Kom-
munen im Bereich der Sozialreformen dann auch wirklich 
ausgleicht. Das ist eine hervorragende Leistung des Frei-
staats, meine Damen und Herren, eine Leistung, die nur 
Bayern für seine Kommunen erbringt. Deutschlandweit 
wird da durchaus neidisch auf Bayern geblickt, weil wir 
diesen interkommunalen Ausgleich geschafft haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Günter Gabsteiger 
(CSU))

Wenn wir im Bereich Pflege ambulant und stationär auch 
noch auf die kommunale Ebene verlagern wollen, dann 
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müssen wir, meine Damen und Herren, weil wir auch da 
unterschiedliche Belastungen bei den Landkreisen und 
kreisfreien Städten haben, den interkommunalen Aus-
gleich ebenfalls leisten, um vor Ort die entsprechende 
Akzeptanz für diese Zuständigkeitsverlagerung auf die 
Kommunen zu erreichen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kommunen, 
dass jeder Bürgermeister, jeder Landrat, jeder Gemein-
derat und Stadtrat sich mit der demografischen Entwick-
lung in einer ganz anderen Art und Weise auseinander-
setzen müssen. Ähnlich wie bei der Eingliederungshilfe 
brauchen wir wesentlich stärker ambulante Wohnformen, 
Wohngemeinschaften. Wir brauchen mehr Tages- und 
Nachtpflegestationen, um einer älter werdenden Bevöl-
kerung tatsächlich signalisieren zu können: Ihr könnt 
möglichst lange selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
in den eigenen vier Wänden wohnen. 

Genau da haben wir die tiefen Berührungspunkte in 
unserer Politik für die Menschen, die der Eingliederungs-
hilfe bedürfen. Ich bitte, klar zu sagen, worum es geht. Es 
macht mich manchmal traurig, wenn ich höre, dass Men-
schen, die über 65 Jahre alt sind, keine Eingliederungs-
hilfe mehr benötigen würden. Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, hier geht es um tages-
strukturierende Maßnahmen für ältere Menschen, und 
diese Maßnahmen brauchen diese Menschen schlicht 
und einfach. 

Mit dem Gesetzentwurf sind wir in Bayern auf einem sehr 
guten Weg, um gerade die Situation der Menschen mit 
Behinderung nachhaltig zu verbessern.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächster Redner: Herr Kollege 
Wahnschaffe.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Herr Präsident, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich habe mich zu Wort gemeldet, 
denn, Frau Staatsministerin Stewens, zu so viel Eigenlob 
besteht eigentlich kein Anlass.

(Beifall bei der SPD)

Nicht alles, was Sie hier so rosig dargestellt haben, ist 
für die Menschen, um die wir uns kümmern müssen. 
Ich finde es sehr beeindruckend, Frau Kollegin Stamm, 
was Sie hier gesagt haben. Ich möchte das auch deut-
lich unterstreichen: Es handelt sich um Menschen, die für 
sich die geringste Lobby haben, einmal abgesehen von 
Vereinigungen, die Sie angeführt haben. Diese Menschen 
gehörten zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft. 
Um sie müssen wir uns deshalb in besonderer Weise 
kümmern. 

Ich habe mich aber vor allem deshalb zu Wort gemeldet, 
Frau Staatsministerin, weil ich es nicht im Raum stehen 
lassen kann, dass Sie wieder einmal auf den Bundesge-
setzgeber gezeigt und gesagt haben: Der Bundesgesetz-
geber hat unsauber gearbeitet. Sie sagten: Wir könnten 

uns da nicht einigen.  Wo waren Sie denn im Bundesrat, 
als dieses Gesetz beschlossen worden ist? – Sie hatten 
doch damals bereits die Mehrheit im Bundesrat und 
hätten das Gesetz verändern können. Ich kann mich aber 
nicht erinnern, dass Sie initiativ geworden wären. Das ist 
das eine.

(Beifall bei der SPD)

Das andere ist Folgendes, und in dieser Frage stimme 
ich Ihnen zu: Es muss im Interesse der Menschen eine 
Lösung gefunden werden, die nicht darauf hinausläuft, 
dass die Eingliederungshilfe nur als freiwillige Leistung 
gewährt wird. Vielmehr muss es sich um eine Maßnahme 
handeln, auf die diese Menschen Anspruch haben. Ein 
Mittagessen ist eben ein Anspruch, den sie als Eingliede-
rungshilfe erhalten sollen und müssen. Das ist eine ganz 
klare Sache. 

Nun zu dem Gesetzentwurf, den wir heute hier beraten. 
Sie sagen, der Bundesgesetzgeber hat unsauber gear-
beitet. Wir haben wiederholt darauf hingewiesen – und 
das zieht sich seit dem Jahr 2006 durch die Debatte –, 
denn das Gesetz ist mehrfach geändert worden, dass 
die Änderungen auch mit enormen Einsparmaßnahmen 
verbunden waren. Ich erinnere nur an die Einsparungen, 
die Sie beim AGSG mit Ihrer Mehrheit in diesem Hause 
beschlossen haben. Sie haben damit entschieden, dass 
es für stationäre Pflegeeinrichtungen keine Finanzierung 
mehr geben wird. Das steht nun ausdrücklich in diesem 
Gesetz. Sie haben die Verantwortung für die ambulante 
Versorgung auf die Kommunen abgeschoben, obwohl 
der Bundesgesetzgeber Ihnen auferlegt hat, für die not-
wendige Infrastruktur sowohl im ambulanten als auch im 
stationären Bereich Sorge zu tragen.

An diesem Gesetz haben Sie sogar derart „sauber“ 
gearbeitet, dass es notwendig war, einen Nachtrag ein-
zureichen und darüber hinaus über die CSU-Fraktion 
Formulierungsveränderungen nachzuschieben. Das war 
notwendig, weil Ihr Gesetz so unsauber gearbeitet war. 
Bevor man mit dem Finger auf den Bundesgesetzgeber 
zeigt, sollte man besser mit dem Finger an die eigene Nase 
fassen und sich fragen: Haben wir das richtig gemacht? 
Wir haben Ihnen jedenfalls empfohlen, das kann ich nur 
wiederholen, den Gesetzentwurf, wie er nun zur Abstim-
mung steht, nicht vorzulegen, sondern ein Gesamtkon-
zept zu erarbeiten. Bei einem Gesamtkonzept hätten wir 
schlüssig entscheiden können, ob die gefundene Lösung 
richtig ist oder ob sie eine gewisse Schieflage hat.

Nun noch zum Schluss, weil hier anscheinend ein bis-
schen die Stunde „Wünsch Dir was“ ist: Ich möchte 
anmerken, dass die Integrationsfirmen schon wieder 
erhebliche Nöte haben. Die Briefe haben Sie doch sicher 
auch bekommen. Die Firmen haben Probleme, weil die 
Ausgleichsabgabe so knapp ausfällt, dass die Einrich-
tungen auf Dauer nicht mehr in der Lage sein werden 
– wenn die Kürzungen weiterhin durchgehalten werden 
sollten –, ihren Betrieb wie bisher aufrechtzuerhalten. Das 
wäre eine Katastrophe; denn die Menschen, die in diesen 
Firmen beschäftigt sind, haben keine Chance, auf dem 
ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Der Finanzminister 
hat vorhin schon etwas über den Nachtragshaushalt 2008 
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gesagt. Deshalb unser Appell an Sie: Wir hoffen, dass Sie 
in diesem Punkt gemeinsam mit dem Finanzminister han-
deln werden.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Ich habe keine weiteren Wort-
meldungen. – Eine Wortmeldung, Frau Staatsministerin? 
– Bitte, Frau Staatsministerin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium):  
Herr Kollege Wahnschaffe, ich möchte ganz grundsätz-
lich und klar sagen: Die Union hat immer gesagt, sie hätte 
lieber ein eigenständiges Leistungsgesetz für die Men-
schen mit Behinderung. Wir haben damals im Bundesrat 
zugestimmt, weil wir uns letztendlich sagten, wenn wir 
dieses Gesetz ablehnen, dann wird es sehr schwierig. 
Manchmal ist der Spatz in der Hand eben besser als 
die Taube auf dem Dach. Das war der Hintergrund, mit 
diesem Vergleich kann man ihn relativ gut verdeutlichen.

Wir haben bei der Frühförderung Schwierigkeiten gehabt, 
das wissen Sie ganz genau, weil das Gesetz unsauber 
formuliert war.

Nun zu dem bayerischen Gesetz. Hierzu möchte ich klar 
und deutlich sagen: Wir haben keineswegs unsauber 
gearbeitet. Herr Kollege Wahnschaffe, ich lade Sie ein, 
sich die Zahlen der Kommunen im Belastungsausgleich 
zu Hartz IV anzusehen.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Ich spreche nicht 
vom Belastungsausgleich!)

– Doch, das ist der von der Union, von der CSU nach-
gereichte Antrag, nichts anderes. Sie sollten sich vorher 
informieren, wenn Sie darüber sprechen.

(Christa Steiger (SPD): Kommen Sie doch nicht 
immer mit diesen Vorwürfen! – Zuruf des Abge-
ordneten Joachim Wahnschaffe (SPD))

– Nein, Sie sollten sich einmal exakt informieren. Ich kann 
Ihnen hier ganz ehrlich sagen, dass wir keine andere 
Chance hatten. Wir mussten ganz genau durchrechnen. 
Das Statistische Landesamt hat die Zahlen alle noch 
einmal geprüft und verifiziert, und diese Zahlen haben 
wir leider Gottes erst sehr spät bekommen. Vor diesem 
Hintergrund haben wir dann unsere Fraktion gebeten, 
Änderungsanträge, die diese Zahlen berücksichtigen, 
einzubringen. Wir haben den kommunalen Belastungs-
ausgleich für das Jahr 2006 haben wollen. Anderenfalls 
hätten wir das Gesetz nicht auf den Weg bringen können. 
Das hat dann auch bei den FAG-Verhandlungen seinen 
Niederschlag gefunden. Daraus aber auch nur annähernd 
zu schließen, dieses Gesetz sei unsauber gearbeitet, nur 
weil wir die Daten vom Statistischen Landesamt etwas 
später bekommen haben, das halte ich, Herr Kollege 
Wahnschaffe, für unredlich.

Nun zu den Integrationsämtern: Kein Land in Deutsch-
land zahlt so viel für die Integrationsfirmen wie Bayern. 
Weil die Ausgleichsabgabe zurückgegangen ist, haben 
wir gesagt, wir werden im nächsten Jahr um 5 % kürzen. 
Wir haben angekündigt, in drei Jahresschritten um 15 % 
zu kürzen. Im ersten Jahr werden wir 5 % kürzen, im 
zweiten Jahr 10 % und im dritten Jahr 15 %. Ich habe 
diese stufenweise Kürzung auch deshalb politisch auf 
den Weg gebracht, weil ich denke, wir müssen versu-
chen, noch zusätzliche Mittel aus der Ausgleichsabgabe 
zu bekommen. Deshalb haben wir dieses stufenweise 
Vorgehen gewählt. Wir haben gleichzeitig den Integra-
tionsämtern gesagt, dass wir um 5 % kürzen müssen. 
Es gibt da nämlich noch einen anderen Hintergrund. Wir 
haben auch neue Integrationsfirmen, die wir in die För-
derung mit hineinnehmen wollen. Das halte ich auch für 
gerechter. Andernfalls hätten wir sagen müssen, dass wir 
keine neuen Integrationsfirmen in die Förderung hinein-
nehmen werden. Wie gesagt, deshalb gibt es stufenweise 
Kürzungen. Im Haushalt 2009/2010 wird das vielleicht 
wieder ganz anders aussehen. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Es gibt eine weitere Wortmel-
dung: Frau Kollegin Steiger.

Christa Steiger (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Frau Staatsministerin, Sie haben gerade die Aus-
gleichsabgabe angesprochen und darauf hingewiesen, 
dass der Freistaat Bayern bei den Integrationsfirmen so 
viel zahlt. Wenn man sich auf den Tabellen ansieht, was 
die einzelnen Länder mit der Ausgleichsabgabe machen, 
stellt man fest, dass es sehr unterschiedlich ist. Bayern 
steht dabei nicht immer an der Spitze. 

Ich will Ihnen aber auch noch etwas anderes sagen. Ihnen 
ist sicherlich der Bericht des Obersten Rechnungshofes 
bekannt. Er führt aus, dass in den Jahren 2000 bis 2005 
knapp zwei Millionen Euro aus der Ausgleichsabgabe für 
die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben worden sind. Mit 
großem Aufwand sind Präsentationen auf verschiedenen 
Messen gefördert worden. Das fehlt den Menschen in 
den Werkstätten, das fehlt den Menschen in den Integra-
tionsfirmen, und das fehlt den Integrationsfachdiensten. 

Ein Weiteres noch: In den Jahren zwischen 1996 und 
2005 sind mindestens drei Millionen Euro für letztlich nicht 
oder zumindest nicht dauerhaft eingesetzte Software 
aufgewendet worden. Auch das fehlt den Menschen mit 
Behinderung in den Werkstätten und in den Integrations-
firmen, und es fehlt den Integrationsfachdiensten. Rund 
fünf Millionen Euro sind damit quasi in den Sand gesetzt 
worden, die bei den Menschen, die das Geld brauchen, 
hätten ankommen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Eine weitere Wortmeldung: Frau 
Staatsministerin.
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Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Kollegin Steiger, dazu möchte ich noch etwas sagen. 
Ich bekomme ständig von Messen, zum Beispiel von der 
Main-Franken-Messe und auch von anderen Messen, 
Anfragen. Wir haben 2004 jegliche Messepräsenz ein-
gestellt. Im Nachtragshaushalt 2004 haben wir die Mittel 
dafür gestrichen. Seither haben wir jegliche Präsenz des 
Sozialministeriums bei allen regionalen und bei allen 
großen Messen komplett eingestellt. Ich bekomme von 
vielen Kommunalpolitikern – auch mit Unterstützung der 
Abgeordneten – Schreiben mit der Bitte, doch endlich 
wieder auf Messen präsent zu sein. Ich sage immer Nein, 
weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Geld 
für andere Aufgaben besser investieren können. 

Präsident Alois Glück: Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim-
mung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/8865, 
die Änderungsanträge auf Drucksachen 15/9282 und 
15/9458 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des 
federführenden Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik auf Drucksache 15/9514 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik empfiehlt bei der Zweitberatung des 
Gesetzentwurfs Zustimmung mit der Maßgabe von Ände-
rungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endberatung dieser 
Beschlussempfehlung zu, allerdings mit der Maßgabe 
weiterer Änderungen. Im Einzelnen verweise ich auf die 
Drucksache 15/9514. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion 
und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Niemand. Stimmenthaltungen? – Auch 
niemand. Dann ist es einstimmig so beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein-
facher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen zustimmen will, den bitte ich sich vom 
Platz zu erheben. – Gegenstimmen? – Niemand. Stimm-
enthaltungen? – Auch niemand. Damit ist das Gesetz 
einstimmig so angenommen. Es hat den Titel: „Zweites 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze“.

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung haben die Änderungsanträge 
auf den Drucksachen 15/9282 und 9458 ihre Erledigung 
gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungs-
punkte 20 und 21 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes (Drs. 15/9147) 
– Zweite Lesung –

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) (Drs. 15/9201) 

Eingabe 
betreffend die Übernahme der Kosten für die soge-
nannten „übrigen Lernmittel“ an Grundschulen  
Az.: (BI.0900.15)

Zum Änderungsantrag auf Drucksache 15/9201 wurde 
von den GRÜNEN eine namentliche Abstimmung bean-
tragt. Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von 20 Minuten 
je Fraktion vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Erster 
Redner ist Herr Kollege Eisenreich.

Georg Eisenreich (CSU): Herr Präsident, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Wir behandeln zum wiederholten 
Male das Thema Büchergeld. Zu diesem Thema ist schon 
so viel gesagt worden, sodass ich die 20 Minuten nicht 
ausschöpfen muss. 

(Widerspruch des Abgeordneten Hans-Ulrich 
Pfaffmann (SPD))

– Herr Pfaffmann schöpft sie schon aus. Wir freuen uns 
darauf.

Vorweg verweise ich auf die ausführlichen Stellung-
nahmen zu diesem Thema im Ausschuss und hier im 
Plenum. In dem heute uns vorliegenden Gesetzentwurf 
der Staatsregierung soll geregelt werden, dass zur Erhe-
bung des Büchergeldes keine Pflicht besteht, sondern 
dass die Erhebung ins Ermessen der Kommunen gestellt 
wird. Zur Einführung des Büchergeldes sage ich nichts. 
Ich verweise dazu auf meine vorangegangenen Ausfüh-
rungen. 

Zunächst einmal eine Feststellung: Das Büchergeld 
soll im nächsten Schuljahr abgeschafft werden. Das ist 
eine gute Nachricht. Vielleicht können wir uns zumin-
dest darauf verständigen. Diese Abschaffung ist mög-
lich geworden, weil Bayern eine solide Haushalts- und 
Finanzpolitik betrieben und sich deshalb finanzielle Spiel-
räume erarbeitet hat. Aufgrund der soliden Finanzpolitik 
müssen wir diese Spielräume nicht wie andere Länder 
zum Stopfen von Löchern verwenden, sondern haben 
jetzt die Möglichkeit, Maßnahmen wie die Abschaffung 
des Büchergeldes zu finanzieren. Ich verweise zum wie-
derholten Male darauf, dass Bayern das einzige Land 
ist, das die Beteiligung der Eltern wieder abschafft. Des-
wegen müssen wir uns diese Maßnahme nicht ständig 
zerreden lassen. Das ist ein Erfolg, und auf diesen Erfolg 
können wir auch stolz sein. Die solide Haushaltspolitik 
zahlt sich für die Bürgerinnen und Bürger aus. 
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Jetzt geht es um die Abschaffung selbst. Für das nächste 
Schuljahr brauchen wir eine Neuregelung. Zuständig für 
den Sachaufwand sind die Kommunen. Unser Ziel ist es, 
zu einer gemeinsamen Finanzierung der Lernmittel durch 
Freistaat und Kommunen zurückzukehren. Vor einigen 
Wochen ist schon ein Gesetzentwurf von der SPD einge-
bracht worden, der zwar abgelehnt worden ist. Den Vor-
schlag, die Kosten wieder in ein Drittel und in zwei Drittel 
aufzuteilen, unterstützen wir aber auch.

Damit wir aber wissen, auf welcher Basis die zwei Drittel 
oder das eine Drittel berechnet werden müssen, muss erst 
einmal in Erfüllung der Revisionsklausel des Gesetzes der 
Bücherbedarf festgestellt werden. Dann haben wir auch 
eine vernünftige Grundlage, um die Finanzierung der 
Bücher dauerhaft für die Zukunft zu regeln. Das ist für 
das nächste Schuljahr gedacht. 

Uns geht es jetzt um das eine laufende Schuljahr, also um 
die Übergangsphase. Für uns war klar, dass für dieses 
Jahr nach wie vor die Pflicht zur Erhebung des Bücher-
geldes gilt. Das ist von den Vertretern der kommunalen 
Spitzenverbände nicht unterstützt worden. Diese haben 
gewünscht, dass die Pflicht zur Erhebung abgeschafft 
wird und dass es ins Ermessen der jeweiligen Kommune 
gestellt wird, ob das Büchergeld erhoben wird, weil die 
Lage vor Ort unterschiedlich ist. Eine Ermessensrege-
lung anstelle einer verpflichtenden Regelung lässt fle-
xible Lösungen zu. Genau diesem Wunsch trägt jetzt der 
Gesetzentwurf Rechnung. Die Kommunen können vor 
Ort entscheiden. Für das eine Jahr zahlt der Freistaat 
Bayern weiterhin seine vier Euro wie bisher. Wir haben 
damit ein klares Ergebnis, es besteht auch Rechtssicher-
heit und die Kommunen haben die Möglichkeit für flexible 
Lösungen. 

Jetzt kommen wir noch zu der Eingabe. Die Petenten 
sind aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse vom Bücher-
geld befreit. Das ist übrigens ein Beleg dafür, dass die 
Regelung zum Büchergeld sozial abgefedert war. 

Wie überall gibt es an der Schule aber weitere Kosten, 
zum Beispiel für Arbeitshefte. Die Rechtslage ist klar: 
Diese Kosten sind von den Eltern zu tragen. Herr Pfaff-
mann, da stimme ich Ihnen zu: Auch ich sehe politischen 
Handlungsbedarf; daran besteht überhaupt kein Zweifel.

(Simone Tolle (GRÜNE): Dann ist „Material“ das 
Beste!)

Hier besteht politischer Handlungsbedarf. Jetzt stellt 
sich aber die Folgefrage: Handlungsbedarf bei wem? 
Sie sagen, dies sei ein Punkt, den wir im Rahmen der 
Lernmittelfreiheit zu regeln hätten. Wenn man das wei-
terdenkt, muss man sagen: Lernmittel und Bücher sind 
Sachaufwand; damit sind grundsätzlich die Kommunen 
zuständig. Das würde bedeuten, dass wir die Kommunen 
zusätzlich belasten würden; wenn es auch hier eine 
gemeinsame Finanzierung gäbe, dann würden die Kom-
munen zumindest mitbelastet. 

Die nächste Frage, die sich anschließt, lautet: Ist es 
richtig, dieses Thema im Rahmen der Lernmittelfreiheit 

anzugehen? – Nein, das ist es nicht. Systematisch richtig 
ist es, das im Rahmen von ALG I und ALG II auf Bundes-
ebene zu regeln, z. B. im Rahmen des Familienzuschlags. 
Dieser wird zurzeit überarbeitet; er soll und muss auch 
angepasst werden. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt 
eine systematisch falsche Zwischenlösung zu machen. 
Daher lautet der Vorschlag: § 80 Nummer 4 unserer 
Geschäftsordnung anzuwenden. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Pfaffmann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht auto-
risiert): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Lieber Herr Eisenreich, Sie haben recht: Seit 
zwei Jahren debattieren wir nun in diesem Hause über 
das Büchergeld. Ich sage Ihnen: Das hätten wir uns alles 
sparen können, wenn Sie mit diesem Blödsinn gar nicht 
erst angefangen hätten.

(Beifall bei der SPD)

Wir hätten uns die Debatten und die Auseinanderset-
zungen sparen können; denn das Büchergeld ist, bleibt 
und war eine völlig überflüssige Maßnahme, ein Angriff auf 
die Lernmittelfreiheit. Das hätten wir alles nicht gebraucht. 
Es wäre dann hier auch nicht so oft zum Gegenstand von 
Plenardebatten geworden.

Zwei Vorbemerkungen zu Ihrer Wortmeldung. Sie haben 
gesagt – das ist ja nun wie Weihnachten –, dass Sie 
unseren Gesetzentwurf ebenfalls unterstützen, zu der 
Finanzierung aus Sachmitteln zurückzukehren. Das haben 
Sie eben gesagt. Ich frage mich aber: Warum haben Sie 
denn dann unserem Gesetzentwurf nicht zugestimmt? 

(Beifall bei der SPD)

Das ist doch komisch. Sie können sich doch nicht hier 
hinstellen und sagen: Sie haben schon recht, aber wir 
lehnen das trotzdem ab. Das riecht nach ideologischer 
Politik, nach nichts anderem. Das ist weder sachgerecht 
noch den Kommunen noch den Eltern dienlich, lieber 
Herr Eisenreich.

(Beifall bei der SPD)

Ich stelle eine zweite Frage. Sie sagen, das Büchergeld 
soll nächstes Jahr abgeschafft werden. Wir freuen uns 
schon auch. Ich stelle aber die Frage: Warum denn erst 
nächstes Jahr? Wenn Sie der Meinung sind, so wie das 
ja auch immer wieder vom Herrn Minister verkündet wird, 
dass Sie jetzt die Familien entlasten wollen, warum dann 
erst nächstes Jahr? Machen Sie es doch gleich. Das ist 
doch die bessere Lösung. Das verstehe ich nicht. Das 
ist doch keine vernünftige Politik. Wenn man eine Mei-
nung hat, dann sollte man sie umsetzen und das nicht in 
Etappen immer wieder auf die lange Bank schieben. Das 
zu Ihrer Wortmeldung. 
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Auf die Petition komme ich noch zu sprechen. Ich 
möchte trotzdem noch einen kleinen Rückblick, lieber 
Herr Eisenreich, auf dieses Thema machen. Ich habe es 
schon angedeutet: Es geht nicht nur darum, dass Sie ein 
Gesetz gemacht haben, das Eltern verpflichtet, 20 oder 
40 Euro zu zahlen. Darum geht es nicht alleine. Es geht 
darum, dass Sie mit diesem Gesetz vor drei Jahren einen 
Angriff auf die Lernmittelfreiheit gestartet haben. Das ist 
das Entscheidende. Deswegen ist es auch gut, dass man 
darüber immer wieder spricht. Es geht nicht nur um 20 
oder 40 Euro. Sie wollten in Bayern die Lernmittelfreiheit 
abschaffen. Das ist Ihnen Gott sei Dank nicht gelungen. 

Ich verstehe das nicht. Die bayerische Schulpolitik 
benachteiligt heute schon die Kinder aus schlechter 
gestellten Familien. Das wissen Sie doch ganz genau. 
Die Pisa-Studie hat das wieder ergeben. Das wird auch 
so bleiben. Es geht einfach um die Bildungsgerechtigkeit. 
Ich finde, dass es unerträglich ist – liebe Frau Stamm, 
Sie haben das vorher im Rahmen der Sozialgesetzge-
bung angesprochen –, dass Kinder in diesem Lande ein 
Armutsrisiko sind.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Sie haben mit diesem Gesetz noch mehr Gebühren 
– dazu gehören übrigens genauso die Studiengebühren – 
geschaffen und weiter dazu beigetragen, dass Kinder ein 
Armutsrisiko sind. Sie haben nämlich die Schulkosten für 
Familien erhöht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. 

Wir brauchen keine Gebühren, die die Familien, vor allen 
Dingen diejenigen, die von Haus aus schlechter gestellt 
sind, noch mehr belasten und ihnen noch mehr Schwie-
rigkeiten bereitet, wenn sie ihre Kinder in die Schule 
schicken. Wir brauchen keine Gebühren, sondern wir 
brauchen eine Strategie, lieber Herr Eisenreich, mit der 
die Chancengleichheit in diesem Lande wiederherge-
stellt wird, vor allen Dingen die Chancengleichheit in Bil-
dungsfragen. Das Büchergeld und die Studiengebühren 
gehören sicherlich nicht dazu. Chancengleichheit wäre 
ein gutes politisches Ziel. Von diesem Ziel haben Sie sich 
aber verabschiedet. Ein Beispiel war die Einführung des 
Büchergeldes.

Es geht nämlich nicht nur – das möchte ich auch noch 
dazu sagen – um die 20 oder 40 Euro. Es geht um die 
Gesamtkosten, also darum, was Eltern und Familien 
heute schon zahlen müssen, wenn sie ihre Kinder in die 
Schule schicken. Das Büchergeld ist in der Tat nur ein 
kleiner Beitrag – Herr Schneider hat gesagt: ein maßvoller 
Beitrag. Um diesen maßvollen Beitrag geht es nicht, son-
dern es geht um die Gesamtsumme. Jeder Euro, der 
oben draufgelegt wird, belastet die Familien. Die Gesamt-
summe sieht nämlich wie folgt aus – das wissen Sie doch 
ganz genau –: Allein die Kosten für Fahrgeld, Büchergeld, 
Kopiergeld, Hefte, Stifte, Lektüre, die Schulveranstal-
tungen, Wandertage, Klassenfahrten und Mittagessen 
belasten die Familien mit über 1000 Euro pro Schuljahr. 
Wenn die Familie zwei Kinder hat, sind es 2000 Euro. Das 
ist doch das Problem.

(Zuruf von der CSU)

Das ist das Problem, das wir haben. Das ist es, was den 
Familien immer mehr Schwierigkeiten bereitet, ihre Kinder 
anständig zu beschulen. Zu diesem Betrag kommt noch 
der Bedarf für Nachhilfe, für den Sie auch verantwortlich 
sind. Es geht also nicht allein um die Höhe von 20 oder 
40 Euro.

(Beifall bei der SPD)

Das darf ich hier auch einmal sagen. Heute braucht jedes 
vierte Kind in der Grundschule im Hinblick auf das Über-
trittszeugnis Nachhilfe; im G 8 geht zum Beispiel ohne 
Nachhilfe gar nichts mehr. Dafür sind Sie verantwortlich, 
niemand sonst. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Das ist doch 
weltfremd!)

Das ist das Problem, das wir haben. Es geht nicht um 
die 40 oder 20 Euro, sondern um die Gesamtsumme, die 
dazu beiträgt, dass es in Bayern keine Chancengleichheit 
gibt, dass Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt. 
Diese Situation haben Sie mit der Einführung des Bücher-
geldes und der Studiengebühren verschärft, 

(Zuruf von der CSU: Das glaubt Ihnen niemand, 
Herr Pfaffmann!)

auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen. 

Nun komme ich zur Petition; Herr Eisenreich, Sie haben 
sie angesprochen. Da besteht politischer Handlungsbe-
darf – das haben Sie auch zugegeben. Ich halte es für 
völlig absurd, dass eine Familie, die aus sozialen Gründen 
von 20 Euro Büchergeld befreit ist, auf der anderen Seite 
verpflichtet wird, 65 Euro zu bezahlen. Das ist absurd.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Deshalb meine ich, dass die Familie Recht hat. Es kann 
doch nicht sein, dass der Staat eine Familie von Gebühren 
befreit, weil sie soziale Probleme hat, auf der anderen 
Seite aber die Schule entscheidet, dass diese Familie 
65 Euro für Klassenfahrten, Arbeitshefte und Sonstiges 
bezahlen muss. Das geht nicht. Deswegen hat die Familie 
Recht, und deswegen werden wir diese Petition auch zur 
Berücksichtigung vorschlagen, wie wir das auch im Aus-
schuss gemacht haben. 

Ich möchte im Hinblick darauf, dass wir die Petition schon 
im Bildungsausschuss besprochen haben, lieber Herr 
Pachner, doch noch einmal die, wie ich finde, unglaub-
liche Diskussion im Ausschuss hier im Plenum darstellen. 
Lieber Herr Pachner, Sie haben bei der Behandlung der 
Petition nachweislich des Protokolls für die CSU-Frak-
tion gesagt, wenn die Petenten – es geht um die Familie, 
über wir gerade gesprochen haben – weniger Briefe 
geschrieben hätten, hätten sie den Betrag von 65 Euro 
allein durch eingesparte Portokosten aufgebracht. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))
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Wissen Sie, was das ist? – Das ist zynisch im Umgang 
mit Familien, die sich die Beschulung ihrer Kinder nicht 
mehr leisten können. So gehen Sie mit den Familien um, 
die wirkliche Probleme haben. Sie sagen ihnen: Schreibt 
weniger Briefe, dann könnt ihr das bezahlen. Ich will 
gar nicht darauf eingehen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger das Recht haben, Eingaben an diesen Landtag zu 
richten. Davon will ich gar nicht sprechen. Ich will Ihnen 
aber sagen: Dieses Beispiel zeigt eindeutig, wie Sie mit 
Familien umgehen wollen, die soziale Probleme haben. 
Lieber Herr Pachner, das ist eine Politik der Kälte, nichts 
anderes. Das ist einfach ärgerlich.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme zum Büchergeld zurück und möchte Ihnen ein 
paar Daten sagen, die immer wieder vergessen werden. 
Sie haben durch Ihr Büchergeld und dessen verwal-
tungstechnische Umsetzung in den letzten Jahren tau-
sende von Unterrichtsstunden vernichtet. Das geschah 
vor dem Hintergrund des bestehenden Unterrichts-
ausfalls und des Lehrermangels. Der Münchner Lehre-
rinnen- und Lehrerverband hat es Ihnen vorgerechnet: 
Schulleiter, Verwaltungsangestellte und Lehrer müssen 
22 Minuten aufwenden, um das Büchergeld abzuwickeln. 
150 000 Schülerinnen und Schüler gibt es in München. 
Das bedeutet, sie haben in München 55 000 Unterrichts-
stunden aufgewendet, um das Büchergeld zu erheben.

Ich meine, dass es besser gewesen wäre, wenn wir diese 
Unterrichtsstunden für die individuelle Förderung der 
Kinder verwandt hätten statt zur verwaltungstechnischen 
Umsetzung Ihres genialen Gesetzes.

(Beifall bei der SPD)

Wenn wir diese 55 000 Unterrichtsstunden in Geld 
umrechnen, kommen wir zu einem interessanten Ergebnis: 
Wenn wir von 30 Euro für jede Stunde ausgehen, kommen 
wir auf eine Zahl von 1,65 Millionen Euro, die es allein in 
München gekostet hat, Ihr Büchergeld einzuziehen. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der CSU, vor so viel Ver-
rücktheit kann man nur den Kopf schütteln. Sie müssen 
das aber nicht bezahlen; das mussten ja die Kommunen 
bezahlen. Soviel zu der kommunalfreundlichen Politik der 
CSU in diesem Hause.

(Beifall bei der SPD)

Lieber Herr Kollege Eisenreich, diese Zahlen sind keine 
sozialistischen Kampfparolen. Diese Zahlen stammen 
von Verbänden. Der Bayerische Städtetag hat die bay-
ernweiten Kosten für die Erhebung des Büchergelds auf 
8,2 Millionen Euro beziffert. Das waren nicht wir von der 
SPD, sondern das war der Bayerische Städtetag.

(Widerspruch von der CSU)

– Ich weiß schon: Wenn Ihnen was nicht passt, ist das 
Blödsinn. Diese Verfahrensweise kennen wir bereits.

Ich möchte zu Ihrer Erinnerung auch sagen, dass allein in 
Regensburg 4000 Befreiungsanträge für das Büchergeld 
abgewickelt werden mussten: 4000 Befreiungsanträge für 
20 Euro im Schuljahr! Ich halte das für absurd. Sie sollten 
einmal Ihren europäischen Entbürokratisierungsmeister 
hier in Bayern einsetzen. Das wäre vielleicht besser.

(Beifall bei der SPD)

Der Bayerische Philologenverband – das wurde auch 
nicht in der sozialistischen Kampfzentrale am Münchner 
Oberanger erfunden – hat Ihnen vorgerechnet, dass bay-
ernweit 60 000 Unterrichtsstunden aufgrund der Tat-
sache ausgefallen sind, dass die Lehrer das Büchergeld 
abwickeln mussten.

(Beifall bei der CSU)

– Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Sie sollten das 
einmal mit Herrn Max Schmidt besprechen. Den sollten 
Sie auslachen, nicht mich. Herr Max Schmidt vom Baye-
rischen Philologenverband hat das erklärt. Ich zitiere ihn 
nur. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ich 
werde ihm sagen, dass Sie ihn hier im Plenum ausgelacht 
haben, als ich ihn zitiert habe.

(Alexander König (CSU): Freuen Sie sich doch 
endlich einmal, dass die Kinder neue Bücher 
bekommen haben!)

Völlig ignoriert wurde der Datenschutz. Das ist völlig in 
Vergessenheit geraten. Der Datenschutzbeauftragte hat 
Ihnen im Zusammenhang mit der Einführung des Bücher-
gelds ins Stammbuch geschrieben, dass die Erhebung 
des Büchergelds datenschutzrechtlich höchst bedenklich 
sei. Das hat Sie aber nicht interessiert. Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen wäre die Einführung des Bücher-
gelds gar nicht möglich gewesen. Das sagt der Daten-
schutzbeauftragte, nicht die SPD-Opposition. Auch dar-
über können Sie sich freuen. Wir wissen ja, dass Ihnen 
Argumente, die Ihnen der Datenschutzbeauftragte sagt, 
häufig völlig egal sind.

Zu dem Gesetzentwurf möchte ich Ihnen noch Fol-
gendes sagen: Uns liegt ein Gesetzentwurf vor, der den 
finanzpolitischen Schwarzen Peter von den Eltern auf die 
Kommunen überträgt. Warum machen Sie das? – Sie 
übertragen den Kommunen den Schwarzen Peter, weil 
Sie genau wissen, dass die Kommunen gar nicht anders 
handeln können, als das Büchergeld nicht einzuziehen. 
Das weiß jeder Bürgermeister und jeder Gemeinderat, der 
hier sitzt.

(Engelbert Kupka (CSU): Was sagen Sie denn zu 
den neuen Büchern, die die Kinder bekommen 
haben?)

Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen: Das Gesetz 
war überflüssig wie ein Kropf. Wir hätten uns viele 
Stunden Zeit und viel Arbeit erspart, wenn Sie die Finger 
davon gelassen hätten. Wir sind ebenfalls froh, wenn 
das Büchergeld im nächsten Jahr wieder abgeschafft 
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wird. Lieber Herr Kollege Eisenreich, wenn das schon 
neu geregelt wird, bin ich der Meinung, dass wir zu einer 
echten Lernmittelfreiheit kommen sollten. Sie sollten 
sich überlegen, ob nicht alle Kosten, die von der Schule 
verpflichtend eingefordert werden, in die Lernmittelfrei-
heit einbezogen werden sollten. Das hielte ich für eine 
vernünftige Regelung, gerade vor dem Hintergrund der 
Chancengleichheit, die es in Bayern nicht gibt.

(Beifall bei der SPD – Eduard Nöth (CSU): Frohe 
Weihnachten!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank. Nächste Wortmeldung: Frau 
Kollegin Tolle.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegen 
von der CSU, eines bedaure ich in der Tat, nämlich dass 
Sie es nicht geschafft haben, das Büchergeld heute 
abzuschaffen. Das Büchergeld besteht weiter. Ich halte 
es nach wie vor für ein falsches bildungs- und familienpo-
litisches Signal. Das Büchergeld ist und bleibt ein Fehler.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fehler haben die bayerische Bildungspolitik in den letzten 
Jahren wie ein roter Faden durchzogen. Ich erinnere an 
den hausgemachten Lehrermangel am Gymnasium und 
an der Realschule. Ich erinnere an das G 8, wo Sie jetzt 
die Lehrpläne doch entschlacken wollen. Sehr geehrte 
Damen und Herren von der CSU, Sie brauchen immer 
ziemlich lange, bis Sie ganz einfache Sachverhalte ers-
tens begreifen und zweitens endlich erschöpfend und gut 
lösen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben zwei Jahre gebraucht, um sich zu ent-
scheiden, dass Sie dieses unsoziale „Bürokratiemonster“ 
abschaffen wollen. Wir befinden uns nämlich immer noch 
im Abschaffungsprozess. Ich bin sehr gespannt, was 
dabei herauskommen wird. Herr Kollege Eisenreich, Sie 
haben die bayerischen Eltern jahrelang zum Auffrischen 
des Bücherbestandes missbraucht. Es war mitnichten 
die Bayerische Staatsregierung, die sich finanzielle Spiel-
räume erarbeitet hat. Es war die Bayerische Staatsregie-
rung, die den bayerischen Eltern das Geld zum Auffri-
schen der bayerischen Bücherbestände aus den Taschen 
gezogen hat.

Sie haben hier zwei Jahre lang das Büchergeld verteidigt, 
obwohl – wie Herr Kollege Wägemann in einer Zeitung 
gesagt hat – der ganze AK „Bildung“ der CSU in den 
letzten beiden Jahren schon immer gegen das Bücher-
geld gewesen ist. Nach zwei Jahren durften Sie endlich 
einmal sagen, was hinter Ihren verschlossenen Türen los 
war. Ich muss Ihnen allerdings entgegenhalten: Dann 
haben Sie zwei Jahre lang in diesem Parlament gegen 
Ihre Überzeugung geredet.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In der Zukunft muss ich Ihre Glaubwürdigkeit an diesem 
Rednerpult in Frage stellen, weil ich nicht weiß, was der 
AK „Bildung“ der CSU eigentlich denkt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Kollege Wägemann, Ihre Äußerung demonstriert 
auch den Stellenwert, den Ihr Arbeitskreis und das Thema 
Bildung in der CSU genießen. Wenn Sie nämlich tatsäch-
lich schon immer dagegen gewesen sind, konnten Sie 
sich in Ihrer Fraktion nicht durchsetzen. 

(Zuruf des Abgeordneten Gerhard Wägemann 
(CSU))

– Ja natürlich. Jetzt führen Sie eigentlich einen Fehler fort, 
den Sie schon längst eingestanden haben: Sie gehen 
jetzt davon ab, die Eltern zu missbrauchen und sie das 
finanzieren zu lassen, was eigentlich Ihre Aufgabe ist. 
Jetzt müssen die Kommunen für die Fehler bezahlen, 
die die Staatsregierung gemacht hat. Es hat nämlich 
jemanden in der CSU gegeben, der nicht dichtgehalten 
hat. Sonst hätten Sie Ihre Pläne vielleicht erst viel später 
verkündet. Aber einer hat nicht dichtgehalten, die Nach-
richt flutschte heraus. Ich glaube, es war Mitte Sep-
tember. Da blieb Ihnen nichts anderes übrig. Sie haben 
gemerkt – so gescheit sind Sie ja immerhin –, dass Sie 
so nicht weitermachen können. Sie mussten also eine 
Lösung finden. Die Lösung ist: Die Kommunen dürfen 
jetzt selbst entscheiden, denn sie haben einen Ermes-
sensspielraum. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, jeder von Ihnen, der behauptet, dass die 
Kommunen einen Ermessensspielraum haben, kann 
genauso gut an das Christkind glauben. Richten Sie dem 
Christkind doch bitte schön einen schönen Gruß von mir 
aus. Die Kommunen haben keinen Ermessensspielraum. 
Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das Büchergeld 
auszusetzen. 

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– In den Märchen gibt es ja ab und zu, Herr Kollege Kupka, 
gute Feen. Eine solche gute Fee ist unser Änderungsan-
trag. Er sagt: Der Gesetzentwurf der CSU ist vorläufig in 
Ordnung. Die Kommunen sollen das Büchergeld aus-
setzen dürfen, aber sie sollen auch eine faire finanzielle 
Aufgabenteilung mit dem Freistaat Bayern vornehmen. 
Deshalb sollen sie so viel bekommen, wie sie vor der Ein-
führung des Büchergeldes auch in der Tasche hatten. 

(Unruhe)

Herr Präsident, könnten Sie mal klingeln?

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich bitten, die 
Gespräche einzustellen. Es ist wirklich im Augenblick eine 
richtige Gesprächswelle, die auf die Rednerin zurollt. 
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Simone Tolle (GRÜNE): Ja, weil ich auch ein bisschen 
krank bin, 

(Zurufe von der CSU: Oh! – Engelbert Kupka 
(CSU): Gute Besserung, Frau Kollegin!)

muss ich meine Stimme so – – Also, ich danke Ihnen sehr 
für die Rücksichtnahme, auch dem Kollegen Eck, der sich 
gerade wieder umdreht. 

Unser Änderungsvorschlag ist eine akzeptable Lösung, 
eine, die den Kommunen für das nächste Jahr so viel Geld 
gibt, dass sie ihre Aufgabe ordentlich erfüllen können. 

Ich habe Ihnen das letzte Mal schon vorgelesen, wie die 
Defizite in einigen Kommunen aussehen. Ich darf noch 
eines nachtragen: Wir hatten am Montag in meinem 
Landkreis Kreistagssitzung. Wir haben zwar 58 000 Euro 
übrig, dieser Betrag wird aber auf zehn Schulen verteilt, 
Herr Minister Schneider. Sie müssen mir schon erklären, 
wie wir davon im nächsten Jahr einen ordentlichen 
Bücherbestand anschaffen sollen. Sie bekommen auch 
noch eine Petition von uns, die im Übrigen einstimmig 
verabschiedet wurde, also auch mit den Stimmen unserer 
CSU-Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten Handlungs-
freiheit, und wir möchten das, was uns zusteht; vier Euro 
pro Schüler reichen nicht aus. Deshalb ist unser Vorschlag 
ein guter Vorschlag.

Ich will darüber eine namentliche Abstimmung, weil das 
nächste Schuljahr vor der Landtagswahl beginnt. Dann 
müssen Sie alle sich ganz persönlich vor den Eltern ver-
antworten, wenn nicht genug Geld da ist, um Bücher 
anschaffen zu können, obwohl eine Lösung auf dem Tisch 
des Hauses lag, die so viel kostet, wie Sie über Nacht für 
den Transrapid aus dem Hut gezaubert haben.

Jetzt komme ich zu der Petition. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Sie mir zuhören würden, weil es bei dieser 
Petition um Armut geht. Ich mache mir die Mühe und 
schildere Ihnen nochmals die Situation der Familie. Die 
Familie hat 450 Euro zum Leben. Sie besteht aus Vater, 
Mutter, einem Kind und einem weiteren Kind mit Down-
syndrom. Mit 500 Euro monatlich zahlen sie ihr Haus 
ab. Die Eltern haben ihre Armut offen ausgesprochen. 
Sie haben auch so Antworten bekommen wie, man lebe 
doch hier im Speckgürtel, es könne nicht sein, dass eine 
Familie kein Geld hat. Die Eltern wurden nicht darauf 
hingewiesen, dass man sich vom Büchergeld befreien 
lassen kann. Hier geht es um die sogenannten übrigen 
Lernmittel, wie Arbeitshefte, Zeichenpapier, Schreibhefte, 
Klassenlektüre, Theaterbesuch und einen Schulausflug. 
Gemessen am Einkommen der Eltern machen diese – ich 
glaube, es waren 50 Euro – 11 % des Einkommens aus. 
Die Frage ist hier, was zumutbar ist. Das ist für mich das 
erste Problem: die Zumutbarkeit. Das Kultusministerium 
schreibt, es gebe keine Zumutbarkeitsgrenze: Man kann 
davon ausgehen, dass zumutbare Verhältnisse vorliegen, 
weil ja die übrigen Lernmittel in Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat beschafft wurden. – Der Elternbeirat hat die 
Beschaffung nicht beanstandet.

Jetzt ging es hin und her. Ich gebe zu: Die Eltern haben 
sich nicht immer glücklich verhalten. Es ist sehr viel Schrift-
wechsel entstanden, und das eigentlich Beeindruckende 
war, dass der Vorgang für einen Menschen nicht mehr 
zumutbar war, nämlich für das Kind. Das Kind hat sein 
Sparschwein geschlachtet, ist mit 50 Euro zur Lehrerin 
gegangen und hat ihr das Geld gegeben mit den Worten: 
Ich möchte meine Schulden begleichen, aber bitte sagen 
Sie es niemandem. – Ich erzähle die Geschichte, damit 
Ihnen klar wird, wer der eigentlich Betroffene ist. 

Der Vorgang beschreibt einen Zustand, den wir hier nicht 
kennen oder vielleicht nur vom Lesen kennen, nämlich 
Armut. In Bayern sind 170 000 Kinder von Armut betroffen. 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt, dass bundes-
weit 15,5 % aller Kinder als arm gelten. Armut ist – das ist 
auch unstrittig – häufig mit eingeschränkten Lebens- und 
Teilhabechancen verbunden. Armut ist häufig mit vermin-
derten Bildungschancen verbunden. Armut macht phy-
sisch und psychisch krank, und arm kann man auch sein, 
wenn man knapp über den Grenzen der Sozialhilfe oder 
des Arbeitslosengelds liegt. Kinderarmut – das beweisen 
die bereits erwähnten Zahlen – ist keine Randerscheinung. 
Herr Kollege Eisenreich, Sie haben das in Ihrer Argumen-
tation schon aufgegriffen. Deshalb war mein Vorschlag im 
Ausschuss ein Plädoyer für eine politische Lösung. Des-
halb ist es eigentlich am konsequentesten zu sagen, Herr 
Eisenreich: Wir schlagen das Votum „Material“ mit der 
Maßgabe vor, dass sich die Staatsregierung, aber auch 
wir alle, um eine politische Lösung bemühen. Ich möchte 
nicht mehr, dass wir solche Petitionen in Bayern auf den 
Tisch bekommen, weil es beschämend ist, wie man da 
miteinander umgegangen ist. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vorstellbar ist bei 
einer endgültigen Abschaffung des Büchergeldes ein 
Passus, der die übrigen Lernmittel quasi mit in die Finan-
zierung durch den Freistaat und die Kommunen hinein 
nimmt. Denkbar ist aber auch eine bundespolitische 
Lösung, zum Beispiel eine komplette Neuausrichtung der 
Regelsätze für Kinder. Ich bin nämlich der Meinung – aber 
das führt hier zu weit –, dass diese Sätze grundsätz-
lich evaluiert gehören und anders ausgerichtet werden 
sollten.

Denkbar wären finanzielle Mittel für den Schulstart oder 
auch zusätzliche konkrete Hilfen für Kinder, zum Beispiel 
für Schulmaterial oder für einen Beitritt zu Sport- oder 
Musikvereinen. Wir könnten uns auch darüber Gedanken 
machen, wie das mit dem Mittagessen in der Ganztags-
schule aussehen wird. Für viele ist es schon ein Problem, 
die drei Euro für Essensgeld aufzubringen. In der offenen 
Ganztagsschule werden durch die 40/40/20-Aufteilung 
die Kosten für sozial nicht so gut gestellte Menschen 
immer höher. 

Die 50 Euro für dieses eine Mal – das möchte ich Ihnen 
in Erinnerung rufen – hat das Kind selbst bezahlt. Wenn 
von diesem Parlament der eindeutige Auftrag ausgeht, 
dieses Problem zu lösen, dann ist nicht nur dieser Familie 
geholfen, sondern auch vielen anderen Familien. Deshalb 
möchte ich noch einmal an Sie appellieren, abweichend 
vom Mehrheitsvotum des federführenden Ausschusses 
zu stimmen. Es ist ein politisch sinnvolles Signal, zu 
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sagen: Material mit der Maßgabe an die Staatsregierung, 
sich um eine dauerhafte Lösung auf Landes- und auf 
Bundesebene zu bemühen. Einen Teil haben wir Ihnen 
schon abgenommen; das ist ein Dringlichkeitsantrag, der 
morgen zu beraten sein wird, der sich mit Konzepten zur 
Finanzierung von Mittagessen beschäftigt. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Wortmeldung: Herr 
Staatsminister Schneider.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte dazu nur noch kurze Anmerkungen machen, 
weil die Diskussion letztendlich in großem Umfang um 
den Gesetzentwurf gehen sollte, der heute zur Abstim-
mung vorliegt. Der Gesetzentwurf ist – um da keine Mär-
chen aufkommen zu lassen – nach einem Gespräch mit 
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände auf deren 
ausdrücklichen Wunsch entstanden, für dieses Schuljahr 
eine Regelung zu finden, damit für die Kommunen, die 
auf die Einführung oder das Erheben von Büchergeld ver-
zichten, eine klare Rechtslage herrscht. Das war der Auf-
trag, die klare Bitte der kommunalen Spitzenverbände. 
Das ist in dem Gesetzentwurf aufgegriffen worden. Es hilft 
nicht, ein Schwarzer-Peter-Spiel zu treiben. In den Print-
medien wie in den anderen Medien und von den kommu-
nalen Spitzenverbänden wurde das genauso dargestellt. 
Ich bitte, das so zur Kenntnis zu nehmen und nicht Dinge 
hineinzuinterpretieren, die nicht hineingehören. Das war 
der Auftrag; deshalb liegt dieser Gesetzentwurf vor. Er 
wurde in den Ausschüssen behandelt. Ich bitte, diesem 
Gesetzentwurf in der Zweiten Lesung die Zustimmung zu 
erteilen. 

Dass wir beim Büchergeld die soziale Balance halten, hat 
Kollege Eisenreich an einem Beispiel bereits dargelegt. 
Insgesamt ist für circa 18 % aller schulpflichtigen Kinder 
eine Befreiungsregelung enthalten. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, das Büchergeld war sozial abgefe-
dert, sonst hätten wir die Befreiungen nicht gehabt. 

Den Vorwurf, dass sich der Freistaat an den Kommunen 
schadlos halte, um den misslichen Zustand der Schulbü-
cher zu beheben, kann ich nicht nachvollziehen. Frau Kol-
legin, wir wissen doch alle, dass für den Buchbestand die 
Kommunen zuständig sind. Vor Einführung des Bücher-
geldes galt die einfache Regelung: Wenn die Kommunen 
Bücher bestellt haben, hat ihnen der Freistaat anschlie-
ßend rund zwei Drittel ihrer Anschaffungskosten ersetzt. 
Wenn die Kommunen keine Bücher bestellt haben, dann 
haben sie von uns auch nichts ersetzt bekommen. Der 
erste Ansprechpartner war also immer die Kommune. 
Der Freistaat hat nie ein Buch bestellt, sondern er hat 
die Kommunen mit über 60 % der Anschaffungskosten 
gefördert. 

Wir haben im Herbst gesagt: Unser Ziel ist es, zum 
nächsten Schuljahr das Büchergeld wieder abzuschaffen, 
wenn wir eine gemeinsame Finanzierung mit den Kom-

munen erreichen. Ich habe in vielen Debatten darauf hin-
gewiesen: Im Gesetz steht, dass nach drei Jahren – dazu 
haben wir uns selbst den Auftrag gegeben – überprüft 
wird, ob die Höhe des Büchergeldes, ob das Büchergeld 
insgesamt zielführend ist. Diese Revisionsklausel ist im 
Gesetz enthalten, und wir nehmen sie zum Anlass, zum 
nächsten Schuljahr eine Änderung herbeizuführen. Kollege 
Eisenreich, Herr Pfaffmann, hat es deutlich gesagt: Ihrem 
Gesetzentwurf hat er die Zustimmung zu dem Finanzie-
rungsvorschlag gegeben, nämlich zurückzukommen zum 
Status quo ante, nämlich zu einer etwa Ein-Drittel-/Zwei-
Drittel-Regelung. Wenn die Zahl des Städtetags stimmt, 
der angibt, 8,2 Millionen Euro für die Verwaltung ausge-
geben zu haben, macht der Städtetag bei einer Rückkehr 
zur Ein-Drittel-Regelung einen Überschuss.

Zur Petition: Es ist deutlich gesagt worden, dass eine 
Lösung nicht im Zuge der Lernmittelfreiheit gefunden 
werden könne; sonst hätten Sie von der SPD keinen 
Dringlichkeitsantrag eingebracht, dass man das im Sozi-
algesetzbuch regeln soll. Sie haben sich auf Rheinland-
Pfalz bezogen. Sie selbst haben hier im Landtag vor 
wenigen Wochen den Antrag gestellt, das über die Sozi-
algesetzgebung zu regeln. Jetzt suchen Sie einen Weg 
über die Lernmittelfreiheit. Irgendwie wissen Sie offen-
sichtlich selbst nicht, was Sie wollen. 

(Beifall bei der CSU) 

Ich sage aber: Recht haben Sie mit Ihrem Antrag, das 
über das Sozialgesetzbuch zu machen. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Steiger (SPD))

Das gehört in diesem Zusammenhang geregelt, um das 
von der Zuständigkeit ganz deutlich zu machen, abge-
sehen davon, dass Sie hier lustig Anträge stellen, ohne 
vorher überhaupt ein Wort mit den Kommunen gespro-
chen zu haben. Alles ist konnexitätsrelevant, was Sie 
jetzt gefordert haben. Sie stellen sich hier scheinheilig als 
Befürworter oder Unterstützer der Kommunen dar und 
sprechen vorher gar nicht mit den Kommunen, welche 
Lasten und Kosten auf die Kommunen zukämen, wenn 
wir alle bisher nicht von der Lernmittelfreiheit erfassten 
Bereiche in die Lernmittelfreiheit aufnähmen. Letztendlich 
ist dafür die Kommune zuständig.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

So ist es im Schulfinanzierungsgesetz eindeutig gere-
gelt. 

Ich meine, wir sollten hier keine Schnellschüsse starten. 
Wir haben die Daten erhoben. Die Daten werden aus-
gewertet. Danach wissen wir, wie hoch der Bedarf ist, 
um auch in Zukunft einen guten Schulbuchbestand zu 
erhalten. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden eine Lösung zur Finanzierung 
zu finden, in der Hoffnung, dass sich das auch an dem 
von der SPD geäußerten Wunsch nach einer Ein-Drittel-
/Zwei-Drittel-Aufteilung orientiert. 
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Zur Frage der Petition. Das Büchergeld ist deshalb 
erlassen worden, damit nicht noch zusätzliche Belas-
tungen kommen. Wir wissen, dass in der Schule auch 
Kosten für Hefte, Stifte oder für Lineale anfallen, auch für 
das eine oder andere, was dem sozialen Miteinander dient, 
sei es ein Theaterbesuch oder etwas anderes. Letztlich 
muss die Entscheidung über die Höhe, über die Zumut-
barkeit, über die Belastbarkeit vor Ort getroffen werden. 
An dieser Entscheidung war dort auch der Elternbeirat 
beteiligt. Der Erlass des Büchergeldes betraf eine zusätz-
liche Belastung. Wir sind uns einig, dass wir diese Fragen 
letztlich regeln müssen, aber nicht über die Lernmittelfrei-
heit, sondern über die Sozialgesetzgebung. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur 
Abstimmung. Dazu werden die Tagesordnungspunkte 
wieder getrennt. Ich lasse zunächst über Tagesordnungs-
punkt 20 abstimmen. Der Abstimmung liegen der Gesetz-
entwurf auf Drucksache 15/9147, der Änderungsantrag 
auf Drucksache 15/9201 und die Beschlussempfehlung 
mit Bericht des federführenden Ausschusses für Bildung, 
Jugend und Sport auf Drucksache 15/9504 zugrunde. 

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport zur Ablehnung 
vorgeschlagenen Änderungsantrag der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/9201 
abstimmen. Hierzu ist namentliche Abstimmung bean-
tragt worden. Die Urnen stehen bereit. In Anbetracht 
dessen, dass alle da sind: drei Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 16.49 bis 
16.52 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich unter-
breche jetzt die Sitzung zur Auszählung. Dafür werden 
noch einmal drei Minuten vorgesehen. Danach geht es 
weiter.

(Unterbrechung von 16.53 bis 16.56 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Sitzung 
wieder auf und gebe das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Änderungsantrag der Abgeordneten 
Bause, Dr. Dürr, Scharfenberg u. a. und Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Drucksache 15/9201, bekannt. Mit Ja 
haben gestimmt 15, mit Nein haben gestimmt 98, Stimm-
enthaltungen 28. Damit ist der Änderungsantrag abge-
lehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Wir können jetzt über den gesamten Gesetzentwurf 
15/9147 abstimmen. Bezüglich dieses Gesetzentwurfs 
empfiehlt der federführende Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Sport die unveränderte Annahme. Wer dem 
Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – SPD-
Fraktion. Enthaltungen? – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Dann ist das so beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Da ist kein Widerspruch. Wer 
dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich zu erheben. – Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Das ist dasselbe Abstimmungsergebnis wie 
vorher. Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den 
Titel: „Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes“.

Wir kommen nun noch zur Abstimmung über den Tages-
ordnungspunkt 21. Das ist die Eingabe. Der Ausschuss 
für Bildung, Jugend und Sport hat sich mit der Eingabe 
in seiner Sitzung am 29. November 2007 befasst. Er 
hat beschlossen, die Eingabe gemäß § 80 Nummer 4 
der Geschäftsordnung aufgrund der Stellungnahme der 
Staatsregierung für erledigt zu erklären. 

Gemäß § 126 Absatz 7 der Geschäftsordnung ist bei 
Eingaben, über die die Vollversammlung zu beschließen 
hat, der Abstimmung die Entscheidung des die Eingabe 
behandelnden Ausschusses zugrunde zu legen. 

Wer also dem Votum des Ausschusses für Bildung, 
Jugend und Sport zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Die 
beiden anderen Fraktionen. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist dem Votum des Ausschusses 
entsprochen worden.

Ich rufe jetzt auf gemeinsam die Tagesordnungspunkte 
24 und 25:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. 
(BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN) 
Ausrichtung des staatlichen Hochbaus am Klima-
schutz (Drs. 15/9205)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Susann 
Biedefeld, Ludwig Wörner u. a. u. Frakt. (SPD) 
Wärmedämmung in öffentlichen Altgebäuden – end-
lich beginnen! (Drs. 15/9196)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Ich weise darauf 
hin, dass wir fünf Minuten als Redezeit vereinbart haben. 

Erste Wortmeldung: Frau Kollegin Paulig. 

(Unruhe)

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht hier zu wie 
in einer Parteiversammlung. Meine Damen und Herren, 
das gilt auch für die CSU. Da habe ich auch schon an 
Parteiveranstaltungen teilgenommen. Also, ich bitte um 
etwas Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass die CSU-Frak-



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/112 v. 12. 12. 2007 8201

tion aufgeregt ist, weil der Weihnachtsmann nachher zur 
Weihnachtsfeier kommt. Der soll weißhaarig sein, habe 
ich gehört. 

Also, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich bitte, jetzt noch unseren Rednern Aufmerk-
samkeit zu zollen. – Frau Kollegin Paulig, Sie haben das 
Wort.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Ja, man sieht wirklich schon die vor Aufregung 
roten Bäckchen der CSU-Kollegen. Das sieht gut aus, 
wunderbar.

(Zurufe von der CSU)

Zu unserem Antrag, für den ich um Aufmerksamkeit bitte: 
Es geht um die Ausrichtung des staatlichen Hochbaus 
auf den Klimaschutz. Mit diesem Thema beschäftigen wir 
uns seit langer Zeit immer wieder. Dabei stellen wir jedes 
Mal fest, hier wird zu wenig getan; ganz klar. Der baye-
rische Umweltminister äußerte sich hierzu zuletzt dahin 
gehend, der Staat wollte für die energetische Sanierung 
der bestehenden Altbauten in den nächsten vier Jahren 
150 Millionen Euro aufzuwenden. Das sind Tropfen, Pea-
nuts auf den heißen Stein. Das reicht bei Weitem nicht 
aus. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn Sie sich in den Haushalten allein beim Wärme- 
und Stromverbrauch die Kostensteigerungen einmal 
anschauen, werden Sie feststellen: Es sind gewaltige 
Summen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich habe mir die Beträge im Doppelhaushalt 2007/2008 
angeschaut und festgestellt: Wir haben beispielsweise bei 
den Finanzämtern eine Steigerung um 42 %, das ist wirk-
lich das Tollste. Wenn ich die Ist-Zahlen von 2004 und die 
Sollzahlen von 2007 nehme – die Endabrechnung haben 
wir nicht vorliegen –, sind das 42 % mehr. Außerdem 
haben wir folgende Steigerungen: bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften 33 %, bei Ministerpräsident und 
Staatskanzlei 33 %, bei der Obersten Baubehörde 74 %, 
das ist ganz toll. Insgesamt sind die Kosten für Energie 
„Strom und Wärme“ im Jahr 2007 geschätzt mit 200 Mil-
lionen Euro. Um diese gigantischen Kostensteigerungen 
aufzufangen und um energetische Sanierungen umzu-
setzen, wollen Sie in den nächsten vier Jahren 150 Milli-
onen Euro aufbringen. Das ist zu wenig, Kolleginnen und 
Kollegen der CSU. 

Wir können auch auf den jüngsten Jahresbericht des 
Obersten Rechungshofs von 2007 schauen, der ganz klar 
anmahnt, dass der hohe Glasanteil an den Fassaden in 
den letzten Jahrzehnten hohe Energiekosten verursacht. 
Für den Sommer müssen Klimaanlagen gebaut werden, 
damit man in den Gebäuden überhaupt arbeiten kann. 
Das Nutzerverhalten ist nicht auf die Technologie abge-
stellt. Im Winter hat man in der Regel hohe Heizkosten. 

Schauen Sie also auf den Obersten Rechnungshof, der 
seit 1984 Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Bau-
werken anmahnt. 

Wir wissen auch aus Ausschreibungen und Wettbe-
werben, die immer noch durchgeführt werden, dass erste 
und zweite Preise vergeben werden. Dann steht zwar 
dabei: ein hervorragend gestaltetes Gebäude, es ist aber 
leider energetisch nicht brauchbar. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Daher stellen wir heute unseren Antrag, den staatlichen 
Hochbau am Klimaschutz auszurichten. Wir haben hierfür 
folgende Forderungen formuliert: Erstens, künftige staat-
liche Neubauten mit nennenswertem Wärmeverbrauch im 
Passivhausstandard zu errichten. Das spart circa 90 % 
der Energiekosten ein. Das brauchen wir, wenn wir mit 
öffentlichen Geldern verantwortlich umgehen und nicht 
weiter zum Fenster hinaus heizen wollen. Das ist öffentli-
ches Geld, das hier verschleudert wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweitens fordern wir bis 2015 eine Sanierung bei beste-
henden Gebäuden mindestens im Niedrigenergiestan-
dard. Bayern will immer an der Spitze und unter den 
Besten sein. Wir fordern deshalb: Sehen Sie für Sanie-
rungen einen Qualitätsstandard vor, der unter diesem 
Niedrigenergiestandard liegt. Setzen Sie z. B. einen Stan-
dard, der um 25 % besser ist, als in der Energieeinspar-
verordnung – EnEV – vorgeschrieben. Das wäre wirklich 
ein Mittelstandsförderprogramm, das gerade auch dem 
Handwerk zugute käme. Es geht um vernünftige ener-
getische Sanierungen. Man spart dadurch Geld, sichert 
Arbeitsplätze und schützt die Umwelt. 

Für den Nachtragshaushalt sind entsprechende Finanz-
mittel einzuplanen. Wir werden sicher unsere Anträge 
dazu einbringen. Wie Sie wissen, haben wir hierfür bereits 
im Nachtragshaushalt 2007 für Kommunen und für den 
Freistaat insgesamt 90 Millionen Euro eingefordert. Das 
wäre eine sinnvolle Anlage und Investition gewesen. 
Stattdessen heizen wir weiter zum Fenster hinaus.

Kolleginnen und Kollegen der CSU, wenn Sie den Klima- 
und den Umweltschutz ernst nehmen, wenn Sie das 
Handwerk und den Mittelstand fördern wollen, dann 
übernehmen Sie endlich die Rolle, die notwendig ist. Han-
deln Sie als Freistaat vorbildlich und setzen Sie notwen-
dige Standards! Sanieren Sie die bestehenden Altbauten 
energetisch, setzen Sie die notwendigen Standards für 
den Neubau und betreiben Sie Energieeinsparung, wie es 
derzeit beim Passivhaus möglich ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Paulig, die Redezeit ist abgelaufen. 
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Ruth Paulig (GRÜNE): Okay. – Ich habe jüngst ein Pas-
sivhaus besichtigt. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der 
Kommune in Herrieden. Dort wurde eine Mehrzweckhalle 
im Passivhausstandard gebaut. Das ist möglich, und das 
setzt die guten, notwendigen Maßstäbe. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Wortmeldung: Kol-
lege Rabenstein.

Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe in meiner Funktion 
als Gefängnisbeirat zusammen mit Frau Brendel-Fischer 
vor kurzer Zeit die JVA in Hof besucht, scherzeshalber 
auch „Hotel am Untreu-See“ genannt, weil man einen 
wunderschönen Ausblick auf den Untreu-See hat. Dieses 
Bauwerk ist ein wunderschönes Betonbauwerk aus dem 
letzten Jahrhundert, ich hätte fast „Barockbauwerk“ 
gesagt.

(Heiterkeit)

Dieses Betonbauwerk aus den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts sieht nicht nur wunderbar aus, sondern hat 
auch energetische Mängel sondersgleichen. Es wurden 
uns die Fenster vorgeführt, und wir haben festgestellt: 
Es zieht an der ganzen Fensterfront durch. Es sind kaum 
Isolierfenster vorhanden. Ich möchte nicht wissen, was 
allein die energetische Sanierung dieses einen Gebäudes 
kosten würde. Es wurde natürlich der Wunsch an uns 
herangetragen, wir sollten hier etwas machen. Ich muss 
dazusagen, in Hof pfeift der Wind noch anders als in 
München, vor allem um diese Jahreszeit. Wir haben das 
Justizgebäude angeschaut, ein Gebäude, das ebenfalls 
sehr marode ist. Dieses Gebäude wird, obwohl es unter 
Denkmalschutz steht, abgerissen. Dort sind die Fenster 
im Winter nur mit Decken zu isolieren. So versucht man 
zu vermeiden, dass es nicht durchzieht. 

Das sind nur zwei Beispiele von sehr vielen. Ich brauche 
jetzt auch angesichts der Zeit die einzelnen Gründe nicht 
zu nennen – sie sind schon genannt worden –, warum 
es notwendig ist, hier etwas zu tun. Auf der einen Seite 
sind das natürlich Amortisierungskosten; denn bei jedem 
Gebäude, das innerhalb von 10 oder 15 Jahren energe-
tisch saniert wird, amortisieren sich die Kosten. Natürlich 
ist hier auch die örtliche Wirtschaft eingespannt, vor allem 
Handwerksbetriebe bekommen in diesem Bereich sehr 
viel Arbeit. Aber im Mittelpunkt steht der Klimaschutz 
insgesamt. Ich habe den Eindruck, dass hier der private 
Häuslebauer, der sein Haus saniert, im Moment mehr 
macht, weil er sieht, das zahlt die öffentliche Hand. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

In Bayern sind etwa 9000 Gebäude in öffentlicher Hand. 
Davon müssen zwei Drittel energetisch saniert werden; 
die Zahl ist schon genannt worden. 

Innerhalb von zehn Jahren wurden bisher 350 Altbauten 
saniert. Es wurde etwas gemacht, aber wenn wir uns aus-
rechnen, wie lange es dauern würde, bis alle Gebäude 
saniert wären: In der Zeit wäre das Erdöl wahrscheinlich 
gar nicht mehr vorhanden. Das würde wohl 100 Jahre 
dauern. Das können wir uns einfach nicht leisten. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Deshalb muss jetzt unmittelbar etwas gemacht werden, 
und in diese Richtung zielt unser Antrag. Er soll also 
Druck machen; denn wir sollten als Freistaat Bayern und 
als öffentliche Hand beispielhaft vorgehen. Wir sollten 
den Privatbesitzern zeigen, wie man solche Gebäude 
sanieren kann und welche Vorteile das hat. 

Einen Vorteil möchte ich zum Schluss noch ansprechen. 
Es ist natürlich auch so, dass der Wohnkomfort entspre-
chend steigt, wenn ich bessere Fenster einbaue, damit 
einen besseren Schallschutz habe und auch ein besseres 
Wohnklima. Jetzt denke ich wieder an Hof zurück. Ich 
glaube, die 300 Gefangenen, die Tag und Nacht in den 
Gebäuden leben müssen, wären uns alle dankbar, wenn 
wir dieses Gebäude beispielhaft energetisch sanieren 
würden. 

Packen wir es an! Stimmen Sie unserem Dringlichkeits-
antrag zu. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank. Nächste Wortmeldung: Herr 
Kollege Hintersberger.

Johannes Hintersberger (CSU): Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus! Frau Kollegin 
Paulig, wir haben Ihren Dringlichkeitsantrag, der mittler-
weile schon ein halbes Jahr auf dem Buckel hat, insge-
samt fünfmal in den verschiedene Ausschüssen beraten. 
Ihr monotones Credo, das Sie immer wieder anstellen 
nach dem Motto: „Wir wollen mehr, egal woher“, führt 
allein nicht weiter. 

Ich darf noch einmal auf den Antrag eingehen. Wir 
stimmen darin überein, dass die energetische Gebäudes-
anierung einen ganz wesentlichen Faktor für CO2-Einspa-
rung zum Klimaschutz bildet. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Richtig!)

Dies ist auch nachdrücklich in der Regierungserklärung 
unseres Ministerpräsidenten vor gut einem Monat deut-
lich geworden. 

Was Ihren Antrag anbelangt, sind wir in einem beieinander, 
nämlich in der Sinnhaftigkeit der Umsetzung dieser ener-
getischen Sanierung. Da, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der GRÜNEN, kann ich aber in Ihren ersten drei Spiegel-
strichen überhaupt nichts Vernünftiges finden. – Schütteln 
Sie nicht den Kopf, Sie waren in den Ausschusssitzungen 
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dabei. Wenn Sie im ersten Spiegelstrich den Passivhaus-
standard für alle staatlichen Neubauten vorgeben, meine 
Damen und Herren, dann ist dies nicht vernünftig, 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Doch!)

dann ist das nicht sinnvoll,

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Natürlich ist das 
sinnvoll!)

dann ist dies nicht effizient. Und warum nicht? – Auch 
wenn Sie schreien, haben Sie nicht recht, 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Doch!)

weil Sie gerade kontraproduktiv bei der Vielschichtigkeit 
staatlicher Nutzungen, und staatlicher Funktionen der 
Immobilien, Gebäuden und Liegenschaften, die eben 
nicht nur durch die Gebäuderelevanz, sondern sehr stark 
auch durch die Art der Nutzung in der energetischen Öko-
bilanz sozusagen definiert werden, diesen Standard vor-
geben, der bisher ausschließlich für den Wohnhausbau 
definiert wird. 

Der zweite Punkt: mindestens Energieniedrigstandard. 
Auch dies ist ein reiner Placebobegriff, der hier, wenn 
wir ehrlich miteinander sind, nicht umgesetzt werden 
kann. Wenn ich mir die Zweite Energieeinsparverordnung 
anschaue, meine Damen und Herren, ist festzustellen, 
dass wir schon deutlich unter den Standards sind, die 
dieser Wischiwaschi-Begriff von Niedrigenergiestandards 
definiert. 

Wenn Sie sagen, bei allen anderen energetischen Sanie-
rungen sollten im wesentlichen Umfang dementspre-
chend erneuerbare Energien eingesetzt werden, ist fest-
zustellen, dass dies umgesetzt wird und im Rahmen Ihres 
konkreten Antrags außer Schwammigkeit wenig zu bieten 
hat. 

Ihren Antrag zum Nachtragshaushalt besprechen wir 
dann. Ich denke, die 150 Millionen Euro plus die 40 Mil-
lionen Euro, was die energetische Sanierung anbelangt, 
sprechen im Rahmen der Regierungserklärung und des 
18-Punkte-Aktionsprogramms „Energetische Gebäudes-
anierung“ eine sehr deutliche Sprache, 

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

dass wir dies seitens unserer Politik zu einem deutlichen 
Schwerpunkt gemacht haben und weiter machen. 

Zum Antrag der Kollegen von der SPD ist Folgendes zu 
sagen: Meine Damen und Herren, auch hier sind wir bei-
einander, was die energetische Sanierung der staatlichen 
Gebäude als Schwerpunkt anbelangt. Ich denke aller-
dings, dass Ihre Forderung nach zusätzlichen Energiebe-
ratungen längst umgesetzt ist. 86 Landkreise und kreis-
freie Städte haben heute Energieberatungsagenturen. Ich 

verweise auf den Internetauftritt der Obersten Baube-
hörde beim Arbeitskreis „Energieeffizientes Bauen“. Hier, 
Herr Kollege Rabenstein, haben wir sehr wohl eine weit 
gefächerte, detaillierte Information auch für den Privat-
mann, wie man Gebäude sinnvoll und effizient sanieren 
kann. 

Soweit es um ein Kompetenzzentrum geht, das Sie ver-
langen, muss ich sagen, meine Damen und Herren: Da 
haben Sie noch nichts von CARMEN in Straubing gehört. 
Zusammen mit dem LfU haben wir eine ausgesprochen 
effiziente Einrichtung gerade in dem Punkt, den Sie 
wollen. 

Letzter Satz: Zu Ihrem Hinweis, dass der Gesetzgeber für 
die Mietparteien Vorgaben machen sollte, stelle ich fest:

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Erneuer-
bare Energien!)

Dies ist nicht Aufgabe des Staates. Wir lehnen daher 
beide Anträge als überflüssig ab.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Oje, über-
flüssig?)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Hintersberger, bleiben Sie bitte schön gleich hier. 
Wir haben eine Zwischenbemerkung von Frau Kollegin 
Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Kollege Hintersberger, ich 
frage mich jetzt, was Ihnen an unserem Antrag nicht 
gefällt. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Genau! – 
Johannes Hintersberger (CSU): Das habe ich 
doch gesagt!) 

Wir sagen: Künftige staatliche Neubauten mit nennens-
wertem Wärmeverbrauch sind im Passivhausstandard zu 
errichten. Wir nehmen zunehmend wahr, dass Gebäude 
unterschiedlichster Nutzung mit nennenswertem Wärme-
verbrauch jetzt im Passivhausstandard gebaut werden. 
Da gibt es Kindergärten, da sind sogar die Baukosten im 
Passivhausstandard nicht höher als beim Normalbau. Da 
ist die erwähnte Mehrzweckhalle in Herrieden. Da kenne 
ich eine Schule im Passivhausstandard in Günzburg. Es 
ist doch sinnvoll, neue Gebäude mit diesem Energieein-
sparungspotenzial zu bauen.

(Beifall der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

Die Mehrkosten – teilweise keine laut Auskunft von Bau-
trägern, andere sagen, es sind 4 % – rechnen sich doch 
bei Preissteigerungen im energetischen Sektor 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE):Natürlich!)



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode8204 Plenarprotokoll 15/112 v. 12. 12. 2007

– ich habe es angesprochen – in vier Jahren auf 30 bis 
über 70 % für Wärme und Strom. Als Mehrkosten!

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Die zahlen wir an 
Heizkosten!)

Dann fordern wir bei bestehenden Gebäuden eine ener-
getische Sanierung, wie der Oberste Rechnungshof sagt, 
bis 2015 mindestens im Niedrigenergiestandard. Wenn 
Sie jetzt sagen, wir liegen jetzt schon teilweise darunter, 
umso besser. Aber diejenigen, die noch nicht darunter 
liegen, sollen mit genau diesem Standard saniert werden. 
Bis 2015 ein Konzept vorlegen und das umsetzen, wäre 
doch sinnvoll.

Dann haben Sie einen Punkt leider ausgelassen. Wir 
sagen: Bei allen energetischen Sanierungen und Neu-
bauten soll die Nutzung erneuerbarer Energien bei 
Wärme und Strom sowie zu einem Anteil Energieeffizienz 
eingesetzt werden. Das ist genau das, was der Bund im 
Wärmegesetz vorschlägt bzw. was Baden-Württemberg 
im Landtag beschlossen hat – da ist ja keine grüne Regie-
rung dran. 

Ich frage Sie einfach: Was soll der Unsinn? Das ist ein 
vernünftiger Antrag, und Sie versuchen ihn schwachzu-
reden. Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und stimmen 
Sie einmal einem vernünftigen Antrag zu. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Hintersberger.

Johannes Hintersberger (CSU): Frau Kollegin Paulig, 
meine Damen und Herren, Herr Präsident! Ich habe sehr 
wohl auf diese Fragen genau geantwortet, ebenfalls 
im Ausschuss diskutiert. Aber ich mache es gern noch 
einmal. 

Es ist toll – und ich verweise auf andere Beispiele, wie zum 
Beispiel den Kindergarten in Kempten, der mit Unterstüt-
zung des Energie- und Umweltzentrums Allgäu – EZA – in 
diesem Standard gebaut wurde. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Prima. Dann 
schreiben Sie es doch mal fest!)

Jetzt weiß ich nicht, Frau Kollegin Paulig: Begreifen Sie es 
nicht, oder wollen Sie es nicht begreifen? 

Wenn wir hier als Grundlage – so Ihr Antrag – für jegliche 
Ausschreibung eines staatlichen Neubaus diesen Pas-
sivhausstandard fordern, werden wir dieser Zielsetzung 
nicht gerecht.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Doch, bei den 
großen Häusern schon! – Anhaltende Zurufe der 
Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE))

Warum? Im Passivhausstandard ist festgelegt – jetzt 
hören Sie doch endlich einmal zu, nachdem Ihnen das 
nach dem fünfmaligen Vortrag immer noch nicht aufge-
gangen ist –, dass zum Beispiel ein notwendiger Luftaus-
tausch alle drei bis vier Stunden erfolgen muss.

(Zuruf der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE))

Dies ist als ein Teil so festgelegt, ob Sie das wollen oder 
nicht. Sie dürfen sich da nicht auf die Definition eines 
Passivhausstandards berufen. Von daher gibt es in der 
Vielschichtigkeit der staatlichen Gebäudenutzung wenige 
Möglichkeiten, diesem Standard gerecht zu werden. Ich 
denke an die Labore, an gewerbliche Einrichtungen und 
andere Gebäudefunktionen im staatlichen Immobilienbe-
reich. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Schauen Sie doch nicht weg, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von den GRÜNEN. Wenn man ins Detail geht, 
drehen Sie sich einfach um. So können wir nicht disku-
tieren, meine Damen und Herren.

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN)

Gleichwohl begrüßen wir es sehr wohl, wenn in dem 
einen oder anderen Fall ein solcher Standard auch umge-
setzt wird, aber nicht als definitive Grundlage für die 
Ausschreibung und für den Neubau jeglicher staatlicher 
Immobilien. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Freiwillig!)

Das Gleiche gilt auch für die anderen im Antrag aufge-
worfenen Nutzungsvorschläge.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Hintersberger, Sie haben jetzt schon weit über-
schritten. 

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN)

– Jetzt haben beide die gleiche Zeit überschritten. Ich 
habe es genau abgewogen. 

Jetzt bitte ich um Aufmerksamkeit für die nächste Wort-
meldung: Herr Staatssekretär Heike.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Innenministerium): Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem ich auf 
die Uhr geschaut habe, möchte ich es kurz machen. Ich 
möchte damit beginnen, Frau Kollegin Paulig ans Herz zu 
legen, sich ihren Antrag noch einmal genau anzusehen. 
Zu dem Streit, den es eben gab, hat der Kollege Hinters-
berger richtig gesagt, nach Ihrem eigenen Antrag fordern 
Sie einerseits die energetische Sanierung der staatlichen 
Liegenschaften und andererseits bei künftigen staatli-
chen Neubauten mit nennenswertem Wärmeverbrauch 
die Errichtung im Passivhausstandard. „Passivhausstan-
dard“ ist ein Fachbegriff, der für einen Heizwärmebe-
darf von nicht mehr als 15 kWh pro Quadratmeter und 
Jahr steht. Der Primärenergiebedarf für Heizung, Luft, 
Warmwasser und anderes liegen bei 120 kWh pro Qua-
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dratmeter und Jahr. Und das soll nun nicht überschritten 
werden. Aber das ist für Wohnungen gedacht.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das können Sie 
doch hochrechnen. Es ist ein einfacher Drei-
satz!)

Es geht nicht um Lagerräume, sondern, wie gesagt, um 
Wohnräume. – Frau Kollegin Scharfenberg, auch wenn 
Sie noch so schreien, es nützt nichts. Sie müssen sich 
das einmal anhören. Tatsache ist zum Beispiel, dass es 
sich bei einem Labor zwar nicht um ein Wohnhaus han-
delt, wohl aber um eine öffentliche Institution mit kom-
plexen technischen Anforderungen. Das ist die Situation, 
und vor dieser Situation ist Ihr Antrag nicht diskussions-
fähig. 

Ich will jetzt nicht vom Luftaustausch reden oder dar-
über, was wir noch alles bis 2015 auf den Weg bringen 
wollen. Da ist zum Beispiel der Niedrigenergiestandard 
auch nichts nennenswert Neues mehr; denn wir haben 
jetzt schon den Standard, den wir bereits vor fünf Jahren 
hatten und der mit der Energieeinsparungsverordnung 
vom Jahre 2002 schon heute Stand der Technik ist. 

Wenn man so tut, als ob hier seitens der Staatsregierung 
nichts geschehen sei, dann kann ich Ihnen nur entgegen-
halten, dass wir unter anderem das Sonderprogramm 
zur energetischen Sanierung der staatlichen Gebäude 
beschlossen haben. Dafür sind 150 Millionen Euro in den 
Jahren 2008 bis 2011 vorgesehen. Frau Paulig, wenn das 
Peanuts sind, weiß ich nicht, wo Sie leben. Ich meine, es 
ist eine ganze Menge Geld. Im Jahre 2008 sind es 30 Mil-
lionen Euro, in den darauf folgenden Jahren 45 Millionen 
sowie zweimal 37,5 Millionen. 

Im Übrigen haben wir schon eine ganze Menge auf den 
Weg gebracht: 1995 beschlossen wir den konsequenten 
Einsatz erneuerbarer Energien, 1999 die Vorbildfunktion 
öffentlicher Gebäude, 2000 die Förderung von Biomas-
seheizwerken, 2001 verstärkter Einsatz der Kraftwärme-
koppelung, 2004 private Photovoltaikanlagen auf staatli-
chen Gebäuden, 2005 verstärkter Einsatz von Biomasse. 
Im November 2006 sind immerhin 150 solarthermische 
Anlagen, 160 Photovoltaikanlagen, 90 Biomasseanlagen 
und 17 Kraftwärmekoppelungsanlagen gebaut worden, 
sind in der Planung oder stehen vor der Vollendung. 
Daran zeigt sich doch, dass wir regenerative Energien 
einsetzen und dass die Energieeffizienz der staatlichen 
Gebäude für uns sehr wohl von Bedeutung ist. Das wird 
von uns so auch anerkannt.

Meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht noch einmal 
darauf hinweisen, dass es das bayerische Energieforum 
gibt und die Möglichkeit, die Listen der Energieberater in 
den Handwerkskammern, den Handelskammern, aber 
auch bei den Kreisverwaltungsbehörden zu erfragen. Wir 
haben darüber hinaus auch den Internetauftritt, und es 
gibt das Bayerische Zentrum für angewandte Energiefor-
schung und das Demonstrationsforum Solid. 

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

– Ich weiß, Frau Scharfenberg, dass Sie das nicht gerne 
hören, aber es wird mehr getan, als Sie zugeben wollen.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Und zum Schluss noch ein Wort zu diesem schönen 
Mustermietvertrag, zu dieser Mustervereinbarung Mieter-
Vermieter. Das geht schlichtweg an dem vorbei, was die 
Gesetze vorsehen. Sie sollten sich da immer erst einmal 
erkundigen; denn ich muss in diesem Fall bei einer pri-
vatrechtlichen Vereinigung sehr wohl die Heizkostenver-
ordnung berücksichtigen, deren Vorschriften jede rechts-
geschäftliche Bestimmung nachfolgen lassen. Also auf 
gut deutsch gesagt: Einerseits ist es nichts Neues, was 
Sie bringen, und andererseits ist es ein schlecht vorberei-
teter Antrag, den Sie da vorlegen. Deswegen kann ich nur 
bitten, diesen Antrag abzulehnen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten 
Maria Scharfenberg (GRÜNE))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
erteile Frau Kollegin Kamm zu einer Zwischenbemerkung 
das Wort. Nehmen Sie das Mikrofon ganz hinten!

Christine Kamm (GRÜNE): Danke, genau! Sehr geehrter 
Herr Heike, wir haben Ihre eindrucksvolle Aufzählung zur 
Kenntnis genommen. Uns geht es um die Zukunft. Uns 
geht es um die zukünftig zu errichtenden Gebäude, und 
es ist überhaupt nicht einzusehen, warum neue Gebäude 
mit einem nennenswerten Wärmeverbrauch nicht im 
Passivhausstandard zu errichten sind. Wir haben nicht 
vom kommunalen Bauhof oder Ähnlichem gesprochen. 
Deshalb frage ich, warum diese staatlichen Neubauten 
mit nennenswertem Wärmeverbrauch nicht zukünftig im 
Passivhausstandard ausgeführt werden können. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Hätten Sie halt richtig 
zugehört!)

Passivhausstandard bedeutet – das an dieser Stelle 
noch einmal zur Erklärung – einen Energieverbrauch von 
weniger als 1,5 kWh pro Quadratmeter und Jahr. Das ist 
möglich bei Verwaltungsgebäuden, bei Universitäten, bei 
Schulen, bei Kindergärten und auch im sozialen Woh-
nungsbau und wird an vielen Orten so auch praktiziert.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich kann mir nicht vorstellen, warum ein Ministerium wie 
das Ihrige so etwas nicht voranbringen kann, obwohl der 
Oberste Rechnungshof diese Probleme auch angespro-
chen hat. 

An dieser Stelle möchte ich auch noch an meinen Vor-
redner, Herrn Hintersberger, ein Wort richten. Der Verein, 
in dem er im Beirat ist, hat eine neue Passivhausschule in 
Günzburg ausgezeichnet. Leider war der Kollege bei der 
Auszeichnungsfeier nicht dabei. Er hätte da wirklich ein 
schönes Bauwerk gesehen, dessen Baukosten im Ver-
gleich zu einem anderen Bauwerk in Standardausführung 
nur um 6 % teurer waren. Aber diese 6 % rentieren sich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Staatssekretär, wollen Sie noch einmal antworten? 
– Bitte sehr.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Innenministerium): Ich 
mache es ganz kurz. Die Frau Kollegin Kamm hat offen-
sichtlich nicht zugehört. Ich habe mit keinem Satz gesagt, 
dass wir das in Zukunft nicht machen. Natürlich machen 
wir es. Damit ist für mich die Frage jetzt beantwortet.

(Beifall des Abgeordneten Thomas Kreuzer (CSU) 
– Ruth Paulig (GRÜNE): Sehen Sie sich doch 
zunächst noch einmal den Antrag richtig an! – 
Weitere Zurufe von den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Kolleginnen und Kollegen, es liegen keine Wortmel-
dungen mehr vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge 
wieder getrennt.

Ich lasse zunächst über den Dringlichkeitsantrag der 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Druck-
sache 15/9205, Tagesordnungspunkt 24 abstimmen. Der 
federführende Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-

schutz empfiehlt auf Drucksache 15/9250 die Ablehnung 
des Dringlichkeitsantrages. Wer dagegen dem Dringlich-
keitsantrag zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegen-
stimmen? – CSU-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abge-
lehnt. 

Ich lasse nun über den Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion auf Drucksache 15/9196, Tagesordnungs-
punkt 25, abstimmen. Der federführende Ausschuss für 
Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt auf Drucksache 
15/9485 wiederum die Ablehnung des Dringlichkeitsan-
trags. Wer dagegen dem Dringlichkeitsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und SPD-Fraktion. Gegenstimmen? – CSU-
Fraktion. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist der Dringlichkeitsantrag ebenfalls abgelehnt.

Wir haben es zeitlich genau geschafft. Punktlandung! 
Wie sollte das anders sein bei einem Fallschirmspringer? 
Schönen Abend und schöne Weihnachtsfeier! Die Sitzung 
ist geschlossen.

(Schluss: 17.30 Uhr)
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Bayerischer Landtag  zur 112. Vollsitzung am 12. 12. 2007
15. Wahlperiode 

Abstimmungsliste

Anlage 2

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred
Ackermann Renate X

Babel Günther
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp
Dupper Jürgen

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Eismann Peter X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt X
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus
Freller Karl X

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang X
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann X

Anlage
Bayerischer Landtag
15. Wahlperiode

zur 112. Vollsitzung am 12.12.2007

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 12.12.2007 zu Tagesordnungspunkt 10: Antrag der Abgeordneten
Margarete Bause, Maria Scharfenberg, Barbara Rütting u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN;
Schutz vor den Gefahren des Rauchens (Drucksache 15/7260)

zur namentlichen Abstimmung am 12.12.2007 zu Tagesordnungspunkt 10: Antrag der Abgeordneten Margarete  
Bause, Maria Scharfenberg, Barbara Rütting u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Schutz vor den Gefahren 
des Rauchens (Drucksache 15/7260)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Meyer Franz X
Miller Josef X
Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian X
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara
Steiger Christa X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius X
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich X

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang X
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr.Weiß Bernd X
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto X
Zeller Alfons
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 39 116 3
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Bayerischer Landtag  zur 112. Vollsitzung am 12. 12. 2007
15. Wahlperiode 

Abstimmungsliste

Anlage 3

zur namentlichen Abstimmung am 12.12.2007 zu Tagesordnungspunkt 20: Änderungsantrag der Abgeordneten 
Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; zum Gesetz-
entwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes; (Drs. 15/0147)  
(Drucksache 15/9201)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Eismann Peter X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus
Freller Karl X

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Haderthauer Christine
Haedke Joachim
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Herrmann Joachim
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang X
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann

Anlage
Bayerischer Landtag
15. Wahlperiode

zur 112. Vollsitzung am 12.12.2007

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 12.12.2007 zu Tagesordnungspunkt 20: Änderungsantrag der
Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE
GRÜNEN; zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes; (Drs. 15/9147) (Drucksache 15/9201)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Meyer Franz
Miller Josef
Dr. Müller Helmut
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian X
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius X
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang X
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga
Dr.Weiß Bernd X
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto X
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 15 98 28
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